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KONSOLIDIERTE FASSUNG DES VERTRAGS UBER DIE
EUROPAISCHE UNION

PRAAMBEL

SEINE MAJESTAT DER KONIG DER BELGIER, IHRE MAJESTAT DIE
KONIGIN VON DANEMARK, DER PRASIDENT DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND, DER PRASIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK,
SEINE MAJESTAT DER KONIG VON SPANIEN, DER PRASIDENT DER
FRANZOSISCHEN REPUBLIK, DER PRASIDENT IRLANDS, DER PRA-
SIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, SEINE KONIGLICHE HOHEIT
DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG, IHRE MAJESTAT DIE KONI-
GIN DER NIEDERLANDE, DER PRASIDENT DER PORTUGIESISCHEN
REPUBLIK, IHRE MAJESTAT DIE KONIGIN DES VEREINIGTEN KONIG-
REICHS GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND (1),

ENTSCHLOSSEN, den mit der Griindung der Europdischen Gemeinschaften
eingeleiteten Prozess der europdischen Integration auf eine neue Stufe zu heben,

SCHOPFEND aus dem kulturellen, religiésen und humanistischen Erbe Europas,
aus dem sich die unverletzlichen und unverduBerlichen Rechte des Menschen
sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle
Werte entwickelt haben,

EINGEDENK der historischen Bedeutung der Uberwindung der Teilung des
europdischen Kontinents und der Notwendigkeit, feste Grundlagen fiir die Gestalt
des zukiinftigen Europas zu schaffen,

IN BESTATIGUNG ihres Bekenntnisses zu den Grundsitzen der Freiheit, der
Demokratie und der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der
Rechtsstaatlichkeit,

IN BESTATIGUNG der Bedeutung, die sie den sozialen Grundrechten beimes-
sen, wie sie in der am 18. Oktober 1961 in Turin unterzeichneten Europdischen
Sozialcharta und in der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Ar-
beitnehmer von 1989 festgelegt sind,

IN DEM WUNSCH, die Solidaritdt zwischen ihren Volkern unter Achtung ihrer
Geschichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen zu stirken,

IN DEM WUNSCH, Demokratie und Effizienz in der Arbeit der Organe weiter
zu stirken, damit diese in die Lage versetzt werden, die ihnen iibertragenen
Aufgaben in einem einheitlichen institutionellen Rahmen besser wahrzunehmen,

ENTSCHLOSSEN, die Stirkung und die Konvergenz ihrer Volkswirtschaften
herbeizufithren und eine Wirtschafts- und Wéhrungsunion zu errichten, die im
Einklang mit diesem Vertrag und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union eine einheitliche, stabile Wahrung einschlief3t,

IN DEM FESTEN WILLEN, im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts
sowie der Stirkung des Zusammenhalts und des Umweltschutzes den wirtschaft-
lichen und sozialen Fortschritt ihrer Volker unter Beriicksichtigung des Grund-
satzes der nachhaltigen Entwicklung zu foérdern und Politiken zu verfolgen, die
gewdhrleisten, dass Fortschritte bei der wirtschaftlichen Integration mit parallelen
Fortschritten auf anderen Gebieten einhergehen,

ENTSCHLOSSEN, eine gemeinsame Unionsbiirgerschaft fiir die Staatsangehdori-
gen ihrer Lander einzufiihren,

(") Seit dem urspriinglichen Vertragsschluss sind Mitgliedstaaten der Europdi-

schen Union geworden: die Republik Bulgarien, die Tschechische Republik,
die Republik Estland, die Republik Kroatien, die Republik Zypern, die Re-
publik Lettland, die Republik Litauen, Ungarn, die Republik Malta, die Re-
publik Osterreich, die Republik Polen, Ruminien, die Republik Slowenien,
die Slowakische Republik, die Republik Finnland und das Kénigreich Schwe-
den.
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ENTSCHLOSSEN, eine Gemeinsame AufBlen- und Sicherheitspolitik zu verfol-
gen, wozu nach Maf3gabe des Artikels 42 auch die schrittweise Festlegung einer
gemeinsamen Verteidigungspolitik gehdrt, die zu einer gemeinsamen Verteidi-
gung fiithren konnte, und so die Identitit und Unabhéingigkeit Europas zu starken,
um Frieden, Sicherheit und Fortschritt in Europa und in der Welt zu férdern,

ENTSCHLOSSEN, die Freiziigigkeit unter gleichzeitiger Gewihrleistung der Si-
cherheit ihrer Biirger durch den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts nach MafBgabe der Bestimmungen dieses Vertrags und des Ver-
trags liber die Arbeitsweise der Europdischen Union zu fordern,

ENTSCHLOSSEN, den Prozess der Schaffung einer immer engeren Union der
Volker Europas, in der die Entscheidungen entsprechend dem Subsidiaritétsprin-
zip moglichst biirgernah getroffen werden, weiterzufiihren,

IM HINBLICK auf weitere Schritte, die getan werden miissen, um die europdi-
sche Integration voranzutreiben,

HABEN BESCHLOSSEN, eine Europdische Union zu griinden; sie haben zu
diesem Zweck zu ihren Bevollmichtigten ernannt:

(Aufzihlung der Bevollmdchtigten nicht wiedergegeben)

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehorig befundenen Vollmachten
wie folgt libereingekommen:

TITEL 1
GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

Artikel 1
(ex-Artikel 1 EUV) (1)

Durch diesen Vertrag griinden die HOHEN VERTRAGSPARTEIEN
untereinander eine EUROPAISCHE UNION (im Folgenden "Union"),
der die Mitgliedstaaten Zusténdigkeiten zur Verwirklichung ihrer ge-
meinsamen Ziele iibertragen.

Dieser Vertrag stellt eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer im-
mer engeren Union der Volker Europas dar, in der die Entscheidungen
moglichst offen und mdglichst biirgernah getroffen werden.

Grundlage der Union sind dieser Vertrag und der Vertrag iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union (im Folgenden "Vertrage"). Beide
Vertrdge sind rechtlich gleichrangig. Die Union tritt an die Stelle der
Europdischen Gemeinschaft, deren Rechtsnachfolgerin sie ist.

Artikel 2

Die Werte, auf die sich die Union griindet, sind die Achtung der Men-
schenwiirde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und
die Wahrung der Menschenrechte einschlieSlich der Rechte der Per-
sonen, die Minderheiten angehéren. Diese Werte sind allen Mitglied-
staaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus,
Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidaritdit und die
Gleichheit von Frauen und Minnern auszeichnet.

(") Dieser Verweis hat lediglich hinweisenden Charakter. Zur Vertiefung vgl. die

Ubereinstimmungstabellen fiir die Entsprechung zwischen bisheriger und
neuer Nummerierung der Vertrage.



02016M/TXT — DE — 01.05.2019 — 003.001 — 4

Artikel 3
(ex-Artikel 2 EUV)

(1)  Ziel der Union ist es, den Frieden, ihre Werte und das Wohl-
ergehen ihrer Volker zu fordern.

(2)  Die Union bietet ihren Biirgerinnen und Biirgern einen Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen, in dem —
in Verbindung mit geeigneten Maflnahmen in Bezug auf die Kontrollen
an den AuBengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Ver-
hiitung und Bekdmpfung der Kriminalitdt — der freie Personenverkehr
gewihrleistet ist.

(3) Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nach-
haltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen
Wirtschaftswachstums und von Preisstabilitit, eine in hohem Male
wettbewerbsfahige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschiftigung
und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Mall an Umweltschutz
und Verbesserung der Umweltqualitét hin. Sie fordert den wissenschaft-
lichen und technischen Fortschritt.

Sie bekdmpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fordert
soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von
Frauen und Miénnern, die Solidaritit zwischen den Generationen und
den Schutz der Rechte des Kindes.

Sie fordert den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen-
halt und die Solidaritit zwischen den Mitgliedstaaten.

Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und
sorgt fiir den Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Euro-
pas.

(4)  Die Union errichtet eine Wirtschafts- und Wahrungsunion, deren
Wiéhrung der Euro ist.

(5) In ihren Beziehungen zur {ibrigen Welt schiitzt und fordert die
Union ihre Werte und Interessen und trigt zum Schutz ihrer Biirgerin-
nen und Biirger bei. Sie leistet einen Beitrag zu Frieden, Sicherheit,
globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidaritdt und gegenseitiger Ach-
tung unter den Volkern, zu freiem und gerechtem Handel, zur Beseiti-
gung der Armut und zum Schutz der Menschenrechte, insbesondere der
Rechte des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung und Weiterentwick-
lung des Volkerrechts, insbesondere zur Wahrung der Grundsétze der
Charta der Vereinten Nationen.

(6) Die Union verfolgt ihre Ziele mit geeigneten Mitteln entspre-
chend den Zustindigkeiten, die ihr in den Vertrdgen {ibertragen sind.

Artikel 4

(1)  Alle der Union nicht in den Vertrdgen iibertragenen Zustindig-
keiten verbleiben gemd3 Artikel 5 bei den Mitgliedstaaten.

(2) Die Union achtet die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den Ver-
trdgen und ihre jeweilige nationale Identitét, die in ihren grundlegenden
politischen und verfassungsméBigen Strukturen einschlieBlich der regio-
nalen und lokalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt. Sie achtet
die grundlegenden Funktionen des Staates, insbesondere die Wahrung
der territorialen Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung der 6ffentlichen
Ordnung und den Schutz der nationalen Sicherheit. Insbesondere die
nationale Sicherheit fillt weiterhin in die alleinige Verantwortung der
einzelnen Mitgliedstaaten.
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(3) Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit achten und
unterstiitzen sich die Union und die Mitgliedstaaten gegenseitig bei
der Erfiillung der Aufgaben, die sich aus den Vertrdgen ergeben.

Die Mitgliedstaaten ergreifen alle geeigneten Malinahmen allgemeiner
oder besonderer Art zur Erfiillung der Verpflichtungen, die sich aus den
Vertrdgen oder den Handlungen der Organe der Union ergeben.

Die Mitgliedstaaten unterstiitzen die Union bei der Erfiilllung ihrer Auf-
gabe und unterlassen alle MaBinahmen, die die Verwirklichung der Ziele
der Union gefédhrden konnten.

Artikel 5
(ex-Artikel 5 EGV)

(1) Fur die Abgrenzung der Zustindigkeiten der Union gilt der
Grundsatz der begrenzten Einzelerméchtigung. Fiir die Ausiibung der
Zustindigkeiten der Union gelten die Grundsidtze der Subsidiaritdt und
der VerhiltnisméiBigkeit.

(2) Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelerméchtigung wird die
Union nur innerhalb der Grenzen der Zustdndigkeiten titig, die die
Mitgliedstaaten ihr in den Vertrdgen zur Verwirklichung der darin nie-
dergelegten Ziele iibertragen haben. Alle der Union nicht in den Ver-
trdgen iibertragenen Zustidndigkeiten verbleiben bei den Mitgliedstaaten.

(3) Nach dem Subsidiaritétsprinzip wird die Union in den Bereichen,
die nicht in ihre ausschlieBliche Zustindigkeit fallen, nur tétig, sofern
und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maflnahmen von den
Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler
Ebene ausreichend verwirklicht werden konnen, sondern vielmehr we-
gen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu
verwirklichen sind.

Die Organe der Union wenden das Subsidiarititsprinzip nach dem Pro-
tokoll iiber die Anwendung der Grundsdtze der Subsidiaritdt und der
VerhiltnisméBigkeit an. Die nationalen Parlamente achten auf die Ein-
haltung des Subsidiaritdtsprinzips nach dem in jenem Protokoll vorgese-
henen Verfahren.

(4) Nach dem Grundsatz der VerhidltnisméBigkeit gehen die MaBnah-
men der Union inhaltlich wie formal nicht {iber das zur Erreichung der
Ziele der Vertrage erforderliche Mal3 hinaus.

Die Organe der Union wenden den Grundsatz der VerhéltnismiBigkeit
nach dem Protokoll iiber die Anwendung der Grundsitze der Subsidia-
ritdt und der VerhiltnisméaBigkeit an.

Artikel 6
(ex-Artikel 6 EUV)

(1)  Die Union erkennt die Rechte, Freiheiten und Grundsétze an, die
in der Charta der Grundrechte der Européischen Union vom 7. Dezember
2000 in der am 12. Dezember 2007 in Stralburg angepassten Fassung
niedergelegt sind; die Charta der Grundrechte und die Vertrdge sind
rechtlich gleichrangig.

Durch die Bestimmungen der Charta werden die in den Vertrdgen fest-
gelegten Zustdndigkeiten der Union in keiner Weise erweitert.
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Die in der Charta niedergelegten Rechte, Freiheiten und Grundsétze
werden gemél den allgemeinen Bestimmungen des Titels VII der Char-
ta, der ihre Auslegung und Anwendung regelt, und unter gebiihrender
Beriicksichtigung der in der Charta angefiihrten Erlduterungen, in denen
die Quellen dieser Bestimmungen angegeben sind, ausgelegt.

(2) Die Union tritt der Europdischen Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten bei. Dieser Beitritt dndert nicht
die in den Vertrdgen festgelegten Zusténdigkeiten der Union.

(3) Die Grundrechte, wie sie in der Europdischen Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewéhrleistet sind und
wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsiiberlieferungen der Mit-
gliedstaaten ergeben, sind als allgemeine Grundsétze Teil des Unions-
rechts.

Artikel 7
(ex-Artikel 7 EUV)

(1)  Auf begriindeten Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten, des
Européischen Parlaments oder der Europdischen Kommission kann der
Rat mit der Mehrheit von vier Fiinfteln seiner Mitglieder nach Zustim-
mung des Europdischen Parlaments feststellen, dass die eindeutige Ge-
fahr einer schwerwiegenden Verletzung der in Artikel 2 genannten
Werte durch einen Mitgliedstaat besteht. Der Rat hort, bevor er eine
solche Feststellung trifft, den betroffenen Mitgliedstaat und kann Emp-
fehlungen an ihn richten, die er nach demselben Verfahren beschlief3t.

Der Rat iiberpriift regelméBig, ob die Griinde, die zu dieser Feststellung
geflihrt haben, noch zutreffen.

(2)  Auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten oder der Euro-
pdischen Kommission und nach Zustimmung des Europidischen Par-
laments kann der Europdische Rat einstimmig feststellen, dass eine
schwerwiegende und anhaltende Verletzung der in Artikel 2 genannten
Werte durch einen Mitgliedstaat vorliegt, nachdem er den betroffenen
Mitgliedstaat zu einer Stellungnahme aufgefordert hat.

(3) Wurde die Feststellung nach Absatz 2 getroffen, so kann der Rat
mit qualifizierter Mehrheit beschlieen, bestimmte Rechte auszusetzen,
die sich aus der Anwendung der Vertrage auf den betroffenen Mitglied-
staat herleiten, einschlieBlich der Stimmrechte des Vertreters der Regie-
rung dieses Mitgliedstaats im Rat. Dabei beriicksichtigt er die moglichen
Auswirkungen einer solchen Aussetzung auf die Rechte und Pflichten
natiirlicher und juristischer Personen.

Die sich aus den Vertrdgen ergebenden Verpflichtungen des betroffenen
Mitgliedstaats sind fiir diesen auf jeden Fall weiterhin verbindlich.

(4) Der Rat kann zu einem spéteren Zeitpunkt mit qualifizierter
Mehrheit beschlieen, nach Absatz 3 getroffene Maflnahmen abzuén-
dern oder aufzuheben, wenn in der Lage, die zur Verhdngung dieser
MaBnahmen gefiihrt hat, Anderungen eingetreten sind.

(5) Die Abstimmungsmodalititen, die fiir die Zwecke dieses Artikels
fiir das Europdische Parlament, den Europdischen Rat und den Rat
gelten, sind in Artikel 354 des Vertrags liber die Arbeitsweise der
Europdischen Union festgelegt.
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Artikel 8

(1)  Die Union entwickelt besondere Beziehungen zu den Léindern in
ihrer Nachbarschaft, um einen Raum des Wohlstands und der guten
Nachbarschaft zu schaffen, der auf den Werten der Union aufbaut und
sich durch enge, friedliche Beziehungen auf der Grundlage der Zusam-
menarbeit auszeichnet.

(2)  Fiir die Zwecke des Absatzes 1 kann die Union spezielle Uber-
einkiinfte mit den betreffenden Lindern schliefen. Diese Ubereinkiinfte
konnen gegenseitige Rechte und Pflichten umfassen und die Moglich-
keit zu gemeinsamem Vorgehen erdffnen. Zur Durchfiihrung der Uber-
einkiinfte finden regelméBige Konsultationen statt.

TITEL I
BESTIMMUNGEN UBER DIE DEMOKRATISCHEN GRUNDSATZE

Artikel 9

Die Union achtet in ihrem gesamten Handeln den Grundsatz der Gleich-
heit ihrer Biirgerinnen und Biirger, denen ein gleiches MaBl an Aufmerk-
samkeit seitens der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der
Union zuteil wird. Unionsbiirger ist, wer die Staatsangehorigkeit eines
Mitgliedstaats besitzt. »C2 Die Unionsbiirgerschaft tritt zur nationalen
Staatsbiirgerschaft hinzu, ersetzt sie aber nicht. <«

Artikel 10

(1) Die Arbeitsweise der Union beruht auf der reprisentativen De-
mokratie.

(2) Die Biirgerinnen und Biirger sind auf Unionsebene unmittelbar
im Europdischen Parlament vertreten.

Die Mitgliedstaaten werden im Europdischen Rat von ihrem jeweiligen
Staats- oder Regierungschef und im Rat von ihrer jeweiligen Regierung
vertreten, die ihrerseits in demokratischer Weise gegeniiber ihrem na-
tionalen Parlament oder gegeniiber ihren Biirgerinnen und Biirgern Re-
chenschaft ablegen miissen.

(3) Alle Biirgerinnen und Biirger haben das Recht, am demokrati-
schen Leben der Union teilzunehmen. Die Entscheidungen werden so
offen und biirgernah wie mdglich getroffen.

(4)  Politische Parteien auf europdischer Ebene tragen zur Herausbil-
dung eines europdischen politischen Bewusstseins und zum Ausdruck
des Willens der Biirgerinnen und Biirger der Union bei.

Artikel 11

(1) Die Organe geben den Biirgerinnen und Biirgern und den repré-
sentativen Verbdnden in geeigneter Weise die Moglichkeit, ihre Ansich-
ten in allen Bereichen des Handelns der Union &ffentlich bekannt zu
geben und auszutauschen.

(2) Die Organe pflegen einen offenen, transparenten und regelmafBi-
gen Dialog mit den représentativen Verbdanden und der Zivilgesellschaft.
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(3) Um die Kohdrenz und die Transparenz des Handelns der Union
zu gewibhrleisten, flihrt die Europdische Kommission umfangreiche An-
horungen der Betroffenen durch.

(4)  Unionsbiirgerinnen und Unionsbiirger, deren Anzahl mindestens
eine Million betragen und bei denen es sich um Staatsangehorige einer
erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten handeln muss, konnen die Ini-
tiative ergreifen und die Européische Kommission auffordern, im Rah-
men ihrer Befugnisse geeignete Vorschldge zu Themen zu unterbreiten,
zu denen es nach Ansicht jener Biirgerinnen und Biirger eines Rechts-
akts der Union bedarf, um die Vertrdge umzusetzen.

Die Verfahren und Bedingungen, die filir eine solche Biirgerinitiative
gelten, werden nach Artikel 24 Absatz 1 des Vertrags {iber die Arbeits-
weise der Europdischen Union festgelegt.

Artikel 12

Die nationalen Parlamente tragen aktiv zur guten Arbeitsweise der
Union bei, indem sie

a) von den Organen der Union unterrichtet werden und ihnen die Ent-
wiirfe von Gesetzgebungsakten der Union geméll dem Protokoll iiber
die Rolle der nationalen Parlamente in der Europdischen Union zu-
geleitet werden;

b) dafiir sorgen, dass der Grundsatz der Subsidiaritit gemifl den in dem
Protokoll iiber die Anwendung der Grundsitze der Subsidiaritit und
der VerhiltnisméBigkeit vorgesehenen Verfahren beachtet wird,

¢) sich im Rahmen des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts an den Mechanismen zur Bewertung der Durchfithrung der
Unionspolitiken in diesem Bereich nach Artikel 70 des Vertrags {liber
die Arbeitsweise der Europédischen Union beteiligen und in die po-
litische Kontrolle von Europol und die Bewertung der Tétigkeit von
Eurojust nach den Artikeln 88 und 85 des genannten Vertrags ein-
bezogen werden;

d) sich an den Verfahren zur Anderung der Vertrige nach Artikel 48
dieses Vertrags beteiligen;

e) iiber Antrage auf Beitritt zur Union nach Artikel 49 dieses Vertrags
unterrichtet werden;

f) sich an der interparlamentarischen Zusammenarbeit zwischen den
nationalen Parlamenten und mit dem Européischen Parlament geméf
dem Protokoll iiber die Rolle der nationalen Parlamente in der Eu-
ropéischen Union beteiligen.

TITEL III

BESTIMMUNGEN UBER DIE ORGANE

Artikel 13

(1) Die Union verfiigt iiber einen institutionellen Rahmen, der zum
Zweck hat, ihren Werten Geltung zu verschaffen, ihre Ziele zu ver-
folgen, ihren Interessen, denen ihrer Biirgerinnen und Biirger und denen
der Mitgliedstaaten zu dienen sowie die Kohirenz, Effizienz und Kon-
tinuitdt ihrer Politik und ihrer MaBnahmen sicherzustellen.

Die Organe der Union sind
— das Europdische Parlament,

— der Européische Rat,
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— der Rat,

— die Europidische Kommission (im Folgenden "Kommission"),
— der Gerichtshof der Européischen Union,

— die Europdische Zentralbank,

— der Rechnungshof.

(2) Jedes Organ handelt nach MafBgabe der ihm in den Vertrdgen
zugewiesenen Befugnisse nach den Verfahren, Bedingungen und Zielen,
die in den Vertrdgen festgelegt sind. Die Organe arbeiten loyal
zusammen.

(3) Die Bestimmungen iiber die Europdische Zentralbank und den
Rechnungshof sowie die detaillierten Bestimmungen iiber die iibrigen
Organe sind im Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
enthalten.

(4)  Das Europiische Parlament, der Rat und die Kommission werden
von einem Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie einem Ausschuss der
Regionen unterstiitzt, die beratende Aufgaben wahrnehmen.

Artikel 14

(1) Das Europdische Parlament wird gemeinsam mit dem Rat als
Gesetzgeber titig und iibt gemeinsam mit ihm die Haushaltsbefugnisse
aus. Es erfiillt Aufgaben der politischen Kontrolle und Beratungsfunk-
tionen nach Mallgabe der Vertrige. Es wihlt den Prisidenten der Kom-
mission.

(2) Das Européische Parlament setzt sich aus Vertretern der Unions-
biirgerinnen und Unionsbiirger zusammen. Thre Anzahl darf 750 nicht
iiberschreiten, zuziiglich des Préasidenten. Die Biirgerinnen und Biirger
sind im Europdischen Parlament degressiv proportional, mindestens je-
doch mit sechs Mitgliedern je Mitgliedstaat vertreten. Kein Mitgliedstaat
erhélt mehr als 96 Sitze.

Der Europiische Rat erldsst einstimmig auf Initiative des Europdischen
Parlaments und mit dessen Zustimmung einen Beschluss iiber die Zu-
sammensetzung des Europdischen Parlaments, in dem die in Unterabsatz
1 genannten Grundsdtze gewahrt sind.

(3) Die Mitglieder des Européischen Parlaments werden in allgemei-
ner, unmittelbarer, freier und geheimer Wahl fiir eine Amtszeit von fiinf
Jahren gewihlt.

(4) Das Europdische Parlament wihlt aus seiner Mitte seinen Pré-
sidenten und sein Préasidium.

Artikel 15

(1) Der Europdische Rat gibt der Union die fiir ihre Entwicklung
erforderlichen Impulse und legt die allgemeinen politischen Zielvorstel-
lungen und Prioritdten hierflir fest. Er wird nicht gesetzgeberisch titig.

(2) Der Europidische Rat setzt sich zusammen aus den Staats- und
Regierungschefs der Mitgliedstaaten sowie dem Prisidenten des Euro-
péischen Rates und dem Présidenten der Kommission. Der Hohe Ver-
treter der Union fiir Aulen- und Sicherheitspolitik nimmt an seinen
Arbeiten teil.
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(3) Der Europdische Rat tritt zweimal pro Halbjahr zusammen; er
wird von seinem Présidenten einberufen. Wenn es die Tagesordnung
erfordert, konnen die Mitglieder des Europdischen Rates beschlie3en,
sich jeweils von einem Minister oder — im Fall des Prisidenten der
Kommission — von einem Mitglied der Kommission unterstiitzen zu
lassen. Wenn es die Lage erfordert, beruft der Prisident eine aufer-
ordentliche Tagung des Europiischen Rates ein.

(4)  Soweit in den Vertragen nichts anderes festgelegt ist, entscheidet
der Europdische Rat im Konsens.

(5) Der Europdische Rat wihlt seinen Présidenten mit qualifizierter
Mehrheit fiir eine Amtszeit von zweieinhalb Jahren; der Prasident kann
einmal wiedergewéhlt werden. Im Falle einer Verhinderung oder einer
schweren Verfehlung kann der Europdische Rat ihn im Wege des glei-
chen Verfahrens von seinem Amt entbinden.

(6) Der Prisident des Europdischen Rates

a) fiihrt den Vorsitz bei den Arbeiten des Europédischen Rates und gibt
ihnen Impulse,

b) sorgt in Zusammenarbeit mit dem Prdsidenten der Kommission auf
der Grundlage der Arbeiten des Rates "Allgemeine Angelegenheiten"
fiir die Vorbereitung und Kontinuitit der Arbeiten des Europdischen
Rates,

c) wirkt darauf hin, dass Zusammenhalt und Konsens im Europdischen
Rat gefordert werden,

d) legt dem Europiischen Parlament im Anschluss an jede Tagung des
Europdischen Rates einen Bericht vor.

Der Prasident des Europdischen Rates nimmt auf seiner Ebene und in
seiner Eigenschaft, unbeschadet der Befugnisse des Hohen Vertreters
der Union fiir AuBlen- und Sicherheitspolitik, die AuBenvertretung der
Union in Angelegenheiten der Gemeinsamen Auflen- und Sicherheits-
politik wahr.

Der Président des Europdischen Rates darf kein einzelstaatliches Amt
ausiiben.

Artikel 16

(1) Der Rat wird gemeinsam mit dem Europdischen Parlament als
Gesetzgeber titig und iibt gemeinsam mit ihm die Haushaltsbefugnisse
aus. Zu seinen Aufgaben gehort die Festlegung der Politik und die
Koordinierung nach Maf3gabe der Vertrige.

(2)  Der Rat besteht aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats auf
Ministerebene, der befugt ist, fiir die Regierung des von ihm vertretenen
Mitgliedstaats verbindlich zu handeln und das Stimmrecht auszuiiben.

(3) Soweit in den Vertrdgen nichts anderes festgelegt ist, beschliefit
der Rat mit qualifizierter Mehrheit.

(4) Ab dem 1. November 2014 gilt als qualifizierte Mehrheit eine
Mehrheit von mindestens 55 % der Mitglieder des Rates, gebildet aus
mindestens 15 Mitgliedern, sofern die von diesen vertretenen Mitglied-
staaten zusammen mindestens 65 % der Bevolkerung der Union
ausmachen.
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Fiir eine Sperrminoritdt sind mindestens vier Mitglieder des Rates er-
forderlich, andernfalls gilt die qualifizierte Mehrheit als erreicht.

Die iibrigen Modalitdten fiir die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit
sind in Artikel 238 Absatz 2 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union festgelegt.

(5) Die Ubergangsbestimmungen fiir die Definition der qualifizierten
Mehrheit, die bis zum 31. Oktober 2014 gelten, sowie die Ubergangs-
bestimmungen, die zwischen dem 1. November 2014 und dem 31. Mirz
2017 gelten, sind im Protokoll iiber die Ubergangsbestimmungen
festgelegt.

(6) Der Rat tagt in verschiedenen Zusammensetzungen; die Liste
dieser Zusammensetzungen wird nach Artikel 236 des Vertrags iiber
die Arbeitsweise der Europdischen Union angenommen.

Als Rat "Allgemeine Angelegenheiten" sorgt er fiir die Kohérenz der
Arbeiten des Rates in seinen verschiedenen Zusammensetzungen. In
Verbindung mit dem Présidenten des Europidischen Rates und mit der
Kommission bereitet er die Tagungen des Europidischen Rates vor und
sorgt flir das weitere Vorgehen.

Als Rat "Auswirtige Angelegenheiten" gestaltet er das auswartige Han-
deln der Union entsprechend den strategischen Vorgaben des Européi-
schen Rates und sorgt fiir die Kohédrenz des Handelns der Union.

(7)  Ein Ausschuss der Stindigen Vertreter der Regierungen der Mit-
gliedstaaten ist fiir die Vorbereitung der Arbeiten des Rates
verantwortlich.

(8) Der Rat tagt offentlich, wenn er iiber Entwiirfe zu Gesetz-
gebungsakten berdt und abstimmt. Zu diesem Zweck wird jede Rats-
tagung in zwei Teile unterteilt, von denen der eine den Beratungen iiber
die Gesetzgebungsakte der Union und der andere den nicht die Gesetz-
gebung betreffenden Tatigkeiten gewidmet ist.

(9) Der Vorsitz im Rat in allen seinen Zusammensetzungen mit Aus-
nahme des Rates "Auswirtige Angelegenheiten" wird von den Vertre-
tern der Mitgliedstaaten im Rat unter Bedingungen, die gemiB Arti-
kel 236 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
festgelegt werden, nach einem System der gleichberechtigten Rotation
wahrgenommen.

Artikel 17

(1) Die Kommission fordert die allgemeinen Interessen der Union
und ergreift geeignete Initiativen zu diesem Zweck. Sie sorgt fiir die
Anwendung der Vertrdge sowie der von den Organen kraft der Vertrige
erlassenen Malinahmen. Sie iiberwacht die Anwendung des Unions-
rechts unter der Kontrolle des Gerichtshofs der Europdischen Union.
Sie fithrt den Haushaltsplan aus und verwaltet die Programme. Sie iibt
nach Mafigabe der Vertrdge Koordinierungs-, Exekutiv- und Verwal-
tungsfunktionen aus. Aufler in der Gemeinsamen Auflen- und Sicher-
heitspolitik und den iibrigen in den Vertrigen vorgesehenen Féllen
nimmt sie die Vertretung der Union nach aullen wahr. Sie leitet die
jéhrliche und die mehrjdhrige Programmplanung der Union mit dem
Ziel ein, interinstitutionelle Vereinbarungen zu erreichen.

(2) Soweit in den Vertrdgen nichts anderes festgelegt ist, darf ein
Gesetzgebungsakt der Union nur auf Vorschlag der Kommission erlas-
sen werden. Andere Rechtsakte werden auf der Grundlage eines Kom-
missionsvorschlags erlassen, wenn dies in den Vertrdgen vorgesehen ist.
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(3) Die Amtszeit der Kommission betrégt fiinf Jahre.

Die Mitglieder der Kommission werden aufgrund ihrer allgemeinen Be-
fahigung und ihres Einsatzes fiir Europa unter Personlichkeiten aus-
gewdhlt, die volle Gewihr fiir ihre Unabhingigkeit bieten.

Die Kommission iibt ihre Tétigkeit in voller Unabhéngigkeit aus. Die
Mitglieder der Kommission diirfen unbeschadet des Artikels 18 Absatz
2 Weisungen von einer Regierung, einem Organ, einer Einrichtung oder
jeder anderen Stelle weder einholen noch entgegennehmen. Sie enthal-
ten sich jeder Handlung, die mit ihrem Amt oder der Erfiillung ihrer
Aufgaben unvereinbar ist.

(4) Die Kommission, die zwischen dem Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Vertrags von Lissabon und dem 31. Oktober 2014 ernannt wird,
besteht einschlieBlich ihres Priasidenten und des Hohen Vertreters der
Union fiir Auflen- und Sicherheitspolitik, der einer der Vizeprasidenten
der Kommission ist, aus je einem Staatsangehdrigen jedes Mitglied-
staats.

(5) Ab dem 1. November 2014 besteht die Kommission, einschlief3-
lich ihres Prédsidenten und des Hohen Vertreters der Union fiir Auflen-
und Sicherheitspolitik, aus einer Anzahl von Mitgliedern, die zwei Drit-
teln der Zahl der Mitgliedstaaten entspricht, sofern der Européische Rat
nicht einstimmig eine Anderung dieser Anzahl beschlieft.

Die Mitglieder der Kommission werden unter den Staatsangehorigen der
Mitgliedstaaten in einem System der strikt gleichberechtigten Rotation
zwischen den Mitgliedstaaten so ausgewihlt, dass das demografische
und geografische Spektrum der Gesamtheit der Mitgliedstaaten zum
Ausdruck kommt. Dieses System wird vom Europdischen Rat nach
Artikel 244 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
einstimmig festgelegt.

(6) Der Président der Kommission

a) legt die Leitlinien fest, nach denen die Kommission ihre Aufgaben
ausiibt,

b) beschliet iiber die interne Organisation der Kommission, um die
Kohirenz, die Effizienz und das Kollegialititsprinzip im Rahmen
ihrer Tétigkeit sicherzustellen,

¢) ernennt, mit Ausnahme des Hohen Vertreters der Union fiir Auf3en-
und Sicherheitspolitik, die Vizeprédsidenten aus dem Kreis der Mit-
glieder der Kommission.

Ein Mitglied der Kommission legt sein Amt nieder, wenn es vom Pra-
sidenten dazu aufgefordert wird. Der Hohe Vertreter der Union fiir
AuBlen- und Sicherheitspolitik legt sein Amt nach dem Verfahren des
Artikels 18 Absatz 1 nieder, wenn er vom Présidenten dazu aufgefordert
wird.

(7)  Der Europédische Rat schligt dem Européischen Parlament nach
entsprechenden Konsultationen mit qualifizierter Mehrheit einen Kan-
didaten fiir das Amt des Prisidenten der Kommission vor; dabei beriick-
sichtigt er das Ergebnis der Wahlen zum Europiischen Parlament. Das
Europiische Parlament wéhlt diesen Kandidaten mit der Mehrheit seiner
Mitglieder. Erhélt dieser Kandidat nicht die Mehrheit, so schldgt der
Europdische Rat dem Europidischen Parlament innerhalb eines Monats
mit qualifizierter Mehrheit einen neuen Kandidaten vor, fiir dessen Wahl
das Europédische Parlament dasselbe Verfahren anwendet.
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Der Rat nimmt, im Einvernehmen mit dem gewéhlten Prisidenten, die
Liste der anderen Personlichkeiten an, die er als Mitglieder der Kom-
mission vorschldgt. Diese werden auf der Grundlage der Vorschlidge der
Mitgliedstaaten entsprechend den Kriterien nach Absatz 3 Unterabsatz 2
und Absatz 5 Unterabsatz 2 ausgewdahlt.

Der Prasident, der Hohe Vertreter der Union fiir AuBlen- und Sicher-
heitspolitik und die iibrigen Mitglieder der Kommission stellen sich als
Kollegium einem Zustimmungsvotum des Europdischen Parlaments.
Auf der Grundlage dieser Zustimmung wird die Kommission vom Eu-
ropéischen Rat mit qualifizierter Mehrheit ernannt.

(8) Die Kommission ist als Kollegium dem Europdischen Parlament
verantwortlich. Das Europiische Parlament kann nach Artikel 234 des
Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union einen Misstrau-
ensantrag gegen die Kommission annehmen. Wird ein solcher Antrag
angenommen, so miissen die Mitglieder der Kommission geschlossen
ihr Amt niederlegen, und der Hohe Vertreter der Union fiir Aulen- und
Sicherheitspolitik muss sein im Rahmen der Kommission ausgeiibtes
Amt niederlegen.

Artikel 18

(1)  Der Europiische Rat ernennt mit qualifizierter Mehrheit und mit
Zustimmung des Prisidenten der Kommission den Hohen Vertreter der
Union fiir AuBlen- und Sicherheitspolitik. Der Européische Rat kann die
Amtszeit des Hohen Vertreters nach dem gleichen Verfahren beenden.

(2) Der Hohe Vertreter leitet die Gemeinsame Auflen- und Sicher-
heitspolitik der Union. Er trigt durch seine Vorschlige zur Festlegung
dieser Politik bei und fiihrt sie im Auftrag des Rates durch. Er handelt
ebenso im Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungs-
politik.

(3) Der Hohe Vertreter fiihrt den Vorsitz im Rat "Auswirtige Ange-
legenheiten".

(4) Der Hohe Vertreter ist einer der Vizeprasidenten der Kommis-
sion. Er sorgt fiir die Kohérenz des auswértigen Handelns der Union. Er
ist innerhalb der Kommission mit deren Zustindigkeiten im Bereich der
AuBenbeziehungen und mit der Koordinierung der iibrigen Aspekte des
auswirtigen Handelns der Union betraut. Bei der Wahrnehmung dieser
Zustindigkeiten in der Kommission und ausschlieBlich im Hinblick auf
diese Zustidndigkeiten unterliegt der Hohe Vertreter den Verfahren, die
fiir die Arbeitsweise der Kommission gelten, soweit dies mit den Ab-
sdtzen 2 und 3 vereinbar ist.

Artikel 19

(1)  Der Gerichtshof der Europdischen Union umfasst den Gerichts-
hof, das Gericht und Fachgerichte. Er sichert die Wahrung des Rechts
bei der Auslegung und Anwendung der Vertrige.

Die Mitgliedstaaten schaffen die erforderlichen Rechtsbehelfe, damit ein
wirksamer Rechtsschutz in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen
gewihrleistet ist.



02016M/TXT — DE — 01.05.2019 — 003.001 — 14

(2)  Der Gerichtshof besteht aus einem Richter je Mitgliedstaat. Er
wird von Generalanwilten unterstiitzt.

Das Gericht besteht aus mindestens einem Richter je Mitgliedstaat.

Als Richter und Generalanwilte des Gerichtshofs und als Richter des
Gerichts sind Personlichkeiten auszuwihlen, die jede Gewdéhr fiir Un-
abhingigkeit bieten und die Voraussetzungen der Artikel 253 und 254
des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Européischen Union erfiillen. Sie
werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Ein-
vernehmen fiir eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt. Die Wieder-
ernennung ausscheidender Richter und Generalanwilte ist zuldssig.

(3)  Der Gerichtshof der Europédischen Union entscheidet nach Maf3-
gabe der Vertrage

a) iiber Klagen eines Mitgliedstaats, eines Organs oder natiirlicher oder
juristischer Personen;

b) im Wege der Vorabentscheidung auf Antrag der einzelstaatlichen
Gerichte liber die Auslegung des Unionsrechts oder iiber die Giiltig-
keit der Handlungen der Organe;

¢) in allen anderen in den Vertrdgen vorgesehenen Féllen.

TITEL IV
BESTIMMUNGEN UBER EINE VERSTARKTE ZUSAMMENARBEIT

Artikel 20

(ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 4006 und 43 bis 45 EUV und
ex-Artikel 11 und 11a EGV)

(1) Die Mitgliedstaaten, die untereinander eine Verstirkte Zusam-
menarbeit im Rahmen der nicht ausschlieBlichen Zustindigkeiten der
Union begriinden wollen, kénnen, in den Grenzen und nach MaBgabe
dieses Artikels und der Artikel 326 bis 334 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union, die Organe der Union in An-
spruch nehmen und diese Zustéindigkeiten unter Anwendung der ein-
schldgigen Bestimmungen der Vertridge ausiiben.

Eine Verstiarkte Zusammenarbeit ist darauf ausgerichtet, die Verwirk-
lichung der Ziele der Union zu férdern, ihre Interessen zu schiitzen und
ihren Integrationsprozess zu stirken. Sie steht allen Mitgliedstaaten nach
Artikel 328 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
jederzeit offen.

(2)  Der Beschluss iiber die Erméchtigung zu einer Verstirkten Zu-
sammenarbeit wird vom Rat als letztes Mittel erlassen, wenn dieser
feststellt, dass die mit dieser Zusammenarbeit angestrebten Ziele von
der Union in ihrer Gesamtheit nicht innerhalb eines vertretbaren Zeit-
raums verwirklicht werden konnen, und sofern an der Zusammenarbeit
mindestens neun Mitgliedstaaten beteiligt sind. Der Rat beschliefit nach
dem in Artikel 329 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Européischen
Union vorgesehenen Verfahren.
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(3)  Alle Mitglieder des Rates konnen an dessen Beratungen teilneh-
men, aber nur die Mitglieder des Rates, die die an der Verstirkten
Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten vertreten, nehmen an der
Abstimmung teil. Die Abstimmungsmodalititen sind in Artikel 330
des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Européischen Union vorgesehen.

(4)  An die im Rahmen einer Verstirkten Zusammenarbeit erlassenen
Rechtsakte sind nur die an dieser Zusammenarbeit beteiligten Mitglied-
staaten gebunden. Sie gelten nicht als Besitzstand, der von beitrittswil-
ligen Staaten angenommen werden muss.

TITEL V

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UBER DAS AUSWARTIGE
HANDELN DER UNION UND BESONDERE BESTIMMUNGEN UBER
DIE GEMEINSAME AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK

KAPITEL 1

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UBER DAS AUSWARTIGE
HANDELN DER UNION

Artikel 21

(1)  Die Union lasst sich bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene
von den Grundsétzen leiten, die filir ihre eigene Entstehung, Entwick-
lung und Erweiterung mafBigebend waren und denen sie auch weltweit
zu stirkerer Geltung verhelfen will: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die
universelle Giiltigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grund-
freiheiten, die Achtung der Menschenwiirde, der Grundsatz der Gleich-
heit und der Grundsatz der Solidaritit sowie die Achtung der Grund-
sitze der Charta der Vereinten Nationen und des Volkerrechts.

Die Union strebt an, die Beziehungen zu Drittlindern und zu regionalen
oder weltweiten internationalen Organisationen, die die in Unterabsatz 1
aufgefiihrten Grundsitze teilen, auszubauen und Partnerschaften mit ih-
nen aufzubauen. Sie setzt sich insbesondere im Rahmen der Vereinten
Nationen fiir multilaterale Losungen bei gemeinsamen Problemen ein.

(2) Die Union legt die gemeinsame Politik sowie MaBnahmen fest,
fiihrt diese durch und setzt sich fiir ein hohes Mal an Zusammenarbeit
auf allen Gebieten der internationalen Bezichungen ein, um

a) ihre Werte, ihre grundlegenden Interessen, ihre Sicherheit, ihre Un-
abhingigkeit und ihre Unversehrtheit zu wahren;

b) Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte und die Grund-
sitze des Volkerrechts zu festigen und zu fordern;

¢) nach Mafigabe der Ziele und Grundsitze der Charta der Vereinten
Nationen sowie der Prinzipien der Schlussakte von Helsinki und der
Ziele der Charta von Paris, einschlielich derjenigen, die die Aufen-
grenzen betreffen, den Frieden zu erhalten, Konflikte zu verhiiten
und die internationale Sicherheit zu stirken;

d) die nachhaltige Entwicklung in Bezug auf Wirtschaft, Gesellschaft
und Umwelt in den Entwicklungslindern zu foérdern mit dem vor-
rangigen Ziel, die Armut zu beseitigen;
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e) die Integration aller Lander in die Weltwirtschaft zu fordern, unter
anderem auch durch den schrittweisen Abbau internationaler Han-
delshemmnisse;

f) zur Entwicklung von internationalen Maflnahmen zur Erhaltung und
Verbesserung der Qualitdt der Umwelt und der nachhaltigen Bewirt-
schaftung der weltweiten natiirlichen Ressourcen beizutragen, um
eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen;

g) den Volkern, Landern und Regionen, die von Naturkatastrophen oder
von vom Menschen verursachten Katastrophen betroffen sind, zu
helfen; und

h) eine Weltordnung zu fordern, die auf einer verstarkten multilateralen
Zusammenarbeit und einer verantwortungsvollen Weltordnungspoli-
tik beruht.

(3) Die Union wahrt bei der Ausarbeitung und Umsetzung ihres aus-
wartigen Handelns in den verschiedenen unter diesen Titel und den
Fiinften Teil des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europiischen
Union fallenden Bereichen sowie der externen Aspekte der iibrigen
Politikbereiche die in den Absédtzen 1 und 2 genannten Grundsitze
und Ziele.

Die Union achtet auf die Kohdrenz zwischen den einzelnen Bereichen
ihres auswértigen Handelns sowie zwischen diesen und ihren iibrigen
Politikbereichen. Der Rat und die Kommission, die vom Hohen Ver-
treter der Union fiir Aulen- und Sicherheitspolitik unterstiitzt werden,
stellen diese Kohérenz sicher und arbeiten zu diesem Zweck zusammen.

Artikel 22

(1)  Auf der Grundlage der in Artikel 21 aufgefiihrten Grundsétze und
Ziele legt der Europdische Rat die strategischen Interessen und Ziele der
Union fest.

Die Beschliisse des Europdischen Rates iiber die strategischen Interessen
und Ziele der Union erstrecken sich auf die Gemeinsame Aufen- und
Sicherheitspolitik sowie auf andere Bereiche des auswértigen Handelns
der Union. Sie konnen die Beziehungen der Union zu einem Land oder
einer Region betreffen oder aber ein bestimmtes Thema zum Gegen-
stand haben. Sie enthalten Bestimmungen zu ihrer Geltungsdauer und zu
den von der Union und den Mitgliedstaaten bereitzustellenden Mitteln.

Der Europidische Rat beschlieit einstimmig auf Empfehlung des Rates,
die dieser nach den fiir den jeweiligen Bereich vorgesehenen Regelun-
gen abgibt. Die Beschliisse des Europdischen Rates werden nach MaB-
gabe der in den Vertrdgen vorgesehenen Verfahren durchgefiihrt.

(2)  Der Hohe Vertreter der Union fiir Auen- und Sicherheitspolitik
und die Kommission kénnen dem Rat gemeinsame Vorschlige vor-
legen, wobei der Hohe Vertreter fiir den Bereich der Gemeinsamen
AuBen- und Sicherheitspolitik und die Kommission fiir die anderen
Bereiche des auswirtigen Handelns zustindig ist.
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KAPITEL 2

BESONDERE BESTIMMUNGEN UBER DIE GEMEINSAME
AUBEN- UND SICHERHEITSPOLITIK

ABSCHNITT 1
GEMEINSAME BESTIMMUNGEN.

Artikel 23

Das Handeln der Union auf internationaler Ebene im Rahmen dieses
Kapitels beruht auf den Grundsétzen des Kapitels 1, verfolgt die darin
genannten Ziele und steht mit den allgemeinen Bestimmungen jenes
Kapitels im Einklang.

Artikel 24
(ex-Artikel 11 EUV)

(1) Die Zustindigkeit der Union in der Gemeinsamen Auflen- und
Sicherheitspolitik erstreckt sich auf alle Bereiche der AuBlenpolitik so-
wie auf sidmtliche Fragen im Zusammenhang mit der Sicherheit der
Union, einschlieBlich der schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen
Verteidigungspolitik, die zu einer gemeinsamen Verteidigung fiihren
kann.

Fir die Gemeinsame AuBen- und Sicherheitspolitik gelten besondere
Bestimmungen und Verfahren. Sie wird vom Europdischen Rat und
vom Rat einstimmig festgelegt und durchgefiihrt, soweit in den Ver-
trdgen nichts anderes vorgesehen ist. Der Erlass von Gesetzgebungs-
akten ist ausgeschlossen. Die Gemeinsame AufBlen- und Sicherheitspoli-
tik wird vom Hohen Vertreter der Union fiir Auen- und Sicherheits-
politik und von den Mitgliedstaaten gemél den Vertrdgen durchgefiihrt.
Die spezifische Rolle des Europdischen Parlaments und der Kommission
in diesem Bereich ist in den Vertrdgen festgelegt. Der Gerichtshof der
Européischen Union ist in Bezug auf diese Bestimmungen nicht zustén-
dig; hiervon ausgenommen ist die Kontrolle der Einhaltung des Artikels
40 dieses Vertrags und die Uberwachung der RechtmiBigkeit bestimm-
ter Beschliisse nach Artikel 275 Absatz 2 des Vertrags iiber die Arbeits-
weise der Europdischen Union.

(2) Die Union verfolgt, bestimmt und verwirklicht im Rahmen der
Grundsitze und Ziele ihres auswirtigen Handelns eine Gemeinsame
AuBlen- und Sicherheitspolitik, die auf einer Entwicklung der gegensei-
tigen politischen Solidaritit der Mitgliedstaaten, der Ermittlung der Fra-
gen von allgemeiner Bedeutung und der Erreichung einer immer stér-
keren Konvergenz des Handelns der Mitgliedstaaten beruht.

(3) Die Mitgliedstaaten unterstiitzen die AuBlen- und Sicherheitspoli-
tik der Union aktiv und vorbehaltlos im Geiste der Loyalitdt und der
gegenseitigen Solidaritdt und achten das Handeln der Union in diesem
Bereich.

Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um ihre gegenseitige politische
Solidaritdt zu stirken und weiterzuentwickeln. Sie enthalten sich jeder
Handlung, die den Interessen der Union zuwiderlduft oder ihrer Wirk-
samkeit als kohdrente Kraft in den internationalen Beziehungen schaden
konnte.

Der Rat und der Hohe Vertreter tragen fiir die Einhaltung dieser Grund-
sdtze Sorge.
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Artikel 25
(ex-Artikel 12 EUV)

Die Union verfolgt ihre Gemeinsame Auflen- und Sicherheitspolitik,
indem sie

a) die allgemeinen Leitlinien bestimmt,

b) Beschliisse erldsst zur Festlegung
i) der von der Union durchzufiihrenden Aktionen,
i1) der von der Union einzunehmenden Standpunkte,

iii) der Einzelheiten der Durchfiihrung der unter den Ziffern i und ii
genannten Beschliisse,

und

¢) die systematische Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Fiih-
rung ihrer Politik ausbaut.

Artikel 26
(ex-Artikel 13 EUV)

(1)  Der Europdische Rat bestimmt die strategischen Interessen der
Union und legt die Ziele und die allgemeinen Leitlinien der Gemein-
samen Auflen- und Sicherheitspolitik fest, und zwar auch bei Fragen mit
verteidigungspolitischen Beziigen. Er erldsst die erforderlichen Be-
schliisse.

Wenn eine internationale Entwicklung es erfordert, beruft der Prasident
des Europdischen Rates eine auBlerordentliche Tagung des Europdischen
Rates ein, um die strategischen Vorgaben fiir die Politik der Union
angesichts dieser Entwicklung festzulegen.

(2)  Der Rat gestaltet die Gemeinsame Aufen- und Sicherheitspolitik
und fasst die fiir die Festlegung und Durchfithrung dieser Politik erfor-
derlichen Beschliisse auf der Grundlage der vom Europdischen Rat fest-
gelegten allgemeinen Leitlinien und strategischen Vorgaben.

Der Rat und der Hohe Vertreter der Union fiir Aullen- und Sicherheits-
politik tragen fiir ein einheitliches, kohérentes und wirksames Vorgehen
der Union Sorge.

(3) Die Gemeinsame Auflen- und Sicherheitspolitik wird vom Hohen
Vertreter und von den Mitgliedstaaten mit einzelstaatlichen Mitteln und
den Mitteln der Union durchgefiihrt.

Artikel 27

(1)  Der Hohe Vertreter der Union fiir Aulen- und Sicherheitspolitik,
der im Rat "Auswirtige Angelegenheiten" den Vorsitz fiihrt, tragt durch
seine Vorschlage zur Festlegung der Gemeinsamen Auf3en- und Sicher-
heitspolitik bei und stellt sicher, dass die vom Europdischen Rat und
vom Rat erlassenen Beschliisse durchgefiihrt werden.
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(2)  Der Hohe Vertreter vertritt die Union in den Bereichen der Ge-
meinsamen AufBen- und Sicherheitspolitik. Er filhrt im Namen der
Union den politischen Dialog mit Dritten und vertritt den Standpunkt
der Union in internationalen Organisationen und auf internationalen
Konferenzen.

(3) Bei der Erfiillung seines Auftrags stiitzt sich der Hohe Vertreter
auf einen Europdischen Auswirtigen Dienst. Dieser Dienst arbeitet mit
den diplomatischen Diensten der Mitgliedstaaten zusammen und umfasst
Beamte aus den einschldgigen Abteilungen des Generalsekretariats des
Rates und der Kommission sowie abgeordnetes Personal der nationalen
diplomatischen Dienste. Die Organisation und die Arbeitsweise des Eu-
ropdischen Auswirtigen Dienstes werden durch einen Beschluss des
Rates festgelegt. Der Rat beschlie3t auf Vorschlag des Hohen Vertreters
nach Anhorung des Europédischen Parlaments und nach Zustimmung der
Kommission.

Artikel 28
(ex-Artikel 14 EUV)

(1)  Verlangt eine internationale Situation ein operatives Vorgehen der
Union, so erldsst der Rat die erforderlichen Beschliisse. In den Be-
schliissen sind ihre Ziele, ihr Umfang, die der Union zur Verfligung
zu stellenden Mittel sowie die Bedingungen und erforderlichenfalls der
Zeitraum fiir ihre Durchfithrung festgelegt.

Tritt eine Anderung der Umstinde mit erheblichen Auswirkungen auf
eine Angelegenheit ein, die Gegenstand P C1 eines solchen
Beschlusses « ist, so iberpriift der Rat die Grundséitze und Ziele
» C1 dieses Beschlusses und erlésst die erforderlichen Beschliisse .

(2) Die Beschliisse nach Absatz 1 sind fiir die Mitgliedstaaten bei
ihren Stellungnahmen und ihrem Vorgehen bindend.

(3) Jede einzelstaatliche Stellungnahme oder Mafinahme, die im Rah-
men eines Beschlusses nach Absatz 1 geplant ist, wird von dem betref-
fenden Mitgliedstaat so rechtzeitig mitgeteilt, dass erforderlichenfalls
eine vorherige Abstimmung im Rat stattfinden kann. Die Pflicht zur
vorherigen Unterrichtung gilt nicht fiir Mafinahmen, die eine blofe
praktische Umsetzung der Beschliisse des Rates auf einzelstaatlicher
Ebene darstellen.

(4) Bei zwingender Notwendigkeit aufgrund der Entwicklung der
Lage und falls eine Uberpriifung des Beschlusses des Rates nach Absatz
1 nicht stattfindet, konnen die Mitgliedstaaten unter Beriicksichtigung
der allgemeinen Ziele des genannten Beschlusses die erforderlichen So-
fortmafnahmen ergreifen. Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet den
Rat sofort iiber derartige MaBBnahmen.

(5) Ein Mitgliedstaat befasst den Rat, wenn sich bei der Durchfiih-
rung eines Beschlusses nach diesem Artikel groBere Schwierigkeiten
ergeben; der Rat berét dariiber und sucht nach angemessenen Losungen.
Diese diirfen nicht im Widerspruch zu den Zielen des Beschlusses nach
Absatz 1 stehen oder seiner Wirksamkeit schaden.
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Artikel 29
(ex-Artikel 15 EUV)

Der Rat erldsst Beschliisse, in denen der Standpunkt der Union zu einer
bestimmten Frage geografischer oder thematischer Art bestimmt wird.
Die Mitgliedstaaten tragen dafiir Sorge, dass ihre einzelstaatliche Politik
mit den Standpunkten der Union in Einklang steht.

Artikel 30
(ex-Artikel 22 EUV)

(1)  Jeder Mitgliedstaat, der Hohe Vertreter der Union fiir Au3en- und
Sicherheitspolitik oder der Hohe Vertreter mit Unterstiitzung der Kom-
mission kann den Rat mit einer Frage der Gemeinsamen Auflen- und
Sicherheitspolitik befassen und ihm Initiativen bezichungsweise Vor-
schldge unterbreiten.

(2) In den Fiéllen, in denen eine rasche Entscheidung notwendig ist,
beruft der Hohe Vertreter von sich aus oder auf Antrag eines Mitglied-
staats innerhalb von 48 Stunden, bei absoluter Notwendigkeit in kiirze-
rer Zeit, eine aulerordentliche Tagung des Rates ein.

Artikel 31
(ex-Artikel 23 EUV)

(1)  Beschliisse nach diesem Kapitel werden vom Europdischen Rat
und vom Rat einstimmig gefasst, soweit in diesem Kapitel nichts ande-
res festgelegt ist. Der Erlass von Gesetzgebungsakten ist
ausgeschlossen.

Bei einer Stimmenthaltung kann jedes Ratsmitglied zu seiner Enthaltung
eine formliche Erklirung im Sinne dieses Unterabsatzes abgeben. In
diesem Fall ist es nicht verpflichtet, den Beschluss durchzufiihren, ak-
zeptiert jedoch, dass der Beschluss fiir die Union bindend ist. Im Geiste
gegenseitiger Solidaritdt unterldsst der betreffende Mitgliedstaat alles,
was dem auf diesem Beschluss beruhenden Vorgehen der Union zu-
widerlaufen oder es behindern kdnnte, und die anderen Mitgliedstaaten
respektieren seinen Standpunkt. Vertreten die Mitglieder des Rates, die
bei ihrer Stimmenthaltung eine solche Erkldrung abgeben, mindestens
ein Drittel der Mitgliedstaaten, die mindestens ein Drittel der Unions-
bevolkerung ausmachen, so wird der Beschluss nicht erlassen.

(2)  Abweichend von Absatz 1 beschlieit der Rat mit qualifizierter
Mehrheit, wenn er

— auf der Grundlage eines Beschlusses des Europédischen Rates iiber
die strategischen Interessen und Ziele der Union nach Artikel 22
Absatz 1 einen Beschluss erldsst, mit dem eine Aktion oder ein
Standpunkt der Union festgelegt wird,

— auf einen Vorschlag hin, den ihm der Hohe Vertreter der Union fiir
Auflen- und Sicherheitspolitik auf spezielles Ersuchen des Europdi-
schen Rates unterbreitet hat, das auf dessen eigene Initiative oder
auf eine Initiative des Hohen Vertreters zuriickgeht, einen Beschluss
erldsst, mit dem eine Aktion oder ein Standpunkt der Union fest-
gelegt wird;
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— einen Beschluss zur Durchfiihrung eines Beschlusses, mit dem eine
Aktion oder ein Standpunkt der Union festgelegt wird, erldsst,

— nach Artikel 33 einen Sonderbeauftragten ernennt.

Erklért ein Mitglied des Rates, dass es aus wesentlichen Griinden der
nationalen Politik, die es auch nennen muss, die Absicht hat, einen mit
qualifizierter Mehrheit zu fassenden Beschluss abzulehnen, so erfolgt
keine Abstimmung. Der Hohe Vertreter bemiiht sich in engem Beneh-
men mit dem betroffenen Mitgliedstaat um eine fiir diesen Mitgliedstaat
annehmbare Losung. Gelingt dies nicht, so kann der Rat mit qualifizier-
ter Mehrheit veranlassen, dass die Frage im Hinblick auf einen ein-
stimmigen Beschluss an den Europdischen Rat verwiesen wird.

(3)  Der Europédische Rat kann einstimmig einen Beschluss erlassen,
in dem vorgesehen ist, dass der Rat in anderen als den in Absatz
2 genannten Féllen mit qualifizierter Mehrheit beschlief3t.

(4) Die Absitze 2 und 3 gelten nicht fiir Beschliisse mit militdrischen
oder verteidigungspolitischen Beziigen.

(5) In Verfahrensfragen beschlieit der Rat mit der Mehrheit seiner
Mitglieder.

Artikel 32
(ex-Artikel 16 EUV)

Die Mitgliedstaaten stimmen sich im Europdischen Rat und im Rat zu
jeder auflen- und sicherheitspolitischen Frage von allgemeiner Bedeu-
tung ab, um ein gemeinsames Vorgehen festzulegen. Bevor ein Mit-
gliedstaat in einer Weise, die die Interessen der Union beriihren kénnte,
auf internationaler Ebene tdtig wird oder eine Verpflichtung eingeht,
konsultiert er die anderen Mitgliedstaaten im Europdischen Rat oder
im Rat. Die Mitgliedstaaten gewihrleisten durch konvergentes Handeln,
dass die Union ihre Interessen und ihre Werte auf internationaler Ebene
geltend machen kann. Die Mitgliedstaaten sind untereinander
solidarisch.

Hat der Europdische Rat oder der Rat ein gemeinsames Vorgehen der
Union im Sinne des Absatzes 1 festgelegt, so koordinieren der Hohe
Vertreter der Union fiir AuBen- und Sicherheitspolitik und die Minister
fiir auswartige Angelegenheiten der Mitgliedstaaten ihre Tatigkeiten im
Rat.

Die diplomatischen Vertretungen der Mitgliedstaaten und die Delegatio-
nen der Union in Drittlindern und bei internationalen Organisationen
arbeiten zusammen und tragen zur Festlegung und Durchfithrung des
gemeinsamen Vorgehens bei.

Artikel 33
(ex-Artikel 18 EUV)

Der Rat kann auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union fiir Au3en-
und Sicherheitspolitik einen Sonderbeauftragten fiir besondere politische
Fragen ernennen. Der Sonderbeauftragte iibt sein Mandat unter der Ver-
antwortung des Hohen Vertreters aus.
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Artikel 34
(ex-Artikel 19 EUV)

(1) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihr Handeln in internationalen
Organisationen und auf internationalen Konferenzen. Sie treten dort fiir
die Standpunkte der Union ein. Der Hohe Vertreter der Union fiir
AuBen- und Sicherheitspolitik tragt fiir die Organisation dieser Koor-
dinierung Sorge.

In den internationalen Organisationen und auf internationalen Konferen-
zen, bei denen nicht alle Mitgliedstaaten vertreten sind, setzen sich die
dort vertretenen Mitgliedstaaten fiir die Standpunkte der Union ein.

(2)  Nach Artikel 24 Absatz 3 unterrichten die Mitgliedstaaten, die in
internationalen Organisationen oder auf internationalen Konferenzen
vertreten sind, die dort nicht vertretenen Mitgliedstaaten und den Hohen
Vertreter laufend iiber alle Fragen von gemeinsamem Interesse.

Die Mitgliedstaaten, die auch Mitglieder des Sicherheitsrats der Ver-
einten Nationen sind, stimmen sich ab und unterrichten die ibrigen
Mitgliedstaaten sowie den Hohen Vertreter in vollem Umfang. Die Mit-
gliedstaaten, die Mitglieder des Sicherheitsrats sind, setzen sich bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben unbeschadet ihrer Verantwortlichkeiten
aufgrund der Charta der Vereinten Nationen fiir die Standpunkte und
Interessen der Union ein.

Wenn die Union einen Standpunkt zu einem Thema festgelegt hat, das
auf der Tagesordnung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen steht,
beantragen die dort vertretenen Mitgliedstaaten, dass der Hohe Vertreter
gebeten wird, den Standpunkt der Union vorzutragen.

Artikel 35
(ex-Artikel 20 EUV)

Die diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaa-
ten und die Delegationen der Union in dritten Lindern und auf interna-
tionalen Konferenzen sowie ihre Vertretungen bei internationalen Orga-
nisationen stimmen sich ab, um die Einhaltung und Durchfithrung der
nach diesem Kapitel erlassenen Beschliisse, mit denen Standpunkte und
Aktionen der Union festgelegt werden, zu gewéhrleisten.

Sie intensivieren ihre Zusammenarbeit durch Informationsaustausch und
gemeinsame Bewertungen.

Sie tragen zur Verwirklichung des in Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe ¢
des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union genannten
Rechts der Unionsbiirgerinnen und Unionsbiirger auf Schutz im Ho-
heitsgebiet von Drittlaindern und zur Durchfithrung der nach Artikel 23
des genannten Vertrags erlassenen MaBlnahmen bei.

Artikel 36
(ex-Artikel 21 EUV)

Der Hohe Vertreter der Union fiir Aulen- und Sicherheitspolitik hort
das Europdische Parlament regelmaBig zu den wichtigsten Aspekten und
den grundlegenden Weichenstellungen der Gemeinsamen Auflen- und
Sicherheitspolitik und der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik und unterrichtet es iiber die Entwicklung der Politik in
diesen Bereichen. Er achtet darauf, dass die Auffassungen des Européi-
schen Parlaments gebiihrend beriicksichtigt werden. Die Sonderbeauf-
tragten konnen zur Unterrichtung des Europdischen Parlaments mit he-
rangezogen werden.
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Das Européische Parlament kann Anfragen oder Empfehlungen an den
Rat und den Hohen Vertreter richten. Zweimal jéhrlich fiihrt es eine
Aussprache iiber die Fortschritte bei der Durchfiihrung der Gemein-
samen Auflen- und Sicherheitspolitik, einschlieBlich der Gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Artikel 37
(ex-Artikel 24 EUV)

Die Union kann in den unter dieses Kapitel fallenden Bereichen Uber-
einkiinfte mit einem oder mehreren Staaten oder internationalen Orga-
nisationen schliefen.

Artikel 38
(ex-Artikel 25 EUV)

Unbeschadet des Artikels 240 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europdischen Union verfolgt ein Politisches und Sicherheitspolitisches
Komitee die internationale Lage in den Bereichen der Gemeinsamen
AuBen- und Sicherheitspolitik und trdgt auf Ersuchen des Rates, des
Hohen Vertreters der Union flir Aulen- und Sicherheitspolitik oder
von sich aus durch an den Rat gerichtete Stellungnahmen zur Fest-
legung der Politiken bei. Ferner iiberwacht es die Durchfiihrung ver-
einbarter Politiken; dies gilt unbeschadet der Zustédndigkeiten des Hohen
Vertreters.

Im Rahmen dieses Kapitels nimmt das Politische und Sicherheitspoliti-
sche Komitee unter der Verantwortung des Rates und des Hohen Ver-
treters die politische Kontrolle und strategische Leitung von Krisenbe-
wiltigungsoperationen im Sinne des Artikels 43 wabhr.

Der Rat kann das Komitee fiir den Zweck und die Dauer einer Opera-
tion zur Krisenbewiltigung, die vom Rat festgelegt werden, erméchti-
gen, geeignete Beschliisse hinsichtlich der politischen Kontrolle und
strategischen Leitung der Operation zu fassen.

Artikel 39

GemaB Artikel 16 des Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europdischen
Union und abweichend von Absatz 2 des genannten Artikels erlédsst der
Rat einen Beschluss zur Festlegung von Vorschriften iiber den Schutz
natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausiibung von Tatigkeiten,
die in den Anwendungsbereich dieses Kapitels fallen, und iiber den
freien Datenverkehr. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von un-
abhingigen Behdrden {iberwacht.

Artikel 40
(ex-Artikel 47 EUV)

Die Durchfiihrung der Gemeinsamen Auflen- und Sicherheitspolitik 1dsst
die Anwendung der Verfahren und den jeweiligen Umfang der Befug-
nisse der Organe, die in den Vertrdgen fiir die Ausiibung der in den
Artikeln 3 bis 6 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen
Union aufgefiihrten Zusténdigkeiten der Union vorgesehen sind, unbe-
riihrt.
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Ebenso ldsst die Durchfiihrung der Politik nach den genannten Artikeln
die Anwendung der Verfahren und den jeweiligen Umfang der Befug-
nisse der Organe, die in den Vertrigen fiir die Ausiibung der Zustdndig-
keiten der Union nach diesem Kapitel vorgesehen sind, unberiihrt.

Artikel 41
(ex-Artikel 28 EUV)

(1) Die Verwaltungsausgaben, die den Organen aus der Durchfiih-
rung dieses Kapitels entstehen, gehen zulasten des Haushalts der Union.

(2) Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchfiih-
rung dieses Kapitels gehen ebenfalls zulasten des Haushalts der Union,
mit Ausnahme der Ausgaben aufgrund von Malnahmen mit militéri-
schen oder verteidigungspolitischen Beziigen und von Fillen, in denen
der Rat einstimmig etwas anderes beschlief3t.

In Fillen, in denen die Ausgaben nicht zulasten des Haushalts der
Union gehen, gehen sie nach dem Bruttosozialprodukt-Schliissel zulas-
ten der Mitgliedstaaten, sofern der Rat nicht einstimmig etwas anderes
beschlieft. Die Mitgliedstaaten, deren Vertreter im Rat eine formliche
Erkldarung nach Artikel 31 Absatz 1 Unterabsatz 2 abgegeben haben,
sind nicht verpflichtet, zur Finanzierung von Ausgaben fiir Malnahmen
mit militdrischen oder verteidigungspolitischen Beziigen beizutragen.

(3) Der Rat erlésst einen Beschluss zur Festlegung besonderer Ver-
fahren, um den schnellen Zugriff auf die Haushaltsmittel der Union zu
gewdhrleisten, die fiir die Sofortfinanzierung von Initiativen im Rahmen
der Gemeinsamen Auflen- und Sicherheitspolitik, insbesondere von Té-
tigkeiten zur Vorbereitung einer Mission nach Artikel 42 Absatz 1 und
Artikel 43 bestimmt sind. Er beschlieft nach Anhorung des Europii-
schen Parlaments.

Die Tatigkeiten zur Vorbereitung der in Artikel 42 Absatz 1 und in
Artikel 43 genannten Missionen, die nicht zulasten des Haushalts der
Union gehen, werden aus einem aus Beitrdgen der Mitgliedstaaten ge-
bildeten Anschubfonds finanziert.

Der Rat erldsst mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag des Hohen
Vertreters der Union fiir AuBen- und Sicherheitspolitik die Beschliisse
iiber

a) die Einzelheiten fiir die Bildung und die Finanzierung des Anschub-
fonds, insbesondere die Hohe der Mittelzuweisungen fiir den Fonds;

b) die Einzelheiten fiir die Verwaltung des Anschubfonds;

¢) die Einzelheiten fiir die Finanzkontrolle.

Kann die geplante Mission nach Artikel 42 Absatz 1 und Artikel 43
nicht aus dem Haushalt der Union finanziert werden, so erméchtigt der
Rat den Hohen Vertreter zur Inanspruchnahme dieses Fonds. Der Hohe
Vertreter erstattet dem Rat Bericht iiber die Erfiillung dieses Mandats.
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ABSCHNITT 2

BESTIMMUNGEN UBER DIE GEMEINSAME SICHERHEITS- UND
VERTEIDIGUNGSPOLITIK

Artikel 42
(ex-Artikel 17 EUV)

(1) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist inte-
graler Bestandteil der Gemeinsamen AuBlen- und Sicherheitspolitik. Sie
sichert der Union eine auf zivile und militérische Mittel gestiitzte Ope-
rationsféhigkeit. Auf diese kann die Union bei Missionen auflerhalb der
Union zur Friedenssicherung, Konfliktverhiitung und Stirkung der in-
ternationalen Sicherheit in Ubereinstimmung mit den Grundsitzen der
Charta der Vereinten Nationen zuriickgreifen. Sie erfiillt diese Aufgaben
mit Hilfe der Fiahigkeiten, die von den Mitgliedstaaten bereitgestellt
werden.

(2) Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst
die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik
der Union. Diese fiihrt zu einer gemeinsamen Verteidigung, sobald
der Europdische Rat dies einstimmig beschlossen hat. Er empfiehlt in
diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen Beschluss in diesem Sinne im
Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften zu erlassen.

Die Politik der Union nach diesem Abschnitt beriihrt nicht den beson-
deren Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter
Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen einiger Mitgliedstaaten,
die ihre gemeinsame Verteidigung in der Nordatlantikvertrags-Organi-
sation (NATO) verwirklicht sehen, aus dem Nordatlantikvertrag und ist
vereinbar mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen der Union fiir die Umsetzung der
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zivile und militéri-
sche Fahigkeiten als Beitrag zur Verwirklichung der vom Rat festgeleg-
ten Ziele zur Verfiigung. Die Mitgliedstaaten, die zusammen multinatio-
nale Streitkrifte aufstellen, konnen diese auch fiir die Gemeinsame
Sicherheits- und Verteidigungspolitik zur Verfligung stellen.

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militdrischen Fahigkeiten
schrittweise zu verbessern. Die Agentur fiir die Bereiche Entwicklung
der Verteidigungsfahigkeiten, Forschung, Beschaffung und Riistung (im
Folgenden "Europédische Verteidigungsagentur") ermittelt den operativen
Bedarf und fordert MaBnahmen zur Bedarfsdeckung, trigt zur Ermitt-
lung von MaBnahmen zur Stirkung der industriellen und technologi-
schen Basis des Verteidigungssektors bei und fiihrt diese Maflnahmen
gegebenenfalls durch, beteiligt sich an der Festlegung einer européi-
schen Politik im Bereich der Féhigkeiten und der Riistung und unter-
stiitzt den Rat bei der Beurteilung der Verbesserung der militdrischen
Féhigkeiten.

(4) Beschliisse zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspoli-
tik, einschlieBlich der Beschliisse iiber die Einleitung einer Mission nach
diesem Artikel, werden vom Rat einstimmig auf Vorschlag des Hohen
Vertreters der Union fiir Auflen- und Sicherheitspolitik oder auf Initia-
tive eines Mitgliedstaats erlassen. Der Hohe Vertreter kann gegebenen-
falls gemeinsam mit der Kommission den Riickgriff auf einzelstaatliche
Mittel sowie auf Instrumente der Union vorschlagen.
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(5)  Der Rat kann zur Wahrung der Werte der Union und im Dienste
ihrer Interessen eine Gruppe von Mitgliedstaaten mit der Durchfithrung
einer Mission im Rahmen der Union beauftragen. Die Durchfithrung
einer solchen Mission fallt unter Artikel 44.

(6) Die Mitgliedstaaten, die anspruchsvollere Kriterien in Bezug auf
die militdrischen Féhigkeiten erfiillen und die im Hinblick auf Missio-
nen mit hochsten Anforderungen untereinander weiter gehende Ver-
pflichtungen eingegangen sind, begriinden eine Stindige Strukturierte
Zusammenarbeit im Rahmen der Union. Diese Zusammenarbeit erfolgt
nach Maligabe von Artikel 46. Sie beriihrt nicht die Bestimmungen des
Artikels 43.

(7) Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer
Macht stehende Hilfe und Unterstiitzung, im Einklang mit Artikel 51
der Charta der Vereinten Nationen. Dies ldsst den besonderen Charakter
der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten
unberiihrt.

Die Verpflichtungen und die Zusammenarbeit in diesem Bereich bleiben
im Einklang mit den im Rahmen der Nordatlantikvertrags-Organisation
eingegangenen Verpflichtungen, die filir die ihr angehdrenden Staaten
weiterhin das Fundament ihrer kollektiven Verteidigung und das Instru-
ment fiir deren Verwirklichung ist.

Artikel 43

(1) Die in Artikel 42 Absatz 1 vorgesehenen Missionen, bei deren
Durchfiihrung die Union auf zivile und militdrische Mittel zuriickgreifen
kann, umfassen gemeinsame Abriistungsmafinahmen, humanitire Auf-
gaben und Rettungseinsitze, Aufgaben der militdrischen Beratung und
Unterstiitzung, Aufgaben der Konfliktverhiitung und der Erhaltung des
Friedens sowie Kampfeinsidtze im Rahmen der Krisenbewiltigung ein-
schlieBlich Frieden schaffender Maflnahmen und Operationen zur Sta-
bilisierung der Lage nach Konflikten. Mit allen diesen Missionen kann
zur Bekdmpfung des Terrorismus beigetragen werden, unter anderem
auch durch die Unterstiitzung fiir Drittlinder bei der Bekdmpfung des
Terrorismus in ihrem Hoheitsgebiet.

(2)  Der Rat erlédsst die Beschliisse iiber Missionen nach Absatz 1; in
den Beschliissen sind Ziel und Umfang der Missionen sowie die fiir sie
geltenden allgemeinen Durchfiihrungsbestimmungen festgelegt. Der
Hohe Vertreter der Union fiir Auen- und Sicherheitspolitik sorgt unter
Aufsicht des Rates und in engem und stindigem Benehmen mit dem
Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee fiir die Koordinierung
der zivilen und militdrischen Aspekte dieser Missionen.

Artikel 44

(1) Im Rahmen der nach Artikel 43 erlassenen Beschliisse kann der
Rat die Durchfiihrung einer Mission einer Gruppe von Mitgliedstaaten
iibertragen, die dies wiinschen und iiber die fiir eine derartige Mission
erforderlichen Fihigkeiten verfiigen. Die betreffenden Mitgliedstaaten
vereinbaren in Absprache mit dem Hohen Vertreter der Union fiir Au-
Ben- und Sicherheitspolitik untereinander die Ausfithrung der Mission.

(2) Die an der Durchfithrung der Mission teilnehmenden Mitglied-
staaten unterrichten den Rat von sich aus oder auf Antrag eines anderen
Mitgliedstaats regelméaBig iiber den Stand der Mission. Die teilnehmen-
den Mitgliedstaaten befassen den Rat sofort, wenn sich aus der Durch-
fiihrung der Mission schwerwiegende Konsequenzen ergeben oder das
Ziel der Mission, ihr Umfang oder die fiir sie geltenden Regelungen,
wie sie in den in Absatz 1 genannten Beschliissen festgelegt sind, ge-
andert werden miissen. Der Rat erlédsst in diesen Féllen die erforderli-
chen Beschliisse.
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Artikel 45

(1)  Aufgabe der in Artikel 42 Absatz 3 genannten, dem Rat unter-
stellten Europdischen Verteidigungsagentur ist es,

a) bei der Ermittlung der Ziele im Bereich der militdrischen Fahigkeiten
der Mitgliedstaaten und der Beurteilung, ob die von den Mitglied-
staaten in Bezug auf diese Fédhigkeiten eingegangenen Verpflichtun-
gen erfullt wurden, mitzuwirken;

b) auf eine Harmonisierung des operativen Bedarfs sowie die Fest-
legung  effizienter und kompatibler = Beschaffungsverfahren
hinzuwirken,;

¢) multilaterale Projekte zur Erfiillung der Ziele im Bereich der milita-
rischen Féhigkeiten vorzuschlagen und fiir die Koordinierung der
von den Mitgliedstaaten durchgefiihrten Programme sowie die Ver-
waltung spezifischer Kooperationsprogramme zu sorgen;

d) die Forschung auf dem Gebiet der Verteidigungstechnologie zu un-
terstilitzen, gemeinsame Forschungsaktivititen sowie Studien zu tech-
nischen Ldsungen, die dem kiinftigen operativen Bedarf gerecht
werden, zu koordinieren und zu planen;

e) dazu beizutragen, dass zweckdienliche MaBBnahmen zur Stirkung der
industriellen und technologischen Basis des Verteidigungssektors
und fiir einen wirkungsvolleren Einsatz der Verteidigungsausgaben
ermittelt werden, und diese Mafinahmen gegebenenfalls durchzufiih-
ren.

(2) Alle Mitgliedstaaten konnen auf Wunsch an der Arbeit der Eu-
ropdischen Verteidigungsagentur teilnehmen. Der Rat erldsst mit quali-
fizierter Mehrheit einen Beschluss, in dem die Rechtsstellung, der Sitz
und die Funktionsweise der Agentur festgelegt werden. Dieser Be-
schluss tragt dem Umfang der effektiven Beteiligung an den Tétigkeiten
der Agentur Rechnung. Innerhalb der Agentur werden spezielle Grup-
pen gebildet, in denen Mitgliedstaaten zusammenkommen, die gemein-
same Projekte durchfithren. Die Agentur versieht ihre Aufgaben erfor-
derlichenfalls in Verbindung mit der Kommission.

Artikel 46

(1) Die Mitgliedstaaten, die sich an der Stindigen Strukturierten Zu-
sammenarbeit im Sinne des Artikels 42 Absatz 6 beteiligen mdchten
und hinsichtlich der militarischen Féahigkeiten die Kriterien erfiillen und
die Verpflichtungen eingehen, die in dem Protokoll iiber die Stindige
Strukturierte Zusammenarbeit enthalten sind, teilen dem Rat und dem
Hohen Vertreter der Union fiir AuBen- und Sicherheitspolitik ihre Ab-
sicht mit.

(2) Der Rat erldsst binnen drei Monaten nach der in Absatz 1 ge-
nannten Mitteilung einen Beschluss iiber die Begriindung der Stindigen
Strukturierten Zusammenarbeit und iiber die Liste der daran teilnehmen-
den Mitgliedstaaten. Der Rat beschlie8t nach Anhérung des Hohen Ver-
treters mit qualifizierter Mehrheit.

(3)  Jeder Mitgliedstaat, der sich zu einem spéteren Zeitpunkt an der
Stdndigen Strukturierten Zusammenarbeit beteiligen mdchte, teilt dem
Rat und dem Hohen Vertreter seine Absicht mit.

Der Rat erlédsst einen Beschluss, in dem die Teilnahme des betreffenden
Mitgliedstaats, der die Kriterien und Verpflichtungen nach den Artikeln
1 und 2 des Protokolls iiber die Stindige Strukturierte Zusammenarbeit
erfiillt bezichungsweise eingeht, bestétigt wird. Der Rat beschlie3t mit
qualifizierter Mehrheit nach Anhérung des Hohen Vertreters. Nur die
Mitglieder des Rates, die die teilnehmenden Mitgliedstaaten vertreten,
sind stimmberechtigt.
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Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3
Buchstabe a des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Uni-
on.

(4)  Erfiillt ein teilnehmender Mitgliedstaat die Kriterien nach den
Artikeln 1 und 2 des Protokolls iiber die Stindige Strukturierte Zusam-
menarbeit nicht mehr oder kann er den darin genannten Verpflichtungen
nicht mehr nachkommen, so kann der Rat einen Beschluss erlassen,
durch den die Teilnahme dieses Staates ausgesetzt wird.

Der Rat beschlieft mit qualifizierter Mehrheit. Nur die Mitglieder des
Rates, die die teilnehmenden Mitgliedstaaten mit Ausnahme des betrof-
fenen Mitgliedstaats vertreten, sind stimmberechtigt.

Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3
Buchstabe a des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Européischen Uni-
on.

(5) Wiinscht ein teilnehmender Mitgliedstaat, von der Stindigen
Strukturierten Zusammenarbeit Abstand zu nehmen, so teilt er seine
Entscheidung dem Rat mit, der zur Kenntnis nimmt, dass die Teilnahme
des betreffenden Mitgliedstaats beendet ist.

(6)  Mit Ausnahme der Beschliisse nach den Absétzen 2 bis 5 erldsst
der Rat die Beschliisse und Empfehlungen im Rahmen der Stindigen
Strukturierten Zusammenarbeit einstimmig. Fiir die Zwecke dieses Ab-
satzes bezieht sich die Einstimmigkeit allein auf die Stimmen der Ver-
treter der an der Zusammenarbeit teilnehmenden Mitgliedstaaten.

TITEL VI
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 47

Die Union besitzt Rechtspersonlichkeit.

Artikel 48
(ex-Artikel 48 EUV)

(1) Die Vertrige konnen gemil dem ordentlichen Anderungsvgrfah-
ren gedndert werden. Sie konnen ebenfalls nach vereinfachten Ande-
rungsverfahren gedndert werden.

Ordentliches Anderungsverfahren

(2) Die Regierung jedes Mitgliedstaats, das Europdische Parlament
oder die Kommission kann dem Rat Entwiirfe zur Anderung der Ver-
trdge vorlegen. Diese Entwiirfe konnen unter anderem eine Ausdehnung
oder Verringerung der der Union in den Vertrdgen iibertragenen Zu-
stindigkeiten zum Ziel haben. Diese Entwiirfe werden vom Rat dem
Europidischen Rat iibermittelt und den nationalen Parlamenten zur
Kenntnis gebracht.

(3)  BeschlieBt der Europdische Rat nach Anhérung des Europdischen
Parlaments und der Kommission mit einfacher Mehrheit die Priifung der
vorgeschlagenen Anderungen, so beruft der Prisident des Europdischen
Rates einen Konvent von Vertretern der nationalen Parlamente, der
Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, des Européischen Par-
laments und der Kommission ein. Bei institutionellen Anderungen im
Wiéhrungsbereich wird auch die Europdische Zentralbank gehort. Der
Konvent priift die Anderungsentwiirfe und nimmt im Konsensverfahren
eine Empfehlung an, die an eine Konferenz der Vertreter der Regierun-
gen der Mitgliedstaaten nach Absatz 4 gerichtet ist.
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Der Europdische Rat kann mit einfacher Mehrheit nach Zustimmung des
Europdischen Parlaments beschlieen, keinen Konvent einzuberufen,
wenn seine Einberufung aufgrund des Umfangs der geplanten Anderun-
gen nicht gerechtfertigt ist. In diesem Fall legt der Europiische Rat das
Mandat fiir eine Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitglied-
staaten fest.

(4)  Eine Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten
wird vom Présidenten des Rates einberufen, um die an den Vertrigen
vorzunehmenden Anderungen zu vereinbaren.

Die Anderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mitgliedstaaten
nach Mafgabe ihrer verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert wor-
den sind.

(5) Haben nach Ablauf von zwei Jahren nach der Unterzeichnung
eines Vertrags zur Anderung der Vertriige vier Fiinftel der Mitglied-
staaten den genannten Vertrag ratifiziert und sind in einem Mitgliedstaat
oder mehreren Mitgliedstaaten Schwierigkeiten bei der Ratifikation auf-
getreten, so befasst sich der Europdische Rat mit der Frage.

Vereinfachte Anderungsverfahren

(6) Die Regierung jedes Mitgliedstaats, das Europdische Parlament
oder die Kommission kann dem Europiischen Rat Entwiirfe zur Ande-
rung aller oder eines Teils der Bestimmungen des Dritten Teils des
Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union iiber die inter-
nen Politikbereiche der Union vorlegen.

Der Europdische Rat kann einen Beschluss zur Anderung aller oder
eines Teils der Bestimmungen des Dritten Teils des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europidischen Union erlassen. Der Europdische Rat
beschlieft einstimmig nach Anhorung des Europdischen Parlaments
und der Kommission sowie, bei institutionellen Anderungen im Wih-
rungsbereich, der Europdischen Zentralbank. Dieser Beschluss tritt erst
nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen
verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft.

Der Beschluss nach Unterabsatz 2 darf nicht zu einer Ausdehnung der
der Union im Rahmen der Vertrdge iibertragenen Zusténdigkeiten fith-
ren.

(7)  In Féllen, in denen der Rat nach Maligabe des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union oder des Titels V dieses Vertrags
in einem Bereich oder in einem bestimmten Fall einstimmig beschlief3t,
kann der Europdische Rat einen Beschluss erlassen, wonach der Rat in
diesem Bereich oder in diesem Fall mit qualifizierter Mehrheit beschlie-
Ben kann. Dieser Unterabsatz gilt nicht fiir Beschliisse mit militdrischen
oder verteidigungspolitischen Beziigen.

In Fillen, in denen nach Maligabe des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Europédischen Union Gesetzgebungsakte vom Rat gemdf einem be-
sonderen Gesetzgebungsverfahren erlassen werden miissen, kann der
Europdische Rat einen Beschluss erlassen, wonach die Gesetzgebungs-
akte gemdl dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen werden
konnen.
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Jede vom Européischen Rat auf der Grundlage von Unterabsatz 1 oder
Unterabsatz 2 ergriffene Initiative wird den nationalen Parlamenten
iibermittelt. Wird dieser Vorschlag innerhalb von sechs Monaten nach
der Ubermittlung von einem nationalen Parlament abgelehnt, so wird
der Beschluss nach Unterabsatz 1 oder Unterabsatz 2 nicht erlassen.
Wird die Initiative nicht abgelehnt, so kann der Europdische Rat den
Beschluss erlassen.

Der Europdische Rat erldsst die Beschliisse nach den Unterabsétzen 1
oder 2 einstimmig nach Zustimmung des Européischen Parlaments, das
mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlief3t.

Artikel 49
(ex-Artikel 49 EUV)

Jeder europdische Staat, der die in Artikel 2 genannten Werte achtet und
sich fiir ihre Forderung einsetzt, kann beantragen, Mitglied der Union zu
werden. Das Europédische Parlament und die nationalen Parlamente wer-
den iiber diesen Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet
seinen Antrag an den Rat; dieser beschlie3t einstimmig nach Anhdrung
der Kommission und nach Zustimmung des Europdischen Parlaments,
das mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlielt. Die vom Européi-
schen Rat vereinbarten Kriterien werden beriicksichtigt.

Die Aufnahmebedingungen und die durch eine Aufnahme erforderlich
werdenden Anpassungen der Vertrige, auf denen die Union beruht,
werden durch ein Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem
antragstellenden Staat geregelt. Das Abkommen bedarf der Ratifikation
durch alle Vertragsstaaten gemdf3 ihren verfassungsrechtlichen Vor-
schriften.

Artikel 50

(1)  Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungs-
rechtlichen Vorschriften beschlieen, aus der Union auszutreten.

(2)  Ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschlief3t, teilt dem Européi-
schen Rat seine Absicht mit. Auf der Grundlage der Leitlinien des
Europiischen Rates handelt die Union mit diesem Staat ein Abkommen
iber die Einzelheiten des Austritts aus und schliefit das Abkommen,
wobei der Rahmen fiir die kiinftigen Beziehungen dieses Staates zur
Union beriicksichtigt wird. Das Abkommen wird nach Artikel 218 Ab-
satz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union aus-
gehandelt. Es wird vom Rat im Namen der Union geschlossen; der Rat
beschlieft mit qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung des Europii-
schen Parlaments.

(3) Die Vertrdge finden auf den betroffenen Staat ab dem Tag des
Inkrafttretens des Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre nach
der in Absatz 2 genannten Mitteilung keine Anwendung mehr, es sei
denn, der Européische Rat beschlie8t im Einvernehmen mit dem betrof-
fenen Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist zu verlangern.

(4) Fir die Zwecke der Absédtze 2 und 3 nimmt das Mitglied des
Europiischen Rates und des Rates, das den austretenden Mitgliedstaat
vertritt, weder an den diesen Mitgliedstaat betreffenden Beratungen
noch an der entsprechenden Beschlussfassung des Europdischen Rates
oder des Rates teil.
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Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3
Buchstabe b des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europiischen
Union.

(5) Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied
werden mochte, muss dies nach dem Verfahren des Artikels 49
beantragen.

Artikel 51

Die Protokolle und Anhénge der Vertrige sind Bestandteil der Vertréige.

Artikel 52

(1) Die Vertrdge gelten fiir das Konigreich Belgien, die Republik
Bulgarien, die Tschechische Republik, das Konigreich Danemark, die
Bundesrepublik Deutschland, die Republik Estland, Irland, die Helle-
nische Republik, das Koénigreich Spanien, die Franzosische Republik,
die Republik Kroatien, die Italienische Republik, die Republik Zypern,
die Republik Lettland, die Republik Litauen, das GroBherzogtum Lu-
xemburg, die Republik Ungarn, die Republik Malta, das Konigreich der
Niederlande, die Republik Osterreich, die Republik Polen, die Portugie-
sische Republik, Ruminien, die Republik Slowenien, die Slowakische
Republik, die Republik Finnland, das Koénigreich Schweden und das
Vereinigte Konigreich GroBbritannien und Nordirland.

(2) Der rdumliche Geltungsbereich der Vertrage wird in Artikel 355
des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union im Einzel-
nen angegeben.

Artikel 53
(ex-Artikel 51 EUV)

Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit.

Artikel 54
(ex-Artikel 52 EUV)

(1)  Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation durch die Hohen Vertrags-
parteien gemal ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die Ratifika-
tionsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen Republik
hinterlegt.

(2) Dieser Vertrag tritt am 1. Januar 1993 in Kraft, sofern alle Ra-
tifikationsurkunden hinterlegt worden sind, oder andernfalls am ersten
Tag des auf die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde folgenden
Monats.
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Artikel 55
(ex-Artikel 53 EUV)

VAl

(1) Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in bulgarischer, dinischer,
deutscher, englischer, estnischer, finnischer, franzdsischer, griechischer,
irischer, italienischer, kroatischer, lettischer, litauischer, maltesischer,
niederldndischer, polnischer, portugiesischer, ruménischer, schwe-
discher, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer und un-
garischer Sprache abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaflen ver-
bindlich ist; er wird im Archiv der Regierung der Italienischen Republik
hinterlegt; diese iibermittelt der Regierung jedes anderen Unterzeichner-
staats eine beglaubigte Abschrift.

(2) Dieser Vertrag kann ferner in jede andere von den Mitgliedstaa-
ten bestimmte Sprache iibersetzt werden, sofern diese Sprache nach der
Verfassungsordnung des jeweiligen Mitgliedstaats in dessen gesamtem
Hoheitsgebiet oder in Teilen davon Amtssprache ist. Die betreffenden
Mitgliedstaaten stellen eine beglaubigte Abschrift dieser Ubersetzungen
zur Verfiigung, die in den Archiven des Rates hinterlegt wird.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollméchtigten
ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

Geschehen zu Maastricht am siebten Februar neunzehnhundertzweiund-
neunzig.

(Aufzdhlung der Unterzeichner nicht wiedergegeben)
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PROTOKOLLE
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PROTOKOLL (Nr. 1)

UBER DIE ROLLE DER NATIONALEN PARLAMENTE IN DER
EUROPAISCHEN UNION

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

EINGEDENK dessen, dass die Art der Kontrolle der Regierungen durch die
nationalen Parlamente hinsichtlich der Téatigkeiten der Europdischen Union Sache
der besonderen verfassungsrechtlichen Gestaltung und Praxis jedes Mitgliedstaats
ist,

IN DEM WUNSCH, eine stirkere Beteiligung der nationalen Parlamente an den
Tétigkeiten der Europdischen Union zu fordern und ihnen bessere Mdoglichkeiten
zu geben, sich zu den Entwiirfen von Gesetzgebungsakten der Europdischen
Union sowie zu anderen Fragen, die fiir sie von besonderem Interesse sein
kénnen, zu duflern —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
tiber die Europdische Union, dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europii-
schen Union und dem Vertrag zur Griindung der Europdischen Atomgemein-
schaft beigefiigt sind:

TITEL 1
UNTERRICHTUNG DER NATIONALEN PARLAMENTE

Artikel 1

Die Konsultationsdokumente der Kommission (Griin- und WeiBbiicher
sowie Mitteilungen) werden bei ihrer Verdffentlichung von der Kom-
mission direkt den nationalen Parlamenten zugeleitet. Ferner leitet die
Kommission den nationalen Parlamenten gleichzeitig mit der Ubermitt-
lung an das Europdische Parlament und den Rat das jdhrliche Recht-
setzungsprogramm sowie alle weiteren Dokumente fiir die Ausarbeitung
der Rechtsetzungsprogramme oder politischen Strategien zu.

Artikel 2

Die an das Europdische Parlament und den Rat gerichteten Entwiirfe
von Gesetzgebungsakten werden den nationalen Parlamenten zugeleitet.

Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet "Entwurf eines Gesetzgebungs-
akts" die Vorschldge der Kommission, die Initiativen einer Gruppe von
Mitgliedstaaten, die Initiativen des Europdischen Parlaments, die An-
trige des Gerichtshofs, die Empfehlungen der Europdischen Zentralbank
und die Antrdge der Europdischen Investitionsbank, die den Erlass eines
Gesetzgebungsaktes zum Ziel haben.

Die von der Kommission vorgelegten Entwiirfe von Gesetzgebungs-
akten werden von der Kommission gleichzeitig mit der Ubermittlung
an das Europdische Parlament und den Rat direkt den nationalen Par-
lamenten zugeleitet.
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Die vom Europdischen Parlament vorgelegten Entwiirfe von Gesetz-
gebungsakten werden vom Europdischen Parlament direkt den nationa-
len Parlamenten zugeleitet.

Die von einer Gruppe von Mitgliedstaaten, vom Gerichtshof, von der
Europédischen Zentralbank oder von der Europdischen Investitionsbank
vorgelegten Entwiirfe von Gesetzgebungsakten werden vom Rat den
nationalen Parlamenten zugeleitet.

Artikel 3

Die nationalen Parlamente konnen nach dem im Protokoll iiber die
Anwendung der Grundsitze der Subsidiaritit und der VerhéltnisméaBig-
keit vorgesehenen Verfahren eine begriindete Stellungnahme zur Uber-
einstimmung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts mit dem Sub-
sidiaritétsprinzip an die Présidenten des Europdischen Parlaments, des
Rates und der Kommission richten.

Wird der Entwurf eines Gesetzgebungsakts von einer Gruppe von Mit-
gliedstaaten vorgelegt, so iibermittelt der Président des Rates die be-
griindete Stellungnahme oder die begriindeten Stellungnahmen den Re-
gierungen dieser Mitgliedstaaten.

Wird der Entwurf eines Gesetzgebungsakts vom Gerichtshof, von der
Europdischen Zentralbank oder von der Europdischen Investitionsbank
vorgelegt, so libermittelt der Prdsident des Rates die begriindete Stel-
lungnahme oder die begriindeten Stellungnahmen dem betreffenden Or-
gan oder der betreffenden Einrichtung.

Artikel 4

Zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ein Entwurf eines Gesetzgebungsakts
den nationalen Parlamenten in den Amtssprachen der Union zugeleitet
wird, und dem Zeitpunkt, zu dem er zwecks Erlass oder zur Festlegung
eines Standpunkts im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens auf die
vorldufige Tagesordnung des Rates gesetzt wird, miissen acht Wochen
liegen. In dringenden Fillen, die in dem Rechtsakt oder dem Standpunkt
des Rates begriindet werden, sind Ausnahmen mdoglich. Aufler in ord-
nungsgemil begriindeten dringenden Féllen darf in diesen acht Wochen
keine Einigung iiber den Entwurf eines Gesetzgebungsakts festgestellt
werden. Aufer in ordnungsgemif3 begriindeten dringenden Féllen miis-
sen zwischen der Aufnahme des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in
die vorldufige Tagesordnung fiir die Tagung des Rates und der Fest-
legung eines Standpunkts zehn Tage liegen.

Artikel 5

Den nationalen Parlamenten werden die Tagesordnungen fiir die Tagun-
gen des Rates und die Ergebnisse dieser Tagungen, einschlieBlich der
Protokolle der Tagungen, auf denen der Rat iiber Entwiirfe von Gesetz-
gebungsakten berit, gleichzeitig mit der Ubermittlung an die Regierun-
gen der Mitgliedstaaten direkt zugeleitet.

Artikel 6

Beabsichtigt der Europidische Rat, Artikel 48 Absatz 7 Unterabsatz 1
oder Unterabsatz 2 des Vertrags iiber die Europdische Union in An-
spruch zu nehmen, so werden die nationalen Parlamente mindestens
sechs Monate vor dem Erlass eines Beschlusses von der Initiative des
Europdischen Rates unterrichtet.
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Artikel 7

Der Rechnungshof iibermittelt den nationalen Parlamenten gleichzeitig
mit der Ubermittlung an das Europédische Parlament und den Rat seinen
Jahresbericht zur Unterrichtung.

Artikel 8

Handelt es sich bei dem System des nationalen Parlaments nicht um ein
Einkammersystem, so gelten die Artikel 1 bis 7 fiir jede der Kammern
des Parlaments.

TITEL I
ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN PARLAMENTEN

Artikel 9

Das Europdische Parlament und die nationalen Parlamente legen ge-
meinsam fest, wie eine effiziente und regelmifBige Zusammenarbeit
zwischen den Parlamenten innerhalb der Union gestaltet und gefordert
werden kann.

Artikel 10

Eine Konferenz der Europa-Ausschiisse der Parlamente kann jeden ihr
zweckméBig erscheinenden Beitrag dem Europdischen Parlament, dem
Rat und der Kommission zur Kenntnis bringen. Diese Konferenz fordert
ferner den Austausch von Informationen und bewihrten Praktiken zwi-
schen den nationalen Parlamenten und dem Europdischen Parlament,
einschlieBlich ihrer Fachausschiisse. Sie kann auch interparlamentarische
Konferenzen zu Einzelthemen organisieren, insbesondere zur Erdrterung
von Fragen der Gemeinsamen Auflen- und Sicherheitspolitik, einschlief3-
lich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die Bei-
trige der Konferenz binden nicht die nationalen Parlamente und greifen
ihrem Standpunkt nicht vor.
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PROTOKOLL (Nr. 2)

UBER DIE ANWENDUNG DER GRUNDSATZE DER
SUBSIDIARITAT UND DER VERHALTNISMASSIGKEIT

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH sicherzustellen, dass die Entscheidungen in der Union so
biirgernah wie moglich getroffen werden,

ENTSCHLOSSEN, die Bedingungen fiir die Anwendung der in Artikel 5 des
Vertrags tiber die Europdische Union verankerten Grundsétze der Subsidiaritat
und der VerhdltnismédBigkeit festzulegen und ein System zur Kontrolle der An-
wendung dieser Grundsitze zu schaffen —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
tiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
pdischen Union beigefiigt sind:

Artikel 1

Jedes Organ trégt stets flir die Einhaltung der in Artikel 5 des Vertrags
iiber die Europdische Union niedergelegten Grundsitze der Subsidiaritit
und der VerhiltnisméBigkeit Sorge.

Artikel 2

Die Kommission fiihrt umfangreiche Anhérungen durch, bevor sie einen
Gesetzgebungsakt vorschldgt. Dabei ist gegebenenfalls der regionalen
und lokalen Bedeutung der in Betracht gezogenen MaBnahmen Rech-
nung zu tragen. In auBergewdhnlich dringenden Féllen fiihrt die Kom-
mission keine Konsultationen durch. Sie begriindet dies in ihrem Vor-
schlag.

Artikel 3

Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet "Entwurf eines Gesetzgebungs-
akts" die Vorschldge der Kommission, die Initiativen einer Gruppe von
Mitgliedstaaten, die Initiativen des Europdischen Parlaments, die An-
trige des Gerichtshofs, die Empfehlungen der Europdischen Zentralbank
und die Antrdge der Europdischen Investitionsbank, die den Erlass eines
Gesetzgebungsakts zum Ziel haben.

Artikel 4

Die Kommission leitet ihre Entwiirfe fiir Gesetzgebungsakte und ihre
gednderten Entwiirfe den nationalen Parlamenten und dem Unions-
gesetzgeber gleichzeitig zu.
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Das Europiische Parlament leitet seine Entwiirfe von Gesetzgebungs-
akten sowie seine gednderten Entwiirfe den nationalen Parlamenten zu.

Der Rat leitet die von einer Gruppe von Mitgliedstaaten, vom Gerichts-
hof, von der Europiischen Zentralbank oder von der Europiischen In-
vestitionsbank vorgelegten Entwiirfe von Gesetzgebungsakten sowie die
gednderten Entwiirfe den nationalen Parlamenten zu.

Sobald das Europédische Parlament seine legislativen EntschlieBungen
angenommen und der Rat seine Standpunkte festgelegt hat, leiten sie
diese den nationalen Parlamenten zu.

Artikel 5

Die Entwiirfe von Gesetzgebungsakten werden im Hinblick auf die
Grundsdtze der Subsidiaritit und der VerhiltnismifBigkeit begriindet.
Jeder Entwurf eines Gesetzgebungsakts sollte einen Vermerk mit detail-
lierten Angaben enthalten, die es ermdglichen zu beurteilen, ob die
Grundsitze der Subsidiaritdt und der VerhidltnismiBigkeit eingehalten
wurden. Dieser Vermerk sollte Angaben zu den voraussichtlichen finan-
ziellen Auswirkungen sowie im Fall einer Richtlinie zu den Auswirkun-
gen auf die von den Mitgliedstaaten zu erlassenden Rechtsvorschriften,
einschlieBlich gegebenenfalls der regionalen Rechtsvorschriften, enthal-
ten. Die Feststellung, dass ein Ziel der Union besser auf Unionsebene
erreicht werden kann, beruht auf qualitativen und, soweit mdoglich,
quantitativen Kriterien. Die Entwiirfe von Gesetzgebungsakten beriick-
sichtigen dabei, dass die finanzielle Belastung und der Verwaltungsauf-
wand der Union, der nationalen Regierungen, der regionalen und loka-
len Behorden, der Wirtschaftsteilnehmer und der Biirgerinnen und Biir-
ger so gering wie moglich gehalten werden und in einem angemessenen
Verhiltnis zu dem angestrebten Ziel stehen miissen.

Artikel 6

Die nationalen Parlamente oder die Kammern eines dieser Parlamente
konnen binnen acht Wochen nach dem Zeitpunkt der Ubermittlung
eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in den Amtssprachen der Union
in einer begriindeten Stellungnahme an die Présidenten des Europdi-
schen Parlaments, des Rates und der Kommission darlegen, weshalb
der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem Subsidiaritétsprinzip verein-
bar ist. Dabei obliegt es dem jeweiligen nationalen Parlament oder der
jeweiligen Kammer eines nationalen Parlaments, gegebenenfalls die re-
gionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen zu konsultieren.

Wird der Entwurf eines Gesetzgebungsakts von einer Gruppe von Mit-
gliedstaaten vorgelegt, so {ibermittelt der Prasident des Rates die Stel-
lungnahme den Regierungen dieser Mitgliedstaaten.

Wird der Entwurf eines Gesetzgebungsakts vom Gerichtshof, von der
Europdischen Zentralbank oder von der Europdischen Investitionsbank
vorgelegt, so iibermittelt der Prisident des Rates die Stellungnahme dem
betreffenden Organ oder der betreffenden Einrichtung.
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Artikel 7

(1)  Das Europiische Parlament, der Rat und die Kommission sowie
gegebenenfalls die Gruppe von Mitgliedstaaten, der Gerichtshof, die
Européische Zentralbank oder die Europiische Investitionsbank, sofern
der Entwurf eines Gesetzgebungsakts von ihnen vorgelegt wurde, be-
riicksichtigen die begriindeten Stellungnahmen der nationalen Par-
lamente oder einer der Kammern eines dieser Parlamente.

Jedes nationale Parlament hat zwei Stimmen, die entsprechend dem
einzelstaatlichen parlamentarischen System verteilt werden. In einem
Zweikammersystem hat jede der beiden Kammern eine Stimme.

(2)  Erreicht die Anzahl begriindeter Stellungnahmen, wonach der
Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritétsprinzip
im Einklang steht, mindestens ein Drittel der Gesamtzahl der den na-
tionalen Parlamenten nach Absatz 1 Unterabsatz 2 zugewiesenen Stim-
men, so muss der Entwurf iiberpriift werden. Die Schwelle betrigt ein
Viertel der Stimmen, wenn es sich um den Entwurf eines Gesetz-
gebungsakts auf der Grundlage des Artikels 76 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union betreffend den Raum der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts handelt.

Nach Abschluss der Uberpriifung kann die Kommission oder gegebe-
nenfalls die Gruppe von Mitgliedstaaten, das Europdische Parlament,
der Gerichtshof, die Europdische Zentralbank oder die Europiische In-
vestitionsbank, sofern der Entwurf eines Gesetzgebungsakts von ihr
beziehungsweise ihm vorgelegt wurde, beschlieBen, an dem Entwurf
festzuhalten, ihn zu dndern oder ihn zuriickzuziehen. Dieser Beschluss
muss begriindet werden.

(3) AuBlerdem gilt im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsver-
fahrens Folgendes: Erreicht die Anzahl begriindeter Stellungnahmen,
wonach der Vorschlag fiir einen Gesetzgebungsakt nicht mit dem Sub-
sidiaritdtsprinzip im Einklang steht, mindestens die einfache Mehrheit
der Gesamtzahl der den nationalen Parlamenten nach Absatz 1 Unter-
absatz 2 zugewiesenen Stimmen, so muss der Vorschlag iiberpriift wer-
den. Nach Abschluss dieser Uberpriifung kann die Kommission be-
schliefen, an dem Vorschlag festzuhalten, ihn zu dndern oder ihn zu-
riickzuziehen.

Beschlieit die Kommission, an dem Vorschlag festzuhalten, so hat sie
in einer begriindeten Stellungnahme darzulegen, weshalb der Vorschlag
ihres Erachtens mit dem Subsidiarititsprinzip im Einklang steht. Die
begriindete Stellungnahme der Kommission wird zusammen mit den
begriindeten Stellungnahmen der nationalen Parlamente dem Unions-
gesetzgeber vorgelegt, damit dieser sie im Rahmen des Verfahrens be-
riicksichtigt:

a) Vor Abschluss der ersten Lesung priift der Gesetzgeber (das Euro-
pdische Parlament und der Rat), ob der Gesetzgebungsvorschlag mit
dem Subsidiarititsprinzip im Einklang steht; hierbei beriicksichtigt er
insbesondere die angefiihrten Begriindungen, die von einer Mehrheit
der nationalen Parlamente unterstiitzt werden, sowie die begriindete
Stellungnahme der Kommission.

b) Ist der Gesetzgeber mit der Mehrheit von 55 % der Mitglieder des
Rates oder einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen im Européi-
schen Parlament der Ansicht, dass der Vorschlag nicht mit dem
Subsidiaritétsprinzip im Einklang steht, wird der Gesetzgebungsvor-
schlag nicht weiter gepriift.
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Artikel 8

Der Gerichtshof der Europdischen Union ist fiir Klagen wegen Versto-
Bes eines Gesetzgebungsakts gegen das Subsidiaritdtsprinzip zusténdig,
die nach MaBgabe des Artikels 263 des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Europédischen Union von einem Mitgliedstaat erhoben oder entspre-
chend der jeweiligen innerstaatlichen Rechtsordnung von einem Mit-
gliedstaat im Namen seines nationalen Parlaments oder einer Kammer
dieses Parlaments {libermittelt werden.

Nach Maligabe des genannten Artikels konnen entsprechende Klagen in
Bezug auf Gesetzgebungsakte, fiir deren Erlass die Anhorung des Aus-
schusses der Regionen nach dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der
Europdischen Union vorgeschrieben ist, auch vom Ausschuss der Re-
gionen erhoben werden.

Artikel 9

Die Kommission legt dem Europdischen Rat, dem Europdischen Par-
lament, dem Rat und den nationalen Parlamenten jahrlich einen Bericht
iiber die Anwendung des Artikels 5 des Vertrags iliber die Européische
Union vor. Dieser Jahresbericht wird auch dem Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss und dem Ausschuss der Regionen zugeleitet.
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PROTOKOLL (Nr. 3)

UBER DIE SATZUNG DES  GERICHTSHOFS DER
EUROPAISCHEN UNION

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 281 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europidischen Union (AEUV) vorgesehene Satzung des Gerichtshofs der Euro-
péischen Union festzulegen —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
tiber die Europdische Union, dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europii-
schen Union und dem Vertrag zur Griindung der Europdischen Atomgemein-
schaft beigefiigt sind:

Artikel 1

Fiir die Errichtung und die Tétigkeit des Gerichtshofs der Européischen
Union gelten die Bestimmungen der Vertrige, des Vertrags zur Griin-
dung der Europdischen Atomgemeinschaft (EAG-Vertrag) und dieser
Satzung.

TITEL 1
DIE RICHTER UND DIE GENERALANWALTE

Artikel 2

Jeder Richter leistet vor Aufnahme seiner Amtstétigkeit vor dem in
offentlicher Sitzung tagenden Gerichtshof den Eid, sein Amt unpartei-
isch und gewissenhaft auszuiiben und das Beratungsgeheimnis zu
wahren.

Artikel 3

Die Richter sind keiner Gerichtsbarkeit unterworfen. Hinsichtlich ihrer
in amtlicher Eigenschaft vorgenommenen Handlungen, einschlieBlich
ihrer miindlichen und schriftlichen AuBerungen, steht ihnen diese Be-
freiung auch nach Abschluss ihrer Amtstitigkeit zu.

Der Gerichtshof kann die Befreiung durch Plenarentscheidung aufheben.
Betrifft die Entscheidung ein Mitglied des Gerichts oder eines Fach-
gerichts, so entscheidet der Gerichtshof nach Anhérung des betreffenden
Gerichts.

Wird nach Autfhebung der Befreiung ein Strafverfahren gegen einen
Richter eingeleitet, so darf dieser in jedem Mitgliedstaat nur vor ein
Gericht gestellt werden, das fiir Verfahren gegen Richter der hochsten
Gerichte dieses Mitgliedstaats zustdndig ist.
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Die Artikel 11 bis 14 und Artikel 17 des Protokolls iiber die Vorrechte
und Befreiungen der Europdischen Union finden auf die Richter, die
Generalanwilte, den Kanzler und die Hilfsberichterstatter des Gerichts-
hofs der Europdischen Union Anwendung; die Bestimmungen der Ab-
sdtze 1 bis 3 betreffend die Befreiung der Richter von der Gerichts-
barkeit bleiben hiervon unberiihrt.

Artikel 4

Die Richter diirfen weder ein politisches Amt noch ein Amt in der
Verwaltung ausiiben.

Sie diirfen keine entgeltliche oder unentgeltliche Berufstétigkeit aus-
iiben, es sei denn, dass der Rat mit einfacher Mehrheit ausnahmsweise
von dieser Vorschrift Befreiung erteilt.

Bei der Aufnahme ihrer Tétigkeit iibernehmen sie die feierliche Ver-
pflichtung, wihrend der Ausiibung und nach Ablauf ihrer Amtstétigkeit
die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfiillen, insbesondere
die Pflicht, bei der Annahme bestimmter Tatigkeiten oder Vorteile nach
Ablauf dieser Tétigkeit ehrenhaft und zuriickhaltend zu sein.

Im Zweifelsfalle entscheidet der Gerichtshof. Betrifft die Entscheidung
ein Mitglied des Gerichts oder eines Fachgerichts, so entscheidet der
Gerichtshof nach Anhdrung des betreffenden Gerichts.

Artikel 5

Abgesehen von den regelméfigen Neubesetzungen und von Todesféllen
endet das Amt eines Richters durch Riicktritt.

Bei Riicktritt eines Richters ist das Riicktrittsschreiben an den Prisiden-
ten des Gerichtshofs zur Weiterleitung an den Présidenten des Rates zu
richten. Mit der Benachrichtigung des Letzteren wird der Sitz frei.

Mit Ausnahme der Fille, in denen Artikel 6 Anwendung findet, bleibt
jeder Richter bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers im Amt.

Artikel 6

Ein Richter kann nur dann seines Amtes enthoben oder seiner Ruhe-
gehaltsanspriiche oder anderer an ihrer Stelle gewéhrter Vergiinstigun-
gen fiir verlustig erkldrt werden, wenn er nach einstimmigem Urteil der
Richter und Generalanwilte des Gerichtshofs nicht mehr die erforderli-
chen Voraussetzungen erfiillt oder den sich aus seinem Amt ergebenden
Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. Der Betroffene wirkt bei der
Beschlussfassung nicht mit. Ist der Betroffene ein Mitglied des Gerichts
oder eines Fachgerichts, so entscheidet der Gerichtshof nach Anhdrung
des betreffenden Gerichts.

Der Kanzler bringt den Prisidenten des Europdischen Parlaments und
der Kommission die Entscheidung des Gerichtshofs zur Kenntnis und
iibermittelt sie dem Présidenten des Rates.

Wird durch eine solche Entscheidung ein Richter seines Amtes ent-
hoben, so wird sein Sitz mit der Benachrichtigung des Prasidenten
des Rates frei.
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Artikel 7

Endet das Amt eines Richters vor Ablauf seiner Amtszeit, so wird es fiir
die verbleibende Amtszeit neu besetzt.

Artikel 8

Die Artikel 2 bis 7 finden auf die Generalanwélte Anwendung.

TITEL 1I

ORGANISATION DES GERICHTSHOFS

Artikel 9

Bei der alle drei Jahre stattfindenden teilweisen Neubesetzung der Rich-
terstellen wird die Halfte der Richterstellen neu besetzt. Ist die Zahl der
Richterstellen ungerade, so ist die Zahl der neu zu besetzenden Richter-
stellen abwechselnd die Zahl, die direkt iiber bzw. direkt unter der
Halfte der Anzahl der Richterstellen liegt.

Absatz 1 gilt auch fiir die alle drei Jahre stattfindende teilweise Neu-
besetzung der Stellen der Generalanwilte.

Artikel 9a

Die Richter wéhlen aus ihrer Mitte den Prisidenten und den Vizepri-
sidenten des Gerichtshofs fiir die Dauer von drei Jahren. Die Wieder-
wabhl ist zuldssig.

Der Vizeprésident unterstiitzt den Prdsidenten nach Maflgabe der Ver-
fahrensordnung. Er vertritt den Présidenten, wenn dieser verhindert oder
sein Amt unbesetzt ist.

Artikel 10

Der Kanzler leistet vor dem Gerichtshof den Eid, sein Amt unparteiisch
und gewissenhaft auszuiiben und das Beratungsgeheimnis zu wahren.

Artikel 11

Der Gerichtshof regelt die Vertretung des Kanzlers fiir den Fall seiner
Verhinderung.

Artikel 12

Dem Gerichtshof werden Beamte und sonstige Bedienstete beigegeben,
um ihm die Erflillung seiner Aufgaben zu ermdglichen. Sie unterstehen
dem Kanzler unter Aufsicht des Présidenten.
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Artikel 13

Das Europdische Parlament und der Rat konnen gemifl dem ordentli-
chen Gesetzgebungsverfahren auf Antrag des Gerichtshofs die Ernen-
nung von Hilfsberichterstattern vorsehen und ihre Stellung bestimmen.
Die Hilfsberichterstatter konnen nach Mallgabe der Verfahrensordnung
berufen werden, an der Bearbeitung der beim Gerichtshof anhidngigen
Sachen teilzunehmen und mit dem Berichterstatter zusammenzuarbeiten.

Zu Hilfsberichterstattern sind Personlichkeiten auszuwihlen, die jede
Gewihr fiir Unabhéngigkeit bieten und die erforderlichen juristischen
Befdhigungsnachweise erbringen; sie werden vom Rat mit einfacher
Mehrheit ernannt. Sie leisten vor dem Gerichtshof den Eid, ihr Amt
unparteiisch und gewissenhaft auszuiiben und das Beratungsgeheimnis
zu wahren.

Artikel 14

Die Richter, die Generalanwélte und der Kanzler sind verpflichtet, am
Sitz des Gerichtshofs zu wohnen.

Artikel 15

Der Gerichtshof iibt seine Tétigkeit stindig aus. Die Dauer der Gerichts-
ferien wird vom Gerichtshof unter Beriicksichtigung der dienstlichen
Erfordernisse festgesetzt.

Artikel 16

Der Gerichtshof bildet aus seiner Mitte Kammern mit drei und mit fiinf
Richtern. Die Richter wahlen aus ihrer Mitte die Prédsidenten der Kam-
mern. Die Prisidenten der Kammern mit fiinf Richtern werden fiir drei
Jahre gewdhlt. Einmalige Wiederwahl ist zuldssig.

Die Grofle Kammer ist mit fiinfzehn Richtern besetzt. Den Vorsitz flihrt
der Président des Gerichtshofs. Der Grofen Kammer gehdren auBerdem
der Vizeprasident des Gerichtshofs sowie nach Maligabe der Verfah-
rensordnung drei der Présidenten der Kammern mit fiinf Richtern und
weitere Richter an.

Der Gerichtshof tagt als Gro3e Kammer, wenn ein am Verfahren betei-
ligter Mitgliedstaat oder ein am Verfahren beteiligtes Unionsorgan dies
beantragt.

Der Gerichtshof tagt als Plenum, wenn er gemil3 Artikel 228 Absatz 2,
Artikel 245 Absatz 2, Artikel 247 oder Artikel 286 Absatz 6 AEUV
befasst wird.

AuBlerdem kann der Gerichtshof, wenn er zu der Auffassung gelangt,
dass eine Rechtssache, mit der er befasst ist, von auflergewohnlicher
Bedeutung ist, nach Anhérung des Generalanwalts entscheiden, diese
Rechtssache an das Plenum zu verweisen.
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Artikel 17

Der Gerichtshof kann nur in der Besetzung mit einer ungeraden Zahl
von Richtern rechtswirksam entscheiden.

Die Entscheidungen der Kammern mit drei oder fiinf Richtern sind nur
dann giiltig, wenn sie von drei Richtern getroffen werden.

Die Entscheidungen der Groen Kammer sind nur dann giiltig, wenn elf
Richter anwesend sind.

Die vom Plenum getroffenen Entscheidungen des Gerichtshofs sind nur
dann giiltig, wenn siebzehn Richter anwesend sind.

Bei Verhinderung eines Richters einer Kammer kann nach Maf3gabe der
Verfahrensordnung ein Richter einer anderen Kammer herangezogen
werden.

Artikel 18

Die Richter und Generalanwilte diirfen nicht an der Erledigung einer
Sache teilnehmen, in der sie vorher als Bevollmichtigte, Beistdnde oder
Anwilte einer der Parteien tétig gewesen sind oder iiber die zu befinden
sie als Mitglied eines Gerichts, eines Untersuchungsausschusses oder in
anderer Eigenschaft berufen waren.

Glaubt ein Richter oder Generalanwalt, bei der Entscheidung oder Un-
tersuchung einer bestimmten Sache aus einem besonderen Grund nicht
mitwirken zu konnen, so macht er davon dem Présidenten Mitteilung.
Halt der Président die Teilnahme eines Richters oder Generalanwalts an
der Verhandlung oder Entscheidung einer bestimmten Sache aus einem
besonderen Grund flir unangebracht, so setzt er diesen hiervon in
Kenntnis.

Ergibt sich bei der Anwendung dieses Artikels eine Schwierigkeit, so
entscheidet der Gerichtshof.

Eine Partei kann den Antrag auf Anderung der Zusammensetzung des
Gerichtshofs oder einer seiner Kammern weder mit der Staatsangehorig-
keit eines Richters noch damit begriinden, dass dem Gerichtshof oder
einer seiner Kammern kein Richter ihrer Staatsangehorigkeit angehort.

TITEL III
VERFAHREN VOR DEM GERICHTSHOF

Artikel 19

Die Mitgliedstaaten sowie die Unionsorgane werden vor dem Gerichts-
hof durch einen Bevollmichtigten vertreten, der fiir jede Sache bestellt
wird; der Bevollmédchtigte kann sich der Hilfe eines Beistands oder
eines Anwalts bedienen.

Die Vertragsstaaten des Abkommens iiber den Europdischen Wirt-
schaftsraum, die nicht Mitgliedstaaten sind, und die in jenem Abkom-
men genannte EFTA-Uberwachungsbehdrde werden in der gleichen
Weise vertreten.

Die anderen Parteien miissen durch einen Anwalt vertreten sein.
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Nur ein Anwalt, der berechtigt ist, vor einem Gericht eines Mitglied-
staats oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens iiber den Eu-
ropdischen Wirtschaftsraum aufzutreten, kann vor dem Gerichtshof als
Vertreter oder Beistand einer Partei auftreten.

Die vor dem Gerichtshof auftretenden Bevollméichtigten, Beistinde und
Anwilte genieBen nach Mallgabe der Verfahrensordnung die zur un-
abhéngigen Ausiibung ihrer Aufgaben erforderlichen Rechte und Sicher-
heiten.

Der Gerichtshof hat nach MafBigabe der Verfahrensordnung gegeniiber
den vor ihm auftretenden Beistinden und Anwilten die den Gerichten
iiblicherweise zuerkannten Befugnisse.

Hochschullehrer, die Angehorige von Mitgliedstaaten sind, deren
Rechtsordnung ihnen gestattet, vor Gericht als Vertreter einer Partei
aufzutreten, haben vor dem Gerichtshof die durch diesen Artikel den
Anwilten eingerdumte Rechtsstellung.

Artikel 20

Das Verfahren vor dem Gerichtshof gliedert sich in ein schriftliches und
ein miindliches Verfahren.

Das schriftliche Verfahren umfasst die Ubermittlung der Klageschriften,
Schriftsétze, Klagebeantwortungen und Erkldrungen und gegebenenfalls
der Repliken sowie aller zur Unterstiitzung vorgelegten Belegstiicke und
Urkunden oder ihrer beglaubigten Abschriften an die Parteien sowie an
diejenigen Unionsorgane, deren Entscheidungen Gegenstand des Ver-
fahrens sind.

Die Ubermittlung obliegt dem Kanzler in der Reihenfolge und innerhalb
der Fristen, die die Verfahrensordnung bestimmt.

Das miindliche Verfahren umfasst die Anhérung der Bevollméchtigten,
Beistinde und Anwilte und der Schlussantrige des Generalanwalts
durch den Gerichtshof sowie gegebenenfalls die Vernehmung von Zeu-
gen und Sachverstdndigen.

Ist der Gerichtshof der Auffassung, dass eine Rechtssache keine neue
Rechtsfrage aufwirft, so kann er nach Anhérung des Generalanwalts
beschlieBen, dass ohne Schlussantrige des Generalanwalts iiber die Sa-
che entschieden wird.

Artikel 21

Die Klageerhebung bei dem Gerichtshof erfolgt durch Einreichung einer
an den Kanzler zu richtenden Klageschrift. Die Klageschrift muss Na-
men und Wohnsitz des Klédgers, die Stellung des Unterzeichnenden, die
Partei oder die Parteien, gegen die die Klage erhoben wird, und den
Streitgegenstand angeben sowie die Antrdge und eine kurze Darstellung
der Klagegriinde enthalten.

Ihr ist gegebenenfalls der Rechtsakt beizufligen, dessen Nichtigerkla-
rung beantragt wird, oder in dem in Artikel 265 AEUV geregelten
Fall eine Unterlage, aus der sich der Zeitpunkt der in dem genannten
Artikel vorgesehenen Aufforderung ergibt. Sind der Klageschrift diese
Unterlagen nicht beigefiigt, so fordert der Kanzler den Kliger auf, sie
innerhalb einer angemessenen Frist beizubringen; die Klage kann nicht
deshalb zuriickgewiesen werden, weil die Beibringung erst nach Ablauf
der fiir die Klageerhebung vorgeschriebenen Frist erfolgt.
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Artikel 22

In den Fillen nach Artikel 18 des EAG-Vertrags erfolgt die Klageer-
hebung bei dem Gerichtshof durch Einreichung einer an den Kanzler zu
richtenden Klageschrift. Die Klageschrift muss Namen und Wohnsitz
des Kligers, die Stellung des Unterzeichnenden, die Entscheidung, ge-
gen die Klage erhoben wird, die Gegenparteien und den Streitgegen-
stand angeben sowie die Antrdge und eine kurze Darstellung der Kla-
gegriinde enthalten.

Eine beglaubigte Abschrift der angefochtenen Entscheidung des
Schiedsausschusses ist beizufligen.

Weist der Gerichtshof die Klage ab, so wird die Entscheidung des
Schiedsausschusses rechtskréftig.

Hebt der Gerichtshof die Entscheidung des Schiedsausschusses auf, so
kann das Verfahren gegebenenfalls auf Betreiben einer Prozesspartei vor
dem Schiedsausschuss wieder aufgenommen werden. Dieser ist an die
vom Gerichtshof gegebene rechtliche Beurteilung gebunden.

Artikel 23

In den Fillen nach Artikel 267 AEUV obliegt es dem Gericht des
Mitgliedstaats, das ein Verfahren aussetzt und den Gerichtshof anruft,
diese Entscheidung dem Gerichtshof zu iibermitteln. Der Kanzler des
Gerichtshofs stellt diese Entscheidung den beteiligten Parteien, den Mit-
gliedstaaten und der Kommission zu und auflerdem den Organen, Ein-
richtungen oder sonstigen Stellen der Union, von denen die Handlung,
deren Giiltigkeit oder Auslegung streitig ist, ausgegangen ist.

Binnen zwei Monaten nach dieser Zustellung konnen die Parteien, die
Mitgliedstaaten, die Kommission und gegebenenfalls die Organe, Ein-
richtungen oder sonstigen Stellen der Union, von denen die Handlung,
deren Giiltigkeit oder Auslegung streitig ist, ausgegangen ist, beim Ge-
richtshof Schriftsdtze einreichen oder schriftliche Erkldrungen abgeben.

In den Féllen nach Artikel 267 AEUV stellt der Kanzler des Gerichts-
hofs die Entscheidung des Gerichts des Mitgliedstaats dariiber hinaus
den Vertragsstaaten des Abkommens iiber den Europdischen Wirt-
schaftsraum, die nicht Mitgliedstaaten sind, und der in jenem Abkom-
men genannten EFTA-Uberwachungsbehérde zu, die binnen zwei Mo-
naten nach der Zustellung beim Gerichtshof Schriftsitze einreichen oder
schriftliche Erkldrungen abgeben konnen, wenn einer der Anwendungs-
bereiche des Abkommens betroffen ist.

Sieht ein vom Rat mit einem oder mehreren Drittstaaten iiber einen
bestimmten Bereich geschlossenes Abkommen vor, dass diese Staaten
Schriftsdtze einreichen oder schriftliche Erkldarungen abgeben koénnen,
wenn ein Gericht eines Mitgliedstaats dem Gerichtshof eine in den
Anwendungsbereich des Abkommens fallende Frage zur Vorabentschei-
dung vorgelegt hat, so wird die Entscheidung des Gerichts des Mitglied-
staats, die eine solche Frage enthdlt, auch den betreffenden Drittstaaten
zugestellt, die binnen zwei Monaten nach der Zustellung beim Gerichts-
hof Schriftsdtze einreichen oder schriftliche Erkldrungen abgeben kon-
nen.
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Artikel 23a (V)

In der Verfahrensordnung kdnnen ein beschleunigtes Verfahren und fiir
Vorabentscheidungsersuchen zum Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts ein Eilverfahren vorgesehen werden.

Diese Verfahren kénnen vorsehen, dass fiir die Einreichung von Schrift-
sitzen oder schriftlichen Erkldrungen eine kiirzere Frist als die des
Artikels 23 gilt und dass abweichend von Artikel 20 Absatz 4 keine
Schlussantridge des Generalanwalts gestellt werden.

Das Eilverfahren kann auflerdem eine Beschrdnkung der in Artikel 23
bezeichneten Parteien und sonstigen Beteiligten, die Schriftsdtze einrei-
chen oder schriftliche Erkldrungen abgeben konnen, und in Féllen &du-
Berster Dringlichkeit das Entfallen des schriftlichen Verfahrens
vorsehen.

Artikel 24

Der Gerichtshof kann von den Parteien die Vorlage aller Urkunden und
die Erteilung aller Auskiinfte verlangen, die er fiir wiinschenswert hélt.
Im Falle einer Weigerung stellt der Gerichtshof diese ausdriicklich fest.

Der Gerichtshof kann ferner von den Mitgliedstaaten und den Organen,
Einrichtungen oder sonstigen Stellen, die nicht Parteien in einem
Rechtsstreit sind, alle Auskiinfte verlangen, die er zur Regelung dieses
Rechtsstreits fiir erforderlich erachtet.

Artikel 25

Der Gerichtshof kann jederzeit Personen, Personengemeinschaften,
Dienststellen, Ausschiisse oder Einrichtungen seiner Wahl mit der Ab-
gabe von Gutachten betrauen.

Artikel 26

Zeugen konnen nach Mallgabe der Verfahrensordnung vernommen
werden.

Artikel 27

Nach Maf3gabe der Verfahrensordnung kann der Gerichtshof gegeniiber
ausbleibenden Zeugen die den Gerichten allgemein zuerkannten Befug-
nisse ausiiben und Geldbuflen verhidngen.

Artikel 28

Zeugen und Sachverstdndige konnen unter Benutzung der in der Ver-
fahrensordnung vorgeschriebenen Eidesformel oder in der in der Rechts-
ordnung ihres Landes vorgesehenen Weise eidlich vernommen werden.

(") Artikel eingefiigt durch Beschluss 2008/79/EG, Euratom (ABIL. L 24 vom

29.1.2008, S. 42).
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Artikel 29

Der Gerichtshof kann anordnen, dass ein Zeuge oder Sachverstindiger
von dem Gericht seines Wohnsitzes vernommen wird.

Diese Anordnung ist gemafl den Bestimmungen der Verfahrensordnung
zur Ausfiihrung an das zustidndige Gericht zu richten. Die in Ausfiih-
rung des Rechtshilfeersuchens abgefassten Schriftstiicke werden dem
Gerichtshof nach denselben Bestimmungen iibermittelt.

Der Gerichtshof tibernimmt die anfallenden Auslagen; er erlegt sie ge-
gebenenfalls den Parteien auf.

Artikel 30

Jeder Mitgliedstaat behandelt die Eidesverletzung eines Zeugen oder
Sachverstdndigen wie eine vor seinen eigenen in Zivilsachen zustdndi-
gen Gerichten begangene Straftat. Auf Anzeige des Gerichtshofs ver-
folgt er den Téter vor seinen zustdndigen Gerichten.

Artikel 31

Die Verhandlung ist offentlich, es sei denn, dass der Gerichtshof von
Amts wegen oder auf Antrag der Parteien aus wichtigen Griinden anders
beschlieft.

Artikel 32

Der Gerichtshof kann wihrend der Verhandlung Sachverstidndige, Zeu-
gen sowie die Parteien selbst vernehmen. Fiir die Letzteren kdénnen
jedoch nur ihre bevollméchtigten Vertreter miindlich verhandeln.

Artikel 33

Uber jede miindliche Verhandlung ist ein vom Présidenten und vom
Kanzler zu unterschreibendes Protokoll aufzunehmen.

Artikel 34

Die Terminliste wird vom Présidenten festgelegt.

Artikel 35

Die Beratungen des Gerichtshofs sind und bleiben geheim.
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Artikel 36

Die Urteile sind mit Griinden zu versehen. Sie enthalten die Namen der
Richter, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben.

Artikel 37

Die Urteile sind vom Prisidenten und vom Kanzler zu unterschreiben.
Sie werden in Offentlicher Sitzung verlesen.

Artikel 38

Der Gerichtshof entscheidet tiber die Kosten.

Artikel 39

Der Président des Gerichtshofs kann in einem abgekiirzten Verfahren,
das erforderlichenfalls von einzelnen Bestimmungen dieser Satzung ab-
weichen kann und in der Verfahrensordnung geregelt ist, liber Antrige
auf Aussetzung gemill Artikel 278 AEUV und Artikel 157
EAG-Vertrag, auf Erlass einstweiliger Anordnungen geméal Artikel 279
AEUYV oder auf Aussetzung der Zwangsvollstreckung gemaf Artikel 299
Absatz 4 AEUV oder Artikel 164 Absatz 3 EAG-Vertrag entscheiden.

Die in Absatz 1 genannten Befugnisse konnen nach Maligabe der Ver-
fahrensordnung vom Vizeprésidenten des Gerichtshofs ausgeiibt werden.

Bei Verhinderung des Préisidenten und des Vizeprasidenten werden
diese durch einen anderen Richter nach MaBgabe der Verfahrensord-
nung vertreten.

Die von dem Prisidenten oder seinem Vertreter getroffene Anordnung
stellt eine einstweilige Regelung dar und greift der Entscheidung des
Gerichtshofs in der Hauptsache nicht vor.

Artikel 40

Die Mitgliedstaaten und die Unionsorgane kénnen einem bei dem Ge-
richtshof anhéngigen Rechtsstreit beitreten.

Dasselbe gilt fiir die Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union
sowie alle anderen Personen, sofern sie ein berechtigtes Interesse am
Ausgang eines bei dem Gerichtshof anhédngigen Rechtsstreits glaubhaft
machen konnen. Natiirliche oder juristische Personen kdnnen Rechts-
sachen zwischen Mitgliedstaaten, zwischen Organen der Union oder
zwischen Mitgliedstaaten und Organen der Union nicht beitreten.
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Unbeschadet des Absatzes 2 konnen die Vertragsstaaten des Abkom-
mens liber den Europdischen Wirtschaftsraum, die nicht Mitgliedstaaten
sind, und die in jenem Abkommen genannte EFTA-Uberwachungs-
behorde einem bei dem Gerichtshof anhidngigen Rechtsstreit beitreten,
wenn dieser einen der Anwendungsbereiche jenes Abkommens betrifft.

Mit den aufgrund des Beitritts gestellten Antrdgen konnen nur die An-
trige einer Partei unterstiitzt werden.

Artikel 41

Stellt der ordnungsmiBig geladene Beklagte keine schriftlichen Antrige,
so ergeht gegen ihn Versdumnisurteil. Gegen dieses Urteil kann binnen
einem Monat nach Zustellung Einspruch eingelegt werden. Der Ein-
spruch hat keine Aussetzung der Vollstreckung aus dem Versdumnis-
urteil zur Folge, es sei denn, dass der Gerichtshof anders beschlief3t.

Artikel 42

Mitgliedstaaten, Organe, Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union
und alle sonstigen natiirlichen und juristischen Personen konnen nach
Mafigabe der Verfahrensordnung in den dort genannten Fillen Dritt-
widerspruch gegen ein Urteil erheben, wenn dieses Urteil ihre Rechte
beeintrichtigt und in einem Rechtsstreit erlassen worden ist, an dem sie
nicht teilgenommen haben.

Artikel 43

Bestehen Zweifel iiber Sinn und Tragweite eines Urteils, so ist der
Gerichtshof zustéindig, dieses Urteil auf Antrag einer Partei oder eines
Unionsorgans auszulegen, wenn diese ein berechtigtes Interesse hieran
glaubhaft machen.

Artikel 44

Die Wiederaufnahme des Verfahrens kann beim Gerichtshof nur dann
beantragt werden, wenn eine Tatsache von entscheidender Bedeutung
bekannt wird, die vor Verkiindung des Urteils dem Gerichtshof und der
die Wiederaufnahme beantragenden Partei unbekannt war.

Das Wiederaufnahmeverfahren wird durch eine Entscheidung des Ge-
richtshofs eroffnet, die das Vorliegen der neuen Tatsache ausdriicklich
feststellt, ihr die fiir die Eroffnung des Wiederaufnahmeverfahrens er-
forderlichen Merkmale zuerkennt und deshalb den Antrag fiir zuldssig
erklart.

Nach Ablauf von zehn Jahren nach Erlass des Urteils kann kein Wieder-
aufnahmeantrag mehr gestellt werden.
Artikel 45

In der Verfahrensordnung sind besondere, den Entfernungen Rechnung
tragende Fristen festzulegen.

Der Ablauf von Fristen hat keinen Rechtsnachteil zur Folge, wenn der
Betroffene nachweist, dass ein Zufall oder ein Fall hoherer Gewalt
vorliegt.



02016M/TXT — DE — 01.05.2019 — 003.001 — 52

Artikel 46

Die aus auBervertraglicher Haftung der Union hergeleiteten Anspriiche
verjahren in finf Jahren nach Eintritt des Ereignisses, das ihnen zu-
grunde liegt. Die Verjahrung wird durch Einreichung der Klageschrift
beim Gerichtshof oder dadurch unterbrochen, dass der Geschadigte sei-
nen Anspruch vorher gegeniiber dem zustindigen Unionsorgan geltend
macht. In letzterem Fall muss die Klage innerhalb der in Artikel 263
AEUV vorgesehenen Frist von zwei Monaten erhoben werden; gegebe-
nenfalls findet Artikel 265 Absatz 2 AEUV Anwendung.

Dieser Artikel gilt auch fiir Anspriiche, die aus auBervertraglicher Haf-
tung der Europdischen Zentralbank hergeleitet werden.

TITEL IV
DAS GERICHT

Artikel 47

Artikel 9 Absatz 1, Artikel 9a, Artikel 14 und 15, Artikel 17 Absitze 1,
2, 4 und 5 sowie Artikel 18 finden auf das Gericht und dessen Mit-
glieder Anwendung.

Artikel 3 Absatz 4 sowie die Artikel 10, 11 und 14 finden auf den
Kanzler des Gerichts entsprechende Anwendung.

Artikel 48

Das Gericht besteht
a) ab dem 25. Dezember 2015 aus 40 Mitgliedern,
b) ab dem 1. September 2016 aus 47 Mitgliedern,

c) ab dem 1. September 2019 aus zwei Mitgliedern je Mitgliedstaat.

Artikel 49

Die Mitglieder des Gerichts konnen dazu bestellt werden, die Tatigkeit
eines Generalanwalts auszuiiben.

Der Generalanwalt hat in volliger Unparteilichkeit und Unabhéngigkeit
begriindete Schlussantrige zu bestimmten dem Gericht unterbreiteten
Rechtssachen offentlich zu stellen, um das Gericht bei der Erfiillung
seiner Aufgaben zu unterstiitzen.

Die Kriterien fiir die Bestimmung solcher Rechtssachen sowie die Ein-
zelheiten fiir die Bestellung der Generalanwilte werden in der Verfah-
rensordnung des Gerichts festgelegt.

Ein in einer Rechtssache zum Generalanwalt bestelltes Mitglied darf bei
der Entscheidung dieser Rechtssache nicht mitwirken.

Artikel 50

Das Gericht tagt in Kammern mit drei oder mit fiinf Richtern. Die
Richter wihlen aus ihrer Mitte die Présidenten der Kammern. Die Pré-
sidenten der Kammern mit fiinf Richtern werden fiir drei Jahre gewihlt.
Einmalige Wiederwahl ist zuldssig.
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Die Besetzung der Kammern und die Zuweisung der Rechtssachen an
sie richten sich nach der Verfahrensordnung. In bestimmten in der Ver-
fahrensordnung festgelegten Féllen kann das Gericht als Plenum oder
als Einzelrichter tagen.

Die Verfahrensordnung kann auch vorsehen, dass das Gericht in den
Féllen und unter den Bedingungen, die in der Verfahrensordnung fest-
gelegt sind, als Grofe Kammer tagt.

Artikel 50a

(1) Das Gericht ist fiir die Entscheidung im ersten Rechtszug iiber
Rechtsstreitigkeiten zwischen der Union und deren Bediensteten gemél
Artikel 270 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
zustindig, einschlieBlich der Rechtsstreitigkeiten zwischen den Organen,
Einrichtungen und sonstigen Stellen einerseits und deren Bediensteten
andererseits, fiir die der Gerichtshof der Européischen Union zustdndig
ist.

(2) Das Gericht kann in jedem Verfahrensstadium, auch bereits ab
der Einreichung der Klageschrift, die Mdglichkeiten fiir eine giitliche
Beilegung des Rechtsstreits priifen und versuchen, eine solche Beile-
gung zu erleichtern.

Artikel 51

Abweichend von der in Artikel 256 Absatz 1 AEUV vorgesehenen
Regelung sind dem Gerichtshof vorbehalten:

a) die Klagen gemél den Artikeln 263 und 265 AEUV, die von einem
Mitgliedstaat erhoben werden

i) gegen einen Gesetzgebungsakt, eine Handlung des Europdischen
Parlaments, des Europdischen Rates oder des Rates oder wegen
unterlassener Beschlussfassung eines oder mehrerer dieser Orga-
ne, mit Ausnahme

— der Beschliisse des Rates gemifl Artikel 108 Absatz 2 Unter-
absatz 3 AEUV;

— der Rechtsakte, die der Rat aufgrund einer Verordnung des
Rates iiber handelspolitische SchutzmaBinahmen im Sinne von
Artikel 207 AEUV erldsst;

— der Handlungen des Rates, mit denen dieser gemifl Arti-
kel 291 Absatz 2 AEUV Durchfiihrungsbefugnisse ausiibt;

ii) gegen eine Handlung oder wegen unterlassener Beschlussfassung
der Kommission gemal Artikel 331 Absatz 1 AEUV;,

b) die Klagen geméll den Artikeln 263 und 265 AEUV, die von einem
Unionsorgan gegen einen Gesetzgebungsakt, eine Handlung des Eu-
ropdischen Parlaments, des Europdischen Rates, des Rates, der Kom-
mission oder der Europdischen Zentralbank oder wegen unterlassener
Beschlussfassung eines oder mehrerer dieser Organe erhoben
werden;
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¢) die Klagen gemal Artikel 263 AEUV, die von einem Mitgliedstaat
erhoben werden und die gegen eine Handlung der Kommission we-
gen einer fehlenden Durchfithrung eines Urteils gerichtet sind, das
der Gerichtshof gemdB Artikel 260 Absatz 2 Unterabsatz 2 oder
Absatz 3 Unterabsatz 2 AEUV erlassen hat.

Artikel 52

Der Président des Gerichtshofs und der Prasident des Gerichts legen
einvernehmlich fest, in welcher Weise Beamte und sonstige Bedienstete,
die dem Gerichtshof beigegeben sind, dem Gericht Dienste leisten, um
ihm die Erfiillung seiner Aufgaben zu ermdglichen. Einzelne Beamte
oder sonstige Bedienstete unterstehen dem Kanzler des Gerichts unter
Aufsicht des Préisidenten des Gerichts.

Artikel 53

Das Verfahren vor dem Gericht bestimmt sich nach Titel III.

Das Verfahren vor dem Gericht wird, soweit dies erforderlich ist, durch
seine Verfahrensordnung im Einzelnen geregelt und ergénzt. Die Ver-
fahrensordnung kann von Artikel 40 Absatz 4 und Artikel 41 abwei-
chen, um den Besonderheiten der Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet
des geistigen Eigentums Rechnung zu tragen.

Abweichend von Artikel 20 Absatz 4 kann der Generalanwalt seine
begriindeten Schlussantrige schriftlich stellen.

Artikel 54

Wird eine Klageschrift oder ein anderer Schriftsatz, die an das Gericht
gerichtet sind, irrtlimlich beim Kanzler des Gerichtshofs eingereicht, so
iibermittelt dieser sie unverziiglich an den Kanzler des Gerichts; wird
eine Klageschrift oder ein anderer Schriftsatz, die an den Gerichtshof
gerichtet sind, irrtiimlich beim Kanzler des Gerichts eingereicht, so
iibermittelt dieser sie unverziiglich an den Kanzler des Gerichtshofs.

Stellt das Gericht fest, dass es fiir eine Klage nicht zustindig ist, die in
die Zustindigkeit des Gerichtshofs fillt, so verweist es den Rechtsstreit
an den Gerichtshof; stellt der Gerichtshof fest, dass eine Klage in die
Zustandigkeit des Gerichts fillt, so verweist er den Rechtsstreit an das
Gericht, das sich dann nicht fiir unzusténdig erkldren kann.

Sind bei dem Gerichtshof und dem Gericht Rechtssachen anhédngig, die
den gleichen Gegenstand haben, die gleiche Auslegungsfrage aufwerfen
oder die Giiltigkeit desselben Rechtsaktes betreffen, so kann das Gericht
nach Anhoérung der Parteien das Verfahren bis zum Erlass des Urteils
des Gerichtshofs aussetzen, oder, wenn es sich um Klagen geméall Ar-
tikel 263 AEUV handelt, sich fiir nicht zustéindig erkldren, damit der
Gerichtshof iiber diese Klagen entscheidet. Unter den gleichen Voraus-
setzungen kann auch der Gerichtshof die Aussetzung des bei ihm an-
héngigen Verfahrens beschlieen; in diesem Fall wird das Verfahren vor
dem Gericht fortgefiihrt.
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Fechten ein Mitgliedstaat und ein Unionsorgan denselben Rechtsakt an,
so erklédrt sich das Gericht fiir nicht zustdndig, damit der Gerichtshof
iiber diese Klagen entscheidet.

Artikel 55

Der Kanzler des Gerichts iibermittelt jeder Partei sowie allen Mitglied-
staaten und den Unionsorganen, auch wenn diese vor dem Gericht der
Rechtssache nicht als Streithelfer beigetreten sind, die Endentscheidun-
gen des Gerichts und die Entscheidungen, die iiber einen Teil des Streit-
gegenstands ergangen sind oder die einen Zwischenstreit beenden, der
eine Einrede wegen Unzustindigkeit oder Unzuldssigkeit zum Gegen-
stand hat.

Artikel 56

Gegen die Endentscheidungen des Gerichts und gegen die Entscheidun-
gen, die iiber einen Teil des Streitgegenstands ergangen sind oder die
einen Zwischenstreit beenden, der eine Einrede der Unzustindigkeit
oder Unzuldssigkeit zum Gegenstand hat, kann ein Rechtsmittel beim
Gerichtshof eingelegt werden; die Rechtsmittelfrist betrdgt zwei Monate
und beginnt mit der Zustellung der angefochtenen Entscheidung.

Dieses Rechtsmittel kann von einer Partei eingelegt werden, die mit
ihren Antridgen ganz oder teilweise unterlegen ist. Andere Streithelfer
als Mitgliedstaaten oder Unionsorgane konnen dieses Rechtsmittel je-
doch nur dann einlegen, wenn die Entscheidung des Gerichts sie un-
mittelbar bertiihrt.

Mit Ausnahme von Fillen, die sich auf Streitsachen zwischen der Union
und ihren Bediensteten beziehen, kann dieses Rechtsmittel auch von den
Mitgliedstaaten und den Unionsorganen eingelegt werden, die dem
Rechtsstreit vor dem Gericht nicht beigetreten sind. In diesem Fall
befinden sie sich in derselben Stellung wie Mitgliedstaaten und Organe,
die dem Rechtsstreit im ersten Rechtszug beigetreten sind.

Artikel 57

Wird ein Antrag auf Zulassung als Streithelfer von dem Gericht abge-
lehnt, so kann der Antragsteller binnen zwei Wochen nach Zustellung
der ablehnenden Entscheidung ein Rechtsmittel beim Gerichtshof
einlegen.

Gegen die aufgrund des Artikels 278, des Artikels 279 oder des Artikels
299 Absatz 4 AEUV oder aufgrund des Artikels 157 oder des Artikels
164 Absatz 3 EAG-Vertrag ergangenen Entscheidungen des Gerichts
konnen die Parteien des Verfahrens binnen zwei Monaten nach Zustel-
lung ein Rechtsmittel beim Gerichtshof einlegen.

Die Entscheidung iiber gemifl den Absétzen 1 und 2 eingelegte Rechts-
mittel ergeht nach MaBgabe des Artikels 39.

Artikel 58

Das beim Gerichtshof eingelegte Rechtsmittel ist auf Rechtsfragen be-
schrinkt. Es kann nur auf die Unzustidndigkeit des Gerichts, auf einen
Verfahrensfehler, durch den die Interessen des Rechtsmittelfiihrers be-
eintrachtigt werden, sowie auf eine Verletzung des Unionsrechts durch
das Gericht gestiitzt werden.

Ein Rechtsmittel nur gegen die Kostenentscheidung oder gegen die
Kostenfestsetzung ist unzuléssig.
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Artikel 58a

Werden gegen eine Entscheidung des Gerichts, die eine Entscheidung
einer unabhingigen Beschwerdekammer einer der folgenden sonstigen
Stellen der Union betrifft, Rechtsmittel eingelegt, so entscheidet der
Gerichtshof vorab iiber deren Zulassung:

a) Amt der Europdischen Union fiir geistiges Eigentum;
b) Gemeinschaftliches Sortenamt;

¢) Europidische Chemikalienagentur;

d) Agentur der Europdischen Union fiir Flugsicherheit.

Das in Absatz 1 genannte Verfahren gilt auch fiir Rechtsmittel gegen
Entscheidungen des Gerichts, die eine Entscheidung einer unabhéngigen
Beschwerdekammer betreffen, die nach dem 1. Mai 2019 innerhalb
einer sonstigen Stelle der Union eingerichtet wurde und die anzurufen
ist, bevor eine Klage vor dem Gericht eingereicht werden kann.

Ein Rechtsmittel wird nach den in der Verfahrensordnung im Einzelnen
festgelegten Modalititen ganz oder in Teilen nur dann zugelassen, wenn
damit eine fiir die Einheit, die Kohdrenz oder die Entwicklung des
Unionsrechts bedeutsame Frage aufgeworfen wird.

Der Beschluss iiber die Zulassung oder Nichtzulassung des Rechtsmit-
tels ist mit Griinden zu versehen und zu verdffentlichen.

Artikel 59

Wird gegen eine Entscheidung des Gerichts ein Rechtsmittel eingelegt,
so besteht das Verfahren vor dem Gerichtshof aus einem schriftlichen
und einem miindlichen Verfahren. Unter den in der Verfahrensordnung
festgelegten Voraussetzungen kann der Gerichtshof nach Anhdrung des
Generalanwalts und der Parteien ohne mindliches Verfahren
entscheiden.

Artikel 60

Unbeschadet der Artikel 278 und 279 AEUV oder des Artikels 157
EAG-Vertrag haben Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung.

Abweichend von Artikel 280 AEUV werden die Entscheidungen des
Gerichts, in denen eine Verordnung fiir nichtig erklért wird, erst nach
Ablauf der in Artikel 56 Absatz 1 dieser Satzung vorgesehenen Frist
oder, wenn innerhalb dieser Frist ein Rechtsmittel eingelegt worden ist,
nach dessen Zuriickweisung wirksam; ein Beteiligter kann jedoch ge-
méaB den Artikeln 278 und 279 AEUV oder dem Artikel 157
EAG-Vertrag beim Gerichtshof die Aussetzung der Wirkungen der fiir
nichtig erkliarten Verordnung oder sonstige einstweilige Anordnungen
beantragen.

Artikel 61

Ist das Rechtsmittel begriindet, so hebt der Gerichtshof die Entschei-
dung des Gerichts auf. Er kann sodann den Rechtsstreit selbst endgiiltig
entscheiden, wenn dieser zur Entscheidung reif ist, oder die Sache zur
Entscheidung an das Gericht zuriickverweisen.
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Im Falle der Zuriickverweisung ist das Gericht an die rechtliche Beur-
teilung in der Entscheidung des Gerichtshofs gebunden.

Ist das von einem Mitgliedstaat oder einem Unionsorgan, die dem
Rechtsstreit vor dem Gericht nicht beigetreten sind, eingelegte Rechts-
mittel begriindet, so kann der Gerichtshof, falls er dies flir notwendig
hilt, diejenigen Wirkungen der aufgehobenen Entscheidung des Gerichts
bezeichnen, die fiir die Parteien des Rechtsstreits als fortgeltend zu
betrachten sind.

Artikel 62

Wenn in Fillen nach Artikel 256 Absdtze 2 und 3 AEUV der Erste
Generalanwalt der Auffassung ist, dass die ernste Gefahr einer Beein-
trichtigung der Einheit oder der Kohérenz des Unionsrechts besteht, so
kann er dem Gerichtshof vorschlagen, die Entscheidung des Gerichts zu
iiberpriifen.

Der Vorschlag muss innerhalb eines Monats nach Verkiindung der Ent-
scheidung des Gerichts erfolgen. Der Gerichtshof entscheidet innerhalb
eines Monats nach Vorlage des Vorschlags durch den Ersten General-
anwalt, ob die Entscheidung zu iiberpriifen ist oder nicht.

Artikel 62a

Der Gerichtshof entscheidet iiber die Fragen, die Gegenstand der Uber-
priffung sind, im Wege eines Eilverfahrens auf der Grundlage der ihm
vom Gericht libermittelten Akten.

Die in Artikel 23 dieses Statuts bezeichneten Beteiligten sowie — in den
Féllen des Artikels 256 Absatz 2 AEUV — die Parteien des Verfahrens
vor dem Gericht kénnen zu den Fragen, die Gegenstand der Uberprii-
fung sind, beim Gerichtshof innerhalb einer hierfiir bestimmten Frist
Schriftsdtze einreichen oder schriftliche Erkldrungen abgeben.

Der Gerichtshof kann beschlieen, vor einer Entscheidung das miindli-
che Verfahren zu eroffnen.

Artikel 62b

In den Fillen des Artikels 256 Absatz 2 AEUV haben unbeschadet der
Artikel 278 und 279 AEUV der Vorschlag einer Uberpriifung und die
Entscheidung, das Uberpriifungsverfahren zu erdffnen, keine aufschie-
bende Wirkung. Stellt der Gerichtshof fest, dass die Entscheidung des
Gerichts die Einheit oder die Kohédrenz des Unionsrechts beeintrichtigt,
verweist er die Sache an das Gericht zuriick, das an die rechtliche
Beurteilung durch den Gerichtshof gebunden ist; der Gerichtshof kann
die Wirkungen der Entscheidung des Gerichts bezeichnen, die fiir die
Parteien des Rechtsstreits als endgiiltig zu betrachten sind. Ergibt sich
jedoch der Ausgang des Rechtsstreits unter Beriicksichtigung des Ergeb-
nisses der Uberpriifung aus den Tatsachenfeststellungen, auf denen die
Entscheidung des Gerichts beruht, so entscheidet der Gerichtshof end-

giiltig.
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In den Fillen des Artikels 256 Absatz 3 AEUV werden, sofern ein
Uberpriifungsvorschlag oder eine Entscheidung zur Eréffnung des Uber-
priifungsverfahrens nicht vorliegt, die Antwort oder die Antworten des
Gerichts auf die ihm unterbreiteten Fragen nach Ablauf der hierzu in
Artikel 62 Absatz 2 vorgesehenen Fristen wirksam. Im Fall der Eroff-
nung eines Uberpriifungsverfahrens werden die Antwort oder die Ant-
worten, die Gegenstand der Uberpriifung sind, am Ende dieses Ver-
fahrens wirksam, es sei denn, dass der Gerichtshof anders beschlief3t.
Stellt der Gerichtshof fest, dass die Entscheidung des Gerichts die Ein-
heit oder die Kohérenz des Unionsrechts beeintrdchtigt, so ersetzt die
Antwort des Gerichtshofs auf die Fragen, die Gegenstand der Uberprii-
fung waren, die Antwort des Gerichts.

TITEL IVa
DIE FACHGERICHTE

Artikel 62¢

Die Bestimmungen iiber die Zustandigkeiten, die Zusammensetzung, die
Organisation und das Verfahren von gemil3 Artikel 257 des Vertrags
iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union errichteten Fachgerichten
werden in einem Anhang dieser Satzung aufgefiihrt.

TITEL V
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 63

Die Verfahrensordnungen des Gerichtshofs und des Gerichts enthalten
alle Bestimmungen, die fiir die Anwendung dieser Satzung und erfor-
derlichenfalls fiir ihre Ergénzung notwendig sind.

Artikel 64

Die Vorschriften iiber die Regelung der Sprachenfrage fiir den Gerichts-
hof der Europédischen Union werden in einer vom Rat einstimmig er-
lassenen Verordnung festgelegt. Diese Verordnung wird entweder auf
Antrag des Gerichtshofs nach Anhérung der Kommission und des Eu-
ropdischen Parlaments oder auf Vorschlag der Kommission nach Anho-
rung des Gerichtshofs und des Europdischen Parlaments erlassen.

Bis zum Erlass dieser Vorschriften gelten die Bestimmungen der Ver-
fahrensordnung des Gerichtshofs und der Verfahrensordnung des Ge-
richts, die die Regelung der Sprachenfrage betreffen, fort. Abweichend
von den Artikeln 253 und 254 AEUV bediirfen Anderungen der ge-
nannten Bestimmungen oder deren Aufhebung der einstimmigen Geneh-
migung durch den Rat.
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PROTOKOLL (Nr. 4)

UBER DIE SATZUNG DES EUROPAISCHEN SYSTEMS DER
ZENTRALBANKEN UND DER EUROPAISCHEN ZENTRALBANK

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 129 Absatz 2 des Vertrags iiber die Arbeits-
weise der Europidischen Union vorgesehene Satzung des Europiischen Systems
der Zentralbanken und der Europdischen Zentralbank festzulegen —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union beigefiigt sind:

KAPITEL 1
DAS EUROPAISCHE SYSTEM DER ZENTRALBANKEN

Artikel 1

Das Europiische System der Zentralbanken

Die Europdische Zentralbank (EZB) und die nationalen Zentralbanken
bilden nach Artikel 282 Absatz 1 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europidischen Union das Europdische System der Zentralbanken
(ESZB). Die EZB und die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten,
deren Wihrung der Euro ist, bilden das Eurosystem.

Das ESZB und die EZB nehmen ihre Aufgaben und ihre Tétigkeit nach
Malgabe der Vertrdge und dieser Satzung wahr.

KAPITEL II
ZIELE UND AUFGABEN DES ESZB

Artikel 2
Ziele

Nach Artikel 127 Absatz 1 und Artikel 282 Absatz 2 des Vertrags iiber
die Arbeitsweise der Europdischen Union ist es das vorrangige Ziel des
ESZB, die Preisstabilitit zu gewédhrleisten. Soweit dies ohne Beeintridch-
tigung des Zieles der Preisstabilitdt moglich ist, unterstiitzt das ESZB
die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union, um zur Verwirklichung
der in Artikel 3 des Vertrags iliber die Europdische Union festgelegten
Ziele der Union beizutragen. Das ESZB handelt im Einklang mit dem
Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wo-
durch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefordert wird, und halt
sich dabei an die in Artikel 119 des Vertrags liber die Arbeitsweise der
Europdischen Union genannten Grundsitze.
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Artikel 3
Aufgaben

3.1.  Nach Artikel 127 Absatz 2 des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Europdischen Union bestehen die grundlegenden Aufgaben des
ESZB darin,

— die Geldpolitik der Union festzulegen und auszufiihren,

— Devisengeschifte im Einklang mit Artikel 219 des genannten Ver-
trags durchzufiihren,

— die offiziellen Wahrungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und
zu verwalten,

— das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fordern.

3.2.  Nach Artikel 127 Absatz 3 des genannten Vertrags beriihrt Ar-
tikel 3.1 dritter Gedankenstrich nicht die Haltung und Verwaltung von
Arbeitsguthaben in Fremdwéahrungen durch die Regierungen der Mit-
gliedstaaten.

3.3. Das ESZB trigt nach Artikel 127 Absatz 5 des genannten Ver-
trags zur reibungslosen Durchfiihrung der von den zustédndigen Behor-
den auf dem Gebiet der Aufsicht iiber die Kreditinstitute und der Sta-
bilitdt des Finanzsystems ergriffenen MaBinahmen bei.

Artikel 4

Beratende Funktionen

Nach Artikel 127 Absatz 4 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europdischen Union

a) wird die EZB gehort

— zu allen Vorschldgen fiir Rechtsakte der Union im Zusténdig-
keitsbereich der EZB;

— von den nationalen Behorden zu allen Entwiirfen fiir Rechtsvor-
schriften im Zusténdigkeitsbereich der EZB, und zwar innerhalb
der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat nach dem
Verfahren des Artikels 41 festlegt;

b) kann die EZB gegeniiber den Organen, Einrichtungen oder sonstigen
Stellen der Union und gegeniiber den nationalen Behorden Stellung-
nahmen zu in ihren Zustdndigkeitsbereich fallenden Fragen abgeben.

Artikel 5

Erhebung von statistischen Daten

5.1.  Zur Wahrnehmung der Aufgaben des ESZB holt die EZB mit
Unterstiitzung der nationalen Zentralbanken die erforderlichen statisti-
schen Daten entweder von den zustindigen nationalen Behorden oder
unmittelbar von den Wirtschaftssubjekten ein. Zu diesem Zweck arbeitet
sie mit den Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union
und den zustdndigen Behorden der Mitgliedstaaten oder dritter Lander
sowie mit internationalen Organisationen zusammen.
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5.2. Die in Artikel 5.1 bezeichneten Aufgaben werden so weit wie
moglich von den nationalen Zentralbanken ausgefiihrt.

53. Soweit erforderlich, foérdert die EZB die Harmonisierung der
Bestimmungen und Gepflogenheiten auf dem Gebiet der Erhebung, Zu-
sammenstellung und Weitergabe von statistischen Daten in den in ihre
Zustindigkeit fallenden Bereichen.

5.4. Der Kreis der berichtspflichtigen natiirlichen und juristischen
Personen, die Bestimmungen iiber die Vertraulichkeit sowie die geeig-
neten Vorkehrungen zu ihrer Durchsetzung werden vom Rat nach dem
Verfahren des Artikels 41 festgelegt.

Artikel 6

Internationale Zusammenarbeit

6.1. Im Bereich der internationalen Zusammenarbeit, die die dem
ESZB iibertragenen Aufgaben betrifft, beschliet die EZB, wie das
ESZB vertreten wird.

6.2. Die EZB und, soweit diese zustimmt, die nationalen Zentralban-
ken sind befugt, sich an internationalen Wihrungseinrichtungen zu
beteiligen.

6.3.  Die Artikel 6.1 und 6.2 finden unbeschadet des Artikels 138 des
Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union Anwendung.

KAPITEL III
ORGANISATION DES ESZB

Artikel 7
Unabhiingigkeit

Nach Artikel 130 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen
Union darf bei der Wahmehmung der ihnen durch die
»C1 Vertrige € und diese Satzung iibertragenen Befugnisse, Auf-
gaben und Pflichten weder die EZB noch eine nationale Zentralbank
noch ein Mitglied ihrer Beschlussorgane Weisungen von Organen, Ein-
richtungen oder sonstigen Stellen der Union, Regierungen der Mitglied-
staaten oder anderen Stellen einholen oder entgegennehmen. Die Orga-
ne, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union sowie die Regierun-
gen der Mitgliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz zu beachten
und nicht zu versuchen, die Mitglieder der Beschlussorgane der EZB
oder der nationalen Zentralbanken bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben zu beeinflussen.

Artikel 8

Allgemeiner Grundsatz

Das ESZB wird von den Beschlussorganen der EZB geleitet.



02016M/TXT — DE — 01.05.2019 — 003.001 — 62

Artikel 9

Die Europiische Zentralbank

9.1. Die EZB, die nach Artikel 282 Absatz 3 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union mit Rechtspersonlichkeit aus-
gestattet ist, besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts-
und Geschiftsfahigkeit, die juristischen Personen nach dessen Rechts-
vorschriften zuerkannt ist; sie kann insbesondere bewegliches und unbe-
wegliches Vermdgen erwerben und verduBern sowie vor Gericht stehen.

9.2. Die EZB stellt sicher, dass die dem ESZB nach Artikel 127
Absitze 2, 3 und 5 des genannten Vertrags iibertragenen Aufgaben
entweder durch ihre eigene Titigkeit nach MaBigabe dieser Satzung
oder durch die nationalen Zentralbanken nach den Artikeln 12.1 und
14 erfiillt werden.

9.3.  Die Beschlussorgane der EZB sind nach Artikel 129 Absatz 1
des genannten Vertrags der EZB-Rat und das Direktorium.

Artikel 10
Der EZB-Rat

10.1.  Nach Artikel 283 Absatz 1 des Vertrags liber die Arbeitsweise
der Europidischen Union besteht der EZB-Rat aus den Mitgliedern des
Direktoriums der EZB und den Prisidenten der nationalen Zentralban-
ken der Mitgliedstaaten, deren Wahrung der Euro ist.

10.2.  Jedes Mitglied des EZB-Rates hat eine Stimme. Ab dem Zeit-
punkt, zu dem die Anzahl der Mitglieder des EZB-Rates 21 {ibersteigt,
hat jedes Mitglied des Direktoriums eine Stimme und betrdgt die Anzahl
der stimmberechtigten Prisidenten der nationalen Zentralbanken 15. Die
Verteilung und Rotation dieser Stimmrechte erfolgt wie im Folgenden
dargelegt:

— Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Anzahl der Présidenten der nationa-
len Zentralbanken 15 {ibersteigt, und bis zu dem Zeitpunkt, zu dem
diese 22 betrigt, werden die Prédsidenten der nationalen Zentralban-
ken aufgrund der Position des Mitgliedstaats ihrer jeweiligen natio-
nalen Zentralbank, die sich aus der Grofle des Anteils des Mitglied-
staats ihrer jeweiligen nationalen Zentralbank am aggregierten Brut-
toinlandsprodukt zu Marktpreisen und an der gesamten aggregierten
Bilanz der monetdren Finanzinstitute der Mitgliedstaaten, deren
Wiéhrung der Euro ist, ergibt, in zwei Gruppen eingeteilt. Die Ge-
wichtung der Anteile am aggregierten Bruttoinlandsprodukt zu
Marktpreisen und an der gesamten aggregierten Bilanz der moneté-
ren Finanzinstitute betrdgt 5/6 bzw. 1/6. Die erste Gruppe besteht
aus fiinf Prisidenten der nationalen Zentralbanken und die zweite
Gruppe aus den iibrigen Prisidenten der nationalen Zentralbanken.
Die Prasidenten der nationalen Zentralbanken, die in die erste
Gruppe eingeteilt werden, sind nicht weniger hiufig stimmberechtigt
als die Présidenten der nationalen Zentralbanken der zweiten Grup-
pe. Vorbehaltlich des vorstehenden Satzes werden der ersten Gruppe
vier Stimmrechte und der zweiten Gruppe elf Stimmrechte zugeteilt.
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— Ab dem Zeitpunkt, zu dem die Anzahl der Prédsidenten der nationa-
len Zentralbanken 22 betrdgt, werden die Prisidenten der nationalen
Zentralbanken nach Maflgabe der sich aufgrund der oben genannten
Kriterien ergebenden Position in drei Gruppen eingeteilt. Die erste
Gruppe, der vier Stimmrechte zugeteilt werden, besteht aus fiinf
Prasidenten der nationalen Zentralbanken. Die zweite Gruppe, der
acht Stimmrechte zugeteilt werden, besteht aus der Halfte aller Pra-
sidenten der nationalen Zentralbanken, wobei jeder Bruchteil auf die
nichste ganze Zahl aufgerundet wird. Die dritte Gruppe, der drei
Stimmrechte zugeteilt werden, besteht aus den iibrigen Présidenten
der nationalen Zentralbanken.

— Innerhalb jeder Gruppe sind die Prisidenten der nationalen Zentral-
banken fiir gleich lange Zeitrdume stimmberechtigt.

— Artikel 29.2 gilt fiir die Berechnung der Anteile am aggregierten
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen. Die gesamte aggregierte Bi-
lanz der monetédren Finanzinstitute wird gemél dem zum Zeitpunkt
der Berechnung in der Union geltenden statistischen Berichtsrahmen
berechnet.

— Bei jeder Anpassung des aggregierten Bruttoinlandsprodukts zu
Marktpreisen gemifl Artikel 29.3 oder bei jeder Erhohung der An-
zahl der Présidenten der nationalen Zentralbanken wird die Grofe
und/oder die Zusammensetzung der Gruppen nach den oben genann-
ten Grundsdtzen angepasst.

— Der EZB-Rat trifft mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner
stimmberechtigten und nicht stimmberechtigten Mitglieder alle zur
Durchfithrung der oben genannten Grundsitze erforderlichen MaB3-
nahmen und kann beschlieBen, den Beginn des Rotationssystems bis
zu dem Zeitpunkt zu verschieben, zu dem die Anzahl der Préisiden-
ten der nationalen Zentralbanken 18 iibersteigt.

Das Stimmrecht wird personlich ausgeiibt. Abweichend von dieser Be-
stimmung kann in der in Artikel 12.3 genannten Geschéftsordnung vor-
gesehen werden, dass Mitglieder des EZB-Rates im Wege einer Tele-
konferenz an der Abstimmung teilnehmen kdnnen. In der Geschéfts-
ordnung wird ferner vorgesehen, dass ein fiir lingere Zeit an der Teil-
nahme an Sitzungen des EZB-Rates verhindertes Mitglied einen Stell-
vertreter als Mitglied des EZB-Rates benennen kann.

Die Stimmrechte aller stimmberechtigten und nicht stimmberechtigten
Mitglieder des EZB-Rates gemdB den Artikeln 10.3, 40.2 und 40.3
bleiben von den Bestimmungen der vorstechenden Absitze unbertihrt.

Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, beschlieft der
EZB-Rat mit einfacher Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder.
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Présidenten den Ausschlag.

Der EZB-Rat ist beschlussfidhig, wenn mindestens zwei Drittel seiner
stimmberechtigten Mitglieder an der Abstimmung teilnehmen. Ist der
EZB-Rat nicht beschlussfahig, so kann der Prisident eine auflerordent-
liche Sitzung einberufen, bei der fiir die Beschlussfahigkeit die Mindest-
teilnahmequote nicht erforderlich ist.
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10.3.  Fiir alle Beschliisse im Rahmen der Artikel 28, 29, 30, 32 und
33 werden die Stimmen im EZB-Rat nach den Anteilen der nationalen
Zentralbanken am gezeichneten Kapital der EZB gewogen. Die Stim-
men der Mitglieder des Direktoriums werden mit Null gewogen. Ein
Beschluss, der die qualifizierte Mehrheit der Stimmen erfordert, gilt als
angenommen, wenn die abgegebenen Ja-Stimmen mindestens zwei Drit-
tel des gezeichneten Kapitals der EZB und mindestens die Hélfte der
Anteilseigner vertreten. Bei Verhinderung eines Prdsidenten einer na-
tionalen Zentralbank kann dieser einen Stellvertreter zur Abgabe seiner
gewogenen Stimme benennen.

10.4. Die Aussprachen in den Ratssitzungen sind vertraulich. Der
EZB-Rat kann beschlieBen, das Ergebnis seiner Beratungen zu ver-
Offentlichen.

10.5. Der EZB-Rat tritt mindestens zehnmal im Jahr zusammen.

Artikel 11

Das Direktorium

11.1.  Nach Artikel 283 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europédischen Union besteht das Direktorium aus dem
Présidenten, dem Vizeprésidenten und vier weiteren Mitgliedern.

Die Mitglieder erfiillen ihre Pflichten hauptamtlich. Ein Mitglied darf
weder entgeltlich noch unentgeltlich einer anderen Beschéftigung nach-
gehen, es sei denn, der EZB-Rat erteilt hierzu ausnahmsweise seine
Zustimmung.

11.2.  Nach Artikel 283 Absatz 2 Unterabsatz 2 des genannten Ver-
trags werden der Prisident, der Vizeprasident und die weiteren Mitglie-
der des Direktoriums vom Europdischen Rat auf Empfehlung des Rates,
der hierzu das Europdische Parlament und den EZB-Rat anhort, aus dem
Kreis der in Wihrungs- oder Bankfragen anerkannten und erfahrenen
Personlichkeiten mit qualifizierter Mehrheit ernannt.

Thre Amtszeit betrdgt acht Jahre; Wiederernennung ist nicht zulédssig.

Nur Staatsangehorige der Mitgliedstaaten konnen Mitglieder des Direk-
toriums sein.

11.3.  Die Beschéftigungsbedingungen fiir die Mitglieder des Direk-
toriums, insbesondere ihre Gehilter und Ruhegehilter sowie andere
Leistungen der sozialen Sicherheit, sind Gegenstand von Vertrigen
mit der EZB und werden vom EZB-Rat auf Vorschlag eines Ausschus-
ses festgelegt, der aus drei vom EZB-Rat und drei vom Rat ernannten
Mitgliedern besteht. Die Mitglieder des Direktoriums haben in den in
diesem Absatz bezeichneten Angelegenheiten kein Stimmrecht.

11.4.  Ein Mitglied des Direktoriums, das die Voraussetzungen fiir die
Ausiibung seines Amtes nicht mehr erfiillt oder eine schwere Verfeh-
lung begangen hat, kann auf Antrag des EZB-Rates oder des Direkto-
riums durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben werden.
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11.5.  Jedes personlich anwesende Mitglied des Direktoriums ist be-
rechtigt, an Abstimmungen teilzunechmen, und hat zu diesem Zweck
eine Stimme. Soweit nichts anderes bestimmt ist, beschlie8t das Direk-
torium mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des Présidenten den Ausschlag. Die
Abstimmungsmodalitdten werden in der in Artikel 12.3 bezeichneten
Geschiftsordnung geregelt.

11.6.  Das Direktorium fiihrt die laufenden Geschifte der EZB.

11.7.  Frei werdende Sitze im Direktorium sind durch Ernennung
eines neuen Mitglieds nach Artikel 11.2 zu besetzen.

Artikel 12

Aufgaben der Beschlussorgane

12.1.  Der EZB-Rat erlésst die Leitlinien und Beschliisse, die notwen-
dig sind, um die Erfiillung der dem ESZB nach den Vertrdgen und
dieser Satzung iibertragenen Aufgaben zu gewihrleisten. Der EZB-Rat
legt die Geldpolitik der Union fest, gegebenenfalls einschlieSlich von
Beschliissen in Bezug auf geldpolitische Zwischenziele, Leitzinssitze
und die Bereitstellung von Zentralbankgeld im ESZB, und erldsst die
fiir thre Ausfithrung notwendigen Leitlinien.

Das Direktorium fiihrt die Geldpolitik geméf den Leitlinien und Be-
schliissen des EZB-Rates aus. Es erteilt hierzu den nationalen Zentral-
banken die erforderlichen Weisungen. Ferner kénnen dem Direktorium
durch Beschluss des EZB-Rates bestimmte Befugnisse {iibertragen
werden.

Unbeschadet dieses Artikels nimmt die EZB die nationalen Zentralban-
ken zur Durchfiihrung von Geschiften, die zu den Aufgaben des ESZB
gehoren, in Anspruch, soweit dies moglich und sachgerecht erscheint.

12.2.  Die Vorbereitung der Sitzungen des EZB-Rates obliegt dem
Direktorium.

12.3.  Der EZB-Rat beschlie3t eine Geschéftsordnung, die die interne
Organisation der EZB und ihrer Beschlussorgane regelt.

12.4. Der EZB-Rat nimmt die in Artikel 4 genannten beratenden
Funktionen wahr.

12.5. Der EZB-Rat trifft die Beschliisse nach Artikel 6.

Artikel 13

Der Prisident

13.1.  Den Vorsitz im EZB-Rat und im Direktorium der EZB fiihrt
der Prisident oder, bei seiner Verhinderung, der Vizeprésident.

13.2. Unbeschadet des Artikels 38 vertritt der Prisident oder eine
von ihm benannte Person die EZB nach auflen.
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Artikel 14

Nationale Zentralbanken

14.1.  Nach Artikel 131 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Eu-
ropdischen Union stellt jeder Mitgliedstaat sicher, dass seine innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften einschlielich der Satzung seiner Zentralbank
mit den Vertrdgen und dieser Satzung im Einklang stehen.

14.2.  In den Satzungen der nationalen Zentralbanken ist insbesondere
vorzusehen, dass die Amtszeit des Préisidenten der jeweiligen nationalen
Zentralbank mindestens fiinf Jahre betragt.

Der Pridsident einer nationalen Zentralbank kann aus seinem Amt nur
entlassen werden, wenn er die Voraussetzungen fiir die Ausiibung seines
Amtes nicht mehr erfiillt oder eine schwere Verfehlung begangen hat.
Gegen einen entsprechenden Beschluss kann der betreffende Président
einer nationalen Zentralbank oder der EZB-Rat wegen Verletzung der
Vertrdge oder einer bei ihrer Durchfilhrung anzuwendenden Rechtsnorm
den Gerichtshof anrufen. Solche Klagen sind binnen zwei Monaten zu
erheben; diese Frist lduft je nach Lage des Falles von der Bekanntgabe
des betreffenden Beschlusses, ihrer Mitteilung an den Klédger oder in
Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu dem der Kldger von
diesem Beschluss Kenntnis erlangt hat.

14.3.  Die nationalen Zentralbanken sind integraler Bestandteil des
ESZB und handeln gemidf den Leitlinien und Weisungen der EZB.
Der EZB-Rat trifft die notwendigen MafBlnahmen, um die Einhaltung
der Leitlinien und Weisungen der EZB sicherzustellen, und kann ver-
langen, dass ihm hierzu alle erforderlichen Informationen zur Verfligung
gestellt werden.

14.4.  Die nationalen Zentralbanken konnen andere als die in dieser
Satzung bezeichneten Aufgaben wahrnehmen, es sei denn, der EZB-Rat
stellt mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen fest, dass diese
Aufgaben nicht mit den Zielen und Aufgaben des ESZB vereinbar sind.
Derartige Aufgaben werden von den nationalen Zentralbanken in eige-
ner Verantwortung und auf eigene Rechnung wahrgenommen und gel-
ten nicht als Aufgaben des ESZB.

Artikel 15
Berichtspflichten

15.1. Die EZB erstellt und verdffentlicht mindestens vierteljahrlich
Berichte tiber die Tatigkeit des ESZB.

15.2.  Ein konsolidierter Ausweis des ESZB wird wochentlich ver-
Offentlicht.

15.3.  Nach Artikel 284 Absatz 3 des Vertrags liber die Arbeitsweise
der Europdischen Union unterbreitet die EZB dem Europdischen Par-
lament, dem Rat und der Kommission sowie auch dem Europdischen
Rat einen Jahresbericht iiber die Tétigkeit des ESZB und die Geld- und
Waihrungspolitik im vergangenen und im laufenden Jahr.

15.4. Die in diesem Artikel bezeichneten Berichte und Ausweise
werden Interessenten kostenlos zur Verfiigung gestellt.
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Artikel 16

Banknoten

Nach Artikel 128 Absatz 1 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europdischen Union hat der EZB-Rat das ausschlieBliche Recht, die
Ausgabe von Euro-Banknoten innerhalb der Union zu genehmigen.
Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind zur Ausgabe dieser
Banknoten berechtigt. Die von der EZB und den nationalen Zentral-
banken ausgegebenen Banknoten sind die einzigen Banknoten, die in
der Union als gesetzliches Zahlungsmittel gelten.

Die EZB beriicksichtigt so weit wie mdglich die Gepflogenheiten bei
der Ausgabe und der Gestaltung von Banknoten.

KAPITEL 1V

WAHRUNGSPOLITISCHE AUFGABEN UND OPERATIONEN DES
ESZB

Artikel 17

Konten bei der EZB und den nationalen Zentralbanken

Zur Durchfithrung ihrer Geschifte konnen die EZB und die nationalen
Zentralbanken fir Kreditinstitute, 6ffentliche Stellen und andere Markt-
teilnehmer Konten erdffnen und Vermodgenswerte, einschlieSlich
Schuldbuchforderungen, als Sicherheit hereinnehmen.

Artikel 18
Offenmarkt- und Kreditgeschifte

18.1.  Zur Erreichung der Ziele des ESZB und zur Erfiillung seiner
Aufgaben konnen die EZB und die nationalen Zentralbanken

— auf den Finanzmirkten tdtig werden, indem sie auf Euro oder sons-
tige Wihrungen lautende Forderungen und borsengidngige Wert-
papiere sowie Edelmetalle endgiiltig (per Kasse oder Termin) oder
im Rahmen von Riickkaufsvereinbarungen kaufen und verkaufen
oder entsprechende Darlehensgeschifte tétigen;

— Kreditgeschifte mit Kreditinstituten und anderen Marktteilnehmern
abschlielen, wobei fiir die Darlehen ausreichende Sicherheiten zu
stellen sind.

18.2. Die EZB stellt allgemeine Grundsdtze fiir ihre eigenen
Offenmarkt- und Kreditgeschéfte und die der nationalen Zentralbanken
auf; hierzu gehoren auch die Grundsitze fiir die Bekanntmachung der
Bedingungen, zu denen sie bereit sind, derartige Geschifte abzuschlie-
Ben.
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Artikel 19

Mindestreserven

19.1.  Vorbehaltlich des Artikels 2 kann die EZB zur Verwirklichung
der geldpolitischen Ziele verlangen, dass die in den Mitgliedstaaten
niedergelassenen Kreditinstitute Mindestreserven auf Konten bei der
EZB und den nationalen Zentralbanken unterhalten. Verordnungen
iiber die Berechnung und Bestimmung des Mindestreservesolls konnen
vom EZB-Rat erlassen werden. Bei Nichteinhaltung kann die EZB
Strafzinsen erheben und sonstige Sanktionen mit vergleichbarer Wir-
kung verhéngen.

19.2. Zum Zwecke der Anwendung dieses Artikels legt der Rat nach
dem Verfahren des Artikels 41 die Basis fiir die Mindestreserven und
die hochstzuldssigen Relationen zwischen diesen Mindestreserven und
ihrer Basis sowie die angemessenen Sanktionen fest, die bei Nichtein-
haltung anzuwenden sind.

Artikel 20

Sonstige geldpolitische Instrumente

Der EZB-Rat kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen {iber die Anwendung anderer Instrumente der Geldpolitik ent-
scheiden, die er bei Beachtung des Artikels 2 fiir zweckmiBig hilt.

Der Rat legt nach dem Verfahren des Artikels 41 den Anwendungs-
bereich solcher Instrumente fest, wenn sie Verpflichtungen fiir Dritte
mit sich bringen.

Artikel 21
Geschifte mit 6ffentlichen Stellen

21.1.  Nach Artikel 123 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Eu-
ropéischen Union sind Uberziehungs- oder andere Kreditfazilititen bei
der EZB oder den nationalen Zentralbanken fiir Organe, Einrichtungen
oder sonstige Stellen der Union, Zentralregierungen, regionale oder lo-
kale Gebietskorperschaften oder andere o6ffentlich-rechtliche Korper-
schaften, sonstige Einrichtungen des offentlichen Rechts oder offent-
liche Unternehmen der Mitgliedstaaten ebenso verboten wie der unmit-
telbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die EZB oder die
nationalen Zentralbanken.

21.2. Die EZB und die nationalen Zentralbanken kénnen als Fiskal-
agent fiir die in Artikel 21.1 bezeichneten Stellen tétig werden.

21.3.  Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht fiir Kreditinsti-
tute in Offentlichem Eigentum; diese werden von der jeweiligen natio-
nalen Zentralbank und der EZB, was die Bereitstellung von Zentral-
bankgeld betrifft, wie private Kreditinstitute behandelt.

Artikel 22

Verrechnungs- und Zahlungssysteme

Die EZB und die nationalen Zentralbanken koénnen Einrichtungen zur
Verfiigung stellen und die EZB kann Verordnungen erlassen, um effi-
ziente und zuverldssige Verrechnungs- und Zahlungssysteme innerhalb
der Union und im Verkehr mit dritten Ladndern zu gewahrleisten.
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Artikel 23

Geschifte mit dritten Lindern und internationalen Organisationen

Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind befugt,

— mit Zentralbanken und Finanzinstituten in dritten Landern und, so-
weit zweckdienlich, mit internationalen Organisationen Beziehungen
aufzunehmen;

— alle Arten von Devisen und Edelmetalle per Kasse und per Termin
zu kaufen und zu verkaufen; der Begriff "Devisen" schlieBt Wert-
papiere und alle sonstigen Vermdgenswerte, die auf beliebige Wéh-
rungen oder Rechnungseinheiten lauten, unabhéngig von deren Aus-
gestaltung ein;

— die in diesem Artikel bezeichneten Vermdgenswerte zu halten und
zu verwalten;

— alle Arten von Bankgeschiften, einschlieBlich der Aufnahme und
Gewidhrung von Krediten, im Verkehr mit dritten Léndern sowie
internationalen Organisationen zu titigen.

Artikel 24
Sonstige Geschiifte

Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind befugt, auler den mit
ihren Aufgaben verbundenen Geschéften auch Geschifte fiir ihren ei-
genen Betrieb und fiir ihre Bediensteten zu tatigen.

KAPITEL V
AUFSICHT

Artikel 25
Aufsicht

25.1.  Die EZB kann den Rat, die Kommission und die zustindigen
Behorden der Mitgliedstaaten in Fragen des Geltungsbereichs und der
Anwendung der Rechtsvorschriften der Union hinsichtlich der Aufsicht
iiber die Kreditinstitute sowie die Stabilitdt des Finanzsystems beraten
und von diesen konsultiert werden.

25.2.  Aufgrund von Verordnungen des Rates nach Artikel 127 Ab-
satz 6 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union kann
die EZB besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht liber
die Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute mit Ausnahme von Ver-
sicherungsunternechmen wahrnehmen.
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KAPITEL VI
FINANZVORSCHRIFTEN DES ESZB

Artikel 26

Jahresabschliisse

26.1.  Das Geschiftsjahr der EZB und der nationalen Zentralbanken
beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

26.2.  Der Jahresabschluss der EZB wird vom Direktorium nach den
vom EZB-Rat aufgestellten Grundsétzen erstellt. Der Jahresabschluss
wird vom EZB-Rat festgestellt und sodann verdffentlicht.

26.3.  Fiir Analyse- und Geschiftsfithrungszwecke erstellt das Direk-
torium eine konsolidierte Bilanz des ESZB, in der die zum ESZB ge-
hoérenden Aktiva und Passiva der nationalen Zentralbanken ausgewiesen
werden.

26.4. Zur Anwendung dieses Artikels erldsst der EZB-Rat die not-
wendigen Vorschriften fiir die Standardisierung der buchméBigen Erfas-
sung und der Meldung der Geschéfte der nationalen Zentralbanken.

Artikel 27

Rechnungspriifung

27.1.  Die Jahresabschliisse der EZB und der nationalen Zentralban-
ken werden von unabhidngigen externen Rechnungspriifern, die vom
EZB-Rat empfohlen und vom Rat anerkannt wurden, gepriift. Die Rech-
nungspriifer sind befugt, alle Biicher und Konten der EZB und der
nationalen Zentralbanken zu priifen und alle Auskiinfte iiber deren Ge-
schéfte zu verlangen.

27.2.  Artikel 287 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdii-
schen Union ist nur auf eine Priifung der Effizienz der Verwaltung der
EZB anwendbar.

Artikel 28
Kapital der EZB

28.1.  Das Kapital der EZB betrdgt 5 Milliarden Euro. Das Kapital
kann durch einen Beschluss des EZB-Rates mit der in Artikel 10.3
vorgesehenen qualifizierten Mehrheit innerhalb der Grenzen und unter
den Bedingungen, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 41
festlegt, erhoht werden.

28.2.  Die nationalen Zentralbanken sind alleinige Zeichner und In-
haber des Kapitals der EZB. Die Zeichnung des Kapitals erfolgt nach
dem gemil Artikel 29 festgelegten Schliissel.
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28.3.  Der EZB-Rat bestimmt mit der in Artikel 10.3 vorgesehenen
qualifizierten Mehrheit, in welcher Hohe und welcher Form das Kapital
einzuzahlen ist.

28.4.  Vorbehaltlich des Artikels 28.5 konnen die Anteile der natio-
nalen Zentralbanken am gezeichneten Kapital der EZB nicht iibertragen,
verpfindet oder gepfiandet werden.

28.5. Im Falle einer Anpassung des in Artikel 29 bezeichneten
Schliissels sorgen die nationalen Zentralbanken durch Ubertragungen
von Kapitalanteilen untereinander dafiir, dass die Verteilung der Kapi-
talanteile dem angepassten Schliissel entspricht. Die Bedingungen fiir
derartige Ubertragungen werden vom EZB-Rat festgelegt.

Artikel 29

Schliissel fiir die Kapitalzeichnung

29.1  Der Schliissel fir die Zeichnung des Kapitals der EZB, der
1998 bei der Errichtung des ESZB erstmals festgelegt wurde, wird fest-
gelegt, indem jede nationale Zentralbank in diesem Schliissel einen
Gewichtsanteil, der der Summe folgender Prozentsétze entspricht, erhélt:

— 50 % des Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats an der Bevolkerung
der Union im vorletzten Jahr vor der Errichtung des ESZB;

— 50 % des Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats am Bruttoinlands-
produkt der Union zu Marktpreisen in den fiinf Jahren vor dem
vorletzten Jahr vor der Errichtung des ESZB.

Die Prozentsitze werden zum nichsten Vielfachen von 0,0001 Prozent-
punkten ab- oder aufgerundet.

29.2.  Die zur Anwendung dieses Artikels zu verwendenden statisti-
schen Daten werden von der Kommission nach den Regeln bereit-
gestellt, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 41 festlegt.

29.3. Die den nationalen Zentralbanken zugeteilten Gewichtsanteile
werden nach Errichtung des ESZB alle fiinf Jahre unter sinngeméBer
Anwendung der Bestimmungen des Artikels 29.1 angepasst. Der neue
Schliissel gilt jeweils vom ersten Tag des folgenden Jahres an.

29.4. Der EZB-Rat trifft alle weiteren Maflnahmen, die zur Anwen-
dung dieses Artikels erforderlich sind.

Artikel 30

Ubertragung von Wihrungsreserven auf die EZB

30.1.  Unbeschadet des Artikels 28 wird die EZB von den nationalen
Zentralbanken mit Wahrungsreserven, die jedoch nicht aus Wahrungen
der Mitgliedstaaten, Euro, IWF-Reservepositionen und SZR gebildet
werden diirfen, bis zu einem Gegenwert von 50 Milliarden Euro aus-
gestattet. Der EZB-Rat entscheidet iiber den von der EZB nach ihrer
Errichtung einzufordernden Teil sowie die zu spiteren Zeitpunkten ein-
zufordernden Betrdge. Die EZB hat das uneingeschrinkte Recht, die ihr
tibertragenen Wéhrungsreserven zu halten und zu verwalten sowie fiir
die in dieser Satzung genannten Zwecke zu verwenden.
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30.2. Die Beitrige der einzelnen nationalen Zentralbanken werden
entsprechend ihrem jeweiligen Anteil am gezeichneten Kapital der
EZB bestimmt.

30.3. Die EZB schreibt jeder nationalen Zentralbank eine ihrem Bei-
trag entsprechende Forderung gut. Der EZB-Rat entscheidet iiber die
Denominierung und Verzinsung dieser Forderungen.

30.4. Die EZB kann nach Artikel 30.2 iiber den in Artikel 30.1 fest-
gelegten Betrag hinaus innerhalb der Grenzen und unter den Bedingun-
gen, die der Rat nach dem Verfahren des Artikels 41 festlegt, die Ein-
zahlung weiterer Wahrungsreserven fordern.

30.5. Die EZB kann IWF-Reservepositionen und SZR halten und
verwalten sowie die Zusammenlegung solcher Aktiva vorsehen.

30.6. Der EZB-Rat trifft alle weiteren MaBBnahmen, die zur Anwen-
dung dieses Artikels erforderlich sind.

Artikel 31

Wihrungsreserven der nationalen Zentralbanken

31.1.  Die nationalen Zentralbanken sind befugt, zur Erfiillung ihrer
Verpflichtungen gegeniiber internationalen Organisationen nach Arti-
kel 23 Geschifte abzuschlieen.

31.2.  Alle sonstigen Geschifte mit den Wiahrungsreserven, die den
nationalen Zentralbanken nach den in Artikel 30 genannten Ubertragun-
gen verbleiben, sowie von Mitgliedstaaten ausgefiihrte Transaktionen
mit ihren Arbeitsguthaben in Fremdwéhrungen bediirfen oberhalb eines
bestimmten im Rahmen des Artikels 31.3 festzulegenden Betrags der
Zustimmung der EZB, damit Ubereinstimmung mit der Wechselkurs-
und der Wéhrungspolitik der Union gewihrleistet ist.

31.3.  Der EZB-Rat erldsst Richtlinien mit dem Ziel, derartige Ge-
schifte zu erleichtern.

Artikel 32

Verteilung der monetiiren Einkiinfte der nationalen Zentralbanken

32.1. Die Einkiinfte, die den nationalen Zentralbanken aus der Erfiil-
lung der wiahrungspolitischen Aufgaben des ESZB zuflieBen (im Fol-
genden als "monetire Einkiinfte" bezeichnet), werden am Ende eines
jeden Geschiftsjahres nach diesem Artikel verteilt.

32.2. Der Betrag der monetiren Einkiinfte einer jeden nationalen
Zentralbank entspricht ihren jahrlichen Einkiinften aus Vermégenswer-
ten, die sie als Gegenposten zum Bargeldumlauf und zu ihren Verbind-
lichkeiten aus Einlagen der Kreditinstitute hilt. Diese Vermdgenswerte
werden von den nationalen Zentralbanken gemdB den vom EZB-Rat zu
erlassenden Richtlinien gesondert erfasst.
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32.3.  Wenn nach der Einfiihrung des Euro die Bilanzstrukturen der
nationalen Zentralbanken nach Auffassung des EZB-Rates die Anwen-
dung des Artikels 32.2 nicht gestatten, kann der EZB-Rat beschlie3en,
dass die monetdren Einkiinfte fiir einen Zeitraum von hdochstens fiinf
Jahren abweichend von Artikel 32.2 nach einem anderen Verfahren
bemessen werden.

32.4. Der Betrag der monetiren Einkiinfte einer jeden nationalen
Zentralbank vermindert sich um den Betrag etwaiger Zinsen, die von
dieser Zentralbank auf ihre Verbindlichkeiten aus Einlagen der Kredit-
institute nach Artikel 19 gezahlt werden.

Der EZB-Rat kann beschlielen, dass die nationalen Zentralbanken fiir
Kosten in Verbindung mit der Ausgabe von Banknoten oder unter
auBlergewohnlichen Umstdnden fiir spezifische Verluste aus flir das
ESZB unternommenen wéhrungspolitischen Operationen entschéadigt
werden. Die Entschiddigung erfolgt in einer Form, die der EZB-Rat
fiir angemessen hilt; diese Betrdge konnen mit den monetdren Einkiinf-
ten der nationalen Zentralbanken verrechnet werden.

32.5. Die Summe der monetiren Einkiinfte der nationalen Zentral-
banken wird vorbehaltlich etwaiger Beschliisse des EZB-Rates nach
Artikel 33.2 unter den nationalen Zentralbanken entsprechend ihren
eingezahlten Anteilen am Kapital der EZB verteilt.

32.6. Die Verrechnung und den Ausgleich der Salden aus der Ver-
teilung der monetiren Einkiinfte nimmt die EZB gemil den Richtlinien
des EZB-Rates vor.

32.7. Der EZB-Rat trifft alle weiteren Mallnahmen, die zur Anwen-
dung dieses Artikels erforderlich sind.

Artikel 33
Verteilung der Nettogewinne und Verluste der EZB

33.1.  Der Nettogewinn der EZB wird in der folgenden Reihenfolge
verteilt:

a) Ein vom EZB-Rat zu bestimmender Betrag, der 20 % des Nettoge-
winns nicht iibersteigen darf, wird dem allgemeinen Reservefonds
bis zu einer Obergrenze von 100 % des Kapitals zugefiihrt;

b) der verbleibende Nettogewinn wird an die Anteilseigner der EZB
entsprechend ihren eingezahlten Anteilen ausgeschiittet.

33.2.  Falls die EZB einen Verlust erwirtschaftet, kann der Fehlbetrag
aus dem allgemeinen Reservefonds der EZB und erforderlichenfalls
nach einem entsprechenden Beschluss des EZB-Rates aus den moneti-
ren Einkiinften des betreffenden Geschiftsjahres im Verhéltnis und bis
in Hohe der Betrdge gezahlt werden, die nach Artikel 32.5 an die
nationalen Zentralbanken verteilt werden.
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KAPITEL VII
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 34
Rechtsakte

34.1. Nach Artikel 132 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Eu-
ropdischen Union werden von der EZB

— Verordnungen erlassen, insoweit dies fiir die Erfiillung der in Ar-
tikel 3.1 erster Gedankenstrich, Artikel 19.1, Artikel 22 oder Arti-
kel 25.2 festgelegten Aufgaben erforderlich ist; sie erldsst Verord-
nungen ferner in den Fillen, die in den Rechtsakten des Rates nach
Artikel 41 vorgesehen werden;

— die Beschliisse erlassen, die zur Erfiillung der dem ESZB nach den
Vertrdgen und dieser Satzung ibertragenen Aufgaben erforderlich
sind;

— Empfehlungen und Stellungnahmen abgegeben.

34.2. Die EZB kann die Verdffentlichung ihrer Beschliisse, Empfeh-
lungen und Stellungnahmen beschlie3en.

34.3.  Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat
nach dem Verfahren des Artikels 41 festlegt, ist die EZB befugt, Un-
ternehmen bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen, die sich aus ihren
Verordnungen und Beschliisse ergeben, mit Geldbuflen oder in regel-
méBigen Abstinden zu zahlenden Strafgeldern zu belegen.

Artikel 35

Gerichtliche Kontrolle und damit verbundene Angelegenheiten

35.1. Die Handlungen und Unterlassungen der EZB unterliegen in
den Fillen und unter den Bedingungen, die in den Vertrdgen vorgesehen
sind, der Uberpriifung und Auslegung durch den Gerichtshof der Euro-
pdischen Union. Die EZB ist in den Fillen und unter den Bedingungen,
die in den Vertrdgen vorgesehen sind, klageberechtigt.

35.2.  Uber Rechtsstreitigkeiten zwischen der EZB einerseits und ih-
ren Glaubigern, Schuldnern oder dritten Personen andererseits entschei-
den die zustindigen Gerichte der einzelnen Staaten vorbehaltlich der
Zustindigkeiten, die dem Gerichtshof der Europdischen Union zu-
erkannt sind.

35.3. Die EZB unterliegt der Haftungsregelung des Artikels 340 des
Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union. Die Haftung
der nationalen Zentralbanken richtet sich nach dem jeweiligen inner-
staatlichen Recht.

35.4.  Der Gerichtshof der Europdischen Union ist fiir Entscheidungen
aufgrund einer Schiedsklausel zustindig, die in einem von der EZB oder
fiir ihre Rechnung abgeschlossenen offentlich-rechtlichen oder privat-
rechtlichen Vertrag enthalten ist.
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35.5.  Fiir einen Beschluss der EZB, den Gerichtshof der Europdi-
schen Union anzurufen, ist der EZB-Rat zustdndig.

35.6.  Der Gerichtshof der Europdischen Union ist fiir Streitsachen
zustidndig, die die Erfiillung der Verpflichtungen aus den Vertrdgen
und dieser Satzung durch eine nationale Zentralbank betreffen. Ist die
EZB der Auffassung, dass eine nationale Zentralbank einer Verpflich-
tung aus den Vertrdgen und dieser Satzung nicht nachgekommen ist, so
legt sie in der betreffenden Sache eine mit Griinden versehene Stellung-
nahme vor, nachdem sie der nationalen Zentralbank Gelegenheit zur
Vorlage von Bemerkungen gegeben hat. Entspricht die nationale Zen-
tralbank nicht innerhalb der von der EZB gesetzten Frist deren Stellung-
nahme, so kann die EZB den Gerichtshof der Europdischen Union
anrufen.

Artikel 36

Personal

36.1.  Der EZB-Rat legt auf Vorschlag des Direktoriums die Beschif-
tigungsbedingungen fiir das Personal der EZB fest.

36.2.  Der Gerichtshof der Europidischen Union ist fiir alle Streitsa-
chen zwischen der EZB und deren Bediensteten innerhalb der Grenzen
und unter den Bedingungen zustindig, die sich aus den Beschéftigungs-
bedingungen ergeben.

Artikel 37 (ex-Artikel 38)
Geheimhaltung

37.1.  Die Mitglieder der Leitungsgremien und des Personals der EZB
und der nationalen Zentralbanken diirfen auch nach Beendigung ihres
Dienstverhiltnisses keine der Geheimhaltungspflicht unterliegenden In-
formationen weitergeben.

37.2.  Auf Personen mit Zugang zu Daten, die unter Unionsvorschrif-
ten fallen, die eine Verpflichtung zur Geheimhaltung vorsehen, finden
diese Unionsvorschriften Anwendung.

Artikel 38 (ex-Artikel 39)
Unterschriftsberechtigte

Die EZB wird Dritten gegeniiber durch den Présidenten oder zwei
Direktoriumsmitglieder oder durch die Unterschriften zweier vom Pra-
sidenten zur Zeichnung im Namen der EZB gehorig ermichtigter Be-
diensteter der EZB rechtswirksam verpflichtet.

Artikel 39 (ex-Artikel 40)

Vorrechte und Befreiungen

Die EZB genieft im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfiillung
ihrer Aufgabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen nach Maligabe
des Protokolls tiber die Vorrechte und Befreiungen der Europidischen
Union.
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KAPITEL VIII

ANDERUNG DER SATZUNG UND ERGANZENDE
RECHTSVORSCHRIFTEN

Artikel 40 (ex-Artikel 41)

Vereinfachtes Anderungsverfahren

40.1.  Nach Artikel 129 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Europdischen Union konnen das Europédische Parlament und der Rat
gemdB dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Artikel 5.1, 5.2,
5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1.a und 36
dieser Satzung entweder auf Empfehlung der EZB nach Anhérung der
Kommission oder auf Vorschlag der Kommission nach Anhorung der
EZB é&ndern.

40.2.  Artikel 10.2 kann durch einen Beschluss des Europdischen
Rates entweder auf Empfehlung der Europidischen Zentralbank nach
Anhorung des Europdischen Parlaments und der Kommission oder auf
Empfehlung der Kommission nach Anhdrung des Europdischen Par-
laments und der Europdischen Zentralbank einstimmig gedndert werden.
Diese Anderungen treten erst nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im
Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in
Kraft.

40.3.  Eine Empfehlung der EZB nach diesem Artikel erfordert einen
einstimmigen Beschluss des EZB-Rates.

Artikel 41 (ex-Artikel 42)

Erginzende Rechtsvorschriften

Nach Artikel 129 Absatz 4 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union erldsst der Rat entweder auf Vorschlag der Kom-
mission nach Anhérung des Europdischen Parlaments und der EZB oder
auf Empfehlung der EZB nach Anhérung des Européischen Parlaments
und der Kommission die in den Artikeln 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2,
30.4 und 34.3 dieser Satzung genannten Bestimmungen.

KAPITEL IX

UBERGANGSBESTIMMUNGEN UND SONSTIGE BESTIMMUNGEN
FUR DAS ESZB

Artikel 42 (ex-Artikel 43)

Allgemeine Bestimmungen

42.1.  Eine Ausnahmeregelung nach Artikel 139 des Vertrags {iber die
Arbeitsweise der Europdischen Union bewirkt, dass folgende Artikel
dieser Satzung fiir den betreffenden Mitgliedstaat keinerlei Rechte
oder Verpflichtungen entstehen lassen: Artikel 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3,
16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 und 49.
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42.2.  Die Zentralbanken der Mitgliedstaaten, fiir die eine Ausnahme-
regelung nach Artikel 139 des genannten Vertrags gilt, behalten ihre
wahrungspolitischen Befugnisse nach innerstaatlichem Recht.

42.3. In den Artikeln 3, 11.2 und 19 bezeichnet der Ausdruck "Mit-
gliedstaaten" gemidll Artikel 139 des genannten Vertrags die "Mitglied-
staaten, deren Wéhrung der Euro ist".

42.4.  1In den Artikeln 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30,
31, 32, 33.2 und 49 dieser Satzung ist der Ausdruck "nationale Zentral-
banken" im Sinne von "Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Wéh-
rung der Euro ist" zu verstehen.

42.5. In den Artikeln 10.3 und 33.1 bezeichnet der Ausdruck "An-
teilseigner" die "Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Wahrung der
Euro ist".

42.6. In den Artikeln 10.3 und 30.2 ist der Ausdruck "gezeichnetes
Kapital der EZB" im Sinne von "Kapital der EZB, das von den Zentral-
banken der Mitgliedstaaten gezeichnet wurde, deren Wéhrung der Euro
ist" zu verstehen.

Artikel 43 (ex-Artikel 44)
Voriibergehende Aufgaben der EZB

Die EZB iibernimmt die in Artikel 141 Absatz 2 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union genannten fritheren Aufgaben des
EWI, die infolge der fiir einen oder mehrere Mitgliedstaaten geltenden
Ausnahmeregelungen nach der Einfiihrung des Euro noch erfiillt werden
miissen.

Bei der Vorbereitung der Aufhebung der Ausnahmeregelungen nach
Artikel 140 des genannten Vertrags nimmt die EZB eine beratende
Funktion wahr.

Artikel 44 (ex-Artikel 45)
Der Erweiterte Rat der EZB
44.1.  Unbeschadet des Artikels 129 Absatz 1 des Vertrags iiber die

Arbeitsweise der Europdischen Union wird der Erweiterte Rat als drittes
Beschlussorgan der EZB eingesetzt.

44.2.  Der Erweiterte Rat besteht aus dem Préisidenten und dem Vize-
prasidenten der EZB sowie den Prdsidenten der nationalen Zentralban-
ken. Die weiteren Mitglieder des Direktoriums kdnnen an den Sitzungen
des Erweiterten Rates teilnehmen, besitzen aber kein Stimmrecht.

44.3. Die Verantwortlichkeiten des Erweiterten Rates sind in Arti-
kel 46 dieser Satzung vollstindig aufgefiihrt.

Artikel 45 (ex-Artikel 46)

Geschiftsordnung des Erweiterten Rates

45.1.  Der Président oder bei seiner Verhinderung der Vizeprésident
der EZB fiihrt den Vorsitz im Erweiterten Rat der EZB.
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45.2.  Der Président des Rates und ein Mitglied der Kommission
konnen an den Sitzungen des Erweiterten Rates teilnehmen, besitzen
aber kein Stimmrecht.

45.3.  Der Président bereitet die Sitzungen des Erweiterten Rates vor.

45.4.  Abweichend von Artikel 12.3 gibt sich der Erweiterte Rat eine
Geschiftsordnung.

45.5. Das Sekretariat des Erweiterten Rates wird von der EZB
gestellt.

Artikel 46 (ex-Artikel 47)

Verantwortlichkeiten des Erweiterten Rates

46.1.  Der Erweiterte Rat
— nimmt die in Artikel 43 aufgefiihrten Aufgaben wahr,

— wirkt bei der Erfiillung der Beratungsfunktionen nach den Artikeln 4
und 25.1 mit.

46.2.  Der Erweiterte Rat wirkt auch mit bei
— der Erhebung der statistischen Daten im Sinne von Artikel 5;
— den Berichtstdtigkeiten der EZB im Sinne von Artikel 15;

— der Festlegung der erforderlichen Regeln fiir die Anwendung von
Artikel 26 gemil Artikel 26.4;

— allen sonstigen erforderlichen Mallnahmen zur Anwendung von Ar-
tikel 29 gemil Artikel 29.4;

— der Festlegung der Beschiftigungsbedingungen fiir das Personal der
EZB gemil Artikel 36.

46.3.  Der Erweiterte Rat trdgt zu den Vorarbeiten bei, die erforder-
lich sind, um fiir die Wahrungen der Mitgliedstaaten, fiir die eine Aus-
nahmeregelung gilt, die Wechselkurse gegeniiber dem Euro gemif3 Ar-
tikel 140 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen
Union unwiderruflich festzulegen.

46.4. Der Erweiterte Rat wird vom Prisidenten der EZB {iiber die
Beschliisse des EZB-Rates unterrichtet.

Artikel 47 (ex-Artikel 48)
Ubergangsbestimmungen fiir das Kapital der EZB

Nach Artikel 29.1 wird jeder nationalen Zentralbank ein Gewichtsanteil
in dem Schliissel fiir die Zeichnung des Kapitals der EZB zugeteilt.
Abweichend von Artikel 28.3 zahlen Zentralbanken von Mitgliedstaa-
ten, fiir die eine Ausnahmeregelung gilt, das von ihnen gezeichnete
Kapital nicht ein, es sei denn, dass der Erweiterte Rat mit der Mehrheit
von mindestens zwei Dritteln des gezeichneten Kapitals der EZB und
zumindest der Hélfte der Anteilseigner beschliefft, dass als Beitrag zu
den Betriebskosten der EZB ein Mindestprozentsatz eingezahlt werden
muss.



02016M/TXT — DE — 01.05.2019 — 003.001 — 79

Artikel 48 (ex-Artikel 49)

Zuriickgestellte Einzahlung von  Kapital, Reserven und
Riickstellungen der EZB

48.1. Die Zentralbank eines Mitgliedstaats, dessen Ausnahmerege-
lung aufgehoben wurde, zahlt den von ihr gezeichneten Anteil am Ka-
pital der EZB im selben Verhiltnis wie die Zentralbanken von anderen
Mitgliedstaaten ein, deren Wahrung der Euro ist, und iibertragt der EZB
Wihrungsreserven gemiB Artikel 30.1. Die Hohe der Ubertragungen
bestimmt sich durch Multiplikation des in Euro zum jeweiligen Wech-
selkurs ausgedriickten Wertes der Wéhrungsreserven, die der EZB schon
gemil Artikel 30.1 iibertragen wurden, mit dem Faktor, der das Ver-
héltnis zwischen der Anzahl der von der betreffenden nationalen Zen-
tralbank gezeichneten Anteile und der Anzahl der von den anderen
nationalen Zentralbanken bereits eingezahlten Anteile ausdriickt.

48.2.  Zusitzlich zu der Einzahlung nach Artikel 48.1 leistet die be-
treffende Zentralbank einen Beitrag zu den Reserven der EZB und zu
den diesen Reserven gleichwertigen Riickstellungen sowie zu dem Be-
trag, der gemédfl dem Saldo der Gewinn-und-Verlust-Rechnung zum 31.
Dezember des Jahres vor der Aufhebung der Ausnahmeregelung noch
fiir die Reserven und Riickstellungen bereitzustellen ist. Die Hohe des
zu leistenden Beitrags bestimmt sich durch Multiplikation des in der
genehmigten Bilanz der EZB ausgewiesenen Betrags der Reserven im
Sinne der obigen Definition mit dem Faktor, der das Verhéltnis zwi-
schen der Anzahl der von der betreffenden Zentralbank gezeichneten
Anteile und der Anzahl der von den anderen Zentralbanken bereits
eingezahlten Anteile ausdriickt.

48.3.  Wenn ein Land oder mehrere Liander Mitgliedstaaten werden
und ihre jeweiligen nationalen Zentralbanken sich dem ESZB anschlie-
Ben, erhdht sich automatisch das gezeichnete Kapital der EZB und der
Hochstbetrag der Wihrungsreserven, die der EZB iibertragen werden
konnen. Die Erhohung bestimmt sich durch Multiplikation der dann
jeweils geltenden Betrdge mit dem Faktor, der das Verhiltnis zwischen
dem Gewichtsanteil der betreffenden beitretenden nationalen Zentralban-
ken und dem Gewichtsanteil der nationalen Zentralbanken, die bereits
Mitglied des ESZB sind, im Rahmen des erweiterten Schliissels fiir die
Zeichnung des Kapitals ausdriickt. Der Gewichtsanteil jeder nationalen
Zentralbank am Schliissel fiir die Zeichnung des Kapitals wird analog
zu Artikel 29.1 und nach MaBgabe des Artikels 29.2 berechnet. Die
Bezugszeitraume fiir die statistischen Daten entsprechen denjenigen, die
fiir die letzte der alle fiinf Jahre vorzunehmenden Anpassungen der
Gewichtsanteile nach Artikel 29.3 herangezogen wurden.

Artikel 49 (ex-Artikel 52)

Umtausch von auf P C1 Wihrungen der Mitgliedstaaten €
lautenden Banknoten

Im Anschluss an die unwiderrufliche Festlegung der Wechselkurse
» C1 nach Artikel 140 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Europdischen Union « ergreift der EZB-Rat die erforderlichen
MaBnahmen, um sicherzustellen, dass Banknoten, die auf Wiahrungen
mit unwiderruflich festgelegten Wechselkursen lauten, von den nationa-
len Zentralbanken zu ihrer jeweiligen Paritit umgetauscht werden.

Artikel 50 (ex-Artikel 53)
Anwendbarkeit der Ubergangsbestimmungen

Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, fiir die eine Ausnahmerege-
lung gilt, sind die Artikel 42 bis 47 anwendbar.
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PROTOKOLL (Nr. 5)

UBER DIE SATZUNG DER EUROPAISCHEN

INVESTITIONSBANK

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN,

IN DEM WUNSCH, die in Artikel 308 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europédischen Union vorgesehene Satzung der Europdischen Investitionsbank
festzulegen,

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
péischen Union beigefiigt sind:

Artikel 1

Die durch Artikel 308 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Européi-
schen Union gegriindete Europdische Investitionsbank, im Folgenden als
"Bank" bezeichnet, wird entsprechend »C2 diesen Vertrigen « und
dieser Satzung errichtet; sie iibt ihre Aufgaben und ihre Tétigkeit nach
MaBgabe dieser Ubereinkiinfte aus.

Artikel 2

Die Aufgabe der Bank ist in Artikel 309 des Vertrags iiber die Arbeits-
weise der Europidischen Union bestimmt.

Artikel 3
Nach Artikel 308 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen
Union sind Mitglieder der Bank die Mitgliedstaaten.

Artikel 4

(1) Die Bank wird mit einem Kapital von 243 284 154 500 EUR
ausgestattet, das von den Mitgliedstaaten in folgender Hohe gezeichnet
wird:

Deutschland 39 195 022 000
Frankreich 39 195 022 000
Italien 39 195 022 000

Vereinigtes Konigreich

39 195 022 000

Spanien 23517 013 500
Belgien 10 864 587 500
Niederlande 10 864 587 500
Schweden 7207 577 000
Déanemark 5501 052 500
Osterreich 5393 232 000

Polen

5017 144 500
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Finnland 3098 617 500
Griechenland 2 946 995 500
Portugal 1899 171 000
Tschechische Republik 1 851 369 500
Ungarn 1751 480 000
Irland 1375262 000
Ruménien 1270 021 000
Kroatien 891 165 500
Slowakische Republik 630 206 000
Slowenien 585 089 500
Bulgarien 427 869 500
Litauen 367 127 000
Luxemburg 275 054 500
Zypern 269 710 500
Lettland 224 048 000
Estland 173 020 000
Malta 102 665 000

Die Mitgliedstaaten haften nur bis zur Hohe ihres Anteils am gezeich-
neten und nicht eingezahlten Kapital.

(2)  Bei Aufnahme eines neuen Mitglieds erhdht sich das gezeichnete
Kapital entsprechend dem Beitrag des neuen Mitglieds.

(3) Der Rat der Gouverneure kann einstimmig iiber eine Erhéhung
des gezeichneten Kapitals entscheiden.

(4) Der Anteil am gezeichneten Kapital kann weder abgetreten noch
verpfindet noch gepfiandet werden.

Artikel 5

(1) Das gezeichnete Kapital wird von den Mitgliedstaaten in Hohe
von durchschnittlich 8,919255272 % der in Artikel 4 Absatz 1 fest-
gesetzten Betrige eingezahlt.

(2) Im Falle einer Erhohung des gezeichneten Kapitals setzt der Rat
der Gouverneure einstimmig den einzuzahlenden Hundertsatz sowie die
Art und Weise der Einzahlung fest. Barzahlungen werden ausschlieflich
in Euro geleistet.
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(3)  Der Verwaltungsrat kann die Zahlung des restlichen gezeichneten
Kapitals verlangen, soweit dies erforderlich wird, um den Verpflichtun-
gen der Bank nachzukommen.

Die Zahlung erfolgt im Verhéltnis zu den Anteilen der Mitgliedstaaten
am gezeichneten Kapital.

Artikel 6
(ex-Artikel 8)

Die Bank wird von einem Rat der Gouverneure, einem Verwaltungsrat
und einem Direktorium verwaltet und geleitet.

Artikel 7
(ex-Artikel 9)

(1)  Der Rat der Gouverneure besteht aus den von den Mitgliedstaaten
benannten Ministern.

(2)  Er erldsst die allgemeinen Richtlinien fiir die Kreditpolitik der
Bank nach den Zielen der Union. Er achtet auf die Durchfiihrung dieser
Richtlinien.

(3)  Er hat ferner folgende Befugnisse:

a) Er entscheidet iiber die Erhéhung des gezeichneten Kapitals gemal
Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 2;

b) fiir die Zwecke des Artikels 9 Absatz 1 legt er die Grundsitze fest,
die fiir die Finanzgeschidfte im Rahmen der Aufgaben der Bank
gelten;

¢) er iibt die in den Artikeln 9 und 11 fiir die Ernennung und Amts-
enthebung der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Direktoriums
sowie die in Artikel 11 Absatz 1 Unterabsatz 2 vorgesehenen Befug-
nisse aus;

d) er entscheidet nach Artikel 16 Absatz 1 iiber die Gewédhrung von
Finanzierungen fiir Investitionsvorhaben, die ganz oder teilweise au-
Berhalb der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten durchgefiihrt werden
sollen;

e) er genehmigt den vom Verwaltungsrat ausgearbeiteten Jahresbericht;

f) er genehmigt die Jahresbilanz und die Ertragsrechnung;

g) er nimmt die sonstigen Befugnisse und Obliegenheiten wahr, die ihm
in dieser Satzung iibertragen werden;

h) er genehmigt die Geschiftsordnung der Bank.

(4) Der Rat der Gouverneure ist im Rahmen der Vertridge und dieser
Satzung befugt, einstimmig alle Entscheidungen iiber die Einstellung der
Tatigkeit der Bank und ihre etwaige Liquidation zu treffen.
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Artikel 8
(ex-Artikel 10)

Soweit in dieser Satzung nichts Gegenteiliges bestimmt ist, werden die
Entscheidungen des Rates der Gouverneure mit der Mehrheit seiner
Mitglieder gefasst. Diese Mehrheit muss mindestens 50 v.H. des ge-
zeichneten Kapitals vertreten.

Fiir die qualifizierte Mehrheit sind 18 Stimmen und 68 Prozent des
gezeichneten Kapitals erforderlich.

Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern
steht dem Zustandekommen von Entscheidungen, fiir die Einstimmig-
keit erforderlich ist, nicht entgegen.

Artikel 9
(ex-Artikel 11)

(1)  Der Verwaltungsrat entscheidet tiber die Gewahrung von Finan-
zierungen, insbesondere in Form von Darlehen und Biirgschaften, und
die Aufnahme von Anleihen; er setzt die Darlehenszinssidtze und Pro-
visionen sowie sonstige Gebiihren fest. Er kann auf der Grundlage eines
mit qualifizierter Mehrheit erlassenen Beschlusses dem Direktorium ei-
nige seiner Befugnisse iibertragen. Er legt die Bedingungen und Einzel-
heiten fiir die Ubertragung dieser Befugnisse fest und {iberwacht deren
Ausiibung.

Der Verwaltungsrat sorgt fiir die ordnungsméfige Verwaltung der Bank;
er gewdhrleistet, dass die Fiihrung der Geschéfte der Bank mit den
Vertrdgen und der Satzung und den allgemeinen Richtlinien des Rates
der Gouverneure im Einklang steht.

Am Ende des Geschiftsjahres hat er dem Rat der Gouverneure einen
Bericht vorzulegen und ihn, nachdem er genehmigt ist, zu verdffent-
lichen.

(2) Der Verwaltungsrat besteht aus neunundzwanzig ordentlichen
und neunzehn stellvertretenden Mitgliedern.

Die ordentlichen Mitglieder werden fiir fiinf Jahre vom Rat der Gou-
verneure bestellt, wobei die einzelnen Mitgliedstaaten und die Kommis-
sion jeweils ein ordentliches Mitglied benennen.

Die stellvertretenden Mitglieder werden fiir fiinf Jahre vom Rat der
Gouverneure wie folgt bestellt:

— zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Bundesrepublik
Deutschland benannt werden;

— zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Franzdsischen Republik
benannt werden,;

— zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Italienischen Republik
benannt werden;

— zwei stellvertretende Mitglieder, die vom Vereinigten Konigreich
Grofbritannien und Nordirland benannt werden;

— ein stellvertretendes Mitglied, das vom Kd&nigreich Spanien und von
der Portugiesischen Republik im gegenseitigen Einvernehmen be-
nannt wird;

— ein stellvertretendes Mitglied, das vom Konigreich Belgien, vom
GroBherzogtum Luxemburg und vom Konigreich der Niederlande
im gegenseitigen Einvernehmen benannt wird,
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— zwei stellvertretende Mitglieder, die vom Konigreich Dédnemark, von
der Hellenischen Republik, Irland und Ruménien im gegenseitigen
Einvernehmen benannt werden;

— zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Republik Estland, der
Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Osterreich,
der Republik Finnland und dem Konigreich Schweden im gegen-
seitigen Einvernehmen benannt werden;

— vier stellvertretende Mitglieder, die von der Republik Bulgarien, der
Tschechischen Republik, der Republik Kroatien, der Republik Zy-
pern, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen,
der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik im gegen-
seitigen Einvernehmen benannt werden;

— ein stellvertretendes Mitglied, das von der Kommission benannt
wird.

Der Verwaltungsrat kooptiert sechs Sachverstindige ohne Stimmrecht:
drei ordentliche und drei stellvertretende Sachversténdige.

Die Wiederbestellung der ordentlichen Mitglieder und der stellvertreten-
den Mitglieder ist zuléssig.

Die Einzelheiten fiir die Teilnahme an den Sitzungen des Verwaltungs-
rats und die fiir die stellvertretenden Mitglieder und die kooptierten
Sachverstindigen geltenden Bestimmungen werden in der Geschéftsord-
nung festgelegt.

Bei den Sitzungen des Verwaltungsrats fiihrt der Prisident des Direk-
toriums oder bei seiner Verhinderung ein Vizeprisident den Vorsitz; der
Vorsitzende nimmt an Abstimmungen nicht teil.

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden Personlichkeiten bestellt,
die jede Gewihr fiir Unabhingigkeit und Befdhigung bieten. Sie sind
nur der Bank verantwortlich.

(3) Ein ordentliches Mitglied kann nur dann seines Amtes enthoben
werden, wenn es die fiir die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderli-
chen Voraussetzungen nicht mehr erfiillt; in diesem Falle kann der Rat
der Gouverneure mit qualifizierter Mehrheit seine Amtsenthebung ver-
fiigen.

Wird ein Jahresbericht nicht genehmigt, so hat dies den Riicktritt des
Verwaltungsrats zur Folge.

(4)  Sitze, die durch Todesfall, freiwilligen Riicktritt, Amtsenthebung
oder Gesamtriicktritt frei werden, sind nach Maf3gabe des Absatzes 2
neu zu besetzen. Aufer den allgemeinen Neubestellungen sind frei wer-
dende Sitze fiir die verbleibende Amtszeit neu zu besetzen.

(5) Der Rat der Gouverneure bestimmt die Vergiitung der Mitglieder
des Verwaltungsrats. Er stellt fest, welche Tétigkeiten mit dem Amt
eines ordentlichen oder stellvertretenden Mitglieds unvereinbar sind.
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Artikel 10
(ex-Artikel 12)

(1)  Jedes ordentliche Mitglied verfiigt im Verwaltungsrat iiber eine
Stimme. Es kann sein Stimmrecht ohne Einschrankung gemél den in
der Geschiftsordnung der Bank festzulegenden Regeln iibertragen.

(2)  Soweit in dieser Satzung nicht etwas Gegenteiliges bestimmt ist,
werden die Entscheidungen des Verwaltungsrats von mindestens einem
Drittel seiner stimmberechtigten Mitglieder, die mindestens 50 % des
gezeichneten Kapitals reprisentieren, getroffen. Fiir die qualifizierte
Mehrheit sind 18 Stimmen und 68 % des gezeichneten Kapitals erfor-
derlich. In der Geschéftsordnung der Bank wird festgelegt, wann der
Verwaltungsrat beschlussfahig ist.

Artikel 11
(ex-Artikel 13)

(1) Das Direktorium besteht aus einem Prisidenten und acht Vize-
préasidenten, die vom Rat der Gouverneure auf Vorschlag des Verwal-
tungsrats fiir sechs Jahre bestellt werden. Thre Wiederbestellung ist zu-
lassig.

Der Rat der Gouverneure kann einstimmig die Zahl der Mitglieder des
Direktoriums &ndern.

(2) Der Rat der Gouverneure kann mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag des Verwaltungsrats, der mit qualifizierter Mehrheit be-
schliet, die Amtsenthebung der Mitglieder des Direktoriums anordnen.

(3) Das Direktorium nimmt unter der Aufsicht des Prisidenten und
der Kontrolle des Verwaltungsrats die laufenden Geschéfte der Bank
wabhr.

Es bereitet die Entscheidungen des Verwaltungsrats vor, insbesondere
hinsichtlich der Aufnahme von Anleihen sowie der Gewihrung von
Finanzierungen, insbesondere in Form von Darlehen und Biirgschaften;
es sorgt fiir die Durchfiihrung dieser Entscheidungen.

(4) Die Stellungnahmen des Direktoriums zu Vorschldgen fiir die
Aufnahme von Anleihen und die Gewéhrung von Finanzierungen, ins-
besondere in Form von Darlehen und Biirgschaften, werden mit Mehr-
heit beschlossen.

(5) Der Rat der Gouverneure setzt die Vergiitung der Mitglieder des
Direktoriums fest und bestimmt, welche Tétigkeiten mit ihrem Amt
unvereinbar sind.

(6) Die Bank wird gerichtlich und auBergerichtlich vom Prisidenten
oder bei seiner Verhinderung von einem Vizeprisidenten vertreten.
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(7)  Der Président ist der Vorgesetzte der Mitglieder des Personals der
Bank. Er stellt sie ein und entlésst sie. Bei der Auswahl des Personals
ist nicht nur die personliche Eignung und die berufliche Befdhigung zu
beriicksichtigen, sondern auch auf eine angemessene Beteiligung von
Staatsangehorigen der einzelnen Mitgliedstaaten zu achten. In der Ge-
schéftsordnung wird festgelegt, welches Gremium fiir den Erlass von
Bestimmungen filir das Personal zustidndig ist.

(8)  Das Direktorium und das Personal der Bank sind nur dieser ver-
antwortlich und iiben ihre Amter unabhéngig aus.

Artikel 12
(ex-Artikel 14)

(1)  Ein Ausschuss, der aus sechs vom Rat der Gouverneure aufgrund
ihrer Befdhigung ernannten Mitgliedern besteht, priift, ob die Téatigkeit
der Bank mit den bewihrtesten Praktiken im Bankwesen im Einklang
steht, und ist fiir die Rechnungspriifung der Bank verantwortlich.

(2)  Der Ausschuss nach Absatz 1 priift jéhrlich die OrdnungsmaBig-
keit der Geschifte und der Biicher der Bank. Zu diesem Zweck {iiber-
priift er, ob die Geschifte der Bank unter Einhaltung der in dieser
Satzung und der Geschéftsordnung vorgesehenen Formvorschriften
und Verfahren durchgefiihrt worden sind.

(3) Der Ausschuss nach Absatz 1 stellt fest, ob die Finanzausweise
sowie sdmtliche Finanzinformationen, die in dem vom Verwaltungsrat
erstellten Jahresabschluss enthalten sind, ein exaktes Bild der Finanzlage
der Bank auf der Aktiv- und Passivseite sowie ihres Geschiftsergeb-
nisses und der Zahlungsstrome fiir das gepriifte Rechnungsjahr
wiedergeben.

(4) In der Geschiftsordnung wird im Einzelnen festgelegt, welche
Qualifikationen die Mitglieder des Ausschusses nach Absatz 1 besitzen
miissen und nach welchen Bedingungen und Einzelheiten der Ausschuss
seine Tétigkeit ausiibt.

Artikel 13
(ex-Artikel 15)
Die Bank verkehrt mit jedem Mitgliedstaat {iber die von diesem be-
zeichnete Behorde. Bei der Durchfithrung ihrer Finanzgeschéfte nimmt

sie die nationale Zentralbank des betreffenden Mitgliedstaats oder an-
dere von diesem genehmigte Finanzinstitute in Anspruch.

Artikel 14
(ex-Artikel 16)

(1) Die Bank arbeitet mit allen in dhnlichen Bereichen tdtigen inter-
nationalen Organisationen zusammen.

(2) Die Bank nimmt zu den Bank- und Finanzinstituten der Léander,
auf die sie ihre Geschéftstitigkeit erstreckt, alle der Zusammenarbeit
dienlichen Beziehungen auf.
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Artikel 15
(ex-Artikel 17)

Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder der Kommission oder von Amts
wegen nimmt der Rat der Gouverneure die Auslegung oder Ergidnzung
seiner nach Artikel 7 dieser Satzung erlassenen Richtlinien gemd3 den
fiir ihren Erlass maf3gebenden Bestimmungen vor.

Artikel 16
(ex-Artikel 18)

(1)  Im Rahmen der ihr in Artikel 309 des Vertrags iiber die Arbeits-
weise der Europdischen Union gestellten Aufgabe gewihrt die Bank
ihren Mitgliedern oder privaten oder offentlichen Unternehmen Finan-
zierungen, insbesondere in Form von Darlehen und Biirgschaften fiir
Investitionen, die in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten zu titigen
sind, soweit Mittel aus anderen Quellen zu angemessenen Bedingungen
nicht zur Verfiigung stehen.

Die Bank kann auf Vorschlag des Verwaltungsrats durch eine vom Rat
der Gouverneure mit qualifizierter Mehrheit gefasste Entscheidung auch
Finanzierungen fiir Investitionen gewéhren, die ganz oder teilweise au-
Berhalb der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten getétigt werden sollen.

(2) Die Gewdhrung von Darlehen wird so weit wie moglich von dem
Einsatz auch anderer Finanzierungsmittel abhidngig gemacht.

(3) Wird einem Unternehmen oder einer Korperschaft — mit Aus-
nahme der Mitgliedstaaten — ein Darlehen gewihrt, so macht die
Bank dies entweder von einer Biirgschaft des Mitgliedstaats, in dessen
Hoheitsgebiet die Investition getétigt wird, oder von anderen ausreichen-
den Biirgschaften oder der finanziellen Soliditit des Schuldners abhén-

g1g.

Wenn die Durchfiihrung der Vorhaben nach Artikel 309 des Vertrags
liber die Arbeitsweise der Europdischen Union dies erfordert, legt der
Verwaltungsrat auflerdem im Rahmen der vom Rat der Gouverneure
nach Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe b festgelegten Grundsitze mit qua-
lifizierter Mehrheit die Bedingungen und Einzelheiten fiir alle Finanzie-
rungen fest, die ein spezielles Risikoprofil aufweisen und daher als eine
Sondertétigkeit betrachtet werden.

(4) Die Bank kann Biirgschaften fiir Anleihen {ibernehmen, die von
Offentlichen oder privaten Unternehmen oder von Kd&rperschaften fiir die
Durchfiihrung der in Artikel 309 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union bezeichneten Vorhaben aufgenommen werden.

(5) Die jeweils ausstehenden Darlehen und Biirgschaften der Bank
diirfen insgesamt 250 Prozent des gezeichneten Kapitals, der Riicklagen,
der nicht zugeteilten Provisionen und des Uberschusses der Gewinn-
und Verlustrechnung nicht iiberschreiten. Der kumulierte Betrag der
betreffenden Positionen wird unter Abzug einer Summe, die dem fiir
jede Beteiligung der Bank gezeichneten — ausgezahlten oder noch nicht
ausgezahlten — Betrag entspricht, berechnet.
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Der im Rahmen der Beteiligungen der Bank ausgezahlte Betrag darf zu
keinem Zeitpunkt die Gesamtsumme des eingezahlten Teils ihres Kapi-
tals, ihrer Riicklagen, der nicht zugeteilten Provisionen und des Uber-
schusses der Gewinn- und Verlustrechnung iiberschreiten.

Fiir die Sondertétigkeiten der Bank, die vom Rat der Gouverneure und
vom Verwaltungsrat nach Absatz 3 entschieden werden, ist ausnahms-
weise eine besondere Einstellung in die Riicklagen vorzusehen.

Dieser Absatz findet ebenfalls Anwendung auf den konsolidierten Ab-
schluss der Bank.

(6) Die Bank sichert sich gegen das Wechselrisiko, indem sie die
Darlehens- und Biirgschaftsvertrige mit den ihres Erachtens geeigneten
Klauseln versieht.

Artikel 17
(ex-Artikel 19)

(1)  Die Darlehenszinssitze, Provisionen und sonstigen Gebiihren der
Bank werden den jeweiligen Bedingungen des Kapitalmarkts angepasst
und so bemessen, dass die Bank aus den Ertrdgen ihre Verpflichtungen
erfiillen, ihre Kosten und ihre Risiken decken und gemidB Artikel 22
einen Reservefonds bilden kann.

(2) Die Bank gewédhrt keine ZinserméBigungen. Lasst die Eigenart
der zu finanzierenden Investition eine ZinserméBigung angezeigt er-
scheinen, so kann der betreffende Mitgliedstaat oder eine dritte Stelle
Zinsvergiitungen gewihren, soweit die Gewédhrung mit Artikel 107 des
Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union vereinbar ist.

Artikel 18
(ex-Artikel 20)

Bei ihren Finanzierungsgeschiften beachtet die Bank folgende Grund-
sitze:

1. Sie achtet auf die wirtschaftlich zweckméfigste Verwendung ihrer
Mittel im Interesse der Union.

Sie darf nur dann Darlehen gewihren oder Biirgschaft leisten,

a) wenn der Zinsen- und Tilgungsdienst bei Investitionen von Pro-
duktionsunternechmen aus deren Ertrdgen und bei sonstigen Inves-
titionen durch eine entsprechende Verpflichtung des Staates, in
dem die Investition getdtigt wird, oder auf andere Weise sicher-
gestellt ist und

b) wenn die Investition zu einer Steigerung der volkswirtschaftlichen
Produktivitdt im Allgemeinen beitrdgt und die Verwirklichung des
Binnenmarkts fordert.
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2. Sie darf weder Beteiligungen an Unternehmen erwerben noch Ver-
antwortung bei deren Geschéftsfiihrung iibernehmen, es sei denn,
dass dies fiir die Wahrnehmung ihrer Rechte erforderlich ist, um
die Riickzahlung der von ihr ausgelichenen Mittel zu sichern.

Wenn die Durchfithrung der Vorhaben nach Artikel 309 des Vertrags
iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union dies erfordert, legt der
Verwaltungsrat jedoch im Rahmen der vom Rat der Gouverneure
nach Artikel 7 Absatz 3 Buchstabe b festgelegten Grundsitze mit
qualifizierter Mehrheit die Bedingungen und Einzelheiten fiir eine
Beteiligung am Kapital eines Handelsunternehmens — in der Regel
als Ergiinzung eines Darlehens oder einer Biirgschaft — fest, soweit
dies fiir die Finanzierung einer Investition oder eines Programms
erforderlich ist.

3. Sie kann ihre Forderungen auf dem Kapitalmarkt abtreten und von
ihren Darlehensnehmern die Ausgabe von Schuldverschreibungen
oder anderen Wertpapieren verlangen.

4. Weder die Bank noch die Mitgliedstaaten diirfen Bedingungen vor-
schreiben, nach denen Betréige aus ihren Darlehen in einem bestimm-
ten Mitgliedstaat ausgegeben werden miissen.

5. Sie kann die Gewidhrung von Darlehen davon abhingig machen, dass
internationale Ausschreibungen stattfinden.

6. Sie darf eine Investition weder finanzieren noch zu ihrer Finanzie-
rung beitragen, wenn der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sie
getitigt werden soll, Einspruch erhebt.

7. Ergénzend zu ihren Darlehenstitigkeiten kann die Bank unter den
vom Rat der Gouverneure mit qualifizierter Mehrheit festgelegten
Bedingungen und Einzelheiten und unter Einhaltung dieser Satzung
technische Unterstiitzungsdienste bereitstellen.

Artikel 19
(ex-Artikel 21)

(1)  Jedes Unternehmen oder jede offentlich- oder privatrechtliche
Korperschaft kann bei der Bank direkt einen Finanzierungsantrag ein-
reichen. Dies kann auch entweder iiber die Kommission oder iiber den-
jenigen Mitgliedstaat geschehen, in dessen Hoheitsgebiet die Investition
getitigt wird.

(2) Werden der Bank Antriage iiber die Kommission zugeleitet, so
sind sie dem Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet die Investition ge-
tatigt wird, zur Stellungnahme vorzulegen. Werden sie der Bank {iiber
einen Staat zugeleitet, so sind sie der Kommission zur Stellungnahme
vorzulegen. Werden sie von einem Unternehmen unmittelbar einge-
reicht, so sind sie dem betreffenden Mitgliedstaat und der Kommission
vorzulegen.

Die betreffenden Mitgliedstaaten und die Kommission haben eine Frist
von zwei Monaten zur Abgabe ihrer Stellungnahme. Ist diese Frist ver-
strichen, so kann die Bank das betreffende Vorhaben als genehmigt
betrachten.
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(3) Der Verwaltungsrat beschlieft tiber die ihm vom Direktorium
vorgelegten Finanzierungsgeschéfte.

(4) Das Direktorium priift, ob die ihm vorgelegten Finanzierungs-
geschifte dieser Satzung, insbesondere der Artikel 16 und 18, entspre-
chen. Spricht sich das Direktorium fiir die Gewédhrung der Finanzierung
aus, so legt es den entsprechenden Vorschlag dem Verwaltungsrat vor;
es kann seine positive Stellungnahme von Voraussetzungen abhingig
machen, die es als wesentlich erachtet. Spricht sich das Direktorium
gegen die Gewéhrung der Finanzierung aus, so unterbreitet es die Un-
terlagen mit seiner Stellungnahme dem Verwaltungsrat.

(5) Bei einer negativen Stellungnahme des Direktoriums kann der
Verwaltungsrat die Finanzierung nur einstimmig gewéhren.

(6) Bei einer negativen Stellungnahme der Kommission kann der
Verwaltungsrat die Finanzierung nur einstimmig gewihren; bei dieser
Abstimmung enthélt sich das von der Kommission benannte Mitglied
des Verwaltungsrats der Stimme.

(7) Bei einer negativen Stellungnahme des Direktoriums und der
Kommission darf der Verwaltungsrat die Finanzierung nicht gewahren.

(8)  Ist eine Umstrukturierung eines mit genehmigten Investitionen im
Zusammenhang stehenden Finanzierungsgeschéfts zum Schutz der
Rechte und Interessen der Bank gerechtfertigt, so ergreift das Direkto-
rium unverziiglich die Dringlichkeitsmafinahmen, die es fiir erforderlich
hilt, wobei es dem Verwaltungsrat unverziiglich Bericht zu erstatten hat.

Artikel 20
(ex-Artikel 22)

(1) Die Bank nimmt die zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben erforder-
lichen Anleihen auf den Kapitalmérkten auf.

(2) Die Bank kann auf den Kapitalmérkten der Mitgliedstaaten An-
leihen nach den dort geltenden Rechtsvorschriften aufnehmen.

Die zustdndigen Stellen eines Mitgliedstaats, fiir den eine Ausnahme-
regelung nach Artikel 139 Absatz 1 des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Europdischen Union gilt, konnen dies nur dann ablehnen, wenn auf
dem Kapitalmarkt dieses Staates ernstliche Stérungen zu befiirchten
sind.

Artikel 21
(ex-Artikel 23)

(1) Die Bank kann die verfiigbaren Mittel, die sie nicht unmittelbar
zur Erfiillung ihrer Verpflichtungen benétigt, in folgender Weise ver-
wenden:

a) Sie kann Anlagen auf den Geldméirkten vornehmen;

b) vorbehaltlich des Artikels 18 Absatz 2 kann sie Wertpapiere kaufen
oder verkaufen;
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c) sie kann alle sonstigen in ihren Aufgabenbereich fallenden Finanz-
geschifte vornehmen.

(2)  Unbeschadet des Artikels 23 befasst sich die Bank bei der Hand-
habung ihrer Anlagen nur mit solchen Devisenarbitragen, die fiir die
Durchfiihrung ihrer Darlehensvertrige oder die Erflillung ihrer Ver-
pflichtungen aus den von ihr aufgenommenen Anleihen oder gewéhrten
Biirgschaften unmittelbar erforderlich sind.

(3) Auf den in diesem Artikel genannten Gebieten handelt die Bank
im Einvernehmen mit den zustdndigen Behorden oder der nationalen
Zentralbank des betreffenden Mitgliedstaats.

Artikel 22
(ex-Artikel 24)

(1)  Es wird schrittweise ein Reservefonds bis zum Hdochstbetrag von
10 v.H. des gezeichneten Kapitals gebildet. Der Verwaltungsrat kann
die Bildung zusitzlicher Riicklagen beschlieBen, wenn die Verbindlich-
keiten der Bank es rechtfertigen. Solange der Reservefonds noch nicht
in voller Hohe gebildet ist, sind an ihn abzufiihren:

a) die Zinsertrage der Darlehen, welche die Bank aus den nach Artikel 5
von den Mitgliedstaaten einzuzahlenden Betrdgen gewéhrt hat,

b) die Zinsertrige der Darlehen, welche die Bank aus den Riickzah-
lungen der unter Buchstabe a bezeichneten Darlehen gewéhrt hat,

soweit diese Zinsertrdge nicht zur Erfiillung der Verpflichtungen und
zur Deckung der Kosten der Bank benétigt werden.

(2) Die Mittel des Reservefonds sind so anzulegen, dass sie jederzeit
entsprechend dem Zweck des Fonds eingesetzt werden konnen.

Artikel 23
(ex-Artikel 25)

(1)  Die Bank ist jederzeit ermédchtigt, ihre Guthaben in die Wéhrung
eines Mitgliedstaats, dessen Wahrung nicht der Euro ist, zu transferie-
ren, um die Geschifte durchzufiihren, die der ihr in Artikel 309 des
Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union und in Arti-
kel 21 dieser Satzung gestellten Aufgabe entsprechen. Besitzt die Bank
fliissige oder verfiigbare Mittel in der von ihr benétigten Wiahrung, so
vermeidet sie, soweit moglich, derartige Transferierungen.

(2) Die Bank kann ihre Guthaben in der Wéhrung eines Mitglied-
staats, dessen Wiahrung nicht der Euro ist, nur mit dessen Zustimmung
in die Wéhrung dritter Lander konvertieren.

(3) Die Bank kann iiber die eingezahlten Kapitalbetrige sowie iiber
die auf dritten Mirkten aufgenommenen Devisen frei verfligen.

(4) Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, den Schuldnern der Bank
die erforderlichen Devisenbetrdge zur Riickzahlung von Kapital sowie
zur Zahlung von Zinsen fiir Darlehen und Provisionen fiir Biirgschaften
zur Verfiigung zu stellen, welche die Bank fiir Investitionen im Hoheits-
gebiet der Mitgliedstaaten gewéhrt hat.
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Artikel 24
(ex-Artikel 26)

Kommt ein Mitgliedstaat seinen Mitgliedspflichten aus dieser Satzung,
insbesondere der Pflicht zur Einzahlung seines Anteils oder zur Bedie-
nung in Anspruch genommener Darlehen nicht nach, so kann die Ge-
wiahrung von Darlehen oder Biirgschaften an diesen Staat oder seine
Angehorigen durch eine mit qualifizierter Mehrheit gefasste Entschei-
dung des Rates der Gouverneure ausgesetzt werden.

Diese Entscheidung befreit den Mitgliedstaat oder seine Angehorigen
nicht von ihren Verpflichtungen gegeniiber der Bank.

Artikel 25
(ex-Artikel 27)

(1)  Entscheidet der Rat der Gouverneure, dass die Tétigkeit der Bank
einzustellen ist, so wird der gesamte Geschiftsbetrieb unverziiglich be-
endet; ausgenommen sind lediglich Amtshandlungen, die zur ordnungs-
miBigen Verwertung, Sicherstellung und Erhaltung der Vermogenswerte
sowie zur Regelung der Verbindlichkeiten notwendig sind.

(2) Im Falle der Liquidation bestellt der Rat der Gouverneure die
Liquidatoren und erteilt ihnen Weisungen zur Durchfiihrung der Liqui-
dation. Er achtet auf die Wahrung der Rechte der Mitglieder des Per-
sonals.

Artikel 26
(ex-Artikel 28)

(1) Die Bank besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende
Rechts- und Geschiftsfahigkeit, die juristischen Personen nach dessen
Rechtsvorschriften zuerkannt wird; sie kann insbesondere bewegliches
und unbewegliches Vermodgen erwerben und verduflern sowie vor Ge-
richt stehen.

(2) Das Vermogen der Bank kann in keiner Form beschlagnahmt
oder enteignet werden.

Artikel 27
(ex-Artikel 29)

Uber Rechtsstreitigkeiten zwischen der Bank einerseits und ihren Glau-
bigern, Kreditnehmern oder dritten Personen andererseits entscheiden
die zustdndigen Gerichte der einzelnen Staaten vorbehaltlich der Zustén-
digkeiten, die dem Gerichtshof der Europdischen Union zuerkannt sind.
Die Bank kann in einem Vertrag ein Schiedsverfahren vorsehen.

Die Bank begriindet in jedem Mitgliedstaat einen Gerichtsstand der
Niederlassung. Sie kann in Vertrigen einen besonderen Gerichtsstand
bestimmen.

Das Vermogen und die Guthaben der Bank koénnen nur auf gerichtliche
Anordnung beschlagnahmt oder der Zwangsvollstreckung unterworfen
werden.
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Artikel 28
(ex-Artikel 30)

(1)  Der Rat der Gouverneure kann einstimmig entscheiden, Tochter-
gesellschaften oder andere Rechtstriager mit eigener Rechtspersonlichkeit
und finanzieller Autonomie zu errichten.

(2) Der Rat der Gouverneure entscheidet einstimmig iiber die Sat-
zung der Einrichtungen nach Absatz 1. In dieser Satzung werden ins-
besondere Ziele, Aufbau, Kapital, Mitgliedschaft, Sitz, finanzielle Mit-
tel, Interventionsmdglichkeiten, Priifungsverfahren sowie die Beziehun-
gen zwischen den Einrichtungen und den Organen der Bank festgelegt.

(3) Die Bank ist berechtigt, sich an der Verwaltung dieser Einrich-
tungen zu beteiligen und zum gezeichneten Kapital dieser Einrichtungen
bis zur Hohe des vom Rat der Gouverneure einstimmig festgelegten
Betrags beizutragen.

(4) Das Protokoll iiber die Vorrechte und Befreiungen der Européi-
schen Union gilt fiir die Einrichtungen nach Absatz 1, soweit sie unter
das Unionsrecht fallen, die Mitglieder ihrer Organe in Ausiibung ihrer
einschlagigen Aufgaben und ihr Personal in dem gleichen Mafle und
unter denselben Bedingungen wie fiir die Bank.

Dividenden, Kapitalertrige oder andere Einkommen aus diesen Einrich-
tungen, auf die die Mitglieder mit Ausnahme der Europdischen Union
und der Bank Anspruch haben, unterliegen indessen den einschldgigen
Steuerbestimmungen.

(5) Der Gerichtshof der Europdischen Union ist innerhalb der im
Folgenden festgelegten Grenzen fiir Streitfdlle zustindig, die Mafnah-
men der Organe einer dem Unionsrecht unterliegenden Einrichtung be-
treffen. Klagen gegen derartige MaBBnahmen kénnen von jedem Mitglied
einer solchen Einrichtung in dieser Eigenschaft oder von den Mitglied-
staaten nach Artikel 263 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Euro-
pdischen Union erhoben werden.

(6) Der Rat der Gouverneure kann einstimmig entscheiden, dass das
Personal von dem Unionsrecht unterliegenden Einrichtungen unter Ein-
haltung der jeweiligen internen Verfahren Zugang zu gemeinsam mit
der Bank gefiihrten Systemen erhilt.
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PROTOKOLL (Nr. 6)

UBER DIE FESTLEGUNG DER SITZE DER ORGANE UND
BESTIMMTER EINRICHTUNGEN, SONSTIGER STELLEN
UND DIENSTSTELLEN DER EUROPAISCHEN UNION

DIE VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN —

GESTUTZT auf Artikel 341 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdi-
schen Union, und Artikel 189 des Vertrags zur Griindung der Europdischen
Atomgemeinschaft,

EINGEDENK UND IN BESTATIGUNG des Beschlusses vom 8. April 1965,
jedoch unbeschadet der Beschliisse {iber den Sitz kiinftiger Organe, Einrichtun-
gen, sonstiger Stellen und Dienststellen —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union, dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdi-
schen Union und dem Vertrag zur Griindung der Europdischen Atomgemein-
schaft beigefiigt sind:

Einziger Artikel

a) Das Europdische Parlament hat seinen Sitz in Stralburg; dort finden
die 12 monatlichen Plenartagungen einschlieBlich der Haushalts-
tagung statt. Zusitzliche Plenartagungen finden in Briissel statt.
Die Ausschiisse des Europdischen Parlaments treten in Briissel zu-
sammen. Das Generalsekretariat des Europdischen Parlaments und
dessen Dienststellen verbleiben in Luxemburg.

b) Der Rat hat seinen Sitz in Briissel. In den Monaten April, Juni und
Oktober hélt der Rat seine Tagungen in Luxemburg ab.

¢) Die Kommission hat ihren Sitz in Briissel. Die in den Artikeln 7, 8
und 9 des Beschlusses vom 8. April 1965 aufgefiihrten Dienststellen
sind in Luxemburg untergebracht.

d) Der Gerichtshof der Européischen Union hat seinen Sitz in Luxem-
burg.

e) Der Rechnungshof hat seinen Sitz in Luxemburg.

f) Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seinen Sitz in Briissel.
g) Der Ausschuss der Regionen hat seinen Sitz in Briissel.

h) Die Europdische Investitionsbank hat ihren Sitz in Luxemburg.
i) Die Europdische Zentralbank hat ihren Sitz in Frankfurt.

j) Das Europiische Polizeiamt (Europol) hat seinen Sitz in Den Haag.
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PROTOKOLL (Nr. 7)

UBER DIE VORRECHTE UND BEFREIUNGEN DER
EUROPAISCHEN UNION

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN,

IN DER ERWAGUNG, dass die Europiische Union und die Europdische Atom-
gemeinschaft nach Artikel 343 des Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europdi-
schen Union und Artikel 191 des Vertrags zur Griindung der Europdischen
Atomgemeinschaft im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfiillung ihrer
Aufgabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen genieflen,

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iber die Europdische Union, dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Européi-
schen Union und dem Vertrag zur Griindung der Europidischen Atomgemein-
schaft beigefligt sind:

KAPITEL I

VERMOGENSGEGENSTANDE, LIEGENSCHAFTEN, GUTHABEN
UND GESCHAFTE DER EUROPAISCHEN UNION

Artikel 1

Die Réaumlichkeiten und Gebdude der Union sind unverletzlich. Sie
diirfen nicht durchsucht, beschlagnahmt, eingezogen oder enteignet wer-
den. Die Vermogensgegenstinde und Guthaben der Union diirfen ohne
Erméchtigung des Gerichtshofs nicht Gegenstand von Zwangsmafinah-
men der Verwaltungsbehorden oder Gerichte sein.

Artikel 2

Die Archive der Union sind unverletzlich.

Artikel 3

Die Union, ihre Guthaben, Einkiinfte und sonstigen Vermogensgegen-
stinde sind von jeder direkten Steuer befreit.

Die Regierungen der Mitgliedstaaten treffen in allen Féllen, in denen es
ihnen mdglich ist, geeignete MaBBnahmen fiir den Erlass oder die Er-
stattung des Betrages der indirekten Steuern und Verkaufsabgaben, die
in den Preisen fiir bewegliche oder unbewegliche Giiter inbegriffen sind,
wenn die Union fiir ihren Dienstbedarf grofere Einkdufe titigt, bei
denen derartige Steuern und Abgaben im Preis enthalten sind. Die
Durchfiihrung dieser Malnahmen darf jedoch den Wettbewerb innerhalb
der Union nicht verfalschen.

Von den Abgaben, die lediglich die Vergiitung fiir Leistungen gemein-
niitziger Versorgungsbetriebe darstellen, wird keine Befreiung gewahrt.
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Artikel 4

Die Union ist von allen Zollen sowie Ein- und Ausfuhrverboten und
-beschrankungen beziiglich der zu ihrem Dienstgebrauch bestimmten
Gegenstinde befreit; die in dieser Weise eingefiihrten Gegensténde diir-
fen im Hoheitsgebiet des Staates, in das sie eingefiihrt worden sind,
weder entgeltlich noch unentgeltlich verduBert werden, es sei denn zu
Bedingungen, welche die Regierung dieses Staates genehmigt.

Der Union steht ferner fiir ihre Veroffentlichungen Befreiung von Z6l-
len sowie Ein- und Ausfuhrverboten und -beschriankungen zu.

KAPITEL I
NACHRICHTENUBERMITTLUNG UND AUSWEISE

Artikel 5
(ex-Artikel 6)

Den Organen der Union steht fiir ihre amtliche Nachrichteniibermittlung
und die Ubermittlung aller ihrer Schriftstiicke im Hoheitsgebiet jedes
Mitgliedstaats die gleiche Behandlung wie den diplomatischen Vertre-
tungen zu.

Der amtliche Schriftverkehr und die sonstige amtliche Nachrichteniiber-
mittlung der Organe der Union unterliegen nicht der Zensur.

Artikel 6
(ex-Artikel 7)

Die Présidenten der Organe der Union konnen den Mitgliedern und
Bediensteten dieser Organe Ausweise ausstellen, deren Form vom Rat
mit einfacher Mehrheit bestimmt wird und die von den Behdrden der
Mitgliedstaaten als giiltige Reiseausweise anerkannt werden. Diese Aus-
weise werden den Beamten und sonstigen Bediensteten nach Mafgabe
des Statuts der Beamten und der Beschiftigungsbedingungen fiir die
sonstigen Bediensteten der Union ausgestellt.

Die Kommission kann Abkommen zur Anerkennung dieser Ausweise
als im Hoheitsgebiet dritter Lander giiltige Reiseausweise schliefen.

KAPITEL III
MITGLIEDER DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS

Artikel 7
(ex-Artikel 8)
Die Reise der Mitglieder des Europidischen Parlaments zum und vom

Tagungsort des Europdischen Parlaments unterliegt keinen verwaltungs-
maiBigen oder sonstigen Beschrankungen.

Die Mitglieder des Europdischen Parlaments erhalten bei der Zollabfer-
tigung und Devisenkontrolle
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a) seitens ihrer eigenen Regierung dieselben Erleichterungen wie hohe
Beamte, die sich in offiziellem Auftrag voriibergehend ins Ausland
begeben;

b) seitens der Regierungen der anderen Mitgliedstaaten dieselben Er-
leichterungen wie ausléndische Regierungsvertreter mit voriiber-
gehendem offiziellem Auftrag.

Artikel 8
(ex-Artikel 9)
Wegen einer in Ausiibung ihres Amtes erfolgten AuBerung oder Ab-
stimmung diirfen Mitglieder des Europdischen Parlaments weder in ein

Ermittlungsverfahren verwickelt noch festgenommen oder verfolgt
werden.

Artikel 9
(ex-Artikel 10)

Wihrend der Dauer der Sitzungsperiode des Europidischen Parlaments

a) steht seinen Mitgliedern im Hoheitsgebiet ihres eigenen Staates die
den Parlamentsmitgliedern zuerkannte Unverletzlichkeit zu,

b) konnen seine Mitglieder im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitglied-
staats weder festgehalten noch gerichtlich verfolgt werden.

Die Unverletzlichkeit besteht auch wéihrend der Reise zum und vom
Tagungsort des Europédischen Parlaments.

Bei Ergreifung auf frischer Tat kann die Unverletzlichkeit nicht geltend
gemacht werden; sie steht auch nicht der Befugnis des Européischen
Parlaments entgegen, die Unverletzlichkeit eines seiner Mitglieder
aufzuheben.

KAPITEL 1V

VERTRETER DER MITGLIEDSTAATEN, DIE AN DEN ARBEITEN
DER ORGANE DER EUROPAISCHEN UNION TEILNEHMEN

Artikel 10
(ex-Artikel 11)

Den Vertretern der Mitgliedstaaten, die an den Arbeiten der Organe der
Union teilnehmen, sowie ihren Beratern und Sachverstindigen stehen
wiahrend der Ausiibung ihrer Tétigkeit und auf der Reise zum und vom
Tagungsort die iiblichen Vorrechte, Befreiungen und Erleichterungen
Zu.

Dies gilt auch fiir die Mitglieder der beratenden Organe der Union.



02016M/TXT — DE — 01.05.2019 — 003.001 — 98

KAPITEL V

BEAMTE UND SONSTIGE BEDIENSTETE DER EUROPAISCHEN
UNION

Artikel 11
(ex-Artikel 12)

Den Beamten und sonstigen Bediensteten der Union stehen im Hoheits-
gebiet jedes Mitgliedstaats ohne Riicksicht auf ihre Staatsangehdrigkeit
folgende Vorrechte und Befreiungen zu:

a) Befreiung von der Gerichtsbarkeit beziiglich der von ihnen in amt-
licher Eigenschaft vorgenommenen Handlungen, einschlieBlich ihrer
miindlichen und schriftlichen AuBerungen, jedoch vorbehaltlich der
Anwendung der Bestimmungen der Vertrdge iliber die Vorschriften
betreffend die Haftung der Beamten und sonstigen Bediensteten ge-
geniiber der Union und iiber die Zusténdigkeit des Gerichtshofs der
Européischen Union fiir Streitsachen zwischen der Union und ihren
Beamten sowie sonstigen Bediensteten. Diese Befreiung gilt auch
nach Beendigung ihrer Amtstitigkeit;

b) Befreiung von Einwanderungsbeschrinkungen und von der Melde-
pflicht fiir Ausldnder; das Gleiche gilt fiir ihre Ehegatten und die von
ihnen unterhaltenen Familienmitglieder;

c) die den Beamten der internationalen Organisationen {iblicherweise
gewihrten Erleichterungen auf dem Gebiet der Vorschriften des
Wihrungs- und Devisenrechts;

d) das Recht, ihre Wohnungseinrichtung und ihre personlichen Ge-
brauchsgegenstdnde bei Antritt ihres Dienstes in das in Frage ste-
hende Land zollfrei einzufiihren und bei Beendigung ihrer Amtstétig-
keit in diesem Land ihre Wohnungseinrichtung und ihre personlichen
Gebrauchsgegenstinde zollfrei wieder auszufiihren, vorbehaltlich der
Bedingungen, welche die Regierung des Landes, in dem dieses
Recht ausgelibt wird, in dem einen und anderen Fall fiir erforderlich
erachtet;

e) das Recht, das zu ihrem eigenen Gebrauch bestimmte Kraftfahrzeug,
sofern es im Land ihres letzten stindigen Aufenthalts oder in dem
Land, dem sie angehdren, zu den auf dem Binnenmarkt dieses Lan-
des geltenden Bedingungen erworben worden ist, zollfrei einzufiih-
ren und es zollfrei wieder auszufiihren, vorbehaltlich der Bedingun-
gen, welche die Regierung des in Frage stehenden Landes in dem
einen und anderen Fall flir erforderlich erachtet.

Artikel 12
(ex-Artikel 13)

Von den Gehiltern, Lohnen und anderen Beziligen, welche die Union
ihren Beamten und sonstigen Bediensteten zahlt, wird zugunsten der
Union eine Steuer gemidfl den Bestimmungen und dem Verfahren er-
hoben, die vom Européischen Parlament und »C1 vom Rat durch
Verordnungen gemil dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren und
nach Anhorung der betroffenen Organe festgelegt werden. <

Die Beamten und sonstigen Bediensteten sind von innerstaatlichen Steu-
ern auf die von der Union gezahlten Gehélter, Lohne und Beziige
befreit.
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Artikel 13
(ex-Artikel 14)

Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Union, die sich lediglich
zur Ausiibung einer Amtstétigkeit im Dienst der Union im Hoheitsgebiet
eines anderen Mitgliedstaats als des Staates niederlassen, in dem sie zur
Zeit des Dienstantritts bei der Union ihren steuerlichen Wohnsitz haben,
werden in den beiden genannten Staaten fiir die Erhebung der
Einkommen-, Vermdgen- und Erbschaftsteuer sowie fiir die Anwendung
der zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen den Mitgliedstaa-
ten der Union geschlossenen Abkommen so behandelt, als hitten sie
ihren fritheren Wohnsitz beibehalten, sofern sich dieser in einem Mit-
gliedstaat der Union befindet. Dies gilt auch fiir den Ehegatten, soweit
dieser keine eigene Berufstitigkeit ausiibt, sowie fir die Kinder, die
unter der Aufsicht der in diesem Artikel bezeichneten Personen stehen
und von ihnen unterhalten werden.

Das im Hoheitsgebiet des Aufenthaltsstaats befindliche bewegliche Ver-
mogen der in Absatz 1 bezeichneten Personen ist in diesem Staat von
der Erbschaftsteuer befreit; fiir die Veranlagung dieser Steuer wird es
vorbehaltlich der Rechte dritter Lander und der etwaigen Anwendung
internationaler Abkommen iiber die Doppelbesteuerung als in dem Staat
des steuerlichen Wohnsitzes befindlich betrachtet.

Ein lediglich zur Ausiibung einer Amtstitigkeit im Dienste anderer
internationaler Organisationen begriindeter Wohnsitz bleibt bei der An-
wendung dieses Artikels unberiicksichtigt.

Artikel 14
(ex-Artikel 15)

Das Europdische Parlament und der Rat legen durch Verordnungen
gemill dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren nach Anhérung der
betroffenen Organe das System der Sozialleistungen flir die Beamten
und sonstigen Bediensteten der Union fest.

Artikel 15
(ex-Artikel 16)

Das Européische Parlament und der Rat bestimmen durch Verordnungen
gemdll dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren nach Anhérung der
anderen betroffenen Organe die Gruppen von Beamten und sonstigen
Bediensteten der Union, auf welche Artikel 11, Artikel 12 Absatz 2 und
Artikel 13 ganz oder teilweise Anwendung finden.

Namen, Dienstrang und -stellung sowie Anschrift der Beamten und
sonstigen Bediensteten dieser Gruppen werden den Regierungen der
Mitgliedstaaten in regelméBigen Zeitabstinden mitgeteilt.
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KAPITEL VI

VORRECHTE UND BEFREIUNGEN DER VERTRETUNGEN
DRITTER LANDER, DIE BEI DER EUROPAISCHEN UNION
BEGLAUBIGT SIND

Artikel 16
(ex-Artikel 17)
Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz der Union

befindet, gewidhrt den bei der Union beglaubigten Vertretungen dritter
Lénder die iiblichen diplomatischen Vorrechte und Befreiungen.

KAPITEL VII
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 17
(ex-Artikel 18)
Die Vorrechte, Befreiungen und Erleichterungen werden den Beamten

und sonstigen Bediensteten der Union ausschlieBlich im Interesse der
Union gewdhrt.

Jedes Organ der Union hat die Befreiung eines Beamten oder sonstigen
Bediensteten in allen Féllen aufzuheben, in denen dies nach seiner Auf-
fassung den Interessen der Union nicht zuwiderlauft.

Artikel 18
(ex-Artikel 19)

Bei der Anwendung dieses Protokolls handeln die Organe der Union
und die verantwortlichen Behorden der beteiligten Mitgliedstaaten im
gegenseitigen Einvernehmen.

Artikel 19
(ex-Artikel 20)

Die Artikel 11 bis 14 und Artikel 17 finden »C3 auf den Prisidenten
des Europdischen Rates € Anwendung.

Sie finden auch auf die Mitglieder der Kommission Anwendung.
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Artikel 20
(ex-Artikel 21)

Die Artikel 11 bis 14 und Artikel 17 finden auf die Richter, die Ge-
neralanwilte, die Kanzler und die Hilfsberichterstatter des Gerichtshofs
der Europdischen Union Anwendung; die Bestimmungen des Artikels 3
des Protokolls iiber die Satzung des Gerichtshofs der Europiischen
Union betreffend die Befreiung der Richter und Generalanwilte von
der Gerichtsbarkeit bleiben hiervon unberiihrt.

Artikel 21
(ex-Artikel 22)

Dieses Protokoll gilt auch fiir die Europdische Investitionsbank, die
Mitglieder ihrer Organe, ihr Personal und die Vertreter der Mitglied-
staaten, die an ihren Arbeiten teilnehmen; die Bestimmungen des Pro-
tokolls iiber die Satzung der Bank bleiben hiervon unberiihrt.

Die Europdische Investitionsbank ist auBerdem von allen Steuern und
sonstigen Abgaben anldsslich der Erh6hungen ihres Kapitals sowie von
den verschiedenen Formlichkeiten befreit, die hiermit in dem Staat, in
dem sie ihren Sitz hat, verbunden sind. Desgleichen werden bei ihrer
etwaigen Auflésung und Liquidation keine Abgaben erhoben. Ferner
unterliegt die Téatigkeit der Bank und ihrer Organe, soweit sie nach
Mafgabe der Satzung ausgeiibt wird, nicht der Umsatzsteuer.

Artikel 22
(ex-Artikel 23)

Dieses Protokoll gilt auch fiir die Europdische Zentralbank, die Mit-
glieder ihrer Beschlussorgane und ihre Bediensteten; die Bestimmungen
des Protokolls iiber die Satzung des Europdischen Systems der Zentral-
banken und der Europdischen Zentralbank bleiben hiervon unberiihrt.

Die Europdische Zentralbank ist aulerdem von allen Steuern und sons-
tigen Abgaben anlédsslich der Erhdhungen ihres Kapitals sowie von den
verschiedenen Formlichkeiten befreit, die hiermit in dem Staat, in dem
sie ihren Sitz hat, verbunden sind. Ferner unterliegt die Tétigkeit der
Bank und ihrer Beschlussorgane, soweit sie nach Mafigabe der Satzung
des Europdischen Systems der Zentralbanken und der Europdischen
Zentralbank ausgeiibt wird, nicht der Umsatzsteuer.
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PROTOKOLL (Nr. 8)

ZU ARTIKEL 6 ABSATZ 2 DES VERTRAGS UBER DIE

EUROPAISCHE UNION UBER DEN BEITRITT DER UNION

ZUR EUROPAISCHEN KONVENTION ZUM SCHUTZ DER
MENSCHENRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
péischen Union beigefiigt sind:

Artikel 1

In der Ubereinkunft iiber den Beitritt der Union zur Europiischen Kon-
vention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (im Fol-
genden "Europidische Konvention") nach Artikel 6 Absatz 2 des Ver-
trags lber die Europdische Union wird dafiir Sorge getragen, dass die
besonderen Merkmale der Union und des Unionsrechts erhalten bleiben,
insbesondere in Bezug auf

a) die besondere Regelung fiir eine etwaige Beteiligung der Union an
den Kontrollgremien der Europiischen Konvention;

b) die ndtigen Mechanismen, um sicherzustellen, dass Beschwerden
von Nichtmitgliedstaaten und Individualbeschwerden den Mitglied-
staaten und/oder gegebenenfalls der Union ordnungsgemifl iibermit-
telt werden.

Artikel 2

In der Ubereinkunft nach Artikel 1 wird sichergestellt, dass der Beitritt
der Union die Zustindigkeiten der Union und die Befugnisse ihrer
Organe unberiihrt ldsst. Es wird sichergestellt, dass die Bestimmungen
der Ubereinkunft die besondere Situation der Mitgliedstaaten in Bezug
auf die Europdische Konvention unberiihrt lassen, insbesondere in Be-
zug auf ihre Protokolle, auf MaBinahmen, die von den Mitgliedstaaten in
Abweichung von der Europidischen Konvention nach deren Artikel 15
getroffen werden, und auf Vorbehalte, die die Mitgliedstaaten gegen die
Europdische Konvention nach deren Artikel 57 anbringen.

Artikel 3

Keine der Bestimmungen der Ubereinkunft nach Artikel 1 beriihrt Ar-
tikel 344 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union.
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PROTOKOLL (Nr. 9)

UBER DEN BESCHLUSS DES RATES UBER DIE
ANWENDUNG DES ARTIKELS 16 ABSATZ 4 DES
VERTRAGS UBER DIE EUROPAISCHE UNION UND DES
ARTIKELS 238 ABSATZ 2 DES VERTRAGS UBER DIE
ARBEITSWEISE DER EUROPAISCHEN UNION ZWISCHEN
DEM 1. NOVEMBER 2014 UND DEM 31. MARZ 2017
EINERSEITS UND AB DEM 1. APRIL 2017 ANDERERSEITS

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

UNTER BERUCKSICHTIGUNG der Tatsache, dass es zum Zeitpunkt der Bil-
ligung des Vertrags von Lissabon von grundlegender Bedeutung war, dass eine
Einigung iiber den Beschluss des Rates iiber die Anwendung des Artikels 16
Absatz 4 des Vertrags iiber die Europdische Union und des Artikels 238 Absatz 2
des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Européischen Union zwischen dem 1. No-
vember 2014 und dem 31. Mérz 2017 einerseits und ab dem 1. April 2017
andererseits (im Folgenden "Beschluss") zustande kommt —

SIND iiber folgende Bestimmung UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union beigefiigt ist:

FEinziger Artikel

Bevor der Rat einen Entwurf priift, der entweder darauf abzielt, den
Beschluss oder eine seiner Bestimmungen zu dndern oder aufzuheben,
oder aber darauf abzielt, eine mittelbare Anderung seines Geltungs-
bereichs oder seiner Bedeutung zu bewirken, indem ein anderer Rechts-
akt der Union gedndert wird, fiihrt der Europdische Rat eine vorldufige
Beratung iiber diesen Entwurf durch, wobei er geméf Artikel 15 Absatz
4 des Vertrags iiber die Europdische Union im Konsens handelt.
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PROTOKOLL (Nr. 10)

UBER DIE STANDIGE STRUKTURIERTE ZUSAMMENARBEIT
NACH ARTIKEL 42 DES VERTRAGS UBER DIE
EUROPAISCHE UNION

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

GESTUTZT AUF Artikel 42 Absatz 6 und Artikel 46 des Vertrags iiber die
Européische Union,

EINGEDENK DESSEN, dass die Union eine Gemeinsame Auflen- und Sicher-
heitspolitik verfolgt, die auf der Erreichung einer immer stirkeren Konvergenz
des Handelns der Mitgliedstaaten beruht,

EINGEDENK DESSEN, dass die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungs-
politik integraler Bestandteil der Gemeinsamen Auflen- und Sicherheitspolitik ist,
dass sie der Union eine auf zivile und militarische Mittel gestiitzte Fahigkeit zu
Operationen sichert, dass die Union hierauf bei Missionen nach Artikel 43 des
Vertrags iiber die Europdische Union auflerhalb der Union zur Friedenssicherung,
Konfliktverhiitung und Stirkung der internationalen Sicherheit nach den Grund-
sitzen der Charta der Vereinten Nationen zuriickgreifen kann und dass diese
Aufgaben dank der von den Mitgliedstaaten nach dem Grundsatz der "nur einmal
einsetzbaren Streitkréfte" bereitgestellten militérischen Féhigkeiten erfiillt werden,

EINGEDENK DESSEN, dass die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungs-
politik der Union den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungs-
politik bestimmter Mitgliedstaaten unberiihrt lasst,

EINGEDENK DESSEN, dass die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungs-
politik der Union die aus dem Nordatlantikvertrag erwachsenden Verpflichtungen
der Mitgliedstaaten achtet, die ihre gemeinsame Verteidigung als durch die
Nordatlantikvertrags-Organisation verwirklicht betrachten, die das Fundament
der kollektiven Verteidigung ihrer Mitglieder bleibt, und dass sie mit der in
jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik
vereinbar ist,

IN DER UBERZEUGUNG, dass eine maBgeblichere Rolle der Union im Bereich
von Sicherheit und Verteidigung im Einklang mit den so genannten Berlin-plus-
Vereinbarungen zur Vitalitdt eines erneuerten Atlantischen Biindnisses beitragen
wird,

FEST ENTSCHLOSSEN, dass die Union in der Lage sein muss, die ihr im
Rahmen der Staatengemeinschaft obliegenden Verantwortungen in vollem Um-
fang wahrzunehmen,

IN DER ERKENNTNIS, dass die Organisation der Vereinten Nationen die
Union fiir die Durchfithrung dringender Missionen nach den Kapiteln VI und
VII der Charta der Vereinten Nationen um Unterstiitzung ersuchen kann,

IN DER ERKENNTNIS, dass die Stirkung der Sicherheits- und Verteidigungs-
politik von den Mitgliedstaaten Anstrengungen im Bereich der Fahigkeiten er-
fordern wird,

IN DEM BEWUSSTSEIN, dass der Eintritt in eine neue Phase der Entwicklung
der Européischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik von den Mitgliedstaaten,
die dazu bereit sind, entschiedene Anstrengungen erfordert,

EINGEDENK der Bedeutung, die der umfassenden Beteiligung des Hohen Ver-
treters der Union fiir AuBen- und Sicherheitspolitik an den Arbeiten im Rahmen
der Stindigen Strukturierten Zusammenarbeit zukommt —

SIND f{iber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
tiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union beigefiigt sind:
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Artikel 1

An der Stdndigen Strukturierten Zusammenarbeit nach Artikel 42 Ab-
satz 6 des Vertrags tiber die Europdische Union kann jeder Mitgliedstaat
teilnehmen, der sich ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags
von Lissabon verpflichtet,

a) seine Verteidigungsfahigkeiten durch Ausbau seiner nationalen Bei-
trige und gegebenenfalls durch Beteiligung an multinationalen Streit-
kriften, an den wichtigsten europdischen Ausriistungsprogrammen
und an der Tétigkeit der Agentur fiir die Bereiche Entwicklung der
Verteidigungstahigkeiten, Forschung, Beschaffung und Riistung (Eu-
ropdische Verteidigungsagentur) intensiver zu entwickeln und

b) spitestens 2010 tiber die Fahigkeit zu verfligen, entweder als natio-
nales Kontingent oder als Teil von multinationalen Truppenverbin-
den bewaffnete Einheiten bereitzustellen, die auf die in Aussicht
genommenen Missionen ausgerichtet sind, taktisch als Gefechtsver-
band konzipiert sind, iiber Unterstiitzung unter anderem fiir Trans-
port und Logistik verfiigen und féhig sind, innerhalb von 5 bis 30
Tagen Missionen nach Artikel 43 des Vertrags liber die Européische
Union aufzunehmen, um insbesondere Ersuchen der Organisation der
Vereinten Nationen nachzukommen, und diese Missionen fiir eine
Dauer von zundchst 30 Tagen, die bis auf 120 Tage ausgedehnt
werden kann, aufrechtzuerhalten.

Artikel 2

Die an der Stindigen Strukturierten Zusammenarbeit teilnehmenden
Mitgliedstaaten verpflichten sich zwecks Erreichung der in Artikel 1 ge-
nannten Ziele zu

a) einer Zusammenarbeit ab dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissa-
bon zur Verwirklichung der vereinbarten Ziele fiir die Hohe der
Investitionsausgaben flir Verteidigungsgiiter und zur regelméfBigen
Uberpriifung dieser Ziele im Lichte des Sicherheitsumfelds und der
internationalen Verantwortung der Union;

b) einer moglichst weit gehenden Angleichung ihres Verteidigungs-
instrumentariums, indem sie insbesondere die Ermittlung des milita-
rischen Bedarfs harmonisieren, ihre Verteidigungsmittel und -fahig-
keiten gemeinsam nutzen und gegebenenfalls spezialisieren sowie die
Zusammenarbeit auf den Gebieten Ausbildung und Logistik stirken;

¢) konkreten MaBBnahmen zur Stirkung der Verfiigbarkeit, der Interope-
rabilitdt, der Flexibilitdt und der Verlegefdhigkeit ihrer Truppen ins-
besondere, indem sie gemeinsame Ziele fiir die Entsendung von
Streitkrédften aufstellen und gegebenenfalls ihre nationalen Beschluss-
fassungsverfahren tiberpriifen;

d) einer Zusammenarbeit mit dem Ziel, dass sie die erforderlichen Maf3-
nahmen ergreifen, um unter anderem durch multinationale Konzepte
und unbeschadet der sie betreffenden Verpflichtungen im Rahmen
der Nordatlantikvertrags-Organisation die im Rahmen des "Mecha-
nismus zur Entwicklung der Fahigkeiten" festgestellten Liicken zu
schlief3en;

e) einer eventuellen Mitwirkung an der Entwicklung gemeinsamer oder
europdischer Programme fiir wichtige Giliter im Rahmen der Euro-
pdischen Verteidigungsagentur.
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Artikel 3

Die Europdische Verteidigungsagentur tragt zur regelméfigen Beurtei-
lung der Beitrdge der teilnehmenden Mitgliedstaaten zu den Fahigkeiten
bei, insbesondere der Beitrdge nach den unter anderem auf der Grund-
lage von Artikel 2 aufgestellten Kriterien, und erstattet hieriiber min-
destens einmal jéhrlich Bericht. Die Beurteilung kann als Grundlage fiir
die Empfehlungen sowie fiir die Beschliisse des Rates dienen, die nach
Artikel 46 des Vertrags iiber die Europdische Union erlassen werden.
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PROTOKOLL (Nr. 11)

ZU ARTIKEL 42 DES VERTRAGS UBER DIE EUROPAISCHE
UNION

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN ANBETRACHT der Notwendigkeit, den Artikel 42 Absatz 2 des Vertrags
iiber die Europdische Union in vollem Umfang umzusetzen,

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass die Politik der Union nach Artikel 42 den
besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mit-
gliedstaaten nicht beriihrt, die Verpflichtungen einiger Mitgliedstaaten, die ihre
gemeinsame Verteidigung in der NATO verwirklicht sehen, aus dem Nordatlan-
tikvertrag achtet und mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik vereinbar ist —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
péischen Union beigefiigt sind:

Die Europdische Union erarbeitet zusammen mit der Westeuropaischen
Union Regelungen fiir eine verstirkte Zusammenarbeit zwischen der
Européischen Union und der Westeuropdischen Union.
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PROTOKOLL (Nr. 12)

UBER DAS VERFAHREN BEI EINEM UBERMASSIGEN
DEFIZIT

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, die Einzelheiten des in Artikel 126 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Européischen Union genannten Verfahrens bei einem iibermafi-
gen Defizit festzulegen —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union beigefiigt sind:

Artikel 1

Die in Artikel 126 Absatz 2 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union genannten Referenzwerte sind:

— 3 % fiir das Verhéltnis zwischen dem geplanten oder tatsdchlichen
offentlichen Defizit und dem Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen,

— 60 % fiir das Verhiltnis zwischen dem offentlichen Schuldenstand
und dem Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen.

Artikel 2

In Artikel 126 des genannten Vertrags und in diesem Protokoll bedeutet

— "offentlich" zum Staat, d.h. zum Zentralstaat (Zentralregierung), zu
regionalen oder lokalen Gebietskorperschaften oder Sozialversiche-
rungseinrichtungen gehorig, mit Ausnahme von kommerziellen
Transaktionen, im Sinne des Européischen Systems volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnungen;

— "Defizit" das Finanzierungsdefizit im Sinne des Europdischen Sys-
tems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen;

— "Investitionen" die Brutto-Anlageinvestitionen im Sinne des Euro-
pdischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen;

— "Schuldenstand" den Brutto-Gesamtschuldenstand zum Nominalwert
am Jahresende nach Konsolidierung innerhalb und zwischen den
einzelnen Bereichen des Staatssektors im Sinne des ersten Gedan-
kenstrichs.

Artikel 3

Um die Wirksamkeit des Verfahrens bei einem {ibermifigen Defizit zu
gewihrleisten, sind die Regierungen der Mitgliedstaaten im Rahmen
dieses Verfahrens fiir die Defizite des Staatssektors im Sinne von Ar-
tikel 2 erster Gedankenstrich verantwortlich. Die Mitgliedstaaten ge-
wihrleisten, dass die innerstaatlichen Verfahren im Haushaltsbereich
sie in die Lage versetzen, ihre sich aus den Vertrigen ergebenden Ver-
pflichtungen in diesem Bereich zu erfiillen. Die Mitgliedstaaten miissen
ihre geplanten und tatsdchlichen Defizite und die Hohe ihres Schulden-
stands der Kommission unverziiglich und regelméfig mitteilen.

Artikel 4

Die zur Anwendung dieses Protokolls erforderlichen statistischen Daten
werden von der Kommission zur Verfiigung gestellt.
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PROTOKOLL (Nr. 13)

UBER DIE KONVERGENZKRITERIEN

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, die Konvergenzkriterien, welche die Union »C1 bei den
Beschliissen nach Artikel 140 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdi-
schen Union iiber die Authebung der Ausnahmeregelungen fiir die Mitgliedstaa-
ten, fir die eine Ausnahmeregelung gilt «, leiten sollen, ndher festzulegen —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
péischen Union beigefiigt sind:

Artikel 1

Das in Artikel 140 Absatz 1 erster Gedankenstrich des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union genannte Kriterium der Preissta-
bilitit bedeutet, dass ein Mitgliedstaat eine anhaltende Preisstabilitdt und
eine wihrend des letzten Jahres vor der Priifung gemessene durch-
schnittliche Inflationsrate aufweisen muss, die um nicht mehr als 1'%
Prozentpunkte iiber der Inflationsrate jener — hochstens drei — Mitglied-
staaten liegt, die auf dem Gebiet der Preisstabilitidt das beste Ergebnis
erzielt haben. Die Inflation wird anhand des Verbraucherpreisindexes
auf vergleichbarer Grundlage unter Beriicksichtigung der unterschiedli-
chen Definitionen in den einzelnen Mitgliedstaaten gemessen.

Artikel 2

Das in Artikel 140 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich des genannten
Vertrags genannte Kriterium der Finanzlage der 6ffentlichen Hand be-
deutet, dass zum Zeitpunkt der Priifung kein Beschluss des Rates nach
Artikel 126 Absatz 6 des genannten Vertrags vorliegt, wonach in dem
betreffenden Mitgliedstaat ein {iberméBiges Defizit besteht.

Artikel 3

Das in Artikel 140 Absatz 1 dritter Gedankenstrich des genannten Ver-
trags genannte Kriterium der Teilnahme am Wechselkursmechanismus
des Europidischen Wihrungssystems bedeutet, dass ein Mitgliedstaat die
im Rahmen des Wechselkursmechanismus des Europdischen Wahrungs-
systems vorgesehenen normalen Bandbreiten zumindest in den letzten
zwei Jahren vor der Priifung ohne starke Spannungen eingehalten haben
muss. Insbesondere darf er den bilateralen Leitkurs seiner Wahrung
innerhalb des gleichen Zeitraums gegeniiber dem Euro nicht von sich
aus abgewertet haben.

Artikel 4

Das in Artikel 140 Absatz 1 vierter Gedankenstrich des genannten Ver-
trags genannte Kriterium der Konvergenz der Zinssdtze bedeutet, dass
im Verlauf von einem Jahr vor der Priifung in einem Mitgliedstaat der
durchschnittliche langfristige Nominalzinssatz um nicht mehr als 2 Pro-
zentpunkte iiber dem entsprechenden Satz in jenen — hochstens drei —
Mitgliedstaaten liegt, die auf dem Gebiet der Preisstabilitidt das beste
Ergebnis erzielt haben. Die Zinssitze werden anhand langfristiger
Staatsschuldverschreibungen oder vergleichbarer Wertpapiere unter Be-
rlicksichtigung der unterschiedlichen Definitionen in den einzelnen Mit-
gliedstaaten gemessen.
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Artikel 5

Die zur Anwendung dieses Protokolls erforderlichen statistischen Daten
werden von der Kommission zur Verfiigung gestellt.

Artikel 6

Der Rat erlédsst auf Vorschlag der Kommission und nach Anhérung des
Europiischen Parlaments und der EZB sowie des Wirtschafts- und Fi-
nanzausschusses einstimmig geeignete Vorschriften zur Festlegung der
Einzelheiten der in Artikel 140 des genannten Vertrags genannten Kon-
vergenzkriterien, die dann an die Stelle dieses Protokolls treten.
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PROTOKOLL (Nr. 14)

BETREFFEND DIE EURO-GRUPPE

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, die Voraussetzungen fiir ein starkeres Wirtschaftswachstum
in der Europdischen Union zu verbessern und zu diesem Zwecke eine immer
engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik im Euro-Wahrungsgebiet zu fordern,

IN DEM BEWUSSTSEIN, dass besondere Bestimmungen fiir einen verstirkten
Dialog zwischen den Mitgliedstaaten, deren Wihrung der Euro ist, vorgesehen
werden miissen, bis der Euro zur Wahrung aller Mitgliedstaaten der Union ge-
worden ist —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
péischen Union beigefiigt sind:

Artikel 1

Die Minister der Mitgliedstaaten, deren Wahrung der Euro ist, treten zu
informellen Sitzungen zusammen. Diese Sitzungen werden bei Bedarf
abgehalten, um Fragen im Zusammenhang mit ihrer gemeinsamen spezi-
fischen Verantwortung im Bereich der einheitlichen Wéhrung zu eror-
tern. Die Kommission nimmt an den Sitzungen teil. Die Européische
Zentralbank wird zu diesen Sitzungen eingeladen, die von den Vertre-
tern der fiir Finanzen zustindigen Minister der Mitgliedstaaten, deren
Wiéhrung der Euro ist, und der Kommission vorbereitet werden.

Artikel 2

Die Minister der Mitgliedstaaten, deren Wéhrung der Euro ist, wihlen
mit der Mehrheit dieser Mitgliedstaaten einen Prisidenten flir zweiein-
halb Jahre.
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PROTOKOLL (Nr. 15)

UBER EINIGE BESTIMMUNGEN BETREFFEND DAS
VEREINIGTE KONIGREICH GROSSBRITANNIEN UND
NORDIRLAND

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DER ERKENNTNIS, dass das Vereinigte Konigreich nicht gezwungen oder
verpflichtet ist, ohne einen gesonderten diesbeziiglichen Beschluss seiner Regie-
rung und seines Parlaments den Euro einzufiihren,

ANGESICHTS der Tatsache, dass die Regierung des Vereinigten Konigreichs
dem Rat am 16. Oktober 1996 und am 30. Oktober 1997 notifiziert hat, dass sie
nicht beabsichtigt, an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Wéhrungsunion
teilzunehmen,

IN ANBETRACHT der Gepflogenheit der Regierung des Vereinigten Konig-
reichs, ihren Kreditbedarf durch Verkauf von Schuldtiteln an den Privatsektor
zu decken —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union beigefiigt sind:

1. Sofern das Vereinigte Konigreich dem Rat nicht notifiziert, dass es
den Euro einzufiihren beabsichtigt, ist es dazu nicht verpflichtet.

2. Die Nummern 3 bis 8 und Nummer 10 gelten fiir das Vereinigte
Konigreich aufgrund der von der Regierung des Vereinigten Konig-
reichs dem Rat am 16. Oktober 1996 und am 30. Oktober 1997
zugeleiteten Notifizierung.

3. Das Vereinigte Konigreich behilt seine Befugnisse auf dem Gebiet
der Wéhrungspolitik nach seinem innerstaatlichen Recht.

4. Artikel 119 Absatz 2, Artikel 126 Absétze 1, 9 und 11, Artikel 127
Absitze 1 bis 5, Artikel 128, die Artikel 130, 131, 132 und 133,
Artikel 138, Artikel 140 Absatz 3, Artikel 219, Artikel 282 Absatz 2
mit Ausnahme des ersten und des letzten Satzes, Artikel 282 Absatz
5 und Artikel 283 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdi-
schen Union gelten nicht fiir das Vereinigte Konigreich. Artikel 121
Absatz 2 des genannten Vertrags gilt hinsichtlich der Annahme der
das Euro-Wihrungsgebiet generell betreffenden Teile der Grundziige
der Wirtschaftspolitik ebenfalls nicht fiir das Vereinigte Konigreich.
In diesen Bestimmungen enthaltene Bezugnahmen auf die Union
oder die Mitgliedstaaten betreffen nicht das Vereinigte Konigreich,
und Bezugnahmen auf die nationalen Zentralbanken betreffen nicht
die Bank of England.

5. Das Vereinigte Konigreich bemiiht sich, ein iibermiBiges offent-
liches Defizit zu vermeiden.

Die Artikel 143 und 144 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union gelten auch weiterhin fiir das Vereinigte Ko-
nigreich. Artikel 134 Absatz 4 und Artikel 142 werden so auf das
Vereinigte Konigreich angewandt, als gelte fiir dieses eine Ausnah-
meregelung.
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Das Stimmrecht des Vereinigten Konigreichs wird in Bezug auf die
Rechtsakte des Rates, auf die in den unter Nummer 4 aufgefiihrten
Artikeln Bezug genommen wird, und in den in Artikel 139 Absatz 4
Unterabsatz 1 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Européischen
Union genannten Fillen ausgesetzt. Zu diesem Zweck findet Arti-
kel 139 Absatz 4 Unterabsatz 2 des genannten Vertrags Anwendung.

Das Vereinigte Konigreich ist ferner nicht berechtigt, sich an der
Ernennung des Présidenten, des Vizeprisidenten und der weiteren
Mitglieder des Direktoriums der EZB nach Artikel 283 Absatz 2
Unterabsatz 2 des genannten Vertrags zu beteiligen.

Die Artikel 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20,
22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34 und 49 des Protokolls iiber die
Satzung des Europdischen Systems der Zentralbanken und der Eu-
ropdischen Zentralbank ("die Satzung") gelten nicht fiir das Verei-
nigte Konigreich.

In diesen Artikeln enthaltene Bezugnahmen auf die Union oder die
Mitgliedstaaten betreffen nicht das Vereinigte Konigreich, und Be-
zugnahmen auf die nationalen Zentralbanken oder die Anteilseigner
betreffen nicht die Bank of England.

In den Artikeln 10.3 und 30.2 der Satzung enthaltene Bezugnahmen
auf das "gezeichnete Kapital der EZB" betreffen nicht das von der
Bank of England gezeichnete Kapital.

. Artikel 141 Absatz 1 des Vertrags liber die Arbeitsweise der Euro-

pdischen Union und die Artikel 43 bis 47 der Satzung gelten un-
abhéngig davon, ob es Mitgliedstaaten gibt, fiir die eine Ausnahme-
regelung gilt, vorbehaltlich folgender Anderungen:

a) Bezugnahmen in Artikel 43 auf die Aufgaben der EZB und des
EWTI schlielen auch die Aufgaben ein, die im Fall einer etwaigen
Entscheidung des Vereinigten Konigreichs, nicht den Euro ein-
zufithren, nach der Einfithrung des Euro noch erfiillt werden
miissen.

b) Zusitzlich zu den Aufgaben nach Artikel 46 berit die EZB ferner
bei der Vorbereitung von Beschliissen des Rates betreffend das
Vereinigte Konigreich nach Nummer 9 Buchstaben a und ¢ die-
ses Protokolls und wirkt an deren Ausarbeitung mit.

¢) Die Bank of England zahlt das von ihr gezeichnete Kapital der
EZB als Beitrag zu den EZB-Betriebskosten auf derselben
Grundlage ein wie die nationalen Zentralbanken der Mitglied-
staaten, fiir die eine Ausnahmeregelung gilt.

Das Vereinigte Konigreich kann jederzeit notifizieren, dass es be-
absichtigt, den Euro einzufiihren. In diesem Fall gilt Folgendes:

a) Das Vereinigte Konigreich hat das Recht, den Euro einzufiihren,
sofern es die notwendigen Voraussetzungen erfiillt. Der Rat ent-
scheidet auf Antrag des Vereinigten Konigreichs unter den Be-
dingungen und nach dem Verfahren des Artikels 140 Absitze 1
und 2 des Vertrags iliber die Arbeitsweise der Europdischen Uni-
on, ob das Vereinigte Konigreich die notwendigen Voraussetzun-
gen erfiillt.

b) Die Bank of England zahlt das von ihr gezeichnete Kapital ein,
iibertrigt der EZB Wéhrungsreserven und leistet ihren Beitrag zu
den Reserven der EZB auf derselben Grundlage wie die natio-
nalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Ausnahmerege-
lung aufgehoben worden ist.
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10.

¢) Der Rat fasst unter den Bedingungen und nach dem Verfahren
des Artikels 140 Absatz 3 des genannten Vertrags alle weiteren
Beschliisse, die erforderlich sind, um dem Vereinigten Konig-
reich die Einfithrung des Euro zu ermoglichen.

Fiihrt das Vereinigte Konigreich nach den Bestimmungen dieser
Nummer den Euro ein, so treten die Nummern 3 bis 9 dieses Pro-
tokolls auBler Kraft.

Unbeschadet des Artikels 123 des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Europidischen Union sowie des Artikels 21.1 der Satzung kann
die Regierung des Vereinigten Konigreichs ihre "Ways and Means"-
Fazilitdt bei der Bank of England beibehalten, sofern und solange
das Vereinigte Konigreich nicht den Euro einfiihrt.
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PROTOKOLL (Nr. 16)

UBER EINIGE BESTIMMUNGEN BETREFFEND DANEMARK

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

MIT RUCKSICHT DARAUF, dass die dinische Verfassung Bestimmungen ent-
hilt, die vor einem Verzicht Danemarks auf seine Freistellung in Dédnemark eine
Volksabstimmung erfordern kénnten —

ANGESICHTS DER TATSACHE, dass die didnische Regierung dem Rat am
3. November 1993 notifiziert hat, dass sie nicht beabsichtigt, an der dritten Stufe
der Wirtschafts- und Wihrungsunion teilzunehmen

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
tiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union beigefiigt sind:

1. Aufgrund der Notifikation der dinischen Regierung an den Rat vom
3. November 1993 gilt fiir Ddnemark eine Freistellung. Die Frei-
stellung hat zur Folge, dass alle eine Ausnahmeregelung betreffen-
den Artikel und Bestimmungen der Vertrdge und der Satzung des
ESZB und der EZB auf Danemark Anwendung finden.

2. Zur Aufthebung der Freistellung wird das Verfahren nach Artikel 140
des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europidischen Union nur
dann eingeleitet, wenn Danemark einen entsprechenden Antrag
stellt.

3. Nach Aufhebung der Freistellung ist dieses Protokoll nicht mehr
anwendbar.
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PROTOKOLL (Nr. 17)

BETREFFEND DANEMARK

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, gewisse besondere Probleme betreffend Dénemark zu re-
geln —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union beigefiigt sind:

Artikel 14 des Protokolls iiber die Satzung des Europidischen Systems
der Zentralbanken und der Europdischen Zentralbank beriihrt nicht das
Recht der Nationalbank Dénemarks, ihre derzeitigen Aufgaben hinsicht-
lich der nicht der Union angehdrenden Teile des Konigreichs Danemark
wahrzunehmen.
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PROTOKOLL (Nr. 18)

BETREFFEND FRANKREICH

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, einen besonderen Punkt im Zusammenhang mit Frankreich
zu beriicksichtigen —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union beigefiigt sind:

Frankreich behélt das Recht, nach MaBigabe seiner innerstaatlichen
Rechtsvorschriften in Neukaledonien, in Franzosisch-Polynesien und
in Wallis und Futuna Geldzeichen auszugeben, und ist allein befugt,
die Paritdt des CFP-Franc festzusetzen.
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PROTOKOLL (Nr. 19)

UBER DEN IN DEN RAHMEN DER EUROPAISCHEN UNION
EINBEZOGENEN SCHENGEN-BESITZSTAND

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

ANGESICHTS dessen, dass die von einigen Mitgliedstaaten der Européischen
Union am 14. Juni 1985 und am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten
Ubereinkommen betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den ge-
meinsamen Grenzen sowie damit zusammenhingende Ubereinkommen und die
auf deren Grundlage erlassenen Regelungen durch den Vertrag von Amsterdam
vom 2. Oktober 1997 in den Rahmen der Europdischen Union einbezogen
wurden,

IN DEM WUNSCH, den seit Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam weiter-
entwickelten Schengen-Besitzstand zu wahren und diesen Besitzstand fortzuent-
wickeln, um zur Verwirklichung des Ziels beizutragen, den Unionsbiirgerinnen
und Unionsbiirgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne
Binnengrenzen zu bieten,

MIT RUCKSICHT auf die besondere Position Dianemarks,

MIT RUCKSICHT darauf, dass Irland und das Vereinigte Konigreich GroBbri-
tannien und Nordirland sich nicht an sdmtlichen Bestimmungen des
Schengen-Besitzstands beteiligen, dass es diesen Mitgliedstaaten jedoch ermog-
licht werden sollte, andere Bestimmungen dieses Besitzstands ganz oder teilweise
anzunehmen,

IN DER ERKENNTNIS, dass es infolgedessen erforderlich ist, auf die in den
Vertridgen enthaltenen Bestimmungen {iber eine Verstirkte Zusammenarbeit zwi-
schen einigen Mitgliedstaaten zuriickzugreifen,

MIT RUCKSICHT darauf, dass es notwendig ist, ein besonderes Verhltnis zur
Republik Island und zum Konigreich Norwegen aufrechtzuerhalten, da diese
beiden Staaten sowie diejenigen nordischen Staaten, die Mitglieder der Europii-
schen Union sind, durch die Bestimmungen der Nordischen Passunion gebunden
sind —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union beigefiigt sind:

Artikel 1

Das Konigreich Belgien, die Republik Bulgarien, die Tschechische Re-
publik, das Konigreich Danemark, die Bundesrepublik Deutschland, die
Republik Estland, die Hellenische Republik, das Konigreich Spanien,
die Franzoésische Republik, die Italienische Republik, die Republik Zy-
pern, die Republik Lettland, die Republik Litauen, das GroBherzogtum
Luxemburg, die Republik Ungarn, die Republik Malta, das Konigreich
der Niederlande, die Republik Osterreich, die Republik Polen, die Por-
tugiesische Republik, Ruménien, die Republik Slowenien, die Slowaki-
sche Republik, die Republik Finnland und das Koénigreich Schweden
werden ermichtigt, untereinander eine Verstidrkte Zusammenarbeit in
den Bereichen der vom Rat festgelegten Bestimmungen, die den
Schengen-Besitzstand bilden, zu begriinden. (') Diese Zusammenarbeit
erfolgt innerhalb des institutionellen und rechtlichen Rahmens der Eu-
ropéischen Union und unter Beachtung der einschligigen Bestimmun-
gen der Vertrige.

(") GemaB der Beitrittsakte vom 9. Dezember 2011 ist die Republik Kroatien
inzwischen Mitglied der Europdischen Union geworden.
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Artikel 2

Der Schengen-Besitzstand ist unbeschadet des Artikels 3 der Beitritts-
akte vom 16. April 2003 und des Artikels 4 der Beitrittsakte vom
25. April 2005 fiir die in Artikel 1 aufgefiihrten Mitgliedstaaten an-
wendbar. (') Der Rat tritt an die Stelle des durch die Schengener Uber-
einkommen eingesetzten Exekutivausschusses.

Artikel 3

Die Beteiligung Ddnemarks am Erlass der MaBBnahmen, die eine Weiter-
entwicklung des Schengen-Besitzstands darstellen, sowie die Umsetzung
und Anwendung dieser MaBinahmen in Dénemark unterliegt den ein-
schldgigen Bestimmungen des Protokolls iiber die Position Dédnemarks.

Artikel 4

Irland und das Vereinigte Konigreich GrofBbritannien und Nordirland
konnen jederzeit beantragen, dass einzelne oder alle Bestimmungen
» C2 des Schengen-Besitzstands € auch auf sie Anwendung finden
sollen.

Der Rat beschlie3t einstimmig {iber einen solchen Antrag, wobei die
Einstimmigkeit mit den Stimmen seiner in Artikel 1 genannten Mitglie-
der und der Stimme des Vertreters der Regierung des betreffenden
Staates zustande kommt.

Artikel 5

(1) Vorschlage wund Initiativen auf der Grundlage des
Schengen-Besitzstands unterliegen den einschldgigen Bestimmungen
der Vertrige.

In diesem Zusammenhang gilt, sofern Irland oder das Vereinigte Ko-
nigreich dem Rat nicht innerhalb eines vertretbaren Zeitraums schriftlich
mitgeteilt hat, dass es sich beteiligen mdchte, die Ermédchtigung nach
Artikel 329 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
gegeniiber den in Artikel 1 genannten Mitgliedstaaten sowie gegeniiber
Irland oder dem Vereinigten Konigreich als erteilt, sofern einer dieser
beiden Mitgliedstaaten sich in den betreffenden Bereichen der Zusam-
menarbeit beteiligen mochte.

(2)  Gilt eine Mitteilung durch Irland oder das Vereinigte Konigreich
nach einem Beschluss geméll Artikel 4 als erfolgt, so kann Irland oder
das Vereinigte Konigreich dennoch dem Rat innerhalb von drei Mona-
ten schriftlich mitteilen, dass es sich an dem Vorschlag oder der Ini-
tiative nicht beteiligen mochte. In diesem Fall beteiligt sich Irland bzw.
das Vereinigte Konigreich nicht an der Annahme des Vorschlags oder
der Initiative. Ab der letzteren Mitteilung wird das Verfahren zur An-
nahme der MaBnahme auf der Grundlage des Schengen-Besitzstands bis
zum Ende des Verfahrens nach Absatz 3 oder Absatz 4 oder bis zu dem
Zeitpunkt, zu dem die genannte Mitteilung wihrend des Verfahrens
zuriickgenommen wird, ausgesetzt.

(') Diese Bestimmung ist auch unbeschadet des Artikels 4 der Beitrittsakte vom
9. Dezember 2011 anwendbar.
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(3) In Bezug auf den Mitgliedstaat, der eine Mitteilung nach Absatz
2 vorgenommen hat, gilt ein Beschluss des Rates nach Artikel 4 ab dem
Inkrafttreten der vorgeschlagenen Maflnahme nicht mehr, und zwar in
dem vom Rat fiir erforderlich gehaltenen Ausmall und unter den vom
Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission in einem
Beschluss festzulegenden Bedingungen. Dieser Beschluss wird nach den
folgenden Kriterien gefasst: Der Rat bemiiht sich, das groftmaogliche
MaB an Beteiligung des betreffenden Mitgliedstaats aufrechtzuerhalten,
ohne dass dabei die praktische Durchfiihrbarkeit der verschiedenen Teile
des Schengen-Besitzstands ernsthaft beeintrdchtigt wird und unter Wah-
rung ihrer Kohédrenz. Die Kommission unterbreitet ihren Vorschlag so
bald wie mdglich nach der Mitteilung nach Absatz 2. Der Rat beschlief3t
innerhalb von vier Monaten nach dem Vorschlag der Kommission er-
forderlichenfalls nach Einberufung von zwei aufeinander folgenden Ta-
gungen.

(4) Hat der Rat nach Ablauf von vier Monaten keinen Beschluss
gefasst, so kann ein Mitgliedstaat unverziiglich beantragen, dass der
Europdische Rat befasst wird. In diesem Fall fasst der Europdische
Rat auf seiner nédchsten Tagung mit qualifizierter Mehrheit auf der
Grundlage des Vorschlags der Kommission einen Beschluss nach den
in Absatz 3 genannten Kriterien.

(5) Hat der Rat oder gegebenenfalls der Europdische Rat bis zum
Ende des Verfahrens nach Absatz 3 oder Absatz 4 keinen Beschluss
gefasst, so ist die Aussetzung des Verfahrens flir die Annahme der
MaBnahme auf der Grundlage des Schengen-Besitzstands beendet.
Wird die Maflnahme im Anschluss daran angenommen, so gilt ein Be-
schluss des Rates nach Artikel 4 fiir den betreffenden Mitgliedstaat ab
dem Inkrafttreten der Mafinahme in dem Ausmal und unter den Bedin-
gungen, die von der Kommission beschlossen wurden, nicht mehr, es
sei denn, der betreffende Mitgliedstaat hat seine Mitteilung nach Absatz
2 vor Annahme der Mafinahme zuriickgezogen. Die Kommission be-
schlieit bis zum Tag dieser Annahme. Die Kommission beachtet bei
ihrem Beschluss die Kriterien nach Absatz 3.

Artikel 6

Die Republik Island und das Konigreich Norwegen werden bei der
Durchfiihrung des Schengen-Besitzstands und bei seiner weiteren Ent-
wicklung assoziiert. Die entsprechenden Verfahren hierfiir werden in
einem Ubereinkommen mit diesen Staaten festgelegt, das vom Rat mit
einstimmigem Beschluss seiner in Artikel 1 genannten Mitglieder ge-
schlossen wird. Das Ubereinkommen enthilt auch Bestimmungen iiber
den Beitrag Islands und Norwegens zu etwaigen finanziellen Folgen der
Durchfiihrung dieses Protokolls.

Mit Island und Norwegen schliefit der Rat mit einstimmigem Beschluss
ein gesondertes Ubereinkommen zur Festlegung der Rechte und Pflich-
ten zwischen Irland und dem Vereinigten Konigreich Grofbritannien
und Nordirland einerseits und Island und Norwegen andererseits in
den fiir diese Staaten geltenden Bereichen des Schengen-Besitzstands.

Artikel 7

Bei den Verhandlungen iiber die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten in die
Europdische Union gelten der Schengen-Besitzstand und weitere Mali-
nahmen, welche die Organe im Rahmen seines Anwendungsbereichs
getroffen haben, als ein Besitzstand, der von allen Staaten, die Beitritts-
kandidaten sind, vollstindig zu iibernehmen ist.
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PROTOKOLL (Nr. 20)

UBER DIE ANWENDUNG BESTIMMTER ASPEKTE DES

ARTIKELS 26 DES VERTRAGS UBER DIE ARBEITSWEISE

DER EUROPAISCHEN UNION AUF DAS VEREINIGTE
KONIGREICH UND AUF IRLAND

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, bestimmte das Vereinigte Konigreich und Irland betreffende
Fragen zu regeln,

IM HINBLICK darauf, dass seit vielen Jahren zwischen dem Vereinigten Ko-
nigreich und Irland besondere Reiseregelungen bestehen —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
tiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union beigefiigt sind:

Artikel 1

Das Vereinigte Konigreich darf ungeachtet der Artikel 26 und 77 des
Vertrags iliber die Arbeitsweise der Europdischen Union, anderer Be-
stimmungen jenes Vertrags oder des Vertrags iiber die Europdische
Union, im Rahmen dieser Vertrige beschlossener Maflnahmen oder
von der Union oder der Union und ihren Mitgliedstaaten mit einem
oder mehreren Drittstaaten geschlossener internationaler Ubereinkiinfte
an seinen Grenzen mit anderen Mitgliedstaaten bei Personen, die in das
Vereinigte Konigreich einreisen wollen, Kontrollen durchfiihren, die
nach seiner Auffassung erforderlich sind

a) zur Uberpriifung des Rechts auf Einreise in das Vereinigte Konig-
reich bei Staatsangehorigen von Mitgliedstaaten und ihren unterhalts-
berechtigten Angehorigen, welche die ihnen nach dem Unionsrecht
zustehenden Rechte wahrnehmen, sowie bei Staatsangehdrigen ande-
rer Staaten, denen solche Rechte aufgrund einer Ubereinkunft zuste-
hen, an die das Vereinigte Konigreich gebunden ist, und

b) zur Entscheidung dariiber, ob anderen Personen die Genehmigung
zur Einreise in das Vereinigte Konigreich erteilt wird.

Die Artikel 26 und 77 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Européi-
schen Union oder die anderen Bestimmungen jenes Vertrags oder des
Vertrags iiber die Europédische Union oder die im Rahmen dieser Ver-
trige beschlossenen MafBnahmen beriihren in keiner Weise das Recht
des Vereinigten Konigreichs, solche Kontrollen ein- oder durchzufiihren.
Wird im vorliegenden Artikel auf das Vereinigte Konigreich Bezug
genommen, so gilt diese Bezugnahme auch fiir die Gebiete, fiir deren
AuBenbeziechungen das Vereinigte Konigreich verantwortlich ist.

Artikel 2

Das Vereinigte Konigreich und Irland konnen weiterhin untereinander
Regelungen tiber den freien Personenverkehr zwischen ihren Hoheits-
gebieten ("einheitliches Reisegebiet") treffen, sofern die Rechte der in
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a dieses Protokolls genannten Personen in
vollem Umfang gewahrt bleiben. Dementsprechend findet, solange sie
solche Regelungen beibehalten, Artikel 1 dieses Protokolls unter den-
selben Bedingungen und Voraussetzungen wie im Falle des Vereinigten
Konigreichs auf Irland Anwendung. Die Artikel 26 und 77 des Vertrags
iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union oder andere Bestimmun-
gen jenes Vertrags oder des Vertrags liber die Europdische Union oder
im Rahmen dieser Vertrdge beschlossene Maflnahmen beriihren diese
Regelungen in keiner Weise.
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Artikel 3

Die ibrigen Mitgliedstaaten diirfen an ihren Grenzen oder an allen
Orten, an denen ihr Hoheitsgebiet betreten werden kann, solche Kon-
trollen bei Personen durchfiihren, die aus dem Vereinigten Konigreich
oder aus Gebieten, deren AuBlenbeziehungen fiir die in Artikel 1 dieses
Protokolls genannten Zwecke in seiner Verantwortung liegen, oder aber,
solange Artikel 1 dieses Protokolls fiir Irland gilt, aus Irland in ihr
Hoheitsgebiet einreisen wollen.

Die Artikel 26 und 77 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Européi-
schen Union oder andere Bestimmungen jenes Vertrags oder des Ver-
trags iiber die Europdische Union oder im Rahmen dieser Vertrige
beschlossene Mafinahmen beriihren in keiner Weise das Recht der {ib-
rigen Mitgliedstaaten, solche Kontrollen ein- oder durchzufiihren.
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PROTOKOLL (Nr. 21)

UBER DIE POSITION DES VEREINIGTEN KONIGREICHS
UND IRLANDS HINSICHTLICH DES RAUMS DER
FREIHEIT, DER SICHERHEIT UND DES RECHTS

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, bestimmte das Vereinigte Konigreich und Irland betreffende
Fragen zu regeln,

UNTER BERUCKSICHTIGUNG des Protokolls iiber die Anwendung bestimm-
ter Aspekte des Artikels 26 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Européischen
Union auf das Vereinigte Konigreich und auf Irland —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
péischen Union beigefiigt sind:

Artikel 1

Vorbehaltlich des Artikels 3 beteiligen sich das Vereinigte Konigreich
und Irland nicht an der Annahme von Mafinahmen durch den Rat, die
nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europédischen Union vorgeschlagen werden. Fiir Beschliisse des Rates,
die einstimmig angenommen werden miissen, ist die Zustimmung der
Mitglieder des Rates mit Ausnahme der Vertreter der Regierungen des
Vereinigten Konigreichs und Irlands erforderlich.

Fiir die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit
nach Artikel 238 Absatz 3 des Vertrags iliber die Arbeitsweise der
Européischen Union.

Artikel 2

Entsprechend Artikel 1 und vorbehaltlich der Artikel 3, 4 und 6 sind
Vorschriften des Dritten Teils Titel V des Vertrags iiber die Arbeits-
weise der Européischen Union, nach jenem Titel beschlossene MafBnah-
men, Vorschriften internationaler Ubereinkiinfte, die von der Union
nach jenem Titel geschlossen werden, sowie Entscheidungen des Ge-
richtshofs der Europédischen Union, in denen solche Vorschriften oder
MaBnahmen ausgelegt werden, fiir das Vereinigte Konigreich oder Ir-
land nicht bindend oder anwendbar; und diese Vorschriften, Mafinah-
men oder Entscheidungen beriihren in keiner Weise die Zustdndigkeiten,
Rechte und Pflichten dieser Staaten; ebenso wenig beriihren diese Vor-
schriften, Maflnahmen oder Entscheidungen in irgendeiner Weise den
Besitzstand der Gemeinschaft oder der Union oder sind sie Teil des
Unionsrechts, soweit sie auf das Vereinigte Konigreich und Irland An-
wendung finden.

Artikel 3

(1) Das Vereinigte Kénigreich oder Irland kann dem Prisidenten des
Rates innerhalb von drei Monaten nach der Vorlage eines Vorschlags
oder einer Initiative nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union beim Rat schriftlich mitteilen,
dass es sich an der Annahme und Anwendung der betreffenden MaB3-
nahme beteiligen mochte, was dem betreffenden Staat daraufhin gestat-
tet ist.
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Fiir Beschliisse des Rates, die einstimmig angenommen werden miissen,
ist die Zustimmung aller Mitglieder des Rates mit Ausnahme der Mit-
glieder, die keine solche Mitteilung gemacht haben, erforderlich. Eine
nach diesem Absatz beschlossene Mallnahme ist flir alle an der An-
nahme beteiligten Mitgliedstaaten bindend.

Die Bedingungen fiir eine Beteiligung des Vereinigten Konigreichs und
Irlands an den Bewertungen, die die unter den Dritten Teil Titel V des
Vertrags liber die Arbeitsweise der Europdischen Union fallenden Be-
reiche betreffen, werden in den nach Artikel 70 des genannten Vertrags
erlassenen Maf3nahmen geregelt.

Fiir die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit
nach Artikel 238 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europédischen Union.

(2) Kann eine Maflnahme nach Absatz 1 nicht innerhalb eines an-
gemessenen Zeitraums mit Beteiligung des Vereinigten Konigreichs
oder Irlands angenommen werden, so kann der Rat die betreffende
Mafnahme nach Artikel 1 ohne Beteiligung des Vereinigten Konig-
reichs oder Irlands annehmen. In diesem Fall findet Artikel 2 Anwen-
dung.

Artikel 4

Das Vereinigte Konigreich oder Irland kann nach der Annahme einer
MafBnahme nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags iiber die Arbeits-
weise der Europdischen Union durch den Rat dem Rat und der Kom-
mission jederzeit mitteilen, dass es die MaBnahme anzunehmen
wiinscht. In diesem Fall findet das in Artikel 331 Absatz 1 des Vertrags
iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union vorgesehene Verfahren
sinngemifl Anwendung.

Artikel 4a

(1) Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten fiir das Vereinigte
Konigreich und Irland auch fiir nach dem Dritten Teil Titel V des
Vertrags iiber die Arbeitsweise der Européischen Union vorgeschlagene
oder erlassene Maflnahmen, mit denen eine bestehende Maflnahme, die
fiir sie bindend ist, gedndert wird.

(2) In Fallen, in denen der Rat auf Vorschlag der Kommission fest-
stellt, dass die Nichtbeteiligung des Vereinigten Konigreichs oder Ir-
lands an der geénderten Fassung einer bestehenden Maflnahme die An-
wendung dieser MaBinahme fiir andere Mitgliedstaaten oder die Union
unpraktikabel macht, kann er das Vereinigte Konigreich bzw. Irland
nachdriicklich ersuchen, eine Mitteilung nach Artikel 3 oder Artikel 4
vorzunehmen. Fiir die Zwecke des Artikels 3 beginnt ab dem Tag, an
dem der Rat die Feststellung trifft, eine weitere Frist von zwei Monaten.

Hat das Vereinigte Konigreich oder Irland bei Ablauf der Frist von zwei
Monaten ab der Feststellung des Rates keine Mitteilung nach Artikel 3
oder Artikel 4 vorgenommen, so ist die bestehende Mafinahme fiir den
betreffenden Mitgliedstaat weder bindend noch anwendbar, es sei denn,
er nimmt vor dem Inkrafttreten der AnderungsmaBnahme eine Mittei-
lung nach Artikel 4 vor. Dies gilt mit Wirkung ab dem Tag des Inkraft-
tretens der AnderungsmaBnahme oder ab dem Tag des Ablaufs der Frist
von zwei Monaten, je nachdem, welcher Zeitpunkt spiter liegt.
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Fiir die Zwecke dieses Absatzes beschliet der Rat nach eingehender
Erorterung der Angelegenheit mit der qualifizierten Mehrheit derjenigen
Mitglieder des Rates, die Mitgliedstaaten vertreten, die sich an der An-
nahme der AnderungsmaBnahme beteiligen oder beteiligt haben. Die
qualifizierte Mehrheit des Rates bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz
3 Buchstabe a des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen
Union.

(3)  Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom-
mission festlegen, dass das Vereinigte Konigreich oder Irland etwaige
unmittelbare finanzielle Folgen zu tragen hat, die sich zwangsldufig und
unvermeidbar daraus ergeben, dass sich das Vereinigte Konigreich bzw.
Irland nicht mehr an der bestechenden Maflnahme beteiligt.

(4) Dieser Artikel ldsst Artikel 4 unberiihrt.

Artikel 5

Ein Mitgliedstaat, der durch eine nach dem Dritten Teil Titel V des
Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union beschlossene
Mafnahme nicht gebunden ist, hat aufler den fiir die Organe sich er-
gebenden Verwaltungskosten keine finanziellen Folgen dieser Maf-
nahme zu tragen, sofern der Rat nicht mit allen seinen Mitgliedern
nach Anhdrung des Europidischen Parlaments einstimmig etwas anderes
beschliefit.

Artikel 6

In Féllen, in denen nach diesem Protokoll das Vereinigte Konigreich
oder Irland durch eine vom Rat nach dem Dritten Teil Titel V des
Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union beschlossene
MaBnahme gebunden ist, gelten hinsichtlich dieser Maflnahme fiir den
betreffenden Staat die einschldgigen Bestimmungen der Vertrége.

Artikel 6a

Die auf der Grundlage des Artikels 16 des Vertrags iiber die Arbeits-
weise der Europdischen Union festgelegten Vorschriften {iber die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten durch die Mitgliedstaaten im Rah-
men der Ausiibung von Tétigkeiten, die in den Anwendungsbereich des
Dritten Teils Titel V Kapitel 4 und 5 des genannten Vertrags fallen,
werden fiir das Vereinigte Konigreich und Irland nicht bindend sein,
wenn das Vereinigte Konigreich und Irland nicht durch Unionsvor-
schriften gebunden sind, die Formen der justiziellen Zusammenarbeit
in Strafsachen oder der polizeilichen Zusammenarbeit regeln, in deren
Rahmen die auf der Grundlage des Artikels 16 festgelegten Vorschriften
eingehalten werden miissen.

Artikel 7

Die Artikel 3, 4 und 4a beriihren nicht das Protokoll {iber den in den
Rahmen der Europdischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand.

Artikel 8

Irland kann dem Rat schriftlich mitteilen, dass dieses Protokoll nicht
mehr fiir Irland gelten soll. In diesem Fall gelten fiir Irland die iiblichen
Vertragsbestimmungen.

Artikel 9

Im Falle Irlands gilt dieses Protokoll nicht fiir Artikel 75 des Vertrags
iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union.
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PROTOKOLL (Nr. 22)

UBER DIE POSITION DANEMARKS

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

UNTER BERUFUNG auf den Beschluss der am 12. Dezember 1992 in Edin-
burgh im Europédischen Rat vereinigten Staats- und Regierungschefs zu bestimm-
ten von Didnemark aufgeworfenen Problemen betreffend den Vertrag iiber die
Européische Union,

IN KENNTNIS der in dem Beschluss von Edinburgh festgelegten Haltung Dé-
nemarks in Bezug auf die Unionsbiirgerschaft, die Wirtschafts- und Wahrungs-
union sowie auf die Verteidigungspolitik und die Bereiche Justiz und Inneres,

IN DEM BEWUSSTSEIN, dass Danemarks Beteiligung an wichtigen Bereichen
der Zusammenarbeit in der Union erheblich eingeschrinkt wird, wenn die auf
den Beschluss von Edinburgh zuriickgehende Rechtsregelung im Rahmen der
Vertriage fortgesetzt wird, und dass es im Interesse der Union liegt, die uneinge-
schrankte Anwendung des Besitzstands im Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts zu gewdhrleisten,

IN DEM WUNSCH, aufgrund dessen einen Rechtsrahmen festzulegen, der Da-
nemark die Option bieten wird, sich am Erlass von Maflnahmen zu beteiligen, die
auf der Grundlage des Dritten Teils Titel V des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Europdischen Union vorgeschlagen werden, und die Absicht Dénemarks
begriilend, wenn mdglich von dieser Option im Einklang mit seinen verfassungs-
rechtlichen Vorschriften Gebrauch zu machen,

IN ANBETRACHT DESSEN, dass Dinemark die anderen Mitgliedstaaten nicht
daran hindern wird, ihre Zusammenarbeit in Bezug auf MaBinahmen, die fiir
Dénemark nicht bindend sind, weiter auszubauen,

EINGEDENK des Artikels 3 des Protokolls iiber den in den Rahmen der Euro-
péischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
péischen Union beigefiigt sind:

TEIL I

Artikel 1

Dianemark beteiligt sich nicht an der Annahme von Maflnahmen durch
den Rat, die ™ C1 nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union < vorgeschlagen werden. Fiir
Beschliisse des Rates, die einstimmig angenommen werden miissen,
ist die Zustimmung der Mitglieder des Rates mit Ausnahme des Ver-
treters der Regierung Danemarks erforderlich.

Fiir die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit
nach Artikel 238 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union.

Artikel 2

Vorschriften des Dritten Teils Titel V des Vertrags iiber die Arbeits-
weise der Européischen Union, nach jenem Titel beschlossene Mafinah-
men, Vorschriften internationaler Ubereinkiinfte, die von der Union
nach jenem Titel geschlossen werden, sowie Entscheidungen des Ge-
richtshofs der Europdischen Union, in denen solche Vorschriften oder
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MaBnahmen oder nach jenem Titel gednderte oder &nderbare MafBinah-
men ausgelegt werden, sind fiir Ddnemark nicht bindend oder anwend-
bar. Diese Vorschriften, Mafinahmen oder Entscheidungen beriihren in
keiner Weise die Zustindigkeiten, Rechte und Pflichten Danemarks;
ebenso wenig beriihren diese Vorschriften, Maflnahmen oder Entschei-
dungen in irgendeiner Weise den Besitzstand der Gemeinschaft oder der
Union oder sind sie Teil des Unionsrechts, soweit sie auf Ddnemark
Anwendung finden. Insbesondere sind Rechtsakte der Union auf dem
Gebiet der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen,
die vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon angenommen wur-
den und die gedndert werden, fiir Ddnemark ohne die Anderungen wei-
terhin bindend und anwendbar.

Artikel 2a

Artikel 2 dieses Protokolls gilt auch fiir die auf der Grundlage des
Artikels 16 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
festgelegten Vorschriften liber die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausiibung von Tétigkei-
ten, die in den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V Kapitel 4
und 5 des genannten Vertrags fallen.

Artikel 3

Déanemark hat aufler den fiir die Organe sich ergebenden Verwaltungs-
kosten keine finanziellen Folgen von MalBnahmen nach Artikel 1 zu
tragen.

Artikel 4

(1) Dénemark beschlieit innerhalb von sechs Monaten, nachdem der
Rat iiber einen Vorschlag oder eine Initiative zur Ergdnzung des
Schengen-Besitzstands nach diesem Teil beschlossen hat, ob es diese
MaBnahme in einzelstaatliches Recht umsetzt. Fasst es einen solchen
Beschluss, so begriindet diese MaBnahme eine Verpflichtung nach dem
Volkerrecht zwischen Danemark und den iibrigen Mitgliedstaaten, fiir
die diese MaBnahme bindend ist.

(2)  Beschlieit Danemark, eine Maflnahme des Rates nach Absatz 1
nicht umzusetzen, so werden die Mitgliedstaaten, fiir die diese Mal-
nahme bindend ist, und Ddnemark priifen, welche Maflnahmen zu tref-
fen sind.

TEIL II

Artikel 5

Hinsichtlich der vom Rat im Bereich des Artikels 26 Absatz 1, des
Artikels 42 und der Artikel 43 bis 46 des Vertrags iiber die Européische
Union angenommenen MafBnahmen beteiligt sich Dédnemark nicht an der
Ausarbeitung und Durchfiihrung von Beschliissen und Maflnahmen der
Union, die verteidigungspolitische Beziige haben. Danemark nimmt da-
her nicht an der Annahme dieser Maflnahmen teil. Es wird die anderen
Mitgliedstaaten nicht daran hindern, ihre Zusammenarbeit auf diesem
Gebiet weiter auszubauen. Ddnemark ist nicht verpflichtet, zur Finan-
zierung operativer Ausgaben beizutragen, die als Folge solcher Mal-
nahmen anfallen, oder der Union militidrische Fahigkeiten zur Ver-
fligung zu stellen.
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Fir Rechtsakte des Rates, die einstimmig erlassen werden miissen, ist
die Zustimmung der Mitglieder des Rates mit Ausnahme des Vertreters
der Regierung Dénemarks erforderlich.

Fiir die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit
nach Artikel 238 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europédischen Union.

TEIL III

Artikel 6

Die Artikel 1, 2 und 3 finden keine Anwendung auf MaBnahmen zur
Bestimmung derjenigen Drittlinder, deren Staatsangehdrige beim Uber-
schreiten der AuBengrenzen der Mitgliedstaaten im Besitz eines Visums
sein miissen, sowie auf Maflnahmen zur einheitlichen Visumgestaltung.

TEIL IV

Artikel 7

Dénemark kann den iibrigen Mitgliedstaaten im Einklang mit seinen
verfassungsrechtlichen Vorschriften jederzeit mitteilen, dass es von die-
sem Protokoll insgesamt oder zum Teil keinen Gebrauch mehr machen
will. In diesem Fall wird Dénemark sdmtliche im Rahmen der Europai-
schen Union getroffenen einschligigen Mafinahmen, die bis dahin in
Kraft getreten sind, in vollem Umfang anwenden.

Artikel 8

(1) Dénemark kann jederzeit unbeschadet des Artikels 7 den anderen
Mitgliedstaaten im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vor-
schriften mitteilen, dass ab dem ersten Tag des auf die Mitteilung fol-
genden Monats Teil T dieses Protokolls aus den Bestimmungen im An-
hang zu diesem Protokoll besteht. In diesem Fall werden die Artikel 5
bis 8 entsprechend umnummeriert.

(2)  Sechs Monate nach dem Tag, an dem die Mitteilung nach Absatz
1 wirksam wird, sind der gesamte Schengen-Besitzstand und alle zur
Ergidnzung dieses Besitzstands erlassenen Malinahmen, die fiir Déne-
mark bis dahin als Verpflichtungen im Rahmen des Volkerrechts bin-
dend waren, fiir Ddnemark als Unionsrecht bindend.
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ANHANG

Artikel 1

Vorbehaltlich des Artikels 3 beteiligt sich Dédnemark nicht am Erlass von MaB-
nahmen durch den Rat, die nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union vorgeschlagen werden. Fiir Rechtsakte des
Rates, die einstimmig erlassen werden miissen, ist die Zustimmung der Mitglie-
der des Rates mit Ausnahme des Vertreters der Regierung Dénemarks
erforderlich.

Fiir die Zwecke dieses Artikels bestimmt sich die qualifizierte Mehrheit nach
Artikel 238 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Uni-
on.

Artikel 2

Entsprechend Artikel 1 und vorbehaltlich der Artikel 3, 4 und 8 sind Vorschriften
des Dritten Teils Titel V des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen
Union, nach jenem Titel erlassene MaBnahmen, Vorschriften internationaler
Ubereinkiinfte, die von der Union nach jenem Titel geschlossen werden, sowie
Entscheidungen des Gerichtshofs der Europdischen Union, in denen solche Vor-
schriften oder Maflnahmen ausgelegt werden, fiir Dédnemark nicht bindend oder
anwendbar. Diese Vorschriften, Maflnahmen oder Entscheidungen beriihren in
keiner Weise die Zustindigkeiten, Rechte und Pflichten Danemarks. Diese Vor-
schriften, Maflnahmen oder Entscheidungen verdndern in keiner Weise den Be-
sitzstand der Gemeinschaft oder der Union und sind nicht Teil des Unionsrechts,
soweit sie auf Danemark Anwendung finden.

Artikel 3

(1) Dianemark kann dem Présidenten des Rates innerhalb von drei Monaten
nach der Vorlage beim Rat eines Vorschlags oder einer Initiative nach dem
Dritten Teil Titel V des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union
schriftlich mitteilen, dass es sich am Erlass und an der Anwendung der betref-
fenden Malinahme beteiligen mochte; dies ist Danemark daraufhin gestattet.

(2) Kann eine MaBinahme nach Absatz 1 nach Ablauf eines angemessenen
Zeitraums nicht mit Beteiligung Dénemarks erlassen werden, so kann der Rat
die Maflnahme nach Artikel 1 ohne Beteiligung Dénemarks erlassen. In diesem
Fall findet Artikel 2 Anwendung.

Artikel 4

Dianemark kann nach Erlass einer Mainahme nach dem Dritten Teil Titel V des
Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union dem Rat und der Kom-
mission jederzeit mitteilen, dass es die MafBinahme anzunehmen wiinscht. In
diesem Fall findet das in Artikel 331 Absatz 1 des genannten Vertrags vorgese-
hene Verfahren sinngeméf Anwendung.

Artikel 5

(1) Die Bestimmungen dieses Protokolls gelten fiir Ddnemark auch fiir nach
dem Diritten Teil Titel V des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen
Union vorgeschlagene oder erlassene Mafinahmen, mit denen eine bestehende
Mafnahme, die fiir Dédnemark bindend ist, gedndert wird.

(2) In Fallen, in denen der Rat auf Vorschlag der Kommission feststellt, dass
durch die Nichtbeteiligung Dénemarks an der geédnderten Fassung einer beste-
henden MaBinahme die Durchfithrung dieser Maflnahme fiir andere Mitgliedstaa-
ten oder die Union nicht mehr méglich ist, kann er Danemark jedoch nachdriick-
lich ersuchen, eine Mitteilung nach Artikel 3 oder Artikel 4 vorzunehmen. Fiir
die Zwecke des Artikels 3 beginnt ab dem Tag, an dem der Rat die Feststellung
trifft, eine weitere Frist von zwei Monaten.
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Hat Dédnemark bei Ablauf der Frist von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt der
Feststellung des Rates keine Mitteilung nach Artikel 3 oder Artikel 4 vorgenom-
men, so ist die bestechende MaBnahme fiir Dianemark nicht mehr bindend und
nicht mehr anwendbar, es sei denn, Dianemark nimmt vor dem Inkrafttreten der
AnderungsmafBnahme eine Mitteilung nach Artikel 4 vor. Dies gilt mit Wirkung
ab dem Tag des Inkrafttretens der AnderungsmaBnahme oder ab dem Tag des
Ablaufs der Frist von zwei Monaten, je nachdem, welcher Zeitpunkt spéter liegt.

Fiir die Zwecke dieses Absatzes beschlieit der Rat nach eingehender Erdrterung
der Angelegenheit mit der qualifizierten Mehrheit derjenigen Mitglieder des Ra-
tes, die Mitgliedstaaten vertreten, die sich an der Annahme der Anderungsmaf-
nahme beteiligen oder beteiligt haben. Die qualifizierte Mehrheit des Rates be-
stimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe a des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union.

(3) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission
festlegen, dass Ddnemark etwaige unmittelbare finanzielle Folgen zu tragen hat,
die sich zwangsldufig und unvermeidbar daraus ergeben, dass Dénemark sich
nicht mehr an der bestehenden Mafinahme beteiligt.

(4) Dieser Artikel ldsst Artikel 4 unbertihrt.

Artikel 6

(1) Die Mitteilung nach Artikel 4 hat spitestens sechs Monate nach dem
endgiiltigen Erlass einer Maflnahme zu erfolgen, wenn diese Maflnahme eine
Ergdnzung des Schengen-Besitzstands darstellt.

Erfolgt von Dénemark keine Mitteilung nach Artikel 3 oder Artikel 4 zu MaB-
nahmen, die eine Ergénzung des Schengen-Besitzstands darstellen, so werden die
Mitgliedstaaten, fiir die die MaBnahme bindend ist, und Dénemark priifen, wel-
che Schritte zu unternehmen sind.

(2) Eine Mitteilung nach Artikel 3 zu MaBnahmen, die eine Ergénzung des
Schengen-Besitzstands darstellen, gilt unwiderruflich als Mitteilung nach Artikel 3
zu weiteren Vorschldgen oder Initiativen, mit denen diese MaBnahmen ergénzt
werden sollen, sofern diese Vorschlige oder Initiativen eine Ergénzung des
Schengen-Besitzstands darstellen.

Artikel 7

Die auf der Grundlage des Artikels 16 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europédischen Union festgelegten Vorschriften iiber die Verarbeitung personen-
bezogener Daten durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausiibung von Tatig-
keiten, die in den Anwendungsbereich des Dritten Teils Titel V Kapitel 4 und 5
des genannten Vertrags fallen, werden fiir Danemark nicht bindend sein, wenn
Déanemark nicht durch Unionsvorschriften gebunden ist, die Formen der justiziel-
len Zusammenarbeit in Strafsachen oder der polizeilichen Zusammenarbeit re-
geln, in deren Rahmen die auf der Grundlage des Artikels 16 festgelegten Vor-
schriften eingehalten werden miissen.

Artikel 8

In Fallen, in denen nach diesem Teil Danemark durch eine vom Rat nach dem
Dritten Teil Titel V des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
erlassene MaBinahme gebunden ist, gelten hinsichtlich dieser Maflnahme fiir Da-
nemark die einschldgigen Bestimmungen der Vertrége.

Artikel 9

Ist Danemark durch eine nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union erlassene MaBnahme nicht gebunden, so
hat es aufer den sich fiir die Organe ergebenden Verwaltungskosten keine finan-
ziellen Folgen dieser Maflnahme zu tragen, es sei denn, der Rat beschlieft mit
Einstimmigkeit aller seiner Mitglieder nach Anhorung des Europdischen Par-
laments etwas anderes.
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PROTOKOLL (Nr. 23)

UBER DIE AUSSENBEZIEHUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN
HINSICHTLICH DES UBERSCHREITENS DER
AUSSENGRENZEN

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

EINGEDENK der Notwendigkeit, dass die Mitgliedstaaten, gegebenenfalls in
Zusammenarbeit mit Drittlandern, fiir wirksame Kontrollen an ihren AuBlengren-
zen sorgen —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union beigefiigt sind:

Die in Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe b des Vertrags iiber die Arbeits-
weise der Europdischen Union aufgenommenen Bestimmungen iiber
MaBnahmen in Bezug auf das Uberschreiten der AuBengrenzen beriih-
ren nicht die Zustdndigkeit der Mitgliedstaaten fiir die Aushandlung und
den Abschluss von Ubereinkiinften mit Drittlindern, sofern sie mit den
Rechtsvorschriften der Union und anderen in Betracht kommenden in-
ternationalen Ubereinkiinften in Einklang stehen.
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PROTOKOLL (Nr. 24)

UBER DIE GEWAHRUNG VON ASYL FUR
STAATSANGEHORIGE VON MITGLIEDSTAATEN DER
EUROPAISCHEN UNION

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DER ERWAGUNG, dass die Union nach Artikel 6 Absatz 1 des Vertrags
iiber die Européische Union die Rechte, Freiheiten und Grundsétze anerkennt, die
in der Charta der Grundrechte der Europdischen Union enthalten sind,

IN DER ERWAGUNG, dass die Grundrechte nach Artikel 6 Absatz 3 des Ver-
trags tiber die Europdische Union, wie sie in der Europdischen Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewdhrleistet sind, als all-
gemeine Grundsidtze zum Unionsrecht gehoren,

IN DER ERWAGUNG, dass der Gerichtshof der Europiischen Union dafiir
zustandig ist, sicherzustellen, dass die Union bei der Auslegung und Anwendung
des Artikels 6 Absdtze 1 und 3 des Vertrags iiber die Europdische Union die
Rechtsvorschriften einhilt,

IN DER ERWAGUNG, dass nach Artikel 49 des Vertrags iiber die Europdische
Union jeder europdische Staat, der beantragt, Mitglied der Union zu werden, die
in Artikel 2 des Vertrags liber die Europdische Union genannten Werte achten
muss,

EINGEDENK dessen, dass Artikel 7 des Vertrags iiber die Europdische Union
ein Verfahren fiir die Aussetzung bestimmter Rechte im Falle einer schwerwie-
genden und anhaltenden Verletzung dieser Werte durch einen Mitgliedstaat
vorsieht,

UNTER HINWEIS darauf, dass jeder Staatsangehorige eines Mitgliedstaats als
Unionsbiirger einen besonderen Status und einen besonderen Schutz genieft,
welche die Mitgliedstaaten geméB dem Zweiten Teil des Vertrags iiber die Ar-
beitsweise der Europdischen Union gewihrleisten,

IN DEM BEWUSSTSEIN, dass die Vertrdge einen Raum ohne Binnengrenzen
schaffen und jedem Unionsbiirger das Recht gewihren, sich im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten,

IN DEM WUNSCH, zu verhindern, dass Asyl fiir andere als die vorgesehenen
Zwecke in Anspruch genommen wird,

IN DER ERWAGUNG, dass dieses Protokoll den Zweck und die Ziele des
Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 iiber die Rechtsstellung der Fliichtlinge
beachtet —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union beigefiigt sind:

Einziger Artikel

In Anbetracht des Niveaus des Schutzes der Grundrechte und Grund-
freiheiten in den Mitgliedstaaten der Europdischen Union gelten die
Mitgliedstaaten fiireinander fiir alle rechtlichen und praktischen Zwecke
im Zusammenhang mit Asylangelegenheiten als sichere Herkunftslén-
der. Dementsprechend darf ein Asylantrag eines Staatsangehdrigen eines
Mitgliedstaats von einem anderen Mitgliedstaat nur beriicksichtigt oder
zur Bearbeitung zugelassen werden,
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a)

b)

d)

wenn der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehoriger der Antragsteller
ist, nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam Artikel 15 der
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
anwendet und MafBnahmen ergreift, die in seinem Hoheitsgebiet die
in der Konvention vorgesehenen Verpflichtungen aufer Kraft setzen;

wenn das Verfahren des Artikels 7 Absatz 1 des Vertrags iiber die
Européische Union eingeleitet worden ist und bis der Rat oder ge-
gebenenfalls der Europdische Rat diesbeziiglich einen Beschluss im
Hinblick auf den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehdriger der Antrag-
steller ist, gefasst hat;

wenn der Rat einen Beschluss nach Artikel 7 Absatz 1 des Vertrags
iiber die Europdische Union im Hinblick auf den Mitgliedstaat, des-
sen Staatsangehdriger der Antragsteller ist, erlassen hat, oder wenn
der Europdische Rat einen Beschluss nach Artikel 7 Absatz 2 des
genannten Vertrags im Hinblick auf den Mitgliedstaat, dessen Staats-
angehoriger der Antragsteller ist, erlassen hat;

wenn ein Mitgliedstaat in Bezug auf den Antrag eines Staatsange-
horigen eines anderen Mitgliedstaats einseitig einen solchen Be-
schluss fasst; in diesem Fall wird der Rat umgehend unterrichtet;
bei der Priifung des Antrags wird von der Vermutung ausgegangen,
dass der Antrag offensichtlich unbegriindet ist, ohne dass die Ent-
scheidungsbefugnis des Mitgliedstaats in irgendeiner Weise beein-
trachtigt wird.
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PROTOKOLL (Nr. 25)

UBER DIE AUSUBUNG DER GETEILTEN ZUSTANDIGKEIT

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
tiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
pdischen Union beigefiigt sind:

Einziger Artikel

Ist die Union in einem bestimmten Bereich im Sinne des Artikels 2
Absatz 2 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
betreffend die geteilte Zustindigkeit titig geworden, so erstreckt sich die
Ausilibung der Zustindigkeit nur auf die durch den entsprechenden
Rechtsakt der Union geregelten Elemente und nicht auf den gesamten
Bereich.
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PROTOKOLL (Nr. 26)

UBER DIENSTE VON ALLGEMEINEM INTERESSE

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, die Bedeutung der Dienste von allgemeinem Interesse her-
vorzuheben —

SIND iiber folgende auslegende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die
dem Vertrag iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise
der Européischen Union beigefiigt sind:

Artikel 1

Zu den gemeinsamen Werten der Union in Bezug auf Dienste von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne des Artikels 14 des
Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union zdhlen
insbesondere:

— die wichtige Rolle und der weite Ermessensspielraum der nationalen,
regionalen und lokalen Behorden in der Frage, wie Dienste von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auf eine den Bediirfnissen
der Nutzer so gut wie moglich entsprechende Weise zur Verfiigung
zu stellen, in Auftrag zu geben und zu organisieren sind,

— die Vielfalt der jeweiligen Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse und die Unterschiede bei den Bediirfnissen
und Priferenzen der Nutzer, die aus unterschiedlichen geogra-
fischen, sozialen oder kulturellen Gegebenheiten folgen konnen;

— ein hohes Niveau in Bezug auf Qualitit, Sicherheit und Bezahlbar-
keit, Gleichbehandlung und Foérderung des universellen Zugangs
und der Nutzerrechte.

Artikel 2

Die Bestimmungen der Vertrdge beriihren in keiner Weise die Zustin-
digkeit der Mitgliedstaaten, nichtwirtschaftliche Dienste von allgemei-
nem Interesse zur Verfligung zu stellen, in Auftrag zu geben und zu
organisieren.
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PROTOKOLL (Nr. 27)

UBER DEN BINNENMARKT UND DEN WETTBEWERB

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

UNTER BERUCKSICHTIGUNG der Tatsache, dass der Binnenmarkt, wie er in
Artikel 3 des Vertrags iiber die Europdische Union beschrieben wird, ein System
umfasst, das den Wettbewerb vor Verfalschungen schiitzt —

SIND UBEREINGEKOMMEN, dass

fir diese Zwecke die Union erforderlichenfalls nach den Bestimmungen
der Vertrdge, einschlieflich des Artikels 352 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Européischen Union, tétig wird.

Dieses Protokoll wird dem Vertrag iiber die Europdische Union und
dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union beigefiigt.
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PROTOKOLL (Nr. 28)

UBER DEN WIRTSCHAFTLICHEN, SOZIALEN UND
TERRITORIALEN ZUSAMMENHALT

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

UNTER HINWEIS darauf, dass in Artikel 3 des Vertrags iiber die Européische
Union unter anderen Zielen die Forderung des wirtschaftlichen, sozialen und
territorialen Zusammenhalts und der Solidaritdt zwischen den Mitgliedstaaten
erwihnt ist und dass dieser Zusammenhalt zu den in Artikel 4 Absatz 2 Buch-
stabe ¢ des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union aufgefiihrten
Bereichen gehort, in denen die Union iiber geteilte Zustandigkeit verfiigt,

UNTER HINWEIS darauf, dass der Dritte Teil Titel XVIII {iber den wirtschaft-
lichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt insgesamt die Rechtsgrundlage
fiir die Konsolidierung und Weiterentwicklung der Unionstitigkeit im Bereich
des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenbhalts, einschlieBlich der
Schaffung eines neuen Fonds, darstellt;

UNTER HINWEIS darauf, dass in Artikel 177 des Vertrags iiber die Arbeits-
weise der Europdischen Union die Einrichtung eines Kohésionsfonds vorgesehen
ist,

IN ANBETRACHT dessen, dass die EIB erhebliche und noch steigende Betrige
zugunsten der drmeren Gebiete ausleiht;

IN ANBETRACHT des Wunsches nach groBerer Flexibilitdt bei den Regelungen
fiir die Zuweisungen aus den Strukturfonds;

IN ANBETRACHT des Wunsches nach einer Differenzierung der Hohe der
Unionsbeteiligung an den Programmen und Vorhaben in bestimmten Léndern;

ANGESICHTS des Vorschlags, dem relativen Wohlstand der Mitgliedstaaten im
Rahmen des Systems der eigenen Mittel stirker Rechnung zu tragen —

BEKRAFTIGEN, dass die Forderung des wirtschaftlichen, sozialen und territo-
rialen Zusammenbhalts fiir die umfassende Entwicklung und den dauerhaften Er-
folg der Union wesentlich ist;

BEKRAFTIGEN ihre Uberzeugung, dass die Strukturfonds bei der Erreichung
der Unionsziele hinsichtlich des Zusammenhalts weiterhin eine gewichtige Rolle
zu spielen haben;

BEKRAFTIGEN ihre Uberzeugung, dass die EIB weiterhin den GroBteil ihrer
Mittel fiir die Forderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusam-
menhalts einsetzen sollte, und erklédren sich bereit, den Kapitalbedarf der EIB zu
tiberpriifen, sobald dies fiir diesen Zweck notwendig ist;

VEREINBAREN, dass der Kohésionsfonds finanzielle Beitrdge der Union fiir
Vorhaben in den Bereichen Umwelt und transeuropdische Netze in Mitgliedstaa-
ten mit einem Pro-Kopf-BSP von weniger als 90 v.H. des Unionsdurchschnitts
bereitstellt, die ein Programm zur Erfiillung der in Artikel 126 des Vertrags iiber
die Arbeitsweise der Europdischen Union genannten Bedingungen der wirtschaft-
lichen Konvergenz vorweisen;

BEKUNDEN ihre Absicht, ein grofleres Mall an Flexibilitit bei der Zuweisung
von Finanzmitteln aus den Strukturfonds fiir besondere Bediirfnisse vorzusehen,
die nicht von den derzeitigen Strukturfonds abgedeckt werden;

BEKUNDEN ihre Bereitschaft, die Hohe der Unionsbeteiligung an Programmen
und Vorhaben im Rahmen der Strukturfonds zu differenzieren, um einen iiber-
maéfigen Anstieg der Haushaltsausgaben in den weniger wohlhabenden Mitglied-
staaten zu vermeiden;



02016M/TXT — DE — 01.05.2019 — 003.001 — 138

ERKENNEN AN, dass die Fortschritte im Hinblick auf den wirtschaftlichen,
sozialen und territorialen Zusammenhalt laufend Uberwacht werden miissen,
und bekunden ihre Bereitschaft, alle dazu erforderlichen Maflnahmen zu priifen;

>

ERKLAREN ihre Absicht, der Beitragskapazitit der einzelnen Mitgliedstaaten im
Rahmen des Systems der Eigenmittel stirker Rechnung zu tragen und zu priifen,
wie flir die weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten regressive Elemente im der-
zeitigen System der Eigenmittel korrigiert werden konnen;

KOMMEN UBEREIN, dieses Protokoll dem Vertrag iiber die Européische Union
und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union beizufiigen.
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PROTOKOLL (Nr. 29)

UBER DEN OFFENTLICH-RECHTLICHEN RUNDFUNK IN
DEN MITGLIEDSTAATEN

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DER ERWAGUNG, dass der dffentlich-rechtliche Rundfunk in den Mitglied-
staaten unmittelbar mit den demokratischen, sozialen und kulturellen Bediirfnis-
sen jeder Gesellschaft sowie mit dem Erfordernis verkniipft ist, den Pluralismus
in den Medien zu wahren —

SIND iiber folgende auslegende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die
dem Vertrag iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise
der Européischen Union beigefiigt sind:

Die Bestimmungen der Vertridge berithren nicht die Befugnis der Mit-
gliedstaaten, den o6ffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren, sofern
die Finanzierung der Rundfunkanstalten dem o6ffentlich-rechtlichen Auf-
trag, wie er von den Mitgliedstaaten den Anstalten iibertragen, festgelegt
und ausgestaltet wird, dient und die Handels- und Wettbewerbsbedin-
gungen in der Union nicht in einem Ausmal beeintrachtigt, das dem
gemeinsamen Interesse zuwiderlduft, wobei den Erfordernissen der Er-
fiillung des offentlich-rechtlichen Auftrags Rechnung zu tragen ist.



02016M/TXT — DE — 01.05.2019 — 003.001 — 140

PROTOKOLL (Nr. 30)

UBER DIE ANWENDUNG DER CHARTA DER
GRUNDRECHTE DER EUROPAISCHEN UNION AUF POLEN
UND DAS VEREINIGTE KONIGREICH

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DER ERWAGUNG, dass die Union in Artikel 6 des Vertrags iiber die
Europdische Union die in der Charta der Grundrechte der Europdischen Union
enthaltenen Rechte, Freiheiten und Grundsitze anerkennt;

IN DER ERWAGUNG, dass die Charta streng im Einklang mit den Bestimmun-
gen des genannten Artikels 6 und mit Titel VII der Charta anzuwenden ist;

IN DER ERWAGUNG, dass der genannte Artikel 6 vorsieht, dass die Charta
von den Gerichten Polens und des Vereinigten Konigreichs streng im Einklang
mit den in jenem Artikel erwdhnten Erlduterungen anzuwenden und auszulegen
ist;

IN DER ERWAGUNG, dass die Charta sowohl Rechte als auch Grundsitze
enthilt,

IN DER ERWAGUNG, dass die Charta sowohl Bestimmungen biirgerlicher und
politischer Art als auch Bestimmungen wirtschaftlicher und sozialer Art enthilt;

IN DER ERWAGUNG, dass die Charta die in der Union anerkannten Rechte,
Freiheiten und Grundsitze bekriftigt und diese Rechte besser sichtbar macht,
aber keine neuen Rechte oder Grundsitze schafft;

EINGEDENK DER Verpflichtungen Polens und des Vereinigten Konigreichs
aufgrund des Vertrags iiber die Européische Union, des Vertrags iiber die Ar-
beitsweise der Europdischen Union und des Unionsrechts im Allgemeinen;

IN KENNTNIS des Wunsches Polens und des Vereinigten Konigreichs, be-
stimmte Aspekte der Anwendung der Charta zu kléren;

demzufolge IN DEM WUNSCH, die Anwendung der Charta in Bezug auf die
Gesetze und VerwaltungsmafBinahmen Polens und des Vereinigten Konigreichs
und die Frage der Einklagbarkeit in Polen und im Vereinigten Konigreich zu
kléren;

IN BEKRAFTIGUNG DESSEN, dass in diesem Protokoll enthaltene Bezugnah-
men auf die Wirkungsweise spezifischer Bestimmungen der Charta auf keinen
Fall die Wirkungsweise anderer Bestimmungen der Charta beriihren;

IN BEKRAFTIGUNG DESSEN, dass dieses Protokoll die Anwendung der
Charta auf andere Mitgliedstaaten nicht beriihrt;

IN BEKRAFTIGUNG DESSEN, dass dieses Protokoll andere Verpflichtungen
Polens und des Vereinigten Konigreichs aufgrund des Vertrags iiber die Euro-
péische Union, des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union und
des Unionsrechts im Allgemeinen nicht beriihrt —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union beigefiigt sind:

Artikel 1

(1)  Die Charta bewirkt keine Ausweitung der Befugnis des Gerichts-
hofs der Europédischen Union oder eines Gerichts Polens oder des Ver-
einigten Konigreichs zu der Feststellung, dass die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, die Verwaltungspraxis oder -mafinahmen Polens oder
des Vereinigten Konigreichs nicht mit den durch die Charta bekréftigten
Grundrechten, Freiheiten und Grundsdtzen im Einklang stehen.
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(2) Insbesondere — und um jeden Zweifel auszurdumen — werden mit
Titel IV der Charta keine fiir Polen oder das Vereinigte Konigreich
geltenden einklagbaren Rechte geschaffen, soweit Polen bzw. das Ver-
einigte Konigreich solche Rechte nicht in seinem nationalen Recht vor-
gesehen hat.

Artikel 2

Wird in einer Bestimmung der Charta auf das innerstaatliche Recht und
die innerstaatliche Praxis Bezug genommen, so findet diese Bestimmung
auf Polen und das Vereinigte Konigreich nur in dem Mafle Anwendung,
in dem die darin enthaltenen Rechte oder Grundsdtze durch das Recht
oder die Praxis Polens bzw. des Vereinigten Konigreichs anerkannt
sind.
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PROTOKOLL (Nr. 31)

UBER DIE EINFUHR IN DEN NIEDERLANDISCHEN
ANTILLEN RAFFINIERTER ERDOLERZEUGNISSE IN DIE
EUROPAISCHE UNION

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN,

IN DEM WUNSCH nach einer ndheren Regelung fiir den Handelsverkehr bei der
Einfuhr von in den Niederldndischen Antillen raffinierten Erddlerzeugnissen in
die Union,

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
péischen Union beigefiigt sind:

Artikel 1

Dieses Protokoll gilt fiir die Erdolerzeugnisse der Tarifnummern 27.10,
27.11, 27.12, ex 27.13 (Paraffin, Petrolatum aus Erdol oder Schieferdl,
paraffinische Riickstinde) und 27.14 des Briisseler Zolltarifschemas,
soweit sie zum Verbrauch in den Mitgliedstaaten eingefiihrt werden.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, den in den Niederldndischen An-
tillen raffinierten Erdolerzeugnissen nach MafBigabe dieses Protokolls die
Zollvorteile einzurdumen, die sich aus der Assoziierung der letztgenann-
ten mit der Union ergeben. Diese Bestimmungen gelten ungeachtet der
Ursprungsregeln der Mitgliedstaaten.

Artikel 3

(1)  Stellt die Kommission auf Antrag eines Mitgliedstaats oder von
sich aus fest, dass die gemdB der Regelung des Artikels 2 getitigten
Einfuhren in den Niederldndischen Antillen raffinierter Erdolerzeugnisse
in die Union tatsdchlich Schwierigkeiten auf dem Markt eines oder
mehrerer Mitgliedstaaten hervorrufen, so beschlie3t sie, dass die Zoll-
sitze fiir die genannte Einfuhr von den betreffenden Mitgliedstaaten
eingefiihrt, erhoht oder wieder eingefiihrt werden, soweit und solange
dies erforderlich ist, um dieser Lage gerecht zu werden. Die so einge-
fiihrten, erhohten oder wieder eingefiihrten Zollsdtze diirfen nicht iiber
den Séitzen der Zolle liegen, die gegeniiber dritten Landern fiir dieselben
Erzeugnisse angewendet werden.

(2) Absatz 1 kann auf jeden Fall angewendet werden, wenn die
Einfuhr von in den Niederldndischen Antillen raffinierten Erddlerzeug-
nissen nach den Mitgliedstaaten zwei Millionen Tonnen pro Jahr
erreicht.

(3) Die Beschliisse der Kommission geméfl den Absdtzen 1 und 2
einschlieBlich derjenigen, die auf die Ablehnung des Antrags eines Mit-
gliedstaats abzielen, werden dem Rat bekannt gegeben. Dieser kann sich
auf Antrag eines jeden Mitgliedstaats mit den genannten Beschliissen
befassen, und er kann sie jederzeit abindern oder zuriickstellen.
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Artikel 4

(1) Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass die unmittelbar oder iiber
einen anderen Mitgliedstaat gemd3 der Regelung des Artikels 2 durch-
gefiihrte Einfuhr in den Niederldndischen Antillen raffinierter Erdéler-
zeugnisse auf seinem Markt tatséchlich Schwierigkeiten hervorruft und
dass sofortige Maflnahmen zur Behebung dieser Sachlage erforderlich
sind, so kann er von sich aus beschlieB3en, dass auf diese Einfuhr Zolle
erhoben werden, deren Sétze nicht iiber den Zollsdtzen liegen diirfen,
die gegeniiber dritten Staaten filir dieselben Erzeugnisse angewendet
werden. Er notifiziert diesen Beschluss der Kommission, die binnen
eines Monats beschlie3t, ob die von dem Staat getroffenen Mallnahmen
aufrechterhalten werden kénnen oder geéndert bzw. aufgehoben werden
miissen. Artikel 3 Absatz 3 ist auf diesen Beschluss der Kommission
anwendbar.

(2)  Uberschreitet die unmittelbar oder iiber einen anderen Mitglied-
staat gemidl der Regelung des Artikels 2 durchgefiihrte Einfuhr in den
Niederldandischen Antillen raffinierter Erddlerzeugnisse in einem oder
mehreren Mitgliedstaaten der Europdischen Union wihrend eines Ka-
lenderjahrs die im Anhang zu diesem Protokoll angegebene Menge, so
werden die von dem oder den betreffenden Mitgliedstaaten fiir das
laufende Jahr geméll Absatz 1 etwa getroffenen Maflnahmen als recht-
méBig betrachtet; die Kommission nimmt von den getroffenen Mafinah-
men Kenntnis, nachdem sie sich vergewissert hat, dass die festgelegte
Menge erreicht wurde. In einem solchen Fall sehen die iibrigen Mit-
gliedstaaten davon ab, den Rat zu befassen.

Artikel 5

Beschlieit die Union die Anwendung von mengenméBigen Beschrin-
kungen auf die Einfuhr von Erddlerzeugnissen jeder Herkunft, so kon-
nen diese auch auf die Einfuhr dieser Erzeugnisse aus den Niederlin-
dischen Antillen angewendet werden. In einem derartigen Fall wird den
Niederlandischen Antillen eine Vorzugsbehandlung gegeniiber dritten
Landern gewabhrt.

Artikel 6

(1)  Der Rat revidiert die Bestimmungen der Artikel 2 bis 5 einstim-
mig nach Anhérung des Europdischen Parlaments und der Kommission,
wenn er eine gemeinsame Ursprungsbestimmung flir die Erddlerzeug-
nisse aus dritten Léndern und assoziierten Lindern erlédsst oder im Rah-
men einer gemeinsamen Handelspolitik fiir die betreffenden Erzeugnisse
Beschliisse fasst oder eine gemeinsame Energiepolitik aufstellt.

(2) Bei einer derartigen Revision miissen jedoch auf jeden Fall
gleichwertige Vorteile zugunsten der Niederldndischen Antillen in ge-
eigneter Form und fiir eine Menge von mindestens 2 Millionen Ton-
nen Erdolerzeugnissen aufrechterhalten werden.

(3) Die Verpflichtungen der Union beziiglich der gleichwertigen Vor-
teile gemél Absatz 2 konnen erforderlichenfalls auf die einzelnen Lén-
der aufgeteilt werden, wobei die im Anhang zu diesem Protokoll auf-
geflihrten Mengen zu beriicksichtigen sind.
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Artikel 7

Zur Durchfithrung dieses Protokolls hat die Kommission die Entwick-
lung der Einfuhr in den Niederldndischen Antillen raffinierter Erdoler-
zeugnisse in die Mitgliedstaaten zu verfolgen. Die Mitgliedstaaten teilen
der Kommission, die fiir die entsprechende Verteilung sorgt, alle diesem
Zweck dienenden Aufschliisse nach den von der Kommission empfoh-
lenen Verwaltungsmodalititen mit.
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ANHANG ZUM PROTOKOLL

Zur Durchfiihrung des Artikels 4 Absatz 2 des Protokolls iiber die Einfuhr in den
Niederldndischen Antillen raffinierter Erdolerzeugnisse in die Européische Union
haben die Hohen Vertragsparteien beschlossen, dass die Menge von 2 Millionen
Tonnen Erdélerzeugnissen aus den Antillen sich wie folgt auf die Mitgliedstaaten

verteilt:
Deutschland ..........coceeeivieieieirinieeeceeeeeseeeeeseenes 625 000 Tonnen
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsgemeinschatft... 200 000 Tonnen
FrankreiCh.......cvoveveveceiireieccieeeec e 75 000 Tonnen
THAHET. ettt 100 000 Tonnen

Niederlande............ccoeeveverereeieeeeeceeeeeeeeeee e 1 000 000 Tonnen
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PROTOKOLL (Nr. 32)

BETREFFEND DEN ERWERB VON IMMOBILIEN IN
DANEMARK

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

VON DEM WUNSCH GELEITET, gewisse besondere Probleme betreffend Dé-
nemark zu regeln —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
péischen Union beigefiigt sind:

Ungeachtet der Vertrige kann Dinemark seine geltenden Rechtsvor-
schriften fiir den Erwerb von Zweitwohnungen beibehalten.



02016M/TXT — DE — 01.05.2019 — 003.001 — 147

PROTOKOLL (Nr. 33)

ZU ARTIKEL 157 DES VERTRAGS UBER DIE ARBEITSWEISE
DER EUROPAISCHEN UNION

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
péischen Union beigefiigt sind:

Im Sinne des Artikels 157 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europidischen Union gelten Leistungen aufgrund eines betrieblichen
Systems der sozialen Sicherheit nicht als Entgelt, sofern und soweit
sie auf Beschiftigungszeiten vor dem 17. Mai 1990 zuriickgefiihrt wer-
den konnen, auBler im Fall von Arbeitnehmern oder deren anspruchs-
berechtigten Angehdrigen, die vor diesem Zeitpunkt eine Klage bei
Gericht oder ein gleichwertiges Verfahren nach geltendem einzelstaatli-
chen Recht anhéngig gemacht haben.
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PROTOKOLL (Nr. 34)

UBER DIE SONDERREGELUNG FUR GRONLAND

FEinziger Artikel

(1) Die Behandlung von der gemeinsamen Fischereimarktorganisa-
tion unterliegenden Erzeugnissen mit Ursprung in Gronland bei der
Einfuhr in die Union erfolgt unter Beachtung der Mechanismen der
gemeinsamen Marktorganisation frei von Zollen und Abgaben gleicher
Wirkung sowie ohne mengenmaiflige Beschrinkungen und MaBnahmen
gleicher Wirkung, sofern die aufgrund eines Abkommens zwischen der
Union und der fiir Gronland zustindigen Behorde eingerdumten Mog-
lichkeiten des Zugangs der Union zu den gronldndischen Fischereizonen
fiir die Union zufrieden stellend sind.

(2) Alle die Einfuhrregelung fiir die genannten Erzeugnisse betref-
fenden MaBnahmen einschlieBlich derjenigen zur Einfithrung dieser
Mafinahmen werden nach dem Verfahren des Artikels 43 P C1 des
Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union 4 beschlossen.
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PROTOKOLL (Nr. 35)

UBER ARTIKEL 40.3.3 DER VERFASSUNG IRLANDS

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
tiber die Europdische Union, dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europii-
schen Union und dem Vertrag zur Griindung der Europdischen Atomgemein-
schaft beigefiigt sind:

Die Vertrige, der Vertrag zur Griindung der Europdischen Atomgemein-
schaft sowie die Vertrige und Akte zur Anderung oder Erginzung der
genannten Vertrdge beriihren nicht die Anwendung des Artikels 40.3.3
der irischen Verfassung in Irland.
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PROTOKOLL (Nr. 36)

UBER DIE UBERGANGSBESTIMMUNGEN

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DER ERWAGUNG, dass zur Regelung des Ubergangs von den institutionel-
len Bestimmungen der Vertrdge, die vor dem Inkrafttreten des Vertrags von
Lissabon anwendbar sind, zu den Bestimmungen des genannten Vertrags Uber-
gangsbestimmungen vorgeschen werden miissen —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union, dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdi-
schen Union und dem Vertrag zur Griindung der Europidischen Atomgemein-
schaft beigefiigt sind:

Artikel 1

In diesem Protokoll bezeichnet der Ausdruck "die Vertrdge" den Vertrag
iiber die Europdische Union, den Vertrag iliber die Arbeitsweise der
Europdischen Union und den Vertrag zur Griindung der Europiischen
Atomgemeinschaft.

TITEL 1
BESTIMMUNGEN UBER DAS EUROPAISCHE PARLAMENT

Artikel 2

(1)  Fiir den ab Inkrafttreten dieses Artikels verbleibenden Zeitraum
der Legislaturperiode 2009-2014 werden in Abweichung von Artikel 189
Absatz 2 und Artikel 190 Absatz 2 des Vertrags zur Griindung der
Europiischen Gemeinschaft sowie von Artikel 107 Absatz 2 und Ar-
tikel 108 Absatz 2 des Vertrags zur Griindung der Europdischen Atom-
gemeinschaft, die zum Zeitpunkt der Wahlen zum Européischen Par-
lament im Juni 2009 in Kraft waren, sowie in Abweichung von der in
Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 1 des Vertrags liber die Européische
Union vorgesehenen Anzahl der Sitze den bestehenden 736 Sitzen die
folgenden 18 Sitze hinzugefiigt, wodurch sich die Gesamtzahl der Mit-
glieder des Europdischen Parlaments bis zum Ende der Legislaturperi-
ode 2009-2014 voriibergehend auf 754 erhdht:

Bulgarien 1
Spanien 4
Frankreich 2
Italien 1
Lettland 1
Malta 1
Niederlande 1
Osterreich 2
Polen 1
Slowenien 1
Schweden 2
Vereinigtes Konigreich 1
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(2) In Abweichung von Artikel 14 Absatz 3 des Vertrags iiber die
Europdische Union benennen die betroffenen Mitgliedstaaten die Per-
sonen, die die zusitzlichen Sitze nach Absatz 1 einnechmen werden,
nach ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften und unter der Vorausset-
zung, dass diese Personen in allgemeinen unmittelbaren Wahlen gewéhlt
wurden, und zwar:

a) in allgemeinen, unmittelbaren Ad-hoc-Wahlen in dem betroffenen
Mitgliedstaat gemd3 den fiir die Wahlen zum Europdischen Par-
lament geltenden Bestimmungen,

b) auf der Grundlage der Ergebnisse der Wahlen zum Europdischen
Parlament vom 4. bis 7. Juni 2009 oder

c) indem das nationale Parlament des betroffenen Mitgliedstaats die
erforderliche Zahl von Mitgliedern aus seiner Mitte nach dem von
dem jeweiligen Mitgliedstaat festgelegten Verfahren benennt.

(3) Rechtzeitig vor den Wahlen zum Europiischen Parlament 2014
erldsst der Europdische Rat nach Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 2 des
Vertrags iiber die Europdische Union einen Beschluss iiber die Zusam-
mensetzung des Europdischen Parlaments.

TITEL I

BESTIMMUNGEN UBER DIE QUALIFIZIERTE MEHRHEIT

Artikel 3

(1) Nach Artikel 16 Absatz 4 des Vertrags iiber die Europdische
Union treten die Bestimmungen dieses Absatzes und die Bestimmungen
des Artikels 238 Absatz 2 des Vertrags iliber die Arbeitsweise der Eu-
ropéischen Union zur Definition der qualifizierten Mehrheit im Euro-
pdischen Rat und im Rat am 1. November 2014 in Kraft.

(2) Fir den Zeitraum vom 1. November 2014 bis zum 31. Mirz
2017 gilt Folgendes: Ist fiir eine Beschlussfassung eine qualifizierte
Mehrheit erforderlich, kann ein Mitglied des Rates beantragen, dass
die Beschlussfassung mit der qualifizierten Mehrheit nach Absatz 3
erfolgt. In diesem Fall finden die Absétze 3 und 4 Anwendung.

(3) Bis zum 31. Oktober 2014 gelten unbeschadet des Artikels 235
Absatz 1 Unterabsatz 2 des Vertrags tiber die Arbeitsweise der Euro-
pdischen Union die nachstehenden Bestimmungen.

Ist fiir die Beschlussfassung im Europdischen Rat und im Rat eine
qualifizierte Mehrheit erforderlich, so werden die Stimmen der Mitglie-
der wie folgt gewichtet:

Belgien 12
Bulgarien 10
Tschechische Republik 12
Dénemark 7
Deutschland 29
Estland 4
Irland 7
Griechenland 12
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Spanien 27
Frankreich 29
Kroatien 7
Italien 29
Zypern 4
Lettland 4
Litauen 7
Luxemburg 4
Ungarn 12
Malta 3
Niederlande 13
Osterreich 10
Polen 27
Portugal 12
Ruménien 14
Slowenien 4
Slowakei 7
Finnland 7
Schweden 10
Vereinigtes Kénigreich 29

In den Fillen, in denen Beschliisse nach den Vertrdgen auf Vorschlag
der Kommission zu fassen sind, kommen diese Beschliisse mit einer
Mindestzahl von 260 Stimmen zustande, die die Zustimmung der Mehr-
heit der Mitglieder umfasst. In den anderen Fillen kommen die Be-
schliisse mit einer Mindestzahl von 260 Stimmen zustande, die die
Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder umfasst.

Ein Mitglied des Europdischen Rates oder des Rates kann beantragen,
dass beim Erlass eines Rechtsakts des Europdischen Rates oder des
Rates mit qualifizierter Mehrheit iiberpriift wird, ob die Mitgliedstaaten,
die diese qualifizierte Mehrheit bilden, mindestens 62 % der Gesamt-
bevolkerung der Union ausmachen. Falls sich erweist, dass diese Be-
dingung nicht erfiillt ist, wird der betreffende Rechtsakt nicht erlassen.

(4) Bis zum 31. Oktober 2014 gilt in den Fillen, in denen in An-
wendung der Vertrdge nicht alle Mitglieder des Rates stimmberechtigt
sind, das heifit in den Fillen, in denen auf die qualifizierte Mehrheit
nach Artikel 238 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europidischen Union Bezug genommen wird, als qualifizierte Mehrheit
derselbe Anteil der gewogenen Stimmen und derselbe Anteil der Anzahl
der Mitglieder des Rates sowie gegebenenfalls derselbe Prozentsatz der
Bevolkerung der betreffenden Mitgliedstaaten wie in Absatz 3 dieses
Artikels festgelegt.
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TITEL III

BESTIMMUNGEN UBER DIE ZUSAMMENSETZUNGEN DES RATES

Artikel 4

Bis zum Inkrafttreten des Beschlusses nach Artikel 16 Absatz 6 Unter-
absatz 1 des Vertrags iiber die Europdische Union kann der Rat in den
in den Unterabsdtzen 2 und 3 des genannten Absatzes vorgesehenen
Zusammensetzungen sowie in anderen Zusammensetzungen zusammen-
treten, deren Liste durch einen Beschluss des Rates in seiner Zusam-
mensetzung "Allgemeine Angelegenheiten" festgesetzt wird, der mit
einfacher Mehrheit beschlieft.

TITEL IV

BESTIMMUNGEN UBER DIE KOMMISSION EINSCHLIESSLICH DES
HOHEN VERTRETERS DER UNION FUR AUSSEN- UND
SICHERHEITSPOLITIK

Artikel 5

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon amtie-
renden Mitglieder der Kommission bleiben bis zum Ende ihrer Amtszeit
im Amt. Am Tag der Ernennung des Hohen Vertreters der Union fiir
AuBen- und Sicherheitspolitik endet jedoch die Amtszeit des Mitglieds,
das die gleiche Staatsangehdrigkeit wie dieser besitzt.

TITEL V

BESTIMMUNGEN BETREFFEND DEN GENERALSEKRETAR DES

RATES UND HOHEN VERTRETER FUR DIE GEMEINSAME

AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK UND DEN
STELLVERTRETENDEN GENERALSEKRETAR DES RATES

Artikel 6

Die Amtszeit des Generalsekretdrs des Rates und Hohen Vertreters fiir
die Gemeinsame Auflen- und Sicherheitspolitik sowie des Stellvertreten-
den Generalsekretérs des Rates endet zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Vertrags von Lissabon. Der Rat ernennt seinen Generalsekretdr nach
Artikel 240 Absatz 2 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europii-
schen Union.

TITEL VI
BESTIMMUNGEN UBER DIE BERATENDEN EINRICHTUNGEN
val
Artikel 7
Bis zum Inkrafttreten des Beschlusses nach Artikel 301 des Vertrags

iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union verteilen sich die Mit-
glieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses wie folgt:

Belgien 12
Bulgarien 12
Tschechische Republik 12
Dénemark 9
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Deutschland 24
Estland 7
Irland 9
Griechenland 12
Spanien 21
Frankreich 24
Kroatien 9
Italien 24
Zypern 6
Lettland 7
Litauen 9
Luxemburg 6
Ungarn 12
Malta 5
Niederlande 12
Osterreich 12
Polen 21
Portugal 12
Ruménien 15
Slowenien 7
Slowakei 9
Finnland 9
Schweden 12
Vereinigtes Konigreich 24

Bis zum Inkrafttreten des Beschlusses nach Artikel 305 des Vertrags
iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union verteilen sich die Mit-

glieder des Ausschusses der Regionen wie folgt:

Belgien 12
Bulgarien 12
Tschechische Republik 12
Dénemark 9
Deutschland 24
Estland 7
Irland 9
Griechenland 12
Spanien 21
Frankreich 24
Kroatien 9
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Italien 24
Zypern 6
Lettland 7
Litauen 9
Luxemburg 6
Ungarn 12
Malta 5
Niederlande 12
Osterreich 12
Polen 21
Portugal 12
Ruménien 15
Slowenien 7
Slowakei 9
Finnland 9
Schweden 12
Vereinigtes Konigreich 24
TITEL VII

UBERGANGSBESTIMMUNGEN UBER DIE VOR DEM

INKRAFTTRETEN DES VERTRAGS VON LISSABON AUF DER

GRUNDLAGE DER TITEL V UND VI DES VERTRAGS UBER DIE
EUROPAISCHE UNION ANGENOMMENEN RECHTSAKTE

Artikel 9

Die Rechtsakte der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der
Union, die vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon auf der
Grundlage des Vertrags iiber die Europdische Union angenommen wur-
den, behalten so lange Rechtswirkung, bis sie in Anwendung der Ver-
trige aufgehoben, fiir nichtig erkldrt oder gedndert werden. Dies gilt
auch fiir Ubereinkommen, die auf der Grundlage des Vertrags iiber
die Europidische Union zwischen Mitgliedstaaten geschlossen wurden.

Artikel 10

(1)  Als UbergangsmaBnahme gilt beziiglich der Befugnisse der Or-
gane bei Rechtsakten der Union im Bereich der polizeilichen Zusam-
menarbeit und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, die vor
dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon angenommen wurden, bei
Inkrafttreten des genannten Vertrags Folgendes: Die Befugnisse der
Kommission nach Artikel 258 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europdischen Union gelten nicht, und die Befugnisse des Gerichtshofs
der Europédischen Union nach Titel VI des Vertrags {liber die Europdi-
sche Union in der vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon
geltenden Fassung bleiben unverdndert, einschlieBlich in den Fallen,
in denen sie nach Artikel 35 Absatz 2 des genannten Vertrags iiber
die Europidische Union anerkannt wurden.
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(2) Die Anderung eines in Absatz 1 genannten Rechtsakts hat zur
Folge, dass hinsichtlich des gednderten Rechtsakts in Bezug auf dieje-
nigen Mitgliedstaaten, fiir die der gednderte Rechtsakt gilt, die in den
Vertrdgen vorgesehenen Befugnisse der in Absatz 1 genannten Organe
gelten.

(3) Die UbergangsmaBnahme nach Absatz 1 tritt auf jeden Fall fiinf
Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon aufBler Kraft.

(4) Das Vereinigte Konigreich kann dem Rat spétestens sechs Mo-
nate vor dem Ende des Ubergangszeitraums nach Absatz 3 mitteilen,
dass es hinsichtlich der Rechtsakte nach Absatz 1 die in den Vertrdgen
festgelegten Befugnisse der in Absatz 1 genannten Organe nicht an-
erkennt. Im Falle einer solchen Mitteilung durch das Vereinigte Konig-
reich gelten alle Rechtsakte nach Absatz 1 fiir das Vereinigte Konig-
reich nicht mehr ab dem Tag, an dem der Ubergangszeitraum nach
Absatz 3 endet. Dieser Unterabsatz gilt nicht in Bezug auf die gednder-
ten Rechtsakte nach Absatz 2, die fiir das Vereinigte Konigreich gelten.

Der Rat beschlieft mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom-
mission die erforderlichen Folge- und UbergangsmaBnahmen. Das Ver-
einigte Konigreich nimmt an der Annahme dieses Beschlusses nicht teil.
Die qualifizierte Mehrheit des Rates bestimmt sich nach Artikel 238
Absatz 3 Buchstabe a des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdi-
schen Union.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission
ferner einen Beschluss annehmen, mit dem bestimmt wird, dass das
Vereinigte Konigreich etwaige unmittelbare finanzielle Folgen trégt,
die sich zwangsldufig und unvermeidbar daraus ergeben, dass es sich
nicht mehr an diesen Rechtsakten beteiligt.

(5) Das Vereinigte Konigreich kann dem Rat in der Folge jederzeit
mitteilen, dass es sich an Rechtsakten beteiligen mochte, die nach Ab-
satz 4 Unterabsatz 1 fiir das Vereinigte Konigreich nicht mehr gelten. In
diesem Fall finden die einschldgigen Bestimmungen des Protokolls iiber
den in den Rahmen der Europdischen Union einbezogenen
Schengen-Besitzstand bzw. des Protokolls iiber die Position des Verei-
nigten Konigreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts Anwendung. In Bezug auf diese Rechtsakte
gelten die in den Vertragen festgelegten Befugnisse der Organe. Han-
deln die Organe der Union und das Vereinigte Konigreich im Rahmen
der betreffenden Protokolle, so bemiihen sie sich, das groftmaogliche
MaB an Beteiligung des Vereinigten Konigreichs am Besitzstand der
Union beziiglich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
wiederherzustellen, ohne dass die praktische Funktionsfahigkeit seiner
verschiedenen Bestandteile ernsthaft beeintréchtigt wird, und unter Wah-
rung von deren Kohérenz.
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PROTOKOLL (Nr. 37)

UBER DIE FINANZIELLEN FOLGEN DES ABLAUFS DES
EGKS-VERTRAGS UND UBER DEN FORSCHUNGSFONDS
FUR KOHLE UND STAHL

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

UNTER HINWEIS DARAUF, dass das gesamte Vermdgen und alle Verbindlich-
keiten der Europdischen Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl zum Stand vom
23. Juli 2002 am 24. Juli 2002 auf die Europdische Gemeinschaft iibergegangen
sind,

EINGEDENK der Tatsache, dass diese Mittel fiir die Forschung in Sektoren
verwendet werden sollten, die mit der Kohle- und Stahlindustrie zusammenhén-
gen, und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit, hierfiir eine Reihe beson-
derer Vorschriften vorzusehen —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
péischen Union beigefiigt sind:

Artikel 1

(1)  Der Nettowert dieses Vermdgens und dieser Verbindlichkeiten
gemidlB der Bilanz der EGKS vom 23. Juli 2002, vorbehaltlich etwaiger
Erhohungen oder Minderungen infolge der Abwicklungsvorgénge, gilt
als Vermogen fiir Forschung in Sektoren, die die Kohle- und Stahl-
industrie betreffen, und erhilt die Bezeichnung "EGKS in Abwicklung".
Nach Abschluss der Abwicklung wird dieses Vermdgen als "Vermogen
des Forschungsfonds fiir Kohle und Stahl" bezeichnet.

(2) Die Ertrdge aus diesem Vermogen, die als "Forschungsfonds fiir
Kohle und Stahl" bezeichnet werden, werden im Einklang mit diesem
Protokoll und den auf dieser Grundlage erlassenen Rechtsakten aus-
schlieBlich fiir die auBerhalb des Forschungsrahmenprogramms durch-
geflihrten Forschungsarbeiten in Sektoren, die mit der Kohle- und Stahl-
industrie zusammenhéingen, verwendet.

Artikel 2

Der Rat erlasst »C1 gemill einem besonderen Gesetzgebungsverfah-
ren € und nach Zustimmung des Europdischen Parlaments alle fiir die
Durchfiihrung dieses Protokolls erforderlichen Bestimmungen, ein-
schlieBlich der wesentlichen Grundsitze.

Der Rat erlédsst auf Vorschlag der Kommission und nach Anhérung des
Europdischen Parlaments die Mafinahmen zur Festlegung der mehrjéh-
rigen Finanzleitlinien fiir die Verwaltung des Vermogens des For-
schungsfonds fiir Kohle und Stahl sowie technischer Leitlinien fiir das
Forschungsprogramm des Fonds.

Artikel 3

Soweit in diesem Protokoll und in den auf der Grundlage dieses Pro-
tokolls erlassenen Rechtsakten nichts anderes vorgesehen ist, finden die
Vertrige Anwendung.
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PROTOKOLL (Nr. 38)

ZU DEN ANLIEGEN DER IRISCHEN BEVOLKERUNG
BEZUGLICH DES VERTRAGS VON LISSABON

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

UNTER HINWEIS AUF den Beschluss der im Europdischen Rat auf seiner
Tagung vom 18. und 19. Juni 2009 vereinigten Staats- und Regierungschefs
der 27 Mitgliedstaaten der Europdischen Union zu den Anliegen der irischen
Bevolkerung beziiglich des Vertrags von Lissabon,

UNTER HINWEIS AUF die Erklidrung der im Europdischen Rat auf seiner
Tagung vom 18. und 19. Juni 2009 vereinigten Staats- und Regierungschefs,
dass sie zum Zeitpunkt des Abschlusses des nédchsten Beitrittsvertrags die Be-
stimmungen des genannten Beschlusses in ein Protokoll aufnehmen wiirden, das
nach Maflgabe ihrer jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften dem Vertrag
tiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
péischen Union beigefiigt wird,

IN ANBETRACHT der Unterzeichnung des Vertrags zwischen den Hohen Ver-
tragsparteien und der Republik Kroatien iiber den Beitritt der Republik Kroatien
zur Europdischen Union durch die Hohen Vertragsparteien —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag
iiber die Europdische Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Euro-
paischen Union beigefiigt werden:

TITEL 1

RECHT AUF LEBEN, FAMILIE UND BILDUNG

Artikel 1

Weder die Bestimmungen des Vertrags von Lissabon, die der Charta der
Grundrechte der Europdischen Union Rechtsstatus verleihen, noch die
Bestimmungen dieses Vertrags im Bereich der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts beriihren in irgendeiner Weise den Geltungsbereich und
die Anwendbarkeit des Schutzes des Rechts auf Leben nach den Arti-
keln 40.3.1, 40.3.2 und 40.3.3, des Schutzes der Familie nach Artikel 41
und des Schutzes der Rechte in Bezug auf Bildung nach den Artikeln
42, 44.2.4 und 44.2.5 der Verfassung Irlands.

TITEL I
STEUERWESEN

Artikel 2

Durch den Vertrag von Lissabon erfolgt fiir keinen Mitgliedstaat irgend-
eine Anderung in Bezug auf den Umfang und die Ausiibung der Zu-
stindigkeiten der Europdischen Union im Bereich der Steuerpolitik.
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TITEL 1II
SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG

Artikel 3

Die Union lésst sich bei ihrem Handeln auf internationaler Ebene von
den Grundsitzen der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der universel-
len Giiltigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten, der Achtung der Menschenwiirde, den Grundsétzen der Gleichheit
und der Solidaritdt sowie der Achtung der Grundsétze der Charta der
Vereinten Nationen und des Volkerrechts leiten.

Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist integraler
Bestandteil der Gemeinsamen Auflen- und Sicherheitspolitik und sichert
der Union eine Operationsféhigkeit, so dass sie Missionen auflerhalb der
Union zur Friedenssicherung, Konfliktverhiitung und Stirkung der in-
ternationalen Sicherheit in Ubereinstimmung mit den Grundsitzen der
Charta der Vereinten Nationen durchfithren kann.

Sie beriihrt weder die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der einzel-
nen Mitgliedstaaten, einschlieBlich Irlands, noch die Verpflichtungen
irgendeines Mitgliedstaats.

Der Vertrag von Lissabon beriihrt oder beeintrichtigt nicht Irlands tra-
ditionelle Politik der militdrischen Neutralitit.

Es ist Sache der Mitgliedstaaten — einschlielich Irlands, das im Geiste
der Solidaritdt und unbeschadet seiner traditionellen Politik der milita-
rischen Neutralitdt handelt —, zu bestimmen, welche Art von Hilfe oder
Unterstiitzung sie einem Mitgliedstaat leisten, der von einem Terror-
anschlag oder einem bewaffneten Angriff auf sein Hoheitsgebiet betrof-
fen ist.

Ein Beschluss iiber den Ubergang zu einer gemeinsamen Verteidigung
erfordert einen einstimmigen Beschluss des Europdischen Rates. Es
wire Sache der Mitgliedstaaten, einschlieBlich Irlands, nach Maligabe
des Vertrags von Lissabon und ihrer jeweiligen verfassungsrechtlichen
Vorschriften zu entscheiden, ob der Beschluss zu einer gemeinsamen
Verteidigung gefasst wird.

Dieser Titel beriihrt oder prijudiziert in keiner Weise die Haltung oder
Politik anderer Mitgliedstaaten im Bereich der Sicherheit und Verteidi-

gung.

Es ist auch Sache jedes einzelnen Mitgliedstaates, nach Mal3gabe des
Vertrags von Lissabon und etwaiger innerstaatlicher Rechtsvorschriften
zu entscheiden, ob er an der Stindigen Strukturierten Zusammenarbeit
teilnimmt oder sich an der Europdischen Verteidigungsagentur beteiligt.

Der Vertrag von Lissabon sieht weder die Schaffung einer européischen
Armee noch die Einberufung zu irgendeinem militdrischen Verband vor.

Er beriihrt nicht das Recht Irlands oder eines anderen Mitgliedstaates,
Art und Umfang seiner Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben sowie
die Art seiner Verteidigungsfdhigkeit zu bestimmen.

Es ist Sache Irlands und jedes anderen Mitgliedstaats, nach Maf3gabe
etwaiger innerstaatlicher Rechtsvorschriften einen Beschluss iiber eine
etwaige Teilnahme an Militdroperationen zu fassen.
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TITEL IV
SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 4

Dieses Protokoll liegt bis zum 30. Juni 2012 zur Unterzeichnung durch
die Hohen Vertragsparteien auf.

Dieses Protokoll wird durch die Hohen Vertragsparteien sowie von der
Republik Kroatien, falls das Protokoll im Zeitpunkt des Beitritts der
Republik Kroatien zur Européischen Union noch nicht in Kraft getreten
ist, im Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert.
Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der Italienischen
Republik hinterlegt.

Dieses Protokoll tritt wenn moglich am 30. Juni 2013 in Kraft, sofern
alle Ratifikationsurkunden hinterlegt worden sind, oder andernfalls am
ersten Tag des auf die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde durch den
letzten Mitgliedstaat folgenden Monats.

Artikel 5

Dieses Protokoll ist in einer Urschrift in bulgarischer, dénischer, deut-
scher, englischer, estnischer, finnischer, franzdsischer, griechischer, iri-
scher, italienischer, lettischer, litauischer, maltesischer, niederldndischer,
polnischer, portugiesischer, ruménischer, schwedischer, slowakischer,
slowenischer, spanischer, tschechischer und ungarischer Sprache abge-
fasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaBlen verbindlich ist; es wird im
Archiv der Regierung der Italienischen Republik hinterlegt; diese iiber-
mittelt der Regierung jedes anderen Mitgliedstaats eine beglaubigte Ab-
schrift.

Sobald die Republik Kroatien gemdl Artikel 2 der Akte iiber die Be-
dingungen des Beitritts der Republik Kroatien durch dieses Protokoll
gebunden ist, wird der kroatische Wortlaut dieses Protokolls, der glei-
chermallen verbindlich ist wie die in Absatz 1 genannten Wortlaute, im
Archiv der Regierung der Italienischen Republik hinterlegt; diese iiber-
mittelt der Regierung jedes anderen Mitgliedstaats eine beglaubigte Ab-
schrift.
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ERKLARUNGEN

ZUR SCHLUSSAKTE DER REGIERUNGSKONFERENZ,

die den am 13. Dezember 2007 unterzeichneten Vertrag von Lissabon
angenommen hat

A. ERKLARUNGEN ZU BESTIMMUNGEN DER VERTRAGE
1. Erklirung zur Charta der Grundrechte der Europiischen Union

Die Charta der Grundrechte der Europdischen Union, die rechtsverbindlich ist,
bekriftigt die Grundrechte, die durch die Europdische Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und Grundfreiheiten garantiert werden und die sich aus den
gemeinsamen Verfassungsiiberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben.

Die Charta dehnt weder den Geltungsbereich des Unionsrechts iiber die Zustin-
digkeiten der Union hinaus aus noch begriindet sie neue Zustdndigkeiten oder
neue Aufgaben fiir die Union, und sie dndert nicht die in den Vertrigen fest-
gelegten Zustdndigkeiten und Aufgaben.

2. Erklirung zu Artikel 6 Absatz 2 des Vertrags iiber die Européische
Union

Die Konferenz kommt iiberein, dass der Beitritt der Union zur Europédischen
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten unter Bedin-
gungen erfolgen sollte, die es gestatten, die Besonderheiten der Rechtsordnung
der Union zu wahren. In diesem Zusammenhang stellt die Konferenz fest, dass
der Gerichtshof der Europdischen Union und der Europdische Gerichtshof fiir
Menschenrechte in einem regelméBigen Dialog stehen; dieser Dialog konnte beim
Beitritt der Union zu dieser Konvention intensiviert werden.

3. Erkldrung zu Artikel 8 des Vertrags iiber die Européische Union

Die Union tragt der besonderen Lage der Lander mit geringer territorialer Aus-
dehnung Rechnung, die spezifische Nachbarschaftsbeziehungen zur Union
unterhalten.

4. Erklirung zur Zusammensetzung des Europdischen Parlaments

Der zusitzliche Sitz im Europdischen Parlament wird Italien zugewiesen.

5. Erklidrung zur politischen Einigung des Europiischen Rates iiber den
Entwurf eines Beschlusses iiber die Zusammensetzung des Européischen
Parlaments

Der Européische Rat wird seine politische Zustimmung zum iiberarbeiteten Ent-
wurf eines Beschlusses iiber die Zusammensetzung des Europdischen Parlaments
in der Legislaturperiode 2009-2014 auf der Grundlage des Vorschlags des Euro-
péischen Parlaments erteilen.

6. Erklirung zu Artikel 15 Absiitze S und 6, Artikel 17 Absitze 6 und 7 und
Artikel 18 des Vertrags iiber die Europiische Union

Bei der Auswahl der Personen, die das Amt des Prisidenten des Europdischen
Rates, des Prisidenten der Kommission und des Hohen Vertreters der Union fiir
AuBlen- und Sicherheitspolitik ausiiben sollen, ist gebiihrend zu beriicksichtigen,
dass die geografische und demografische Vielfalt der Union und ihrer Mitglied-
staaten angemessen geachtet werden muss.
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7. Erklirung zu Artikel 16 Absatz 4 des Vertrags iiber die Européische
Union und zu Artikel 238 Absatz 2 des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Europiischen Union

Die Konferenz erklart, dass der Beschluss iiber die Anwendung des Artikels 16
Absatz 4 des Vertrags tiber die Europdische Union und des Artikels 238 Absatz 2
des Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union vom Rat am Tag der
Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon angenommen wird und am Tag des
Inkrafttretens jenes Vertrags in Kraft tritt. Der entsprechende Beschlussentwurf
ist nachstehend wiedergegeben:

Entwurf eines Beschlusses des Rates

iber die Anwendung des Artikels 16 Absatz 4 des Vertrags iiber die Europdische

Union und des Artikels 238 Absatz 2 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der

Europédischen Union zwischen dem 1. November 2014 und dem 31. Marz 2017
einerseits und ab dem 1. April 2017 andererseits

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

in Erwdgung nachstehender Griinde:

) Es sollten Bestimmungen erlassen werden, die einen reibungslosen Uber-
gang von der Regelung fiir die Beschlussfassung des Rates mit qualifi-
zierter Mehrheit, die in Artikel 3 Absatz 3 des Protokolls iiber die Uber-
gangsbestimmungen festgelegt ist und die bis zum 31. Oktober 2014
weiterhin gelten wird, zu der in Artikel 16 Absatz 4 des Vertrags iiber
die Europdische Union und Artikel 238 Absatz 2 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union vorgesehenen Abstimmungsrege-
lung gewihrleisten, die ab dem 1. November 2014 gelten wird, ein-
schlieBlich — wihrend eines Ubergangszeitraums bis zum 31. Mirz
2017 — der besonderen Bestimmungen gemiB Artikel 3 Absatz 2 des
genannten Protokolls.

) Der Rat wird auch in Zukunft alles daran setzen, die demokratische
Legitimierung der mit qualifizierter Mehrheit angenommenen Rechtsakte
zu erhdhen —

BESCHLIESST:

Abschnitt 1

Fiir die Zeit vom 1. November 2014 bis zum 31. Mérz 2017 anwendbare
Bestimmungen

Artikel 1

Fiir die Zeit vom 1. November 2014 bis zum 31. Mérz 2017 gilt Folgendes:
Wenn Mitglieder des Rates, die

a) mindestens drei Viertel der Bevdlkerung oder

b) mindestens drei Viertel der Anzahl der Mitgliedstaaten

vertreten, die fiir die Bildung einer Sperrminoritét erforderlich sind, wie sie sich
aus der Anwendung von Artikel 16 Absatz 4 Unterabsatz 1 des Vertrags tiber die
Européische Union oder Artikel 238 Absatz 2 des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Europédischen Union ergibt, erkldren, dass sie die Annahme eines Rechtsakts
durch den Rat mit qualifizierter Mehrheit ablehnen, so wird die Frage vom Rat
erortert.
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Artikel 2

Der Rat wird im Verlauf dieser Erorterungen alles in seiner Macht Stehende tun,
um innerhalb einer angemessenen Zeit und unbeschadet der durch das Unions-
recht vorgeschriebenen zwingenden Fristen eine zufrieden stellende Losung fiir
die von den Mitgliedern des Rates nach Artikel 1 vorgebrachten Anliegen zu
finden.

Artikel 3

Zu diesem Zweck unternimmt der Prisident des Rates mit Unterstiitzung der
Kommission unter Einhaltung der Geschéftsordnung des Rates alle erforderlichen
Schritte, um im Rat eine breitere Einigungsgrundlage zu ermdglichen. Die Mit-
glieder des Rates unterstiitzen ihn hierbei.

Abschnitt 2

Ab dem 1. April 2017 anwendbare Bestimmungen

Artikel 4

Ab dem 1. April 2017 gilt Folgendes: Wenn Mitglieder des Rates, die

a) mindestens 55 % der Bevdlkerung oder

b) mindestens 55 % der Anzahl der Mitgliedstaaten

vertreten, die fiir die Bildung einer Sperrminoritét erforderlich sind, wie sie sich
aus der Anwendung von Artikel 16 Absatz 4 Unterabsatz 1 des Vertrags iiber die
Européische Union oder Artikel 238 Absatz 2 des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Européischen Union ergibt, erkldren, dass sie die Annahme eines Rechtsakts
durch den Rat mit qualifizierter Mehrheit ablehnen, so wird die Frage vom Rat
erortert.

Artikel 5

Der Rat wird im Verlauf dieser Erorterungen alles in seiner Macht Stehende tun,
um innerhalb einer angemessenen Zeit und unbeschadet der durch das Unions-
recht vorgeschriebenen zwingenden Fristen eine zufrieden stellende Losung fiir
die von den Mitgliedern des Rates nach Artikel 4 vorgebrachten Anliegen zu
finden.

Artikel 6

Zu diesem Zweck unternimmt der Président des Rates mit Unterstiitzung der
Kommission unter Einhaltung der Geschéftsordnung des Rates alle erforderlichen
Schritte, um im Rat eine breitere Einigungsgrundlage zu ermoglichen. Die Mit-
glieder des Rates unterstiitzen ihn hierbei.

Abschnitt 3

Inkrafttreten des Beschlusses

Artikel 7

Dieser Beschluss tritt am Tag des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon in
Kraft.
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8. Erklirung zu den praktischen Maflnahmen, die zum Zeitpunkt des

Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon in Bezug auf den Vorsitz im

Européischen Rat und im Rat "Auswirtige Angelegenheiten" zu ergreifen
sind

Fiir den Fall, dass der Vertrag von Lissabon nach dem 1. Januar 2009 in Kraft
tritt, ersucht die Konferenz die zustdndigen Behorden des Mitgliedstaats, der zu
jenem Zeitpunkt den halbjéhrlich wechselnden Vorsitz im Rat wahrnimmt, einer-
seits und die Personlichkeit, die zum Présidenten des Européischen Rats gewahlt
wird, sowie die Personlichkeit, die zum Hohen Vertreter der Union fiir Aullen-
und Sicherheitspolitik ernannt wird, andererseits, in Absprache mit dem nach-
folgenden halbjéhrlichen Vorsitz die konkreten Maflnahmen zu ergreifen, die
erforderlich sind, damit der Ubergang in Bezug auf die sachbezogenen und die
organisatorischen Aspekte der Ausiibung des Vorsitzes im Europdischen Rat und
im Rat "Auswirtige Angelegenheiten" reibungslos erfolgen kann.

9. Erklirung zu Artikel 16 Absatz 9 des Vertrags iiber die Europiische
Union betreffend den Beschluss des Europiischen Rates iiber die
Ausiibung des Vorsitzes im Rat

Die Konferenz erklért, dass der Rat nach der Unterzeichnung des Vertrags von
Lissabon umgehend mit der Ausarbeitung des Beschlusses zur Festlegung der Ver-
fahren fiir die Anwendung des Beschlusses iiber die Ausiibung des Vorsitzes im Rat
beginnen und innerhalb von sechs Monaten zu einer politischen Einigung gelangen
sollte. Ein Entwurf fiir einen Beschluss des Européischen Rates, der am Tag des
Inkrafttretens jenes Vertrags angenommen wird, ist nachstehend wiedergegeben:

Entwurf eines Beschlusses des Européischen Rates

iiber die Ausilibung des Vorsitzes im Rat

Artikel 1

(1)  Der Vorsitz im Rat aufler in der Zusammensetzung "Auswértige Angele-
genheiten" wird von zuvor festgelegten Gruppen von drei Mitgliedstaaten fiir
einen Zeitraum von 18 Monaten wahrgenommen. Diese Gruppen werden in
gleichberechtigter Rotation der Mitgliedstaaten unter Beriicksichtigung ihrer Ver-
schiedenheit und des geografischen Gleichgewichts innerhalb der Union
zusammengestellt.

(2)  Jedes Mitglied der Gruppe nimmt den Vorsitz in allen Zusammensetzun-
gen des Rates aufler in der Zusammensetzung "Auswértige Angelegenheiten" im
Wechsel fiir einen Zeitraum von sechs Monaten wahr. Die anderen Mitglieder der
Gruppe unterstiitzen den Vorsitz auf der Grundlage eines gemeinsamen Pro-
gramms bei all seinen Aufgaben. Die Mitglieder der Gruppe konnen untereinan-
der alternative Regelungen beschlieBen.

Artikel 2

Der Vorsitz im Ausschuss der Standigen Vertreter der Regierungen der Mitglied-
staaten wird von einem Vertreter des Mitgliedstaats wahrgenommen, der den
Vorsitz im Rat in der Zusammensetzung "Allgemeine Angelegenheiten" innehat.

Der Vorsitz im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee wird von einem
Vertreter des Hohen Vertreters der Union fiir AufBlen- und Sicherheitspolitik
wahrgenommen.

Der Vorsitz in den vorbereitenden Gremien des Rates in seinen verschiedenen
Zusammensetzungen aufler in der Zusammensetzung "Auswirtige Angelegenhei-
ten" wird von dem Mitglied der Gruppe wahrgenommen, das den Vorsitz in der
entsprechenden Zusammensetzung des Rates fiihrt, sofern nach Artikel 4 nichts
anderes beschlossen wird.

Artikel 3

Der Rat in der Zusammensetzung "Allgemeine Angelegenheiten" sorgt im Rahmen
einer Mehrjahresplanung in Zusammenarbeit mit der Kommission fiir die Kohdrenz
und die Kontinuitéit der Arbeiten des Rates in seinen verschiedenen Zusammenset-
zungen. Die den Vorsitz wahrnehmenden Mitgliedstaaten treffen mit Unterstiitzung
des Generalsekretariats des Rates alle fiir die Organisation und den reibungslosen
Ablauf der Arbeiten des Rates erforderlichen Vorkehrungen.
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Artikel 4

Der Rat erldsst einen Beschluss mit Bestimmungen zur Anwendung dieses Be-
schlusses.

10. Erklirung zu Artikel 17 des Vertrags iiber die Europiische Union

Die Konferenz ist der Auffassung, dass die Kommission, wenn ihr nicht mehr
Staatsangehorige aller Mitgliedstaaten angehoren, besonders beachten sollte, dass
in den Beziechungen zu allen Mitgliedstaaten vollstindige Transparenz gewihr-
leistet sein muss. Dementsprechend sollte die Kommission enge Verbindungen zu
allen Mitgliedstaaten unterhalten, unabhingig davon, ob einer ihrer Staatsange-
horigen Mitglied der Kommission ist, und in diesem Zusammenhang besonders
beachten, dass Informationen mit allen Mitgliedstaaten geteilt und alle Mitglied-
staaten konsultiert werden miissen.

Die Konferenz ist ferner der Auffassung, dass die Kommission alle notwendigen
MaBnahmen ergreifen sollte, um sicherzustellen, dass die politischen, sozialen
und wirtschaftlichen Gegebenheiten in allen Mitgliedstaaten, auch in Mitglied-
staaten, die kein Kommissionsmitglied stellen, in vollem Umfang beriicksichtigt
werden. Dabei sollte durch geeignete organisatorische Vorkehrungen auch ge-
wahrleistet werden, dass der Standpunkt dieser Mitgliedstaaten beriicksichtigt
wird.

11. Erklirung zu Artikel 17 Absiitze 6 und 7 des Vertrags iiber die
Europiische Union

Die Konferenz ist der Auffassung, dass das Europdische Parlament und der
Europdische Rat im Einklang mit den Vertrdgen gemeinsam fiir den reibungs-
losen Ablauf des Prozesses, der zur Wahl des Présidenten der Europdischen
Kommission fiihrt, verantwortlich sind. Vertreter des Europidischen Parlaments
und des Européischen Rates werden daher vor dem Beschluss des Europdischen
Rates die erforderlichen Konsultationen in dem Rahmen durchfiihren, der als am
besten geeignet erachtet wird. Nach Artikel 17 Absatz 7 Unterabsatz 1 betreffen
diese Konsultationen das Profil der Kandidaten fiir das Amt des Présidenten der
Kommission unter Beriicksichtigung der Wahlen zum Européischen Parlament.
Die Einzelheiten dieser Konsultationen konnen zu gegebener Zeit einvernehmlich
zwischen dem Europdischen Parlament und dem Europdischen Rat festgelegt
werden.

12. Erklirung zu Artikel 18 des Vertrags iiber die Europiische Union

(1) Die Konferenz erklart, dass bei den Vorbereitungsarbeiten zur Ernennung des
Hohen Vertreters der Union fiir AuBen- und Sicherheitspolitik geméB Arti-
kel 18 des Vertrags iiber die Europdische Union und Artikel 5 des Protokolls
iiber die Ubergangsbestimmungen, die am Tag des Inkrafttretens des Vertrags
von Lissabon erfolgen soll, geeignete Kontakte zum Europidischen Parlament
erfolgen werden; die Amtszeit des Hohen Vertreters wird am selben Tag
beginnen und bis zum Ende der Amtszeit der an diesem Tag amtierenden
Kommission dauern.

(2) Des Weiteren erinnert die Konferenz daran, dass die Ernennung desjenigen
Hohen Vertreters der Union fiir Aulen- und Sicherheitspolitik, dessen Amts-
zeit im November 2009 zum gleichen Zeitpunkt wie die Amtszeit der ndchs-
ten Kommission beginnen und dieselbe Dauer wie diese haben wird, nach den
Artikeln 17 und 18 des Vertrags iiber die Europdische Union erfolgen wird.

13. Erklirung zur Gemeinsamen Aufien- und Sicherheitspolitik

Die Konferenz unterstreicht, dass die Bestimmungen des Vertrags iiber die Eu-
ropdische Union betreffend die Gemeinsame AufBlen- und Sicherheitspolitik, ein-
schlieflich der Schaffung des Amts des Hohen Vertreters der Union fiir Auflen-
und Sicherheitspolitik und der Errichtung eines Auswirtigen Dienstes, weder die
derzeit bestehenden Zustindigkeiten der Mitgliedstaaten fiir die Formulierung
und Durchfithrung ihrer AuBlenpolitik noch ihre nationale Vertretung in Dritt-
landern und internationalen Organisationen beriihren.
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Die Konferenz erinnert auBlerdem daran, dass die Bestimmungen iiber die Ge-
meinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik den besonderen Charakter der
Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Mitgliedstaaten unberiihrt lassen.

Sie hebt hervor, dass die Europdische Union und ihre Mitgliedstaaten nach wie
vor durch die Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und insbeson-
dere durch die Hauptverantwortung des Sicherheitsrats und seiner Mitglieder fiir
die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gebunden sind.

14. Erklirung zur Gemeinsamen Auflen- und Sicherheitspolitik

Zusitzlich zu den in Artikel 24 Absatz 1 des Vertrags iiber die Europiische
Union genannten besonderen Regeln und Verfahren betont die Konferenz, dass
die Bestimmungen zur Gemeinsamen Auflen- und Sicherheitspolitik, einschlie3-
lich zum Hohen Vertreter der Union fiir AuBlen- und Sicherheitspolitik und zum
Auswirtigen Dienst, die bestehenden Rechtsgrundlagen, die Zustdndigkeiten und
Befugnisse der einzelnen Mitgliedstaaten in Bezug auf die Formulierung und die
Durchfiihrung ihrer AuBenpolitik, ihre nationalen diplomatischen Dienste, ihre
Beziehungen zu Drittlindern und ihre Beteiligung an internationalen Organisa-
tionen, einschlieBlich der Mitgliedschaft eines Mitgliedstaats im Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen, nicht beriihren.

Die Konferenz stellt ferner fest, dass der Kommission durch die Bestimmungen
zur Gemeinsamen AuBlen- und Sicherheitspolitik keine neuen Befugnisse zur
Einleitung von Beschliissen tibertragen werden und dass diese Bestimmungen
die Rolle des Europdischen Parlaments nicht erweitern.

Die Konferenz erinnert auBlerdem daran, dass die Bestimmungen iiber die Ge-
meinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik den besonderen Charakter der
Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Mitgliedstaaten unberiihrt lassen.

15. Erklirung zu Artikel 27 des Vertrags iiber die Europiische Union

Die Konferenz erklart, dass der Generalsekretir des Rates und Hohe Vertreter fiir
die Gemeinsame Aufen- und Sicherheitspolitik, die Kommission und die Mit-
gliedstaaten die Vorarbeiten zur Errichtung des Europdischen Auswértigen Diens-
tes einleiten sollten, sobald der Vertrag von Lissabon unterzeichnet worden ist.

16. Erklirung zu Artikel 55 Absatz 2 des Vertrags iiber die Europiische
Union

Die Konferenz ist der Auffassung, dass die Moglichkeit der Erstellung von Uber-
setzungen der Vertrdge in den Sprachen nach Artikel 55 Absatz 2 zur Verwirk-
lichung des Ziels beitrdgt, den Reichtum der kulturellen und sprachlichen Vielfalt
der Union im Sinne von Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 4 zu wahren. Sie
bekriftigt diesbeziiglich, dass die Union grolen Wert auf die kulturelle Vielfalt
Europas legt und diesen und anderen Sprachen weiterhin besondere Bedeutung
beimessen wird.

Die Konferenz empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten, die von der in Artikel 55
Absatz 2 vorgesehenen Moglichkeit Gebrauch machen mochten, dem Rat inner-
halb von sechs Monaten nach der Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon die
Sprache bzw. Sprachen mitteilen, in die die Vertrdge iibersetzt werden sollen.

17. Erklirung zum Vorrang

Die Konferenz weist darauf hin, dass die Vertrdge und das von der Union auf der
Grundlage der Vertrdge gesetzte Recht im Einklang mit der stindigen Recht-
sprechung des Gerichtshofs der Europédischen Union unter den in dieser Recht-
sprechung festgelegten Bedingungen Vorrang vor dem Recht der Mitgliedstaaten
haben.
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Dariiber hinaus hat die Konferenz beschlossen, dass das Gutachten des Juristi-
schen Dienstes des Rates zum Vorrang in der Fassung des Dokuments 11197/07
(JUR 260) dieser Schlussakte beigefiigt wird:

"Gutachten des Juristischen Dienstes des Rates
vom 22. Juni 2007

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der Vorrang des EG-Rechts einer
der Grundpfeiler des Gemeinschafisrechts. Dem Gerichtshof zufolge ergibt sich
dieser Grundsatz aus der Besonderheit der Europdischen Gemeinschaft. Zum
Zeitpunkt des ersten Urteils im Rahmen dieser stdindigen Rechtsprechung
(Rechtssache 6/64, Costa gegen ENEL, 15. Juli 1964 (")) war dieser Vorrang
im Vertrag nicht erwdihnt. Dies ist auch heute noch der Fall. Die Tatsache, dass
der Grundsatz dieses Vorrangs nicht in den kiinftigen Vertrag aufgenommen
wird, dndert nichts an seiner Existenz und an der bestehenden Rechtsprechung
des Gerichtshofs.

18. Erklirung zur Abgrenzung der Zustindigkeiten

Die Konferenz unterstreicht, dass gemé3 dem in dem Vertrag iiber die Europdi-
sche Union und dem Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
vorgesehenen System der Aufteilung der Zustidndigkeiten zwischen der Union
und den Mitgliedstaaten alle der Union nicht in den Vertrdgen iibertragenen
Zustindigkeiten bei den Mitgliedstaaten verbleiben.

Ubertragen die Vertrige der Union fiir einen bestimmten Bereich eine mit den
Mitgliedstaaten geteilte Zustandigkeit, so nehmen die Mitgliedstaaten ihre Zu-
stindigkeit wahr, sofern und soweit die Union ihre Zustdndigkeit nicht ausgeiibt
hat oder entschieden hat, diese nicht mehr auszuiiben. Der letztgenannte Fall ist
gegeben, wenn die zustdndigen Organe der Union beschlieen, einen Gesetz-
gebungsakt aufzuheben, insbesondere um die stdndige Einhaltung der Grundsitze
der Subsidiaritdt und der VerhéltnismaBigkeit besser sicherzustellen. Der Rat
kann die Kommission auf Initiative eines oder mehrerer seiner Mitglieder (Ver-
treter der Mitgliedstaaten) gemél Artikel 241 des Vertrags liber die Arbeitsweise
der Europdischen Union auffordern, Vorschldge fiir die Aufhebung eines Gesetz-
gebungsakts zu unterbreiten. Die Konferenz begriifit, dass die Kommission er-
klért, sie werde solchen Aufforderungen besondere Beachtung schenken.

Ebenso konnen die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten im Rahmen
einer Regierungskonferenz gemiB dem ordentlichen Anderungsverfahren nach
Artikel 48 Absitze 2 bis 5 des Vertrags iiber die Europiische Union eine An-
derung der Vertrdge, auf denen die Union beruht, einschlieBlich einer Auswei-
tung oder Verringerung der der Union in diesen Vertrdgen iibertragenen Zustin-
digkeiten, beschliefen.

19. Erklirung zu Artikel 8 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europiischen Union

Die Konferenz ist sich dariiber einig, dass die Union bei ihren allgemeinen
Bemiihungen, Ungleichheiten zwischen Frauen und Ménnern zu beseitigen, in
den verschiedenen Politikbereichen darauf hinwirken wird, jede Art der héusli-
chen Gewalt zu bekdmpfen. Die Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen Maf3-
nahmen ergreifen, um solche strafbaren Handlungen zu verhindern und zu ahn-
den sowie die Opfer zu unterstiitzen und zu schiitzen.

20. Erklirung zu Artikel 16 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union

Die Konferenz erklart, dass immer dann, wenn Bestimmungen iiber den Schutz
personenbezogener Daten, die auf der Grundlage von Artikel 16 zu erlassen sind,
direkte Auswirkungen auf die nationale Sicherheit haben kénnten, dieser Um-
stand gebithrend zu beriicksichtigen ist. Sie weist darauf hin, dass die derzeit
geltenden Rechtsvorschriften (siche insbesondere Richtlinie 95/46/EG) besondere
Ausnahmeregelungen hierzu enthalten.

(") "Aus (...) folgt, dass dem vom Vertrag geschaffenen, somit aus einer autonomen Rechts-
quelle fliefsenden Recht wegen dieser seiner Eigenstindigkeit keine wie immer gearteten
innerstaatlichen Rechtsvorschrifien vorgehen kénnen, wenn ihm nicht sein Charakter als
Gemeinschaftsrecht aberkannt und wenn nicht die Rechtsgrundlage der Gemeinschaft
selbst in Frage gestellt werden soll.""
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21. Erklirung zum Schutz personenbezogener Daten im Bereich der
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen
Zusammenarbeit

Die Konferenz erkennt an, dass es sich aufgrund des spezifischen Charakters der
Bereiche justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen und polizeiliche Zusammen-
arbeit als erforderlich erweisen konnte, in diesen Bereichen spezifische, auf Ar-
tikel 16 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union gestiitzte
Vorschriften iiber den Schutz personenbezogener Daten und den freien Daten-
verkehr zu erlassen.

22. Erklirung zu den Artikeln 48 und 79 des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Europiiischen Union

Die Konferenz geht davon aus, dass den Interessen des betroffenen Mitgliedstaats
gebithrend Rechnung getragen wird, wenn ein Entwurf eines Gesetzgebungsakts
nach Artikel 79 Absatz 2 — wie in Artikel 48 Absatz 2 dargelegt — wichtige
Aspekte, wie den Geltungsbereich, die Kosten oder die Finanzstruktur des Sys-
tems der sozialen Sicherheit eines Mitgliedstaats verletzen oder das finanzielle
Gleichgewicht dieses Systems beeintrachtigen wiirde.

23. Erklirung zu Artikel 48 Absatz 2 des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Europiischen Union

Die Konferenz verweist darauf, dass der Europdische Rat in diesem Fall nach
Artikel 15 Absatz 4 des Vertrags iiber die Europdische Union im Konsens
entscheidet.

24. Erklirung zur Rechtspersonlichkeit der Européischen Union

Die Konferenz bestitigt, dass der Umstand, dass die Europdische Union Rechts-
personlichkeit hat, die Union keinesfalls erméchtigt, iber die ihr von den Mit-
gliedstaaten in den Vertrdgen ubertragenen Zustdndigkeiten hinaus gesetzgebe-
risch tdtig zu sein oder iiber diese Zustindigkeiten hinaus zu handeln.

25. Erklirung zu den Artikeln 75 und 215 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Européischen Union

Die Konferenz weist darauf hin, dass die Achtung der Grundrechte und -freihei-
ten es insbesondere erforderlich macht, dass der Rechtsschutz der betreffenden
Einzelpersonen oder Einheiten gebiihrend beriicksichtigt wird. Zu diesem Zweck
und zur Gewdhrleistung einer griindlichen gerichtlichen Priifung von Beschliis-
sen, durch die Einzelpersonen oder Einheiten restriktiven MaBlnahmen unterwor-
fen werden, miissen diese Beschliisse auf klaren und eindeutigen Kriterien beru-
hen. Diese Kriterien miissen auf die Besonderheiten der jeweiligen restriktiven
MalBnahme zugeschnitten sein.

26. Erklirung zur Nichtbeteiligung eines Mitgliedstaats an einer auf den
Dritten Teil Titel V des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europiischen
Union gestiitzten Maflnahme

Die Konferenz erklart, dass der Rat in dem Fall, dass ein Mitgliedstaat entschei-
det, sich nicht an einer auf den Dritten Teil Titel V des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union gestiitzten Mafinahme zu beteiligen, eine
eingehende Erorterung iiber die moglichen Implikationen und Auswirkungen der
Nichtbeteiligung dieses Mitgliedstaats an dieser Maflnahme fiihren wird.

Auflerdem kann jeder Mitgliedstaat die Kommission ersuchen, die Lage auf der
Grundlage des Artikels 116 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen
Union zu priifen.

Die vorstehenden Absétze beriihren nicht die Moglichkeit fiir einen Mitgliedstaat,
den Europdischen Rat mit dieser Frage zu befassen.

27. Erklirung zu Artikel 85 Absatz 1 Unterabsatz 2 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europiischen Union

Nach Auffassung der Konferenz sollten die Verordnungen nach Artikel 85 Ab-
satz 1 Unterabsatz 2 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
den nationalen Vorschriften und Verfahrensweisen im Zusammenhang mit der
Einleitung strafrechtlicher Ermittlungsmanahmen Rechnung tragen.
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28. Erklirung zu Artikel 98 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union

Die Konferenz stellt fest, dass Artikel 98 nach der gegenwértigen Praxis an-
zuwenden ist. Die Formulierung "MafBinahmen (...), soweit sie erforderlich sind,
um die wirtschaftlichen Nachteile auszugleichen, die der Wirtschaft bestimmter,
von der Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der Bundesrepublik aus dieser
Teilung entstehen" wird im Einklang mit der geltenden Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Européischen Union ausgelegt.

29. Erklirung zu Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe ¢ des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europiischen Union

Die Konferenz stellt fest, dass Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe ¢ im Einklang mit
der geltenden Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europdischen Union zur
Anwendbarkeit dieser Bestimmungen auf die Beihilfen filir bestimmte, durch
die frithere Teilung Deutschlands beeintrachtigte Gebiete der Bundesrepublik
Deutschland auszulegen ist.

30. Erklirung zu Artikel 126 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europiischen Union

In Bezug auf Artikel 126 bekriftigt die Konferenz, dass die Wirtschafts- und
Haushaltspolitik der Union und der Mitgliedstaaten auf die beiden fundamentalen
Ziele ausgerichtet ist, das Wachstumspotenzial zu steigern und eine solide Haus-
haltslage zu gewdhrleisten. Der Stabilitits- und Wachstumspakt ist ein wichtiges
Instrument fiir die Verwirklichung dieser Ziele.

Die Konferenz bekennt sich erneut zu den Bestimmungen iiber den Stabilitéts-
und Wachstumspakt als Rahmen fiir die Koordinierung der Haushaltspolitik in
den Mitgliedstaaten.

Die Konferenz bekriftigt, dass sich mit einem auf Regeln beruhenden System am
besten gewdhrleisten ldsst, dass die Verpflichtungen tatséchlich eingehalten und
alle Mitgliedstaaten gleich behandelt werden.

In diesem Zusammenhang erneuert die Konferenz ferner ihr Bekenntnis zu den
Zielen der Lissabonner Strategie: Schaffung von Arbeitsplatzen, Strukturreformen
und sozialer Zusammenhalt.

Die Union strebt ein ausgewogenes Wirtschaftswachstum und Preisstabilitdt an.
Deshalb muss die Wirtschafts- und Haushaltspolitik in Zeiten schwachen Wirt-
schaftswachstums die entsprechenden Priorititen in Bezug auf Wirtschaftsrefor-
men, Innovation, Wettbewerbsfahigkeit und Steigerung der privaten Investitionen
und des privaten Verbrauchs setzen. Dies sollte in der Ausrichtung der Haus-
haltsbeschliisse auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union zum Ausdruck
kommen, insbesondere dadurch, dass die 6ffentlichen Einnahmen und Ausgaben
umgeschichtet werden, wobei die Haushaltsdisziplin nach den Vertragen und dem
Stabilitdts- und Wachstumspakt zu wahren ist.

Die haushalts- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen, vor denen die Mit-
gliedstaaten stehen, unterstreichen die Bedeutung einer soliden Haushaltspolitik
wihrend des gesamten Konjunkturzyklus.

Die Konferenz kommt iiberein, dass die Mitgliedstaaten Phasen der wirtschaftli-
chen Erholung aktiv nutzen sollten, um die 6ffentlichen Finanzen zu konsolidie-
ren und ihre Haushaltslage zu verbessern. Das Ziel ist dabei, in Zeiten giinstiger
Konjunktur schrittweise einen Haushaltsiiberschuss zu erreichen, um in Zeiten
der konjunkturellen Abschwéchung iiber den nétigen Spielraum zu verfiigen und
so zur langfristigen Tragféhigkeit der 6ffentlichen Finanzen beizutragen.

Die Mitgliedstaaten sehen etwaigen Vorschlagen der Kommission und weiteren
Beitrdgen der Mitgliedstaaten zu der Frage, wie die Umsetzung des Stabilitdts-
und Wachstumspakts verstarkt und klarer gestaltet werden kann, mit Interesse
entgegen. Die Mitgliedstaaten werden die notwendigen MaBnahmen zur Steige-
rung des Wachstumspotenzials ihrer Wirtschaft treffen. Hierzu konnte auch eine
bessere Abstimmung der Wirtschaftspolitik beitragen. Diese Erkldrung greift
kiinftigen Beratungen iiber den Stabilitdts- und Wachstumspakt nicht vor.
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31. Erklirung zu Artikel 156 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union

Die Konferenz bestitigt, dass die in Artikel 156 aufgefiihrten Politikbereiche im
Wesentlichen in die Zustindigkeit der Mitgliedstaaten fallen. Die auf Unions-
ebene nach diesem Artikel zu ergreifenden Forder- und Koordinierungsmafinah-
men haben ergdnzenden Charakter. Sie dienen der Stirkung der Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten und nicht der Harmonisierung einzelstaatlicher
Systeme. Die in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden Garantien und Ge-
pflogenheiten hinsichtlich der Verantwortung der Sozialpartner bleiben unberiihrt.

Diese Erkldrung beriihrt nicht die Bestimmungen der Vertrége, einschlieflich im
Sozialbereich, mit denen der Union Zustdndigkeiten iibertragen werden.

32. Erklirung zu Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe ¢ des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europiischen Union

Die Konferenz erklirt, dass die nach Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe ¢ zu
erlassenden Maflnahmen den gemeinsamen Sicherheitsanliegen Rechnung tragen
und auf die Festlegung hoher Qualitits- und Sicherheitsstandards gerichtet sein
miissen, wenn aufgrund nationaler Standards, die den Binnenmarkt beriihren,
andernfalls ein hohes Gesundheitsschutzniveau nicht erreicht werden koénnte.

33. Erklirung zu Artikel 174 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europiischen Union

Die Konferenz vertritt die Auffassung, dass die Bezugnahme auf Inselregionen in
Artikel 174 auch fiir Inselstaaten insgesamt gelten kann, sofern die notwendigen
Kriterien erfiillt sind.

34. Erklirung zu Artikel 179 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union

Die Konferenz ist sich dariiber einig, dass die Tétigkeit der Union auf dem
Gebiet der Forschung und technologischen Entwicklung den grundsitzlichen
Ausrichtungen und Entscheidungen in der Forschungspolitik der Mitgliedstaaten
angemessen Rechnung tragen wird.

35. Erklirung zu Artikel 194 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union

Die Konferenz ist der Auffassung, dass Artikel 194 das Recht der Mitgliedstaaten
unbertihrt ldsst, Bestimmungen zu erlassen, die fiir die Gewdhrleistung ihrer
Energieversorgung unter den Bedingungen des Artikels 347 erforderlich sind.

36. Erklirung zu Artikel 218 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der

Européischen Union iiber die Aushandlung und den Abschluss

internationaler Ubereinkiinfte betreffend den Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts durch die Mitgliedstaaten

Die Konferenz bestitigt, dass die Mitgliedstaaten Ubereinkiinfte mit Drittlindern
oder internationalen Organisationen in den Bereichen des Dritten Teils Titel V
Kapitel 3, 4 und 5 aushandeln und schlieBen kénnen, sofern diese Ubereinkiinfte
mit dem Unionsrecht im Einklang stehen.

37. Erklirung zu Artikel 222 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union

Unbeschadet der MafBinahmen der Union zur Erfiillung ihrer Verpflichtung zur
Solidaritdt gegeniiber einem Mitgliedstaat, der von einem Terroranschlag, einer
Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten Katastrophe betroffen
ist, zielt keine der Bestimmungen des Artikels 222 darauf ab, das Recht eines
anderen Mitgliedstaats zu beeintrachtigen, die am besten geeigneten Mittel zur
Erfillung seiner Verpflichtung zur Solidaritit gegeniiber dem betreffenden Mit-
gliedstaat zu wihlen.
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38. Erklirung zu Artikel 252 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union zur Zahl der Generalanwiilte des Gerichtshofs

Die Konferenz erklért, dass der Rat, wenn der Gerichtshof gemall Artikel 252
Absatz 1 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union beantragt,
die Zahl der Generalanwilte um drei zu erhohen (elf anstelle von acht), ein-
stimmig eine solche Erhdhung beschlieen wird.

Fiir diesen Fall ist sich die Konferenz darin einig, dass Polen einen stdndigen
Generalanwalt stellen wird, wie dies bereits fiir Deutschland, Frankreich, Italien,
Spanien und das Vereinigte Konigreich der Fall ist, und nicht linger am Rota-
tionssystem teilnehmen wird, wobei das bestehende Rotationssystem dann die
Rotation von fiinf anstelle von drei Generalanwélten beinhalten wird.

39. Erklirung zu Artikel 290 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europiischen Union

Die Konferenz nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission beabsichtigt, bei der
Ausarbeitung ihrer Entwiirfe fiir delegierte Rechtsakte im Bereich der Finanz-
dienstleistungen nach ihrer iiblichen Vorgehensweise weiterhin von den Mitglied-
staaten benannte Experten zu konsultieren.

40. Erklirung zu Artikel 329 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union

Die Konferenz erklért, dass die Mitgliedstaaten, die einen Antrag auf Begriin-
dung einer Verstirkten Zusammenarbeit stellen, angeben konnen, ob sie bereits
in diesem Stadium beabsichtigen, Artikel 333 iiber die Ausdehnung der Be-
schlussfassung mit qualifizierter Mehrheit anzuwenden oder ob sie das ordentli-
che Gesetzgebungsverfahren in Anspruch nehmen mdchten.

41. Erklirung zu Artikel 352 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europiischen Union

Die Konferenz erklart, dass die in Artikel 352 Absatz 1 des Vertrags iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union enthaltene Bezugnahme auf die Ziele der
Union die in Artikel 3 Absétze 2 und 3 des Vertrags iiber die Europdische Union
festgelegten Ziele sowie die Ziele des Artikels 3 Absatz 5 des genannten Vertrags
hinsichtlich des auswértigen Handelns nach dem Fiinften Teil des Vertrags iiber
die Arbeitsweise der Europdischen Union betrifft. Es ist daher ausgeschlossen,
dass auf Artikel 352 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
gestiitzte Maflnahmen ausschlielich Ziele nach Artikel 3 Absatz 1 des Vertrags
iiber die Europdische Union verfolgen. In diesem Zusammenhang stellt die Kon-
ferenz fest, dass gemél Artikel 31 Absatz 1 des Vertrags iiber die Européische
Union im Bereich der Gemeinsamen Auflen- und Sicherheitspolitik keine Gesetz-
gebungsakte erlassen werden diirfen.

42. Erklirung zu Artikel 352 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union

Die Konferenz unterstreicht, dass nach der stindigen Rechtsprechung des Ge-
richtshofs der Europdischen Union Artikel 352 des Vertrags iliber die Arbeits-
weise der Europdischen Union integrierender Bestandteil einer auf dem Grund-
satz der begrenzten Einzelermichtigung beruhenden institutionellen Ordnung ist
und daher keine Grundlage dafiir bieten kann, den Bereich der Unionsbefugnisse
iiber den allgemeinen Rahmen hinaus auszudehnen, der sich aus der Gesamtheit
der Bestimmungen der Vertrige und insbesondere der Bestimmungen ergibt, die
die Aufgaben und Tétigkeiten der Union festlegen. Dieser Artikel kann jedenfalls
nicht als Rechtsgrundlage fiir den Erlass von Bestimmungen dienen, die der
Sache nach, gemessen an ihren Folgen, auf eine Anderung der Vertrige ohne
Einhaltung des hierzu in den Vertrdgen vorgesehenen Verfahrens hinausliefen.
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43. Erklirung zu Artikel 355 Absatz 6 des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Européischen Union

Die Hohen Vertragsparteien kommen iiberein, dass der Europdische Rat nach
Artikel 355 Absatz 6 einen Beschluss im Hinblick auf die Anderung des Status
von Mayotte gegeniiber der Union erlassen wird, um dieses Gebiet zu einem
Gebiet in duBerster Randlage im Sinne des Artikels 355 Absatz 1 und des
Artikels 349 zu machen, wenn die franzosischen Behorden dem Européischen
Rat und der Kommission mitteilen, dass die jiingste Entwicklung des internen
Status der Insel dies gestattet.

B. ERKLARUNGEN ZU DEN DEN VERTRAGEN BEIGEFUGTEN
PROTOKOLLEN

44. Erklirung zu Artikel 5 des Protokolls iiber den in den Rahmen der
Europiischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand

Die Konferenz stellt fest, dass ein Mitgliedstaat, der nach Artikel 5 Absatz 2 des
Protokolls iiber den in den Rahmen der Europdischen Union einbezogenen
Schengen-Besitzstand mitgeteilt hat, dass er sich nicht an einem Vorschlag
oder einer Initiative beteiligen mochte, die betreffende Mitteilung vor der An-
nahme der auf dem Schengen-Besitzstand aufbauenden MaBinahme jederzeit zu-
riickziehen kann.

45. Erklirung zu Artikel 5 Absatz 2 des Protokolls iiber den in den Rahmen
der Europiischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand

Die Konferenz erklért, dass der Rat, wenn das Vereinigte Konigreich bzw. Irland
ihm mitteilt, sich nicht an einer Maflnahme beteiligen zu wollen, die auf einen
Teil des Schengen-Besitzstands aufbaut, an dem sich das Vereinigte Konigreich
bzw. Irland beteiligt, eine eingehende Erdrterung der moglichen Auswirkungen
der Nichtbeteiligung des betreffenden Mitgliedstaats an der betreffenden Maf-
nahme fiihren wird. Die Erérterung im Rat soll im Lichte der Angaben der
Kommission zu dem Verhiltnis zwischen dem Vorschlag und dem
Schengen-Besitzstand gefiihrt werden.

46. Erklirung zu Artikel 5 Absatz 3 des Protokolls iiber den in den Rahmen
der Europiischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand

Die Konferenz weist darauf hin, dass die Kommission, falls der Rat nach einer
ersten vertieften Erdrterung der Frage keinen Beschluss fasst, dem Rat einen
gedinderten Vorschlag im Hinblick auf eine weitere vertiefte Uberpriifung durch
den Rat, die innerhalb von vier Monaten vorzunehmen ist, vorlegen kann.

47. Erklirung zu Artikel 5 Absitze 3, 4 und 5 des Protokolls iiber den in
den Rahmen der Européiischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand

Die Konferenz stellt fest, dass in den Bedingungen, die in dem Beschluss nach
Artikel 5 Absitze 3, 4 oder 5 des Protokolls iiber den in den Rahmen der
Europdischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand festzulegen sind, vor-
gesehen werden kann, dass der betreffende Mitgliedstaat etwaige unmittelbare
finanzielle Folgen zu tragen hat, die sich zwangsldufig und unvermeidbar daraus
ergeben, dass er sich an dem in einem Beschluss des Rates nach Artikel 4 des
genannten Protokolls aufgefiihrten Besitzstand in seiner Gesamtheit oder in Tei-
len nicht mehr beteiligt.

48. Erklirung zu dem Protokoll iiber die Position Dinemarks

Die Konferenz nimmt zur Kenntnis, dass Danemark in Bezug auf Rechtsakte, die
vom Rat allein oder gemeinsam mit dem Europdischen Parlament zu erlassen
sind und sowohl Bestimmungen enthalten, die auf Danemark anwendbar sind, als
auch Bestimmungen, die auf Didnemark nicht anwendbar sind, da sie sich auf
eine Rechtsgrundlage stiitzen, fiir die Teil I des Protokolls iiber die Position
Déanemarks gilt, erklért, dass es nicht von seinem Stimmrecht Gebrauch machen
wird, um den Erlass von Bestimmungen zu verhindern, die nicht auf Danemark
anwendbar sind.

Die Konferenz nimmt dariiber hinaus zur Kenntnis, dass Dinemark auf der
Grundlage seiner Erkldrung zu Artikel 222 erklart, dass Danemarks Beteiligung
an MafBnahmen oder Rechtsakten nach Artikel 222 im Einklang mit Teil I und
Teil II des Protokolls iiber die Position Dénemarks erfolgen wird.
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49. Erklirung betreffend Italien

Die Konferenz nimmt zur Kenntnis, dass das Protokoll betreffend Italien, das
1957 dem Vertrag zur Griindung der Europdischen Wirtschaftsgemeinschaft bei-
gefiigt war, in der bei der Annahme des Vertrags iiber die Europdische Union
gednderten Fassung Folgendes vorsah:

"DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

VON DEM WUNSCH GELEITET, gewisse besondere Probleme betreffend Ita-
lien zu regeln —

SIND iiber folgende Bestimmungen UBEREINGEKOMMEN, die diesem Ver-
trag als Anhang beigefiigt sind:

DIE MITGLIEDSTAATEN DER GEMEINSCHAFT

NEHMEN ZUR KENNTNIS, dass sich die italienische Regierung mit der Durch-
filhrung eines Zehnjahresplans zur wirtschaftlichen Ausweitung befasst, durch
den die strukturellen Unterschiede der italienischen Volkswirtschaft ausgeglichen
werden sollen, und zwar insbesondere durch die Ausriistung der weniger ent-
wickelten Gebiete Siiditaliens und der italienischen Inseln sowie durch die Schaf-
fung neuer Arbeitspldtze zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit;

WEISEN DARAUF HIN, dass die Grundsitze und die Ziele dieses Plans der
italienischen Regierung von Organisationen fiir internationale Zusammenarbeit,
deren Mitglieder sie sind, beriicksichtigt und gebilligt wurden;

ERKENNEN AN, dass die Erreichung der Ziele des italienischen Plans in ihrem
gemeinsamen Interesse liegt;

KOMMEN UBEREIN, den Organen der Gemeinschaft die Anwendung aller in
diesem Vertrag vorgesehenen Mittel und Verfahren zu empfehlen, insbesondere
durch eine angemessene Verwendung der Mittel der Europdischen Investitions-
bank und des Européischen Sozialfonds der italienischen Regierung die Erfiillung
dieser Aufgabe zu erleichtern;

SIND DER AUFFASSUNG, dass die Organe der Gemeinschaft bei der Anwen-
dung dieses Vertrags beriicksichtigen miissen, dass die italienische Volkswirt-
schaft in den kommenden Jahren erheblichen Belastungen ausgesetzt sein wird,
und dass geféhrliche Spannungen, namentlich in der Zahlungsbilanz oder im
Beschiftigungsstand, durch welche die Anwendung dieses Vertrags in Italien
in Frage gestellt werden konnte, zu vermeiden sind,

ERKENNEN insbesondere AN, dass im Falle der Anwendung der Artikel 109h
und 109i darauf zu achten ist, dass bei den MaBnahmen, um welche die italie-
nische Regierung ersucht wird, die Durchfiihrung ihres Plans zur wirtschaftlichen
Ausweitung und zur Hebung des Lebensstandards der Bevolkerung gesichert
bleibt."

50. Erkliarung zu Artikel 10 des Protokolls iiber die
Ubergangsbestimmungen

Die Konferenz ersucht das Europdische Parlament, den Rat und die Kommission,
sich im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse zu bemiihen, in geeigneten Fillen
und nach Moglichkeit innerhalb der in Artikel 10 Absatz 3 des Protokolls iiber
die Ubergangsbestimmungen genannten Frist von fiinf Jahren Rechtsakte zu
erlassen, mit denen die in Artikel 10 Absatz 1 jenes Protokolls genannten Rechts-
akte gedndert oder ersetzt werden.

C. ERKLARUNGEN VON MITGLIEDSTAATEN
51. Erkliarung des Konigreichs Belgien zu den nationalen Parlamenten

Belgien erklért, dass aufgrund seines Verfassungsrechts sowohl das Abgeord-
netenhaus und der Senat des Bundesparlaments als auch die Parlamente der
Gemeinschaften und Regionen — je nach den von der Union ausgeiibten Befug-
nissen — als Bestandteil des Systems des nationalen Parlaments oder als Kam-
mern des nationalen Parlaments handeln.
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52. Erklirung des Konigreichs Belgien, der Republik Bulgarien, der

Bundesrepublik Deutschland, der Hellenischen Republik, des Konigreichs

Spanien, der Italienischen Republik, der Republik Zypern, der Republik

Litauen, des GroBlherzogtums Luxemburg, der Republik Ungarn, der

Republik Malta, der Republik Osterreich, der Portugiesischen Republik,

Rumiiniens, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zu
den Symbolen der Europiischen Union

Belgien, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Italien, Zypern, Litauen,
Luxemburg, Ungarn, Malta, Osterreich, Portugal, Ruménien, Slowenien und die
Slowakei erkldren, dass die Flagge mit einem Kreis von zwdlf goldenen Sternen
auf blauem Hintergrund, die Hymne aus der "Ode an die Freude" der Neunten
Symphonie von Ludwig van Beethoven, der Leitspruch "In Vielfalt geeint", der
Euro als Wihrung der Europdischen Union und der Europatag am 9. Mai fiir sie
auch kiinftig als Symbole die Zusammengehdorigkeit der Menschen in der Euro-
péischen Union und ihre Verbundenheit mit dieser zum Ausdruck bringen.

53. Erklirung der Tschechischen Republik zur Charta der Grundrechte der
Europiischen Union

1. Die Tschechische Republik erinnert daran, dass die Bestimmungen der Charta
der Grundrechte der Europdischen Union fiir die Organe und Einrichtungen
der Europdischen Union gelten, wobei das Subsidiaritdtsprinzip und die Auf-
teilung der Zusténdigkeiten zwischen der Europdischen Union und ihren Mit-
gliedstaaten, wie sie in der Erkldrung (Nr. 18) zur Abgrenzung der Zustindig-
keiten bekriftigt wird, gebiihrend zu beachten sind. Die Tschechische Repub-
lik betont, dass die Bestimmungen der Charta ausschlieBlich dann fiir die
Mitgliedstaaten gelten, wenn diese Unionsrecht durchfithren, nicht aber,
wenn sie vom Unionsrecht unabhéngige nationale Rechtsvorschriften erlassen
und durchfiihren.

2. Die Tschechische Republik hebt ferner hervor, dass die Charta den Geltungs-
bereich des Unionsrechts nicht ausdehnt und auch keine neuen Zusténdig-
keiten fiir die Union begriindet. Weder begrenzt sie den Geltungsbereich
der nationalen Rechtsvorschriften noch beschneidet sie die derzeitigen Zustén-
digkeiten der nationalen Regierungen auf diesem Gebiet.

3. Die Tschechische Republik betont, dass in der Charta Grundrechte und
Grundsitze, wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsiiberlieferungen
der Mitgliedstaaten ergeben, anerkannt werden und diese Grundrechte und
Grundsitze somit im Einklang mit diesen Uberlieferungen auszulegen sind.

4. Die Tschechische Republik betont ferner, dass keine Bestimmung dieser
Charta als eine Einschrinkung oder Verletzung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten ausgelegt werden darf, die in dem jeweiligen Anwendungs-
bereich durch das Recht der Union und durch die internationalen Uberein-
kiinfte, bei denen die Union oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind,
darunter insbesondere die Europdische Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, sowie durch die Verfassungen der Mitglied-
staaten anerkannt werden.

54. Erklirung der Bundesrepublik Deutschland, Irlands, der Republik
Ungarn, der Republik Osterreich und des Konigreichs Schweden

Deutschland, Irland, Ungarn, Osterreich und Schweden stellen fest, dass die
zentralen Bestimmungen des Vertrags zur Griindung der Europdischen Atom-
gemeinschaft seit seinem Inkrafttreten in ihrer Substanz nicht gedndert worden
sind und aktualisiert werden miissen. Daher unterstiitzen sie den Gedanken einer
Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, die so rasch wie
moglich einberufen werden sollte.

55. Erklirung des Konigreichs Spanien und des Vereinigten Kénigreichs
Grofibritannien und Nordirland

Die Vertrdge gelten fiir Gibraltar als ein europdisches Gebiet, dessen auswirtige
Beziechungen ein Mitgliedstaat wahrnimmt. Dies bringt jedoch keine Anderungen
der jeweiligen Standpunkte der betreffenden Mitgliedstaaten mit sich.
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56. Erklirung Irlands zu Artikel 3 des Protokolls iiber die Position des
Vereinigten Konigreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit,
der Sicherheit und des Rechts

Irland bekriftigt sein Bekenntnis zur Union als einem Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts, in dem die Grundrechte und die verschiedenen
Rechtsordnungen und -traditionen der Mitgliedstaaten geachtet werden und der
den Biirgerinnen und Biirgern ein hohes Sicherheitsniveau bietet.

Dementsprechend bekundet Irland seine feste Absicht, sein Recht nach Artikel 3
des Protokolls tiber die Position des Vereinigten Konigreichs und Irlands hin-
sichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, sich an der
Annahme von Mafinahmen nach dem Dritten Teil Titel V des Vertrags iiber
die Arbeitsweise der Europdischen Union zu beteiligen, im grofiten Umfang
wahrzunehmen, der ihm mdglich erscheint.

Irland wird sich insbesondere im groBtmdglichen Umfang an Mafnahmen im
Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit beteiligen.

Ferner weist Irland erneut darauf hin, dass es gemdf3 Artikel 8 des Protokolls dem
Rat schriftlich mitteilen kann, dass die Bestimmungen des Protokolls nicht mehr
fiir Irland gelten sollen. Irland beabsichtigt, die Funktionsweise dieser Regelun-
gen innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zu
iiberpriifen.

57. Erklirung der Italienischen Republik zur Zusammensetzung des
Europiischen Parlaments

Italien stellt fest, dass sich nach den Artikeln 10 und 14 des Vertrags iiber die
Europdische Union das Europdische Parlament aus Vertretern der Unionsbiir-
gerinnen und Unionsbiirger zusammensetzt, deren Vertretung degressiv propor-
tional gestaltet ist.

Italien stellt ferner fest, dass nach Artikel 9 des Vertrags iiber die Européische
Union und des Artikels 20 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen
Union Unionsbiirger ist, wer die Staatsangehorigkeit eines Mitgliedstaats besitzt.

Italien ist daher der Auffassung dass, unbeschadet des Beschlusses zur Legisla-
turperiode 2009-2014, jeder vom Europdischen Rat auf Initiative des Europdi-
schen Parlaments und mit seiner Zustimmung angenommene Beschluss zur Fest-
legung der Zusammensetzung des Europdischen Parlaments die in Artikel 14
Absatz 2 Unterabsatz 1 niedergelegten Grundsétze beachten muss.

58. Erklirung der Republik Lettland, der Republik Ungarn und der
Republik Malta zur Schreibweise des Namens der einheitlichen Wihrung
in den Vertrigen

Unbeschadet der in den Vertrdgen enthaltenen vereinheitlichten Schreibweise des
Namens der einheitlichen Wahrung der Europiischen Union, wie sie auf den
Banknoten und Miinzen erscheint, erklaren Lettland, Ungarn und Malta, dass
die Schreibweise des Namens der einheitlichen Wiahrung — einschlieBlich ihrer
abgeleiteten Formen, die in der lettischen, der ungarischen und der maltesischen
Sprachfassung der Vertrage benutzt werden — keine Auswirkungen auf die gel-
tenden Regeln der lettischen, der ungarischen und der maltesischen Sprache hat.

59. Erklirung des Konigreichs der Niederlande zu Artikel 312 des Vertrags
iiber die Arbeitsweise der Européischen Union

Das Konigreich der Niederlande wird einem Beschluss nach Artikel 312 Absatz
2 Unterabsatz 2 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
zustimmen, sobald im Rahmen der Uberpriifung des Beschlusses nach Artikel 311
Absatz 3 jenes Vertrags fiir die Niederlande eine zufrieden stellende Losung fiir
ihre in Bezug auf den Haushalt der Union dufBerst nachteilige Position als Net-
tozahler gefunden wurde.
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60. Erklirung des Konigreichs der Niederlande zu Artikel 355 des Vertrags
iiber die Arbeitsweise der Européischen Union

Das Konigreich der Niederlande erklért, dass eine Initiative fiir einen Beschluss
nach Artikel 355 Absatz 6, die auf eine Anderung des Status der Niederldn-
dischen Antillen und/oder Arubas gegeniiber der Union abzielt, nur auf der
Grundlage eines Beschlusses vorgelegt wird, der im Einklang mit dem Status
des Konigreichs der Niederlande gefasst worden ist.

61. Erklirung der Republik Polen zur Charta der Grundrechte der
Europiischen Union

Die Charta beriihrt in keiner Weise das Recht der Mitgliedstaaten, in den Be-
reichen der offentlichen Sittlichkeit, des Familienrechts sowie des Schutzes der
Menschenwiirde und der Achtung der korperlichen und moralischen Unversehrt-
heit Recht zu setzen.

62. Erklirung der Republik Polen zu dem Protokoll iiber die Anwendung
der Charta der Grundrechte der Europiischen Union auf Polen und das
Vereinigte Konigreich

Polen erklart, dass es in Anbetracht der Tradition der sozialen Bewegung der
"Solidarno$¢" und ihres bedeutenden Beitrags zur Erkdmpfung von Sozial- und
Arbeitnehmerrechten die im Recht der Europdischen Union niedergelegten
Sozial- und Arbeitnehmerrechte und insbesondere die in Titel IV der Charta
der Grundrechte der Européischen Union bekriftigten Sozial- und Arbeitnehmer-
rechte uneingeschrénkt achtet.

63. Erklirung des Vereinigten Konigreichs Grofibritannien und Nordirland
zur Definition des Begriffs "Staatsangehoriger"

In Bezug auf die Vertrige und den Vertrag zur Griindung der Europédischen
Atomgemeinschaft sowie alle Rechtsakte, die aus diesen Vertrdgen abgeleitet
werden oder durch diese Vertrdge weiter in Kraft bleiben, bekriftigt das Verei-
nigte Konigreich seine Erkldrung vom 31. Dezember 1982 iiber die Definition
des Begriffs "Staatsangehoriger" mit der Ausnahme, dass die "Biirger der 'British
Dependent Territories™ als "Biirger der 'British overseas territories™ zu verstehen
sind.

m

64. Erklarung des Vereinigten Konigreichs Grofibritannien und Nordirland
iiber das Wabhlrecht fiir die Wahlen zum Europiischen Parlament

Das Vereinigte Konigreich stellt fest, dass durch Artikel 14 des Vertrags tiber die
Européische Union und andere Bestimmungen der Vertrdge nicht die Grundlagen
des Wahlrechts fiir die Wahlen zum Europdischen Parlament geéndert werden
sollen.

65. Erklirung des Vereinigten Konigreichs Grofibritannien und Nordirland
zu Artikel 75 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Das Vereinigte Konigreich unterstiitzt voll und ganz entschiedene Maflnahmen
im Hinblick auf die Festlegung finanzieller Sanktionen, die der Verhiitung und
Bekdmpfung von Terrorismus und damit verbundener Aktivitdten dienen. Das
Vereinigte Konigreich erklart daher, dass es beabsichtigt, sein Recht nach Ar-
tikel 3 des Protokolls iiber die Position des Vereinigten Konigreichs und Irlands
hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts wahrzuneh-
men und sich an der Annahme aller Vorschldge zu beteiligen, die im Rahmen
von Artikel 75 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
vorgelegt werden.
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UBEREINSTIMMUNGSTABELLEN (')

Vertrag iiber die Européische Union

Bisherige Nummerierung des Vertrags
iiber die Européische Union

Neue Nummerierung des Vertrags iiber
die Européische Union

TITEL 1 — GEMEINSAME BESTIM-
MUNGEN

TITEL I — GEMEINSAME BESTIM-
MUNGEN

Attikel 1 Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2 Artikel 3
Artikel 3 (aufgehoben) (2)
Artikel 4
Artikel 5 ()
Artikel 4 (aufgehoben) (*)
Artikel 5 (aufgehoben) (%)
Artikel 6 Artikel 6
Artikel 7 Artikel 7
Artikel 8
TITEL 1II — BESTIMMUNGEN ZUR | TITEL 1I - BESTIMMUNGEN

ANDERUNG DES VERTRAGS ZUR
GRUNDUNG DER EUROPAISCHEN
WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT IM
HINBLICK AUF DIE GRUNDUNG
DER EUROPAISCHEN GEMEIN-
SCHAFT

UBER DIE DEMOKRATISCHEN
GRUNDSATZE

Artikel 8 (aufgehoben) (°)

Artikel 9

Artikel 10 ()

Artikel 11

Artikel 12

(") Diese beiden Tabellen beruhen auf den Tabellen nach Artikel 5 des Vertrags von Lis-
sabon ohne die mittlere Spalte mit der vorlaufigen Nummerierung des Vertrags von

Lissabon.

(®>) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 7 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Euro-
péischen Union (AEUV) und Artikel 13 Absatz 1 sowie Artikel 21 Absatz 3 Unterabsatz
2 des Vertrags iiber die Europdische Union (EUV).

(®) Ersetzt Artikel 5 des Vertrags {iber die Griindung der Europdischen Gemeinschaft (EGV).

(*) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 15 EUV.

(°) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 13 Absatz 2 EUV.

(°) Artikel 8 EUV in der Fassung vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon (im
Folgenden "bisheriger EUV") enthielt Vorschriften zur Anderung des EGV. Die in
diesem Artikel enthaltenen Anderungen wurden in den EGV eingefiigt und Artikel 8
wird aufgehoben. Unter seiner Nummer wird eine neue Bestimmung eingefiigt.

(7) Absatz 4 ersetzt im Wesentlichen Artikel 191 Absatz 1 EGV.
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Bisherige Nummerierung des Vertrags
iiber die Européische Union

Neue Nummerierung des Vertrags iiber
die Europiische Union

TITEL III — BESTIMMUNGEN ZUR
ANDERUNG DES  VERTRAGS
UBER DIE GRUNDUNG DER EURO-
PAISCHEN GEMEINSCHAFT FUR
KOHLE UND STAHL

TITEL III - BESTIMMUNGEN
UBER DIE ORGANE

Artikel 9 (aufgehoben) (1)

Artikel 13

Artikel 14 )

Artikel 15 ()

Artikel 16 (%)

Artikel 17 (%)

Artikel 18

Artikel 19 ()

TITEL IV — BESTIMMUNGEN ZUR
ANDERUNG DES VERTRAGS ZUR
GRUNDUNG DER EUROPAISCHEN
ATOMGEMEINSCHAFT

TITEL 1V - BESTIMMUNGEN
UBER EINE VERSTARKTE ZU-
SAMMENARBEIT

Artikel 10 (aufgehoben) (7)
Artikel 27a bis 27e (ersetzt)
Artikel 40 bis 40b (ersetzt)
Artikel 43 bis 45 (ersetzt)

Artikel 20 (%)

TITEL V — BESTIMMUNGEN UBER
DIE GEMEINSAME AUSSEN- UND
SICHERHEITSPOLITIK

TITEL V — ALLGEMEINE BESTIM-
MUNGEN UBER DAS AUSWAR-
TIGE HANDELN DER UNION
UND BESONDERE BESTIMMUN-
GEN UBER DIE GEMEINSAME
AUSSEN- UND  SICHERHEITS-
POLITIK

() Artikel 9 des bisherigen EUV enthielt Vorschriften zur Anderung des Vertrags iiber die

Griindung der Européischen Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl. Der EGKS-Vertrag trat
am 23. Juli 2002 auBer Kraft. Artikel 9 wird aufgehoben und unter seiner Nummer wird

eine andere Bestimmung eingefiigt.

() — Die Absitze 1 und 2 ersetzen im Wesentlichen Artikel 189 EGV
— Die Absitze 1 bis 3 ersetzen im Wesentlichen Artikel 190 Absitze 1 bis 3 EGV
— Absatz 1 ersetzt im Wesentlichen Artikel 192 Absatz 1 EGV
— Absatz 4 ersetzt im Wesentlichen Artikel 197 Absatz 1 EGV.

(%) Ersetzt im Wesentlichen Artikel 4 des bisherigen EUV.

(¥) — Absatz 1 ersetzt im Wesentlichen Artikel 202 erster und zweiter Gedankenstrich

EGV

— Die Absitze 2 und 9 ersetzen im Wesentlichen Artikel 203 EGV.
— Die Absitze 4 und 5 ersetzen im Wesentlichen Artikel 205 Absétze 2 und 4 EGV.

(®) — Absatz 1 ersetzt im Wesentlichen Artikel 211 EGV.

— Die Absitze 3 und 7 ersetzen im Wesentlichen Artikel 214 EGV.
— Absatz 6 ersetzt im Wesentlichen Artikel 217 Absédtze 1, 3 und 4 EGV.

(°) — Ersetzt im Wesentlichen Artikel 220 EGV.

— Absatz 2 Unterabsatz 1 ersetzt im Wesentlichen Artikel 221 Absatz 1 EGV.

(") Artikel 10 des bisherigen EUV enthielt Vorschriften zur Anderung des Vertrags zur
Griindung der Europdischen Atomgemeinschaft. Die in diesem Artikel enthaltenen An-
derungen wurden in den Euratom-Vertrag eingefiigt und Artikel 10 wird aufgehoben.
Unter seiner Nummer wird eine andere Bestimmung eingefiigt.

(®) Ersetzt auch die Artikel 11 und 11a EGV.
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Bisherige Nummerierung des Vertrags
iiber die Européische Union

Neue Nummerierung des Vertrags iiber
die Europiische Union

Kapitel 1 — Allgemeine Bestimmun-
gen liber das auswiértige Handeln der
Union

Artikel 21

Artikel 22

Kapitel 2 — Besondere Bestimmungen
iiber die Gemeinsame Auflen- und Si-
cherheitspolitik

Abschnitt 1 — Gemeinsame Bestim-

mungen

Artikel 23
Artikel 11 Artikel 24
Artikel 12 Artikel 25
Artikel 13 Artikel 26

Artikel 27
Artikel 14 Artikel 28
Artikel 15 Artikel 29
Artikel 22 (umgestellt) Artikel 30
Artikel 23 (umgestellt) Artikel 31
Artikel 16 Artikel 32
Artikel 17 (umgestellt) Artikel 42
Artikel 18 Artikel 33
Artikel 19 Artikel 34
Artikel 20 Artikel 35
Artikel 21 Artikel 36
Artikel 22 (umgestellt) Artikel 30
Artikel 23 (umgestellt) Artikel 31
Artikel 24 Artikel 37
Artikel 25 Artikel 38

Artikel 39
Artikel 47 (umgestellt) Artikel 40

Artikel

26 (aufgehoben)

Artikel

27 (aufgehoben)
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Bisherige Nummerierung des Vertrags
iiber die Européische Union

Neue Nummerierung des Vertrags iiber
die Europiische Union

Artikel 27a (ersetzt) (1) Artikel 20
Artikel 27b (ersetzt) (1) Artikel 20
Artikel 27c¢ (ersetzt) (1) Artikel 20
Artikel 27d (ersetzt) (1) Artikel 20
Artikel 27e (ersetzt) (1) Artikel 20
Artikel 28 Artikel 41

Abschnitt 2 — Bestimmungen {iber die
gemeinsame Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik

Artikel 17 (umgestellt) Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

Artikel 45

Artikel 46

TITEL VI — BESTIMMUNGEN UBER
DIE POLIZEILICHE UND JUSTI-
ZIELLE ZUSAMMENARBEIT IN
STRAFSACHEN (aufgehoben) (%)

Artikel 29 (ersetzt) (%)

Artikel 30 (ersetzt) (4)

Artikel 31 (ersetzt) (%)

Artikel 32 (ersetzt) (°)

Artikel 33 (ersetzt) (7)

Artikel 34 (aufgehoben)

Artikel 35 (aufgehoben)

Artikel 36 (ersetzt) (%)

(") Die Artikel 27a bis 27¢ des bisherigen EUV tiber die Verstirkte Zusammenarbeit werden

auch durch die Artikel 326 bis 334 AEUV ersetzt.

(®») »C2 Die Bestimmungen des Titels VI des bisherigen EUV iiber die polizeiliche und
justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen werden ersetzt durch die Bestimmungen des
Dritten Teils, Titel V, Kapitel 1, 4 und 5 AEUV. «

(®) Ersetzt durch Artikel 67 AEUV.

(*) Ersetzt durch die Artikel 87 und 88 AEUV.

() Ersetzt durch die Artikel 82, 83 und 85 AEUV.

(6) Ersetzt durch Artikel 89 AEUV.

() Ersetzt durch Artikel 72 AEUV.

(®) Ersetzt durch Artikel 71 AEUV.
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Bisherige Nummerierung des Vertrags
iiber die Européische Union

Neue Nummerierung des Vertrags iiber
die Europiische Union

Artikel 37 (aufgehoben)

Artikel 38 (aufgehoben)

Artikel 39 (aufgehoben)

Artikel 40 (ersetzt) (V) Artikel 20
Artikel 40a (ersetzt) (') Artikel 20
Artikel 40b (ersetzt) (1) Artikel 20
Artikel 41 (aufgehoben)
Artikel 42 (aufgehoben)
»C1 TITEL VII - BESTIMMUNGEN | TITEL IV - BESTIMMUNGEN
UBER EINE VERSTARKTE ZUSAM- | UBER EINE VERSTARKTE ZU-
MENARBEIT (ersetzt) 4 () SAMMENARBEIT
»C1 Artikel 43 (ersetzt) < (%) Artikel 20
»C1 Artikel 43a (ersetzt) « (%) Artikel 20
»Cl1 Artikel 43b (ersetzt) € (%) Artikel 20
»Cl1 Artikel 44 (ersetzt) < (%) Artikel 20
»C1 Artikel 44a (ersetzt) < (%) Artikel 20
»C1 Artikel 45 (ersetzt) < (%) Artikel 20
TITEL VIII - SCHLUSSBESTIM- [ TITEL VI - SCHLUSSBESTIM-
MUNGEN MUNGEN
Artikel 46 (aufgehoben)
Artikel 47
»C1 Artikel 47 (ersetzt) « Artikel 40
Artikel 48 Artikel 48
Artikel 49 Artikel 49
Artikel 50

(') Die Artikel 40 bis 40b des bisherigen EUV iiber die Verstirkte Zusammenarbeit werden

auch durch die Artikel 326 bis 334 AEUV ersetzt.
(?) Die Artikel 43 bis 45 und Titel VII des bisherigen EUV {iber die Verstirkte Zusammen-
arbeit werden auch durch die Artikel 326 bis 334 AEUV ersetzt.
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Bisherige Nummerierung des Vertrags
iiber die Européische Union

Neue Nummerierung des Vertrags iiber
die Europiische Union

Artikel 51
Artikel 52
Artikel 50 (aufgehoben)
Artikel 51 Artikel 53
Artikel 52 Artikel 54
Artikel 53 Artikel 55

Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union

Bisherige Nummerierung des Vertrags zur
Griindung der Europiischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags iiber
die Arbeitsweise der Européischen Union

ERSTER TEIL — GRUNDSATZE

ERSTER TEIL — GRUNDSATZE

Artikel 1 (aufgehoben)

Artikel 1

Artikel 2 (aufgehoben) (')

Titel I — Arten und Bereiche der Zu-
standigkeit der Union

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Titel II — Allgemein geltende Bestim-

mungen
Artikel 7
Artikel 3 Absatz 1 (aufgehoben) (%)
Artikel 3 Absatz 2 Artikel 8
Artikel 4 (umgestellt) Artikel 119
Artikel 5 (ersetzt) (°)
Artikel 9

(") Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 3 EUV.
(3 Im Wesentlichen ersetzt durch die Artikel 3 bis 6 AEUV.
(®) Ersetzt durch Artikel 5 EUV.
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Bisherige Nummerierung des Vertrags zur
Griindung der Europiischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags iiber
die Arbeitsweise der Européischen Union

Artikel 10
Artikel 6 Artikel 11
Artikel 153 Absatz 2 (umgestellt) Artikel 12

Artikel 13 (1)

Artikel 7 (aufgehoben) (%)

Artikel 8 (aufgehoben) (%)

Artikel 9 (aufgehoben)

Artikel 10 (aufgehoben) (%)

Artikel 11 (ersetzt) (%)

Artikel 326 bis 334

Artikel 11a (ersetzt) (°)

Artikel 326 bis 334

Artikel 12 (umgestellt) Artikel 18
Artikel 13 (umgestellt) Artikel 19
Artikel 14 (umgestellt) Artikel 26
Artikel 15 (umgestellt) Artikel 27
Artikel 16 Artikel 14
Artikel 255 (umgestellt) Artikel 15
»C1 Artikel 286 (ersetzt) « Artikel 16

Artikel 17

ZWEITER TEIL — DIE UNIONSBUR-
GERSCHAFT

ZWEITER TEIL — NICHTDISKRI-
MINIERUNG UND UNIONSBUR-
GERSCHAFT

Artikel 12 (umgestellt) Artikel 18
Artikel 13 (umgestellt) Artikel 19
Artikel 17 Artikel 20
Artikel 18 Artikel 21
Artikel 19 Artikel 22
Artikel 20 Artikel 23
Artikel 21 Artikel 24

(1) Ubernahme des verfiigenden Teils des Protokolls iiber das Wohlergehen der Tiere.

(® Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 13 EUV.
(®) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 13 EUV und Artikel 282 Absatz 1 AEUV.
(*) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 4 Absatz 3 EUV.

(®) Auch ersetzt durch Artikel 20 EUV.
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Bisherige Nummerierung des Vertrags zur
Griindung der Europiischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags iiber
die Arbeitsweise der Européischen Union

Artikel 22

Artikel 25

DRITTER TEIL — DIE POLITIKEN
DER GEMEINSCHAFT

DRITTER TEIL — DIE INTERNEN
POLITIKEN UND MASSNAHMEN
DER UNION

Titel T — Der Binnenmarkt

Artikel 14 (umgestellt)

Artikel 26

Artikel 15 (umgestellt)

Artikel 27

Titel I — Der freie Warenverkehr

Titel II — Der freie Warenverkehr

Artikel 23

Artikel 28

Artikel 24

Artikel 29

Kapitel 1 — Die Zollunion

Kapitel 1 — Die Zollunion

Artikel 25 Artikel 30
Artikel 26 Artikel 31
Artikel 27 Artikel 32

Dritter Teil Titel X, Zusammenarbeit im
Zollwesen (umgestellt)

Kapitel 2 — Die Zusammenarbeit im
Zollwesen

Artikel 135 (umgestellt)

Artikel 33

Kapitel 2 — Verbot von mengenméfigen
Beschrankungen zwischen den Mit-
gliedstaaten

Kapitel 3 — Verbot von mengenméafBi-
gen Beschrinkungen zwischen den
Mitgliedstaaten

Artikel 28 Artikel 34
Artikel 29 Artikel 35
Artikel 30 Artikel 36
Artikel 31 Artikel 37

Titel II — Die Landwirtschaft

Titel III — Die Landwirtschaft und die
Fischerei

Artikel 32 Artikel 38
Artikel 33 Artikel 39
Artikel 34 Artikel 40
Artikel 35 Artikel 41
Artikel 36 Artikel 42
Artikel 37 Artikel 43
Artikel 38 Artikel 44




02016M/TXT — DE — 01.05.2019 — 003.001 — 185

Bisherige Nummerierung des Vertrags zur
Griindung der Europiischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags iiber
die Arbeitsweise der Européischen Union

Titel Il — Die Freiziigigkeit, der freie
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr

Titel IV — Die Freiziigigkeit, der freie
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr

Kapitel 1 — Die Arbeitskrifte

Kapitel 1 — Die Arbeitskrifte

Artikel 39 Artikel 45
Artikel 40 Artikel 46
Artikel 41 Artikel 47
Artikel 42 Artikel 48

Kapitel 2 — Das Niederlassungsrecht

Kapitel 2 — Das Niederlassungsrecht

Artikel 43 Artikel 49
Artikel 44 Artikel 50
Artikel 45 Artikel 51
Artikel 46 Artikel 52
Artikel 47 Artikel 53
Artikel 48 Artikel 54
Artikel 294 (umgestellt) Artikel 55

Kapitel 3 — Dienstleistungen

Kapitel 3 — Dienstleistungen

Artikel 49 Artikel 56
Artikel 50 Artikel 57
Artikel 51 Artikel 58
Artikel 52 Artikel 59
Artikel 53 Artikel 60
Artikel 54 Artikel 61
Artikel 55 Artikel 62

Kapitel 4 — Der Kapital- und Zahlungs-

Kapitel 4 — Der Kapital- und Zah-

verkehr lungsverkehr
Artikel 56 Artikel 63
Artikel 57 Artikel 64
Artikel 58 Artikel 65
Artikel 59 Artikel 66
Artikel 60 (umgestellt) Artikel 75
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Bisherige Nummerierung des Vertrags zur
Griindung der Europiischen Gemeinschaft

Neue Nummerierung des Vertrags iiber
die Arbeitsweise der Européischen Union

Titel IV — Visa, Asyl, Einwanderung
und andere Politiken betreffend den
freien Personenverkehr

Titel V — Der Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts

Kapitel 1 — Allgemeine Bestimmun-
gen

Artikel 61

Artikel 67 (1)

Artikel 68

Artikel 69

Artikel 70

Artikel 71 ()

Artikel 64 Absatz 1 (ersetzt)

Artikel 72 ()

Artikel 73
Artikel 66 (ersetzt) Artikel 74
Artikel 60 (umgestellt) Artikel 75
Artikel 76

Kapitel 2 — Politik im Bereich Grenz-
kontrollen, Asyl und Einwanderung

Artikel 62 Artikel 77

Artikel 63 Nummern | und 2 und Ar- | Artikel 78

tikel 64 Absatz 2 (4)

Artikel 63 Nummern 3 und 4 Artikel 79
Artikel 80

Artikel 64 Absatz 1 (ersetzt) Artikel 72

Kapitel 3 — Justizielle Zusammenarbeit
in Zivilsachen

Artikel 65

Artikel 81

Artikel 66 (ersetzt)

Artikel 74

Artikel 67 (aufgehoben)

Artikel 68 (aufgehoben)

Artikel 69 (aufgehoben)

Kapitel 4 — Justizielle Zusammenarbeit
in Strafsachen

(") Ersetzt auch Artikel 29 des bisherigen EUV.

(® Ersetzt auch Artikel 36 des bisherigen EUV.

(®) Ersetzt auch Artikel 33 des bisherigen EUV.

(*) »C1 Artikel 63 Nummern 1 und 2 EGV wird durch Artikel 78 Absitze 1 und 2 AEUV
und Artikel 64 Absatz 2 wird durch Artikel 78 Absatz 3 AEUV ersetzt. 4
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Artikel 82 (V)

Artikel 83 (1)

Artikel 84

Artikel 85 (1)

Artikel 86

Kapitel 5 — Polizeiliche Zusammen-
arbeit

Artikel 87 ()

Artikel 88 ()

Artikel 89 (%)

Titel V — Der Verkehr

Titel VI — Der Verkehr

Artikel 70 Artikel 90
Artikel 71 Artikel 91
Artikel 72 Artikel 92
Artikel 73 Artikel 93
Artikel 74 Artikel 94
Artikel 75 Artikel 95
Artikel 76 Artikel 96
Artikel 77 Artikel 97
Artikel 78 Artikel 98
Artikel 79 Artikel 99
Artikel 80 Artikel 100

Titel VI — Gemeinsame Regeln betref-
fend Wettbewerb, Steuerfragen und An-
gleichung der Rechtsvorschriften

Titel VII — Gemeinsame Regeln be-
treffend Wettbewerb, Steuerfragen
und Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten

Kapitel 1 — Wettbewerbsregeln

Kapitel 1 — Wettbewerbsregeln

(") Ersetzt auch Artikel 31 des bisherigen EUV.

(®) Ersetzt auch Artikel 30 des bisherigen EUV.
(®) Ersetzt auch Artikel 32 des bisherigen EUV.
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Abschnitt 1 — Vorschriften fir Unter-
nehmen

Abschnitt 1 — Vorschriften fiir Unter-
nehmen

Artikel 81 Artikel 101
Artikel 82 Artikel 102
Artikel 83 Artikel 103
Artikel 84 Artikel 104
Artikel 85 Artikel 105
Artikel 86 Artikel 106

Abschnitt 2 — Staatliche Beihilfen

Abschnitt 2 — Staatliche Beihilfen

Artikel 87 Artikel 107
Artikel 88 Artikel 108
Artikel 89 Artikel 109

Kapitel 2 — Steuerliche Vorschriften

Kapitel 2 — Steuerliche Vorschriften

Artikel 90 Artikel 110
Artikel 91 Artikel 111
Artikel 92 Artikel 112
Artikel 93 Artikel 113

Kapitel 3 — Angleichung der Rechtsvor-
schriften

Kapitel 3 — Angleichung der Rechts-
vorschriften

Artikel 95 (umgestellt) Artikel 114
Artikel 94 (umgestellt) Artikel 115
Artikel 96 Artikel 116
Artikel 97 Artikel 117

Artikel 118

Titel VII — Die Wirtschafts- und Wih-
rungspolitik

Titel VIII — Die Wirtschafts-
Wiéhrungspolitik

und

Artikel 4 (umgestellt)

Artikel 119

Kapitel 1 — Die Wirtschaftspolitik

Kapitel 1 — Die Wirtschaftspolitik

Artikel 98 Artikel 120
Artikel 99 Artikel 121
Artikel 100 Artikel 122
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Artikel 101 Artikel 123
Artikel 102 Artikel 124
Artikel 103 Artikel 125
Artikel 104 Artikel 126

Kapitel 2 — Die Wihrungspolitik

Kapitel 2 — Die Wihrungspolitik

Artikel 105 Artikel 127
Artikel 106 Artikel 128
Artikel 107 Artikel 129
Artikel 108 Artikel 130
Artikel 109 Artikel 131
Artikel 110 Artikel 132
Artikel 111 Absidtze 1 bis 3 und 5 (um- | Artikel 219
gestellt)
Artikel 111 Absatz 4 (umgestellt) Artikel 138
Artikel 133

Kapitel 3 — Institutionelle Bestimmun-
gen

Kapitel 3 — Institutionelle Bestimmun-
gen

Artikel 112 (umgestellt) Artikel 283
Artikel 113 (umgestellt) Artikel 284
Artikel 114 Artikel 134
Artikel 115 Artikel 135

Kapitel 4 — »C1 Besondere Bestim-
mungen fiir die Mitgliedstaaten, deren
Wihrung der Euro ist <

Artikel 136

Artikel 137

Artikel 111 Absatz 4 (umgestellt)

Artikel 138

Kapitel 4 — Ubergangsbestimmungen

Kapitel 5 — Ubergangsbestimmungen

Artikel 116 (aufgehoben)

Artikel 139

Artikel 117 Absitze 1, 2 sechster Ge-
dankenstrich und 3 bis 9 (aufgehoben)

Artikel 117 Absatz 2 erste fiinf Gedan-
kenstriche (umgestellt)

Artikel 141 Absatz 2
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Artikel 121 Absatz 1 (umgestellt)

Artikel 122 Absatz 2 Satz 2 (umge-
stellt)

Artikel 123 Absatz 5 (umgestellt)

Artikel 140 ()

Artikel 118 (aufgehoben)

Artikel 123 Absatz 3 (umgestellt)

Artikel 117 Absatz 2 erste fiinf Gedan-
kenstriche (umgestellt)

Artikel 141 )

Artikel 124 Absatz 1 (umgestellt) Artikel 142
Artikel 119 Artikel 143
Artikel 120 Artikel 144
Artikel 121 Absatz 1 (umgestellt) Artikel 140 Absatz 1

Artikel 121 Absétze 2 bis 4 (aufgeho-
ben)

Artikel 122 Absitze 1, 2 Satz 1, Ab-
sitze 3, 4, 5 und 6 (aufgehoben)

Artikel 122 Absatz 2 Satz 2 (umge-
stellt)

Artikel 140 Absatz 2 Unterabsatz 1

Artikel 123 Absitze 1, 2 und 4 (auf-
gehoben)

Artikel 123 Absatz 3 (umgestellt)

Artikel 141 Absatz 1

Artikel 123 Absatz 5 (umgestellt)

Artikel 140 Absatz 3

Artikel 124 Absatz 1 (umgestellt)

Artikel 142

Artikel 124 Absatz 2 (aufgehoben)

Titel VIII — Beschiftigung

Titel IX — Beschéftigung

Artikel 125 Artikel 145
Artikel 126 Artikel 146
Artikel 127 Artikel 147
Artikel 128 Artikel 148
Artikel 129 Artikel 149
Artikel 130 Artikel 150

(") — Artikel 140 Absatz 1 iibernimmt den Wortlaut des Artikels 121.
— Artikel 140 Absatz 2 iibernimmt den Wortlaut des Artikels 122 Absatz 2 Satz 2.
— Artikel 140 Absatz 3 iibernimmt den Wortlaut des Artikels 123 Absatz 5.

(®) — Artikel 141 Absatz 1 tibernimmt den Wortlaut des Artikels 123 Absatz 3.
— Artikel 141 Absatz 2 iibernimmt den Wortlaut der fiinf ersten Gedankenstriche des

Artikels 117.
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Titel IX — Gemeinsame Handelspolitik
(umgestellt)

Fiinfter Teil Titel II — Gemeinsame
Handelspolitik

Artikel 131 (umgestellt) Artikel 206
Artikel 132 (aufgehoben)
Artikel 133 (umgestellt) Artikel 207

Artikel 134 (aufgehoben)

Titel X — Zusammenarbeit im Zoll-
wesen (umgestellt)

Dritter Teil Titel 11 Kapitel 2 — Zu-
sammenarbeit im Zollwesen

Artikel 135 (umgestellt)

Artikel 33

Titel XI — Sozialpolitik, allgemeine und
berufliche Bildung und Jugend

Titel X — Sozialpolitik

Kapitel 1 — Sozialvorschriften (aufgeho-
ben)

Artikel 136 Artikel 151
Artikel 152
Artikel 137 Artikel 153
Artikel 138 Artikel 154
Artikel 139 Artikel 155
Artikel 140 Artikel 156
Artikel 141 Artikel 157
Artikel 142 Artikel 158
Artikel 143 Artikel 159
Artikel 144 Artikel 160
Artikel 145 Artikel 161
Kapitel 2 — Der Europdische Sozial- | Titel XI — Der Europdische Sozial-
fonds fonds
Artikel 146 Artikel 162
Artikel 147 Artikel 163
Artikel 148 Artikel 164

Kapitel 3 — Allgemeine und berufliche
Bildung und Jugend

Titel XII — Allgemeine und berufliche
Bildung, Jugend und Sport

Artikel 149

Artikel 165

Artikel 150

Artikel 166
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Titel XII — Kultur

Titel XIII — Kultur

Artikel 151

Artikel 167

Titel XIII — Gesundheitswesen

Titel XIV — Gesundheitswesen

Artikel 152

Artikel 168

Titel XIV — Verbraucherschutz

Titel XV — Verbraucherschutz

Artikel 153, Absidtze 1, 3, 4 und 5

Artikel 169

Artikel 153, Absatz 2 (umgestellt)

Artikel 12

Titel XV — Transeuropdische Netze

Titel XVI — Transeuropdische Netze

Artikel 154 Artikel 170
Artikel 155 Artikel 171
Artikel 156 Artikel 172

Titel XVI — Industrie

Titel XVII — Industrie

Artikel 157

Artikel 173

Titel XVII — Wirtschaftlicher und sozia-
ler Zusammenhalt

Titel XVIII — Wirtschaftlicher, sozialer
und territorialer Zusammenhalt

Artikel 158 Artikel 174
Artikel 159 Artikel 175
Artikel 160 Artikel 176
Artikel 161 Artikel 177
Artikel 162 Artikel 178

Titel XVIII — Forschung und technolo-
gische Entwicklung

Titel XIX — Forschung, technologi-
sche Entwicklung und Raumfahrt

Artikel 163 Artikel 179
Artikel 164 Artikel 180
Artikel 165 Artikel 181
Artikel 166 Artikel 182
Artikel 167 Artikel 183
Artikel 168 Artikel 184
Artikel 169 Artikel 185
Artikel 170 Artikel 186
Artikel 171 Artikel 187
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Artikel 172 Artikel 188
Artikel 189
Artikel 173 Artikel 190

Titel XIX — Umwelt

Titel XX — Umwelt

Artikel 174 Artikel 191
Artikel 175 Artikel 192
Artikel 176 Artikel 193

Titel XXI — Energie

Artikel 194

Titel XXII —Tourismus

Artikel 195

Titel XXIII —Katastrophenschutz

Artikel 196

Titel XXIV —Verwaltungszusammen-
arbeit

Artikel 197

Titel XX - Entwicklungszusammen-
arbeit (umgestellt)

Fiinfter Teil Titel III Kapitel 1 — Ent-
wicklungszusammenarbeit

Artikel 177 (umgestellt) Artikel 208
Artikel 178 (aufgehoben) (1)

Artikel 179 (umgestellt) Artikel 209
Artikel 180 (umgestellt) Artikel 210
Artikel 181 (umgestellt) Artikel 211

Titel XXI — Wirtschaftliche, finanzielle
und technische Zusammenarbeit mit
Drittléndern (umgestellt)

Fiinfter Teil Titel 111, Kapitel 2 — Wirt-
schaftliche, finanzielle und technische
Zusammenarbeit mit Drittlindern

Artikel 181a (umgestellt)

Artikel 212

VIERTER TEIL — DIE ASSOZIIE-
RUNG DER UBERSEEISCHEN LAN-
DER UND HOHEITSGEBIETE

VIERTER TEIL — DIE ASSOZIIE-
RUNG DER UBERSEEISCHEN
LANDER UND HOHEITSGEBIETE

Artikel 182

Artikel 198

() »C1
AEUV. «

Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 208 Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 2
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Artikel 183 Artikel 199
Artikel 184 Artikel 200
Artikel 185 Artikel 201
Artikel 186 Artikel 202
Artikel 187 Artikel 203
Artikel 188 Artikel 204

FUNFTER TEIL - DAS AUSWAR-
TIGE HANDELN DER UNION

Titel I — Allgemeine Bestimmungen
iber das auswirtige Handeln der
Union

Artikel 205

Dritter Teil Titel IX — Gemeinsame
Handelspolitik (umgestellt)

Titel II — Gemeinsame Handelspolitik

Artikel 131 (umgestellt)

Artikel 206

Artikel 133 (umgestellt)

Artikel 207

Titel III — Zusammenarbeit mit Dritt-
landern und humanitire Hilfe

Dritter Teil Titel XX — Entwicklungs-
zusammenarbeit (umgestellt)

Kapitel 1 — Entwicklungszusammen-
arbeit

Artikel 177 (umgestellt)

Artikel 208 (")

Artikel 179 (umgestellt) Artikel 209
Artikel 180 (umgestellt) Artikel 210
Artikel 181 (umgestellt) Artikel 211

Dritter Teil, Titel XXI — Wirtschaftli-
che, finanzielle und technische Zusam-

Kapitel 2 — Wirtschaftliche, finanzielle
und technische Zusammenarbeit mit

menarbeit mit Drittlindern (umgestellt) | Drittlaindern
Artikel 181a (umgestellt) Artikel 212
Artikel 213

Kapitel 3 — Humanitire Hilfe

Artikel 214

(") Absatz 1 Unterabsatz 2 Satz 2 ersetzt im Wesentlichen Artikel 178 EGV.
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Titel IV — Restriktive Maflnahmen

Artikel 301 (ersetzt)

Artikel 215

Titel V — Internationale Ubereinkiinfte

Artikel 216
Artikel 310 (umgestellt) Artikel 217
Artikel 300 (ersetzt) Artikel 218
Artikel 111 Absitze 1 bis 3 und 5 (um- | Artikel 219

gestellt)

Titel VI — Beziehungen der Union zu
internationalen  Organisationen und
Drittlaindern sowie Delegationen der
Union

Artikel 302 bis 304 (ersetzt)

Artikel 220

Artikel 221

Titel VII — Solidaritétsklausel

Artikel 222

FUNFTER TEIL — DIE ORGANE
DER GEMEINSCHAFT

SECHSTER TEIL - INSTITUTIO-
NELLE BESTIMMUNGEN UND FI-
NANZVORSCHRIFTEN

Titel I — Vorschriften iiber die Organe

Titel I — Vorschriften iiber die Organe

Kapitel 1 — Die Organe

Kapitel 1 — Die Organe

Abschnitt 1 — Das Europidische Par-
lament

Abschnitt 1 — Das Europdische Par-
lament

Artikel 189 (aufgehoben) (1)

Artikel 190 Absétze 1 bis 3 (aufgeho-
ben) (%)

Artikel 190 Absitze 4 und 5 Artikel 223
Artikel 191 Absatz 1 (aufgehoben) (3)
Artikel 191 Absatz 2 Artikel 224
Artikel 192 Absatz 1 (aufgehoben) (4)
Artikel 192 Absatz 2 Artikel 225

(") Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 14 Absdtze 1 und 2 EUV.
(® Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 14 Absitze 1 bis 3 EUV.
(®) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 11 Absatz 4 EUV.
(¥) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 14 Absatz 1 EUV.
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Artikel 193 Artikel 226
Artikel 194 Artikel 227
Artikel 195 Artikel 228
Artikel 196 Artikel 229
Artikel 197 Absatz 1 (aufgehoben) (1)

Artikel 197 Absitze 2, 3 und 4 Artikel 230
Artikel 198 Artikel 231
Artikel 199 Artikel 232
Artikel 200 Artikel 233
Artikel 201 Artikel 234

Abschnitt 2 — Der Europdische Rat

Artikel 235

Artikel 236

Abschnitt 2 — Der Rat

Abschnitt 3 — Der Rat

Artikel 202 (aufgehoben) (%)

Artikel 203 (aufgehoben) (3)

Artikel 204 Artikel 237
Artikel 205 Absdtze 2 und 4 (aufgeho-

ben) (*)

Artikel 205 Absdtze 1 und 3 Artikel 238
Artikel 206 Artikel 239
Artikel 207 Artikel 240
Artikel 208 Artikel 241
Artikel 209 Artikel 242
Artikel 210 Artikel 243

Abschnitt 3 — Die Kommission

Abschnitt 4 — Die Kommission

(") Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 14 Absatz 4 EUV.
(® Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 16 Absatz 1 EUV und die Artikel 290 und 291

AEUV.

(®) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 16 Absétze 2 und 9 EUV.
() Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 16 Absitze 4 und 5 EUV.
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Artikel 211 (aufgehoben) (1)

Artikel 244

Artikel 212 (umgestellt)

Artikel 249 Absatz 2

Artikel 213 Artikel 245
Artikel 214 (aufgehoben) (%)

Artikel 215 Artikel 246
Artikel 216 Artikel 247
Artikel 217 Absitze 1, 3 und 4 (auf-

gehoben) (%)

Artikel 217 Absatz 2 Artikel 248
Artikel 218 Absatz 1 (aufgehoben) (*)

Artikel 218 Absatz 2 Artikel 249
Artikel 219 Artikel 250

Abschnitt 4 — Der Gerichtshof

Abschnitt 5 — Der Gerichtshof der Eu-
ropéischen Union

Artikel 220 (aufgehoben) (%)

Artikel 221 Absatz 1 (aufgehoben) (°)

Artikel 221 Absitze 2 und 3 Artikel 251
Artikel 222 Artikel 252
Artikel 223 Artikel 253
Artikel 224 (7) Artikel 254

Artikel 255
Artikel 225 Artikel 256
Artikel 225a Artikel 257
Artikel 226 Artikel 258
Artikel 227 Artikel 259

(") Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 17 Absatz 1 EUV.

(® Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 17 Absétze 3 und 7 EUV.

(®) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 17 Absatz 6 EUV.

(¥) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 295 AEUV.

(°) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 19 EUV.

(°) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 1 EUV.

(7) Absatz 1 Satz 1 wird im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 2

EUV.
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Artikel 228 Artikel 260
Artikel 229 Artikel 261
Artikel 229a Artikel 262
Artikel 230 Artikel 263
Artikel 231 Artikel 264
Artikel 232 Artikel 265
Artikel 233 Artikel 266
Artikel 234 Artikel 267
Artikel 235 Artikel 268

Artikel 269
Artikel 236 Artikel 270
Artikel 237 Artikel 271
Artikel 238 Artikel 272
Artikel 239 Artikel 273
Artikel 240 Artikel 274

Artikel 275

Artikel 276
Artikel 241 Artikel 277
Artikel 242 Artikel 278
Artikel 243 Artikel 279
Artikel 244 Artikel 280
Artikel 245 Artikel 281

Abschnitt 6 — Die Europidische Zen-
tralbank

Artikel 282

Artikel 112 (umgestellt)

Artikel 283

Artikel 113 (umgestellt)

»C1 Artikel 284 «

Abschnitt 5 — Der Rechnungshof

Abschnitt 7 — Der Rechnungshof

Artikel 246

Artikel 285

Artikel 247

Artikel 286
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Artikel 248

Artikel 287

Kapitel 2 — Gemeinsame Vorschriften
fiir mehrere Organe

Kapitel 2 — Rechtsakte der Union, An-
nahmeverfahren und sonstige Vor-
schriften

Abschnitt 1 — Die Rechtsakte der

Union

Artikel 249 Artikel 288
Artikel 289
Artikel 290 (')
Artikel 291 (V)
Artikel 292
Abschnitt 2 — Annahmeverfahren und
sonstige Vorschriften

Artikel 250 Artikel 293

Artikel 251 Artikel 294

Artikel 252 (aufgehoben)
Artikel 295

Artikel 253 Artikel 296

Artikel 254 Artikel 297
Artikel 298

Artikel 255 (umgestellt) Artikel 15

Artikel 256 Artikel 299

» C1 Kapitel 3 — Die beratenden Ein-
richtungen der Union <

Artikel 300

Kapitel 3 — Der Wirtschafts- und Sozi-
alausschuss

Abschnitt 1 — Der Wirtschafts- und
Sozialausschuss

Artikel 257 (aufgehoben) (%)

Artikel 258 Absitze 1, 2 und 4 Artikel 301
Artikel 258 Absatz 3 (aufgehoben) (%)
Artikel 259 Artikel 302

(") Ersetzt im Wesentlichen den Artikel 202 dritter Gedankenstrich EGV.
(®») Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 300 Absatz 2 AEUV.
(®) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 300 Absatz 4 AEUV.
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Artikel 260 Artikel 303
Artikel 261 (aufgehoben)
Artikel 262 Artikel 304

Kapitel 4 — Der Ausschuss der Regio-

Abschnitt 2 — Der Ausschuss der Re-

nen gionen
Artikel 263, Absitze 1 und 5 (aufgeho-

ben) (')

Artikel 263 Absitze 2 bis 4 Artikel 305
Artikel 264 Artikel 306
Artikel 265 Artikel 307

Kapitel 5 — Die Europdische Investiti-

Kapitel 4 — Die Europdische Investiti-

onsbank onsbank
Artikel 266 Artikel 308
Artikel 267 Artikel 309

Titel II — Finanzvorschriften

Titel II — Finanzvorschriften

Artikel 268

Artikel 310

Kapitel 1 — Die Eigenmittel der Union

Artikel 269

Artikel 311

Artikel 270 (aufgehoben) (%)

Kapitel 2 — Der mehrjdhrige Finanz-
rahmen

Artikel 312

Kapitel 3 — Der Jahreshaushaltsplan

der Union
Artikel 272 Absatz 1 (umgestellt) Artikel 313
Artikel 271 (umgestellt) Artikel 316
Artikel 272 Absatz 1 (umgestellt) Artikel 313
Artikel 272 Absitze 2 bis 10 Artikel 314
Artikel 273 Artikel 315
Artikel 271 (umgestellt) Artikel 316

(") Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 300 Absitze 3 und 4 AEUV.
(®) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 310 Absatz 4 AEUV.
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Kapitel 4 — Ausfithrung des Haus-
haltsplans und Entlastung

Artikel 274 Artikel 317
Artikel 275 Artikel 318
Artikel 276 Artikel 319
Kapitel 5 — Gemeinsame Bestimmun-
gen
Artikel 277 Artikel 320
Artikel 278 Artikel 321
Artikel 279 Artikel 322
Artikel 323
Artikel 324
Kapitel 6 — Betrugsbekdampfung
Artikel 280 Artikel 325

Titel III — Verstiarkte Zusammenarbeit

Artikel 11 und 1la (ersetzt)

Artikel 326 ()

Artikel 11 und 1la (ersetzt)

Artikel 327 ()

Artikel 11 und 11a (ersetzt)

Artikel 328 ()

Artikel 11 und 1la (ersetzt)

Artikel 329 (V)

Artikel 11 und 1la (ersetzt)

Artikel 330 (")

Artikel 11 und 1la (ersetzt)

Artikel 331 ()

Artikel 11 und 1la (ersetzt)

Artikel 332 (1)

Artikel 11 und 1la (ersetzt)

Artikel 333 ()

Artikel 11 und 11a (ersetzt)

Artikel 334 ()

SECHSTER TEIL - ALLGEMEINE
UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

SIEBTER TEIL - ALLGEMEINE
UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 281 (aufgehoben) (%)

Artikel 282

Artikel 335

(") Ersetzt auch die Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 des bisherigen EUV.
(® Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 47 EUV.
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Artikel 283 Artikel 336
Artikel 284 Artikel 337
Artikel 285 Artikel 338
Artikel 286 (ersetzt) Artikel 16

Artikel 287 Artikel 339
Artikel 288 Artikel 340
Artikel 289 Artikel 341
Artikel 290 Artikel 342
Artikel 291 Artikel 343
Artikel 292 Artikel 344
Artikel 293 (aufgehoben)

Artikel 294 (umgestellt) Artikel 55

Artikel 295 Artikel 345
Artikel 296 Artikel 346
Artikel 297 Artikel 347
Artikel 298 Artikel 348
Artikel 299 Absatz 1 (aufgehoben) (1)

Artikel 299 Absatz 2 Unterabsitze 2, 3 | Artikel 349
und 4

Artikel 299 Absatz 2 Unterabsatz 1 und | Artikel 355
Absitze 3 bis 6 (umgestellt)

Artikel 300 (ersetzt) Artikel 218
Artikel 301 (ersetzt) Artikel 215
Artikel 302 (ersetzt) Artikel 220
Artikel 303 (ersetzt) Artikel 220
Artikel 304 (ersetzt) Artikel 220
Artikel 305 (aufgehoben)

Artikel 306 Artikel 350
Artikel 307 Artikel 351
Artikel 308 Artikel 352

(") Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 52 EUV.
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Artikel 353
Artikel 309 Artikel 354
Artikel 310 (umgestellt) Artikel 217
Artikel 311 (aufgehoben) (1)
Artikel 299 Absatz 2 Unterabsatz 1 und | Artikel 355
Absitze 3 bis 6 (umgestellt)
Artikel 312 Artikel 356
Schlussbestimmungen
Artikel 313 Artikel 357
Artikel 358

Artikel 314 (aufgehoben) (%)

(1) Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 51 EUV.
(® Im Wesentlichen ersetzt durch Artikel 55 EUV.



	Konsolidierter Text: Konsolidierte Fassungdes Vertrags über die Europäische Union
	Geändert durch:
	Berichtigt durch:

	Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Europäische Union
	TITEL I GEMEINSAME BESTIMMUNGEN
	Artikel 1 (ex-Artikel 1 EUV)
	Artikel 2
	Artikel 3 (ex-Artikel 2 EUV)
	Artikel 4
	Artikel 5 (ex-Artikel 5 EGV)
	Artikel 6 (ex-Artikel 6 EUV)
	Artikel 7 (ex-Artikel 7 EUV)
	Artikel 8

	TITEL II BESTIMMUNGEN ÜBER DIE DEMOKRATISCHEN GRUNDSÄTZE
	Artikel 9
	Artikel 10
	Artikel 11
	Artikel 12

	TITEL III BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ORGANE
	Artikel 13
	Artikel 14
	Artikel 15
	Artikel 16
	Artikel 17
	Artikel 18
	Artikel 19

	TITEL IV BESTIMMUNGEN ÜBER EINE VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT
	Artikel 20 (ex-Artikel 27a bis 27e, 40 bis 40b und 43 bis 45 EUV und �ex-�Artikel 11 und 11a EGV)

	TITEL V ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DAS AUSWÄRTIGE HANDELN DER UNION UND BESONDERE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE GEMEINSAME �AUSSEN-� UND SICHERHEITSPOLITIK
	KAPITEL 1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DAS AUSWÄRTIGE HANDELN DER UNION
	Artikel 21
	Artikel 22

	KAPITEL 2 BESONDERE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE GEMEINSAME AUßEN- UND SICHERHEITSPOLITIK
	ABSCHNITT 1 GEMEINSAME BESTIMMUNGEN.
	Artikel 23
	Artikel 24 (ex-Artikel 11 EUV)
	Artikel 25 (ex-Artikel 12 EUV)
	Artikel 26 (ex-Artikel 13 EUV)
	Artikel 27
	Artikel 28 (ex-Artikel 14 EUV)
	Artikel 29 (ex-Artikel 15 EUV)
	Artikel 30 (ex-Artikel 22 EUV)
	Artikel 31 (ex-Artikel 23 EUV)
	Artikel 32 (ex-Artikel 16 EUV)
	Artikel 33 (ex-Artikel 18 EUV)
	Artikel 34 (ex-Artikel 19 EUV)
	Artikel 35 (ex-Artikel 20 EUV)
	Artikel 36 (ex-Artikel 21 EUV)
	Artikel 37 (ex-Artikel 24 EUV)
	Artikel 38 (ex-Artikel 25 EUV)
	Artikel 39
	Artikel 40 (ex-Artikel 47 EUV)
	Artikel 41 (ex-Artikel 28 EUV)

	ABSCHNITT 2 BESTIMMUNGEN ÜBER DIE GEMEINSAME �SICHERHEITS-� UND VERTEIDIGUNGSPOLITIK
	Artikel 42 (ex-Artikel 17 EUV)
	Artikel 43
	Artikel 44
	Artikel 45
	Artikel 46



	TITEL VI SCHLUSSBESTIMMUNGEN
	Artikel 47
	Artikel 48 (ex-Artikel 48 EUV)
	Artikel 49 (ex-Artikel 49 EUV)
	Artikel 50
	Artikel 51
	Artikel 52
	Artikel 53 (ex-Artikel 51 EUV)
	Artikel 54 (ex-Artikel 52 EUV)
	Artikel 55 (ex-Artikel 53 EUV)

	Protokolle
	PROTOKOLL (Nr.�1) ÜBER DIE ROLLE DER NATIONALEN PARLAMENTE IN DER EUROPÄISCHEN UNION
	TITEL I UNTERRICHTUNG DER NATIONALEN PARLAMENTE
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3
	Artikel 4
	Artikel 5
	Artikel 6
	Artikel 7
	Artikel 8

	TITEL II ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DEN PARLAMENTEN
	Artikel 9
	Artikel 10


	PROTOKOLL (Nr.�2) ÜBER DIE ANWENDUNG DER GRUNDSÄTZE DER SUBSIDIARITÄT UND DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3
	Artikel 4
	Artikel 5
	Artikel 6
	Artikel 7
	Artikel 8
	Artikel 9

	PROTOKOLL (Nr.�3) ÜBER DIE SATZUNG DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION
	Artikel 1
	TITEL I DIE RICHTER UND DIE GENERALANWÄLTE
	Artikel 2
	Artikel 3
	Artikel 4
	Artikel 5
	Artikel 6
	Artikel 7
	Artikel 8

	TITEL II ORGANISATION DES GERICHTSHOFS
	Artikel 9
	Artikel 9a
	Artikel 10
	Artikel 11
	Artikel 12
	Artikel 13
	Artikel 14
	Artikel 15
	Artikel 16
	Artikel 17
	Artikel 18

	TITEL III VERFAHREN VOR DEM GERICHTSHOF
	Artikel 19
	Artikel 20
	Artikel 21
	Artikel 22
	Artikel 23
	Artikel 23a
	Artikel 24
	Artikel 25
	Artikel 26
	Artikel 27
	Artikel 28
	Artikel 29
	Artikel 30
	Artikel 31
	Artikel 32
	Artikel 33
	Artikel 34
	Artikel 35
	Artikel 36
	Artikel 37
	Artikel 38
	Artikel 39
	Artikel 40
	Artikel 41
	Artikel 42
	Artikel 43
	Artikel 44
	Artikel 45
	Artikel 46

	TITEL IV DAS GERICHT
	Artikel 47
	Artikel 48
	Artikel 49
	Artikel 50
	Artikel 50a
	Artikel 51
	Artikel 52
	Artikel 53
	Artikel 54
	Artikel 55
	Artikel 56
	Artikel 57
	Artikel 58
	Artikel 58a
	Artikel 59
	Artikel 60
	Artikel 61
	Artikel 62
	Artikel 62a
	Artikel 62b

	TITEL IVa DIE FACHGERICHTE
	Artikel 62c

	TITEL V SCHLUSSBESTIMMUNGEN
	Artikel 63
	Artikel 64


	PROTOKOLL (Nr.�4) ÜBER DIE SATZUNG DES EUROPÄISCHEN SYSTEMS DER ZENTRALBANKEN UND DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK
	KAPITEL I DAS EUROPÄISCHE SYSTEM DER ZENTRALBANKEN
	Artikel 1 Das Europäische System der Zentralbanken

	KAPITEL II ZIELE UND AUFGABEN DES ESZB
	Artikel 2 Ziele
	Artikel 3 Aufgaben
	Artikel 4 Beratende Funktionen
	Artikel 5 Erhebung von statistischen Daten
	Artikel 6 Internationale Zusammenarbeit

	KAPITEL III ORGANISATION DES ESZB
	Artikel 7 Unabhängigkeit
	Artikel 8 Allgemeiner Grundsatz
	Artikel 9 Die Europäische Zentralbank
	Artikel 10 Der �EZB-�Rat
	Artikel 11 Das Direktorium
	Artikel 12 Aufgaben der Beschlussorgane
	Artikel 13 Der Präsident
	Artikel 14 Nationale Zentralbanken
	Artikel 15 Berichtspflichten
	Artikel 16 Banknoten

	KAPITEL IV WÄHRUNGSPOLITISCHE AUFGABEN UND OPERATIONEN DES ESZB
	Artikel 17 Konten bei der EZB und den nationalen Zentralbanken
	Artikel 18 Offenmarkt- und Kreditgeschäfte
	Artikel 19 Mindestreserven
	Artikel 20 Sonstige geldpolitische Instrumente
	Artikel 21 Geschäfte mit öffentlichen Stellen
	Artikel 22 Verrechnungs- und Zahlungssysteme
	Artikel 23 Geschäfte mit dritten Ländern und internationalen Organisationen
	Artikel 24 Sonstige Geschäfte

	KAPITEL V AUFSICHT
	Artikel 25 Aufsicht

	KAPITEL VI FINANZVORSCHRIFTEN DES ESZB
	Artikel 26 Jahresabschlüsse
	Artikel 27 Rechnungsprüfung
	Artikel 28 Kapital der EZB
	Artikel 29 Schlüssel für die Kapitalzeichnung
	Artikel 30 Übertragung von Währungsreserven auf die EZB
	Artikel 31 Währungsreserven der nationalen Zentralbanken
	Artikel 32 Verteilung der monetären Einkünfte der nationalen Zentralbanken
	Artikel 33 Verteilung der Nettogewinne und Verluste der EZB

	KAPITEL VII ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
	Artikel 34 Rechtsakte
	Artikel 35 Gerichtliche Kontrolle und damit verbundene Angelegenheiten
	Artikel 36 Personal
	Artikel 37 (ex-Artikel 38) Geheimhaltung
	Artikel 38 (ex-Artikel 39) Unterschriftsberechtigte
	Artikel 39 (ex-Artikel 40) Vorrechte und Befreiungen

	KAPITEL VIII ÄNDERUNG DER SATZUNG UND ERGÄNZENDE RECHTSVORSCHRIFTEN
	Artikel 40 (ex-Artikel 41) Vereinfachtes Änderungsverfahren
	Artikel 41 (ex-Artikel 42) Ergänzende Rechtsvorschriften

	KAPITEL IX ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN UND SONSTIGE BESTIMMUNGEN FÜR DAS ESZB
	Artikel 42 (ex-Artikel 43) Allgemeine Bestimmungen
	Artikel 43 (ex-Artikel 44) Vorübergehende Aufgaben der EZB
	Artikel 44 (ex-Artikel 45) Der Erweiterte Rat der EZB
	Artikel 45 (ex-Artikel 46) Geschäftsordnung des Erweiterten Rates
	Artikel 46 (ex-Artikel 47) Verantwortlichkeiten des Erweiterten Rates
	Artikel 47 (ex-Artikel 48) Übergangsbestimmungen für das Kapital der EZB
	Artikel 48 (ex-Artikel 49) Zurückgestellte Einzahlung von Kapital, Reserven und Rückstellungen der EZB
	Artikel 49 (ex-Artikel 52) Umtausch von auf Währungen der Mitgliedstaaten lautenden Banknoten
	Artikel 50 (ex-Artikel 53) Anwendbarkeit der Übergangsbestimmungen


	PROTOKOLL (Nr.�5) ÜBER DIE SATZUNG DER EUROPÄISCHEN INVESTITIONSBANK
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3
	Artikel 4
	Artikel 5
	Artikel 6 (ex-Artikel 8)
	Artikel 7 (ex-Artikel 9)
	Artikel 8 (ex-Artikel 10)
	Artikel 9 (ex-Artikel 11)
	Artikel 10 (ex-Artikel 12)
	Artikel 11 (ex-Artikel 13)
	Artikel 12 (ex-Artikel 14)
	Artikel 13 (ex-Artikel 15)
	Artikel 14 (ex-Artikel 16)
	Artikel 15 (ex-Artikel 17)
	Artikel 16 (ex-Artikel 18)
	Artikel 17 (ex-Artikel 19)
	Artikel 18 (ex-Artikel 20)
	Artikel 19 (ex-Artikel 21)
	Artikel 20 (ex-Artikel 22)
	Artikel 21 (ex-Artikel 23)
	Artikel 22 (ex-Artikel 24)
	Artikel 23 (ex-Artikel 25)
	Artikel 24 (ex-Artikel 26)
	Artikel 25 (ex-Artikel 27)
	Artikel 26 (ex-Artikel 28)
	Artikel 27 (ex-Artikel 29)
	Artikel 28 (ex-Artikel 30)

	PROTOKOLL (Nr.�6) ÜBER DIE FESTLEGUNG DER SITZE DER ORGANE UND BESTIMMTER EINRICHTUNGEN, SONSTIGER STELLEN UND DIENSTSTELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION
	Einziger Artikel

	PROTOKOLL (Nr.�7) ÜBER DIE VORRECHTE UND BEFREIUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION
	KAPITEL I VERMÖGENSGEGENSTÄNDE, LIEGENSCHAFTEN, GUTHABEN UND GESCHÄFTE DER EUROPÄISCHEN UNION
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3
	Artikel 4

	KAPITEL II NACHRICHTENÜBERMITTLUNG UND AUSWEISE
	Artikel 5 (ex-Artikel 6)
	Artikel 6 (ex-Artikel 7)

	KAPITEL III MITGLIEDER DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
	Artikel 7 (ex-Artikel 8)
	Artikel 8 (ex-Artikel 9)
	Artikel 9 (ex-Artikel 10)

	KAPITEL IV VERTRETER DER MITGLIEDSTAATEN, DIE AN DEN ARBEITEN DER ORGANE DER EUROPÄISCHEN UNION TEILNEHMEN
	Artikel 10 (ex-Artikel 11)

	KAPITEL V BEAMTE UND SONSTIGE BEDIENSTETE DER EUROPÄISCHEN UNION
	Artikel 11 (ex-Artikel 12)
	Artikel 12 (ex-Artikel 13)
	Artikel 13 (ex-Artikel 14)
	Artikel 14 (ex-Artikel 15)
	Artikel 15 (ex-Artikel 16)

	KAPITEL VI VORRECHTE UND BEFREIUNGEN DER VERTRETUNGEN DRITTER LÄNDER, DIE BEI DER EUROPÄISCHEN UNION BEGLAUBIGT SIND
	Artikel 16 (ex-Artikel 17)

	KAPITEL VII ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
	Artikel 17 (ex-Artikel 18)
	Artikel 18 (ex-Artikel 19)
	Artikel 19 (ex-Artikel 20)
	Artikel 20 (ex-Artikel 21)
	Artikel 21 (ex-Artikel 22)
	Artikel 22 (ex-Artikel 23)


	PROTOKOLL (Nr.�8) ZU ARTIKEL 6 ABSATZ 2 DES VERTRAGS ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION ÜBER DEN BEITRITT DER UNION ZUR EUROPÄISCHEN KONVENTION ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3

	PROTOKOLL (Nr.�9) ÜBER DEN BESCHLUSS DES RATES ÜBER DIE ANWENDUNG DES ARTIKELS 16 ABSATZ 4 DES VERTRAGS ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION UND DES ARTIKELS 238 ABSATZ 2 DES VERTRAGS ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION ZWISCHEN DEM 1. NOVEMBER 2014 UND DEM 31. MÄRZ 2017 EINERSEITS UND AB DEM 1. APRIL 2017 ANDERERSEITS
	Einziger Artikel

	PROTOKOLL (Nr.�10) ÜBER DIE STÄNDIGE STRUKTURIERTE ZUSAMMENARBEIT NACH ARTIKEL 42 DES VERTRAGS ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3

	PROTOKOLL (Nr.�11) ZU ARTIKEL 42 DES VERTRAGS ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION
	PROTOKOLL (Nr.�12) ÜBER DAS VERFAHREN BEI EINEM ÜBERMÄSSIGEN DEFIZIT
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3
	Artikel 4

	PROTOKOLL (Nr.�13) ÜBER DIE KONVERGENZKRITERIEN
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3
	Artikel 4
	Artikel 5
	Artikel 6

	PROTOKOLL (Nr.�14) BETREFFEND DIE �EURO-�GRUPPE
	Artikel 1
	Artikel 2

	PROTOKOLL (Nr.�15) ÜBER EINIGE BESTIMMUNGEN BETREFFEND DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND
	PROTOKOLL (Nr.�16) ÜBER EINIGE BESTIMMUNGEN BETREFFEND DÄNEMARK
	PROTOKOLL (Nr.�17) BETREFFEND DÄNEMARK
	PROTOKOLL (Nr.�18) BETREFFEND FRANKREICH
	PROTOKOLL (Nr.�19) ÜBER DEN IN DEN RAHMEN DER EUROPÄISCHEN UNION EINBEZOGENEN �SCHENGEN-�BESITZSTAND
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3
	Artikel 4
	Artikel 5
	Artikel 6
	Artikel 7

	PROTOKOLL (Nr.�20) ÜBER DIE ANWENDUNG BESTIMMTER ASPEKTE DES ARTIKELS 26 DES VERTRAGS ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION AUF DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH UND AUF IRLAND
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3

	PROTOKOLL (Nr.�21) ÜBER DIE POSITION DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS UND IRLANDS HINSICHTLICH DES RAUMS DER FREIHEIT, DER SICHERHEIT UND DES RECHTS
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3
	Artikel 4
	Artikel 4a
	Artikel 5
	Artikel 6
	Artikel 6a
	Artikel 7
	Artikel 8
	Artikel 9

	PROTOKOLL (Nr.�22) ÜBER DIE POSITION DÄNEMARKS
	TEIL I
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 2a
	Artikel 3
	Artikel 4

	TEIL II
	Artikel 5

	TEIL III
	Artikel 6

	TEIL IV
	Artikel 7
	Artikel 8


	ANHANG
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3
	Artikel 4
	Artikel 5
	Artikel 6
	Artikel 7
	Artikel 8
	Artikel 9

	PROTOKOLL (Nr.�23) ÜBER DIE AUSSENBEZIEHUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN HINSICHTLICH DES ÜBERSCHREITENS DER AUSSENGRENZEN
	PROTOKOLL (Nr.�24) ÜBER DIE GEWÄHRUNG VON ASYL FÜR STAATSANGEHÖRIGE VON MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN UNION
	Einziger Artikel

	PROTOKOLL (Nr.�25) ÜBER DIE AUSÜBUNG DER GETEILTEN ZUSTÄNDIGKEIT
	Einziger Artikel

	PROTOKOLL (Nr.�26) ÜBER DIENSTE VON ALLGEMEINEM INTERESSE
	Artikel 1
	Artikel 2

	PROTOKOLL (Nr.�27) ÜBER DEN BINNENMARKT UND DEN WETTBEWERB
	PROTOKOLL (Nr.�28) ÜBER DEN WIRTSCHAFTLICHEN, SOZIALEN UND TERRITORIALEN ZUSAMMENHALT
	PROTOKOLL (Nr.�29) ÜBER DEN ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN RUNDFUNK IN DEN MITGLIEDSTAATEN
	PROTOKOLL (Nr.�30) ÜBER DIE ANWENDUNG DER CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION AUF POLEN UND DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH
	Artikel 1
	Artikel 2

	PROTOKOLL (Nr.�31) ÜBER DIE EINFUHR IN DEN NIEDERLÄNDISCHEN ANTILLEN RAFFINIERTER ERDÖLERZEUGNISSE IN DIE EUROPÄISCHE UNION
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3
	Artikel 4
	Artikel 5
	Artikel 6
	Artikel 7

	ANHANG ZUM PROTOKOLL
	PROTOKOLL (Nr.�32) BETREFFEND DEN ERWERB VON IMMOBILIEN IN DÄNEMARK
	PROTOKOLL (Nr.�33) ZU ARTIKEL 157 DES VERTRAGS ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER EUROPÄISCHEN UNION
	PROTOKOLL (Nr.�34) ÜBER DIE SONDERREGELUNG FÜR GRÖNLAND
	Einziger Artikel

	PROTOKOLL (Nr.�35) ÜBER ARTIKEL 40.3.3 DER VERFASSUNG IRLANDS
	PROTOKOLL (Nr.�36) ÜBER DIE ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
	Artikel 1
	TITEL I BESTIMMUNGEN ÜBER DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT
	Artikel 2

	TITEL II BESTIMMUNGEN ÜBER DIE QUALIFIZIERTE MEHRHEIT
	Artikel 3

	TITEL III BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNGEN DES RATES
	Artikel 4

	TITEL IV BESTIMMUNGEN ÜBER DIE KOMMISSION EINSCHLIESSLICH DES HOHEN VERTRETERS DER UNION FÜR �AUSSEN-� UND SICHERHEITSPOLITIK
	Artikel 5

	TITEL V BESTIMMUNGEN BETREFFEND DEN GENERALSEKRETÄR DES RATES UND HOHEN VERTRETER FÜR DIE GEMEINSAME �AUSSEN-� UND SICHERHEITSPOLITIK UND DEN STELLVERTRETENDEN GENERALSEKRETÄR DES RATES
	Artikel 6

	TITEL VI BESTIMMUNGEN ÜBER DIE BERATENDEN EINRICHTUNGEN
	Artikel 7
	Artikel 8

	TITEL VII ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN ÜBER DIE VOR DEM INKRAFTTRETEN DES VERTRAGS VON LISSABON AUF DER GRUNDLAGE DER TITEL V UND VI DES VERTRAGS ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION ANGENOMMENEN RECHTSAKTE
	Artikel 9
	Artikel 10


	PROTOKOLL (Nr.�37) ÜBER DIE FINANZIELLEN FOLGEN DES ABLAUFS DES �EGKS-�VERTRAGS UND ÜBER DEN FORSCHUNGSFONDS FÜR KOHLE UND STAHL
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3

	PROTOKOLL (Nr.�38) ZU DEN ANLIEGEN DER IRISCHEN BEVÖLKERUNG BEZÜGLICH DES VERTRAGS VON LISSABON
	TITEL I RECHT AUF LEBEN, FAMILIE UND BILDUNG
	Artikel 1

	TITEL II STEUERWESEN
	Artikel 2

	TITEL III SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG
	Artikel 3

	TITEL IV SCHLUSSBESTIMMUNGEN
	Artikel 4
	Artikel 5



	Erklärungen zur Schlussakte der Regierungskonferenz, die den am 13. Dezember 2007 unterzeichneten Vertrag von Lissabon angenommen hat
	Übereinstimmungstabellen


